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Aufgaben der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) 

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung ist 
Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesmi
nisters für Wirtschaft und technisch-wissenschaftliches 
Staatsinstitut der Bundesrepublik Deutschland für Mate
rialtechnologien, Prüftechnik, Chemische Analytik und Si
cherheitstechnik. Dieser Komplex stellt in allen Industrie
ländern einen technologischen Schlüsselbereich dar, da 
Materialien als Konstruktions- und Funktionswerkstoffe die 
Grundlage der gesamten Technik bilden. Die Materialfor
schung, die zuverlässige, normengerechte Prüfung und 
chemische Analyse sowie die sicherheitstechnische Beurtei
lung von Werkstoffen, Bauteilen und Konstruktionen sind 
wesentliche Voraussetzungen für eine Ieistungs- und wett
bewerbsfähige Wirtschaft im Hinblick auf die Anforderun
gen an Qualität und Zuverlässigkeit technischer Produkte, 
den Schutz der Umwelt und die Notwendigkeit der sparsa
men Verwendung von Rohstoffen und Energie. 

Die Bundesanstalt hat die Aufgabe, die Entwicklung der 
deutschen Wirtschaft zu fördern, indem sie Werkstoff- und 
Materialforschung betreibt, die Materialprüfung sowie die 
chemischeAnalytikund Sicherheitstechnik stetig weiterent
wickelt. 

In diesem Rahmen bestehen folgende Arbeitsschwerpunkte: 

1. Technisch-wissenschaftliche Grundlagen des Material
wesens, der Sicherheitstechnik und der chemischen 
Analytik einschließlich zugehöriger Referenzmaterialien 
und -verfahren 

2. Materialsicherung einschließlich Qualitätssicherung, 
Materialschutz, Recycling 

3. Öffentliche technische Sicherheit 
4. Technologien im Umwelt- und Gesundheitsschutz 
5. Technologien in der Energiesicherung 
6. Technologie- und Wissenstransfer. 

Ihre Arbeiten gliedern sich in: 
A Forschung und Entwicklung, besonders auf denjenigen 
Gebieten, die der Leistungssteigerung der Wirtschaft, der 
Sicherheitstechnik sowie der Schaffung und Erhaltung 
volkswirtschaftlicher Werte dienen, 

B Prüfung und Untersuchung von Stoffen und technischen 
Produkten auf der Basis von Gesetzen, Verordnungen oder 
technischen Regeln, 

C Beratung und Information von Bundesministerien sowie 
Durchführung von Aufgaben, die ihr von diesen im Einver
nehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft übertra
gen werden, Durchführung von Aufträgen aus der Wirt
schaft, Beratung Ul')d Information von Wirtschafts- und 
Verbraucherorganisationen sowie Mitwirkung in nationalen 
und internationalen Gremien und Normenausschüssen und 
bei der Technischen Zusammenarbeit mit Entwicklungslän
dern. 

Die Ergebnisse ihrer und fremder wissenschaftlicher Arbei
ten hat die Bundesanstalt zu sammeln, zu ordnen und der 
Allgemeinheit zugänglich und nutzbar zu machen. 



ISSN 0340-7551 
Band 23, 1993 Nr.3 

SAM
ZULASSUNGEN 
Amts- und Mitteilungsblatt 
der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung 

Amtliche Bekanntmachungen Seite 

Zulassungsscheine für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefährlicher Güter 

Erloschene Zulassungen 

Zulassungen des Bundesbahn-Zentralamtes Minden (Westfalen) 

Mindestanforderungen an Elemente der Qualitätssicherung für die Fertigung von Großpackmitteln 

Verzeichnis von Durchschnittskostensätzen für häufig wiederkehrende Amtshandlungen der BAM 
auf dem Gebiet der Fertigungsüberwachung von Gefahrgutverpackungen 

Rechtliche Grundlagen für die Tätigkeit der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 

SAM-Zulassungen 
Amt!>- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 

Herausgeber 

Anschrift 

Telefon 

Telefax 

Telex 

Druck 

Erscheinungsweise 

Bezugspreis 

Bestellungen 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 

Unter den Eichen 87, 12205 Berlin 

(030) 81 04-0 

(030) 8 11 20 29 

183 261 bamb d 

Druckerei Weinert 

Viermal jährlich 

150,· DM Jahresabonnement. Bei Bedarf erscheinende Sonderhefte werden zusätzlich berechnet. 

Einzelhaft: 40,· DM (in den Preis sind die Versandkosten enthaHen). 

an: Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Referat 0.3 

576 

611 

617 

762 

769 

774 



Amtliche Bekanntmachungen 

Zulassungsscheine, Nachträge, Neufassungen zu Zulassungsscheinen für die Bauart einer 
Verpackung zur Beförderung gefährlicher Güter; Zustimmungen zur Verwendung für die 
Beförderung auf Seeschiffen; erloschene Zulassungen 

Nr. D/03 1033/1Al 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 9.1165 529 

1. Recht s grundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Gü 

te~ mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee) vom 
24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1. 2 Anhang A.S der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
Gber die inner s taatliche und grenzilberscl1reitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße - GGVS) in der Neufassung vom 13. November 1990 
( BGBl. I, S. 2453). 

1 . 3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung Uber 
die innerstaatliche unct grenzüberschreitende Beförderung 
gefährlicher GUter mit Eisenbahnen (Gefal1rgutverordnung 
Eisenbahn - GGVE) in der Neufassung vom 10. Juni 1991 (BGBl. 
I, S . 122'•). 

2 . Antragsteller 
Aug. Schmalenbach GmbH I. Co.KG 
Auf der Höhe 20 

4100 Duisburg 1 

3. Hersteller der _'{erpackun_l[ 
Aug. Schmalenbach Gmbll & Co.KG 
Auf der Höhe 20 

4100 Duisburg 1 

1.. Beschreibung der Bauart 
Faß 3\JS Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel 
auch in containergerechter Ausführung 

t,.l Hersteller-Typenbezeichnung 
RSF 216 l 

4.2 Grundmaße 
Größter Durchmesser: 595 mm 
Dur-chmesser des Faßkörpers: 571,5 mm 

4.3 Höhe 
882-mm 

4.4 FassUOßS raum/ Fassungsvermögen 
218 Liter 

4. 5 Höchstzulässige Brut tornasse 
418,9 kg 

4.6 llerkstoff(e) der Vereackung 
St 1203 

'~. 7 llerks toff ( e) der Verschlüsse 
Stahl 

4 . 8 Zeichnungen des Antragstellers 
Si cken-Spundbehäl ter 216 l mit Deckelspunden RSF: 
Zeichnungs-Nr. F700-4/150 vom 24.09.1981 

5. Anfordertmgen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht Nr. 96 820 Vgab 51 vom 13.01.1982, 
Bericht Nr. 105 082 Vgab 51 vom 08.09.1987, 

1. Nachtrag zum 8eric.ht Nr. lOS 082 Vgab 51 vom 13.04.1988 
der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden/\1., Abtei
lung für Mechanik 
PrUfber:icht, Az. 1.5/54830, vom 08.12 . 1992, 
Gleich••ertigkei tsbescheinigung, Az. l.S/55226 vom 17.12.1992, 
Gleichwertigkei tsbescheinigung, Az. 1. 5/54830 vom 22. 01. 1993 
der Bundesanstalt filr Materialforschung und -prüfung einer 
Bauartprüfung nach dem "Anhang I, IHDG-Code deutsch" (Bundes
anzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen worden sind. 

6. 7.ulas~ 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, zu
gelassen. 

7. Fer t i.gung von Verp~ckungen 

576 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

8. Kennzei c hnung 
Die nach der zugelassenen Baua rt s er ienmäßig g e fert i gt e il 
Verpackungen sind dauerhaft und gut s ichtba r ~ie f o lgt zu 
kennzeichnen: 

fu\ lAl/X/2 50 / ... ... ...... . .. / D/ BAH 1033 - SCH 
\.!!..) (He rs tellungsdatum ge rn. Nr. 6 . 2(e), 

Anhang I, IHDG -Code deutsch ) 
9. Auflagen über die Ven1endung der V~!Jlack~~ 
9.1 Die nacl1 der zugelassenen Ba uart ser ienmäßig gefe r tigten 

und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Ve rpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet ~Jerden, Yenn f ür sie 11ach 
den Vorschriften der GGVSee / GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefiihrliche Güte r der Ve tpak 
kungsgruppen I, II und III vervendet verden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährli c he GUter vervendet 
verden, wenn nachwe i sbar die Verträglichkeit mit den Verk
stoffen der Verpackung ein scl1ließlich ihrer VerschlUsse ge 
währleistet ist. 

9.4 

9 . 5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 
Dichte: 1,2 g-ern- ' für Stoffe der Verpackungsgruppe I 

1,8 g·cm- ' für Stoffe der Verpackungsgruppe II 
2,7 g·cm- ' für Stoffe der Verpackungsgruppe III 

Dampfdruck bei 55°C 233 kPa (absolut) 
Dampfdruck bei 50°C 200 kPa (absolut) 

9.6 Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des 
Füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase vermin
dert um 100 kPa bei 55 °C auf der Grundlage des maximalen 
Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 °C) darf 
167 kPa nicht überschreiten. 

9. 7 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach di.eser 
Bauart muß nach den ''Technischen Richtlinien für die Uber
...,.achung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001 )", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachTNeisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

11. Sonstiges .. 
11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Uberein

kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfan forderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher GUter . 

11.2 Diese 2. Neufassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen Yiderrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf 
die schriftliche Yeisung im Schreiben des Bundesministers 
für Verkehr- Az. Al3/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 
13.10.1992 vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diese 2. Neufassung ersetzt die 1. Neufassung zum Zulas
sungsschein-Nr. D/03 1033/1A1 vom 08 . 05.1992 der Firma Aug. 
Schmalenbach GmbH & Co.KG, 4100 Duisburg 1, die hiermit 
Ihre Gültigkeit verliert~ 

11.4 Dieser 2. Neufassung liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.5 Diese 2. Neufassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 01.04.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR HATER~~ UND -PRÜFUNG (BAH) 

Fachgruppe 9.1 ~1, '
1.4..;:> !..'lj6ratorium 9.12 

Betriebs- und Unfallsicherhel ~rpackungen 

'"C::''"""" (;{}}_ 
Dipl.-Ing. K. llieser Dipl.-Ing. B.-U. llienecke 
Regierungsdirektor 



zu LASSlUN~SSCHEI N 

Nr. D/03 1039/lAl 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 9.1/65 531 

I. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (I) der Vero rdnung über die Beförderung gefährlicher Gü

ter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom 
21<. Juli 1991 (BGBl. I, S. 171~). 

1.2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße - GGVS) in der Neufassung vom 13. November 1990 
(BGBl. I, S. 2453). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung über 
die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung 
gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
Eisenbahn - GGVE) in der Neufassung vom 10. Juni 1991 (BGBl. 
I, S. 122~). 

2. 

3. 

~. 

4.2 

~.5 

~.6 

4.7 

Antragsteller 
Aug. Schmalenbach Gmbll & Co.KG 
Auf der Höhe 20 

~100 Duisburg 1 

Hersteller der Verpackung 
Aug. Schmalenbach GmbH & Co.KG 
Auf der Höhe 20 

~100 Duisburg 1 

Beschreibung ~~Bauart 
Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel 
auch in containergerechter Ausführung 

Herstellet· -Tu_enbezei chnung 
Sickenfaß 216 l mit Deckelspunden und Dreifachfalz 

Grundmaße 
Größter Durchmesser: 592 mm 
Durchmesser des Faßkörpers: 571,5 mm 

Höhe 
ii82mm 

Fas suns:s ca um/ Fassun_Ksvermöge..!: 
218 Liter 

Höchstzuläs sige Brut tornasse 
~16,1 kg 

Verkstoff(e) der Verpackung 
St 1203. 

V~rkstoff(e) der Verschlüsse 
Stahl 

~.8 Zeichnungen des Antragstellers 
216 l - Sickenfaß mit Deckelspunden und Dreifachfalz: 
Zeichnungs-Nr. F700-~/154 vom 01.03.1979 

5. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muiS den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht Nr. 97 104 Vgab 51 vom 13.01.1982, 
Bericht Nr. 105 082 Vgab 51 vom 08.09.1987, 

1. Nachtrag zum Bericht Nr. 105 082 Vgab 51 vom 13.04.1988 
der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Hinden/11., Abtei
lung fUr Mechanik, 
Prüfbericht, Az. 1.5/54830, vom 08.12.1992, 
Gleichwertigkeitsbescheinigung, Az. 1.5/55226 vom 17.12.1992, 
Gleichwertigkeitsbescheinigung, Az. 1.5/5~830 vom 22.01.1993 
der Bundesanstalt für Haterialforschung und -prUfung einer 
Bauartprüfung nach dem "Anhang I, IHDG-Code deutsch" (Bundes
anzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen worden sind. 

6. Zulass~ 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, zu
gelassen. 

7 . Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Bersteller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfUllt sind. 

B. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

1Al/X/250/ ............... /0/BAH 1039 - SCH 
(Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2(e), 
Anhang I, IHDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Vep,.rendung der Verpackun~ 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter vervendet werden, wenn fGr sie nacl1 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verp~ckungen 
zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen fUr gefährliche Güter der Verpak
kungsgruppen I, II und III ver'Jendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, venn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Verk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Versclllüsse ge 
währleistet ist. 

9.~ 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzv. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 
Dichte: 1,2 g·cm-' für Stoffe der Verpackungsgruppe I 

1,8 g·cm-' für Stoffe der Verpackungsgruppe II 
2,7 g·cm-' für Stoffe der Verpackungsgr uppe III 

Dampfdruck bei SS'C 233 kPa (absolut) 
Dampfdruck bei 50'C 200 kPa (absolut) 

9.6 Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des 
Füllgutes plus Partialdruck evtl. vorltandener Gase vermin
dert um 100 kPa bei 55 'C auf der Grundlage des maximalen 
FUllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 'C) darf 
167 kPa nicht Uberschreiten. 

9.7 

9.8 

10. 

11. 
11.1 

11.2 

Die Überwachung der Fer tigung von Verpackungen nach d~.eser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uber 
vachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher GUter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen Ober die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen fGr Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

Sonstiges 
Die Baua~t entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) 
und Seeverkehr (IHDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten PrOfanforderungen 
fUr Verpackungen zur Beförderung gefährlicher GUter. 

Diese 2. Neufassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Viderrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug 
auf die schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesminis
ters fUr Verkehr - Az. Al3/26 .00. 70-25/205 BAH 92 - vom 
13.10.1992 vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diese 2. Neufassung e.rsetz t die 1. Neufassung zum Zulas
sungsschein-Nr. D/03 1039/lAl vom 08.05.1992 der Firma Aug. 
Schmalenbach GmbH & Co.KG, 4100 Duisburg 1, die hiermit 
Ihre GUltigkei t verliert. 

11.4 Dieser 2. Neufassung liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.5 Diese 2. Neufassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -p rüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin ~5, den 01.0~.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR HAT#~;;_~;;\~0 -PRÜFUNG (BAH) 

(f ~u·, : :J' g) 
\.< ··~,.,.- ' . (il' f/ 

Fachgruppe 9.1 ~' ,.....,.. La1i6ratorium 9.12 
Betriebs- und Unfallsicherhei~~~q 18 ~~~packungen 

Im g 

' 

von efahrgutverpackungen ~R-

Di pl. -Ing . K. Vieser Di pl. -Ing. B. -U. \Ii enecke 
Regierungsdirektor 
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ZULASSUNnGSSCHEIN 
Nr. D/03 1040/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 532 

1. ~eh t~grundla~ 
1.1 § 3 (1) der Verordnung Ober die Beförderung gefährlicher GU

ter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom 
24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1.2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Ve rordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güte r auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße - GGVS) in der Neufassung vom 13. November 1990 
(BGBl. I, S. 2453). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Vero rdnung Ober 
die innerstaatliche und grenzOberschreitende Beförderung 
gefährlicher GUter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
Eisenbahn - GGVE) in der Neufassung vom 10. Juni 1991 (BGBl. 
I, S. 1224). 

2. Antragsteller 

3. 

1 •. 1 

4.2 

4 . 3 

4.4 

4. 6 

Aug. Schmalenbach GmbH & Co.KG 
Auf der Höhe 20 

4100 Dui sburg 1 

Hersteller der Ver packung 
Aug. Sch01alenbach GmbH & Co.KG 
Auf der Höhe 20 

4100 Duisburg 1 

Beschreibung der Bauart 
Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel 
a uch in contai nergerechter Ausführung 

Hersteller -Typenbezeichnung 
216 l - Sickenfaß 

Grundmaße 
G[ö!Her Durchmesser: 592 mm 
Durchmesser des Faßkörpers: 5 71,5 mm 

Y.assungsraum/Fassungsvermögen 
218 Liter 

Höchstzulässige Brut tornasse 
419,2 kg 

llerkstoff(e) ' der Verpackung 
St 1203 

4.7 llerkstoff(e) der Verschlüsse 
Stahl 

4 .8 Zeichnungen des Antragstellers 
216 1 - Sickenfaß mit Deckelspunden und Dreifachfalz: 
Zeichnungs-Nr. F700-4!155 vom 28.02.1979 
Container- Spundsickenfaß 216,5 1 : 
Zeichnungs-Nr. F700--4/183 vom 07.09.1988 

5. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht Nr. 97 105 Vgab 51 vom 13 . 01.1982, 
Zeichnung Nr.: F700-4/183 vom 07.09.1988, 
Bericht Nr. 105 082 Vgab 51 vom 08.09.1987, 

1. Nachtrag zum Bericht Nr . 105 082 Vgab 51 vom 13.04.1988 
der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Hinden/\1., Abtei
lung für Mechanik, 
Prüfbericht, Az . 1.5/54830, vom 08.12.1992, 
Gleichwertigkeitsbescheinigung, Az. 1.5/55226 vom 17.12.1992, 
Gleichvertigkeitsbescheinigung, Az. 1.5/54830 vom 22 . 01 . 1993 
der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung einer 
Bauar-tprüfung nach dem "Anhang I, IMDG-Code deutsch 11 (Bundes
anzeiger Nr. 98a vom 01 . Juni 1991) unterzogen worden sind . 

6. Zulassung 
Die unter Nr . 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, zu
gelassen. 

7. _!='ertigung von Verpackungen 
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Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß ge'W'ährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die flir die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

8. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassene11 Ballart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und g11t sict1tbar vie folgt Zll 

kennzeichnen: 

1Al/X/250/ . . . ...... ...... /0/BAH 1040- SCH 
(Herstellungsdatum gem . Nr. 6 . 2(e), 
Anhang I, IHDG-Code deutsch) 

9. Auflaa!n über die Ver!Jendung der Verpacku~&~ 
9. 1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen diirfen 
für gefährliche GUter verwendet werden, wenn fUr sie 11ach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE soleile Verpackungen 
zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dUrfen für gefährliche GUter der Verpak
koogsgruppen I, II und III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche GUter ver~endet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Yerk
s toffen der Verpackung einschließlich ihrer VerschlUsse ge
vährleistet ist . 

9.4 

9 . 5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackur1g 
dürfen nicht überschritten werden: 
Dichte: 1 ,2 g-cm- 3 für Stoffe der Verpackungsgruppe I 

1,8 g·cm-• für Stoffe der Verpackungsgruppe II 
2,7 g·cm-• für Stoffe der Verpackungsgruppe III 

Dampfdruck bei 55'C 233 kPa (absolut) 
Dampfdruck bei 50'C 200 kPa (absolut) 

9.6 Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des 
FGllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase vermin
dert um 100 kPa bei 55 'C auf der Grundlage des maxi malen 
Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 'C) darf 
167 kPa nicht überschreiten. 

9. 7 

9 . 8 

10. 

11. 
11.1 

Die Über~achung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den ''Technischen Richtlinien fil r die Über
vachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987 , 
S. 562 durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nach'W'eisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgu t 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

Sonstiges .. 
Die Bauart entspricht den in den internationalen Uberein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zu r Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Diese 2. Neufassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug 
auf die schriftliche ~eisung im Schreiben des Bundesminis
ters für Verkehr- Az . Al3/26.00.70-25/205 BAH 92- vom 
13 . 10.1992 vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diese 2. Neufassung ersetzt die 1 . Neufassung zum Zulas
sungsschein-Nr. D/03 1040/lAl vom 08.05.1992 der Firma Aug. 
Schmalenbach GmbH & Co.KG, 4100 Duisburg 1, die hiermit 
Ihre Gültigkeit verlieren . 

11.4 Dieser 2. Neufassung liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.5 Di ese 2. Neufassung 'W'ird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 01.04.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR HATERIALs_O.RS.CHUNG UND -PRÜFUNG (BAH) 
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( ,. ,(~.V,~1:.7. ' -i 
Fachgruppe 9 . 1 \ , 'l .. ~ };.:·:Laboratorium 9.12 
Betriebs- und Unfallsicherhel i ·. V.~!="packungen 

von ~~rg~tv~ckungen '<··,r • ._-L) ~ -->(;(f) 
Dipl.-Ing. K. Uieser ~-U. Uienecke 
Regierungsdirektor 



!. 
1.1 

1.2 

1.3 

2. 

3. 

'•· 

2. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . D/03 1781/3H1 

fUr die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter· 

Aktenzeichen 9.1/65 589 

Rechtsgrundlagen 
§ 3 (1) der Verordnung Ober die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rurlg gefährlicher Güter auf Straßen (GefahrgutverordnUtlg 
Straße - GGVS) in der Neufassung vom 13. November 1990 
(BGBl. I, S. 2453). 

Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
iiber die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde 
rung gefährlicher GUter mit Eisenbahnen (Gefahrg11t- verord 
nung Eisenbahn - GGVE) in der Neufassung vom 10. Juui 1991 
(BGBl. I, S. 1224). 

~tragsteller 
Hauser- 'Werke GmbH 
Postfach 16 20 

D - 5040 Brühl 

flers teller der yerpac~ 
Hauser-'Werke GmbH 
Postfach 16 20 

D - 5040 Brühl 

~sch~~!_!J~~~~2~~!.! 
Kat1ister aus Kunststoff mit nicht~bnehmbaren Deckel 

4. 1 Hersteller- Typenbezeichnung 
30 l Kanister Typ C2 

4.2 Grundmaße 
Länge : 382 mm 
Breite. : 290 mm 
!iöhe über Griff : 396 mm 

4.3 Höhe 
388 mm 

4.4 Fassungsraum/Fassur1gsverm6gen 
32,6 L.iter 

4 . 5 Höchstzulässige Bruttomasse 
58.8 kg 

4.6 Verkstoff der Verpackung 
PE- HD, Handelsname Lupolen 5261 Z der Fa. BASF AG 
Farbe: blau 

4.1 Verkstoff des Verschlusses 

!Lß 

5. 

6 . 

Schraubkappe: PE- HD, Handelsname Lupolen 4261 A 
Farbe: natur 
Spreizdichtung: Handelsname Lupolen 1810 D 
Farbe: natur 

Zeichnungen des 
Verpackung 

Schraubkappe 

Speizdichtung 

Antragsteller 
Kanister C2, 30 Liter; Nr. AH- 1506.5 
vom 14.01.1987 
Schraubkappe K 60; Nr . AH-1416.2 in 
Änderungsfassung h vom 16.05.1986 
Dichtnapf K~60; Nr. AH-1645.1a 
vom 13. OB .1982 

Anforderungen an die Bauart 
DieBaUart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr . 97 166 Vgab vom 29.04.1982 der Deutschen Bun
desbahll Versuchsanstalt Hinden, den1 Prüfbericht Nr. 200 782 
vom 24.11.1982 der BASF AG, Anvendungstechnische Abt. KT, 
Fachreferat D-KTE/VHV, Ludvigshafen, und dem PrOfbericht 
Nr. VI/86 vom 06.03.1986 der Hauser-Verke GmbH, 5040 Brühl, 
einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I, IHDG-Code deutsch" 
(Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen 
Yorden sind. Die Bauart Kann auch den Baumustern entspre
chen, die den Prüfberichten Nr . VI/87 vom 19.11.1987 und 
Nr. II/88 vom 22.03 . 1988 der Hauser-Verke GmbH, 5040 Brühl 
entsprechen. 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, 
zugelassen. 

7 . 

8. 

9. 
9.1 

9.2 

9 . 3 

9. 4 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dilrfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt verden. Der Hers teller muß ge<Jährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die fUr 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeich~ 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar vie folgt zu 
kennzeichnen~ 

0 3H1/Y 1. 9/200/ ..... .... . ... .. /D/BAH 144 7 - H 
~ (Herstellungsdatum gem. Nr. 6 .2 (e), 

Anhang I, IHDG -Code deutsch) 

Auflagen über die Vervendung der Verpackungen 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigteil 
und entsprechend Nr. B gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährlicl1e GUter verwendet werden, venn für sie nach 
den Vorsehr i f ten der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

Die Verpackungen dGrfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II und III vervendet verden. 

Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Verk
stoffen der Verpackung einschließlich il1rer Verschlüsse ge 
vährleistet ist. 

Als nachgewiesen gilt die Verträglichkeit für den in der 
Nr. 4.6 genar1nten Kunststoff gegenüber den folgenden 
gefährlichen Gütern (Standardflüssigkeiten): 

Vasser 
Essigsäure (9Br. bis 100r.) 
Salpetersäure (557.) 
Kohlenvasserstoffgemisch 
n-Butylacetat/mit n-Butylacetat 
sung; 

Klasse 8 der GGVS/GGVE 
Klasse 8 der GGVS/GGVE 
Klasse 3 der GGVS/GGVE 

gesättigte Netzmittellö-

Unter den in Nr. 9.5 folgenden Voraussetzungen gilt ferner 
die Verträglichkeit gegenOber allen Stoffen oder Stoff
gemischen der Klasse 3, 6.1 und 8 der GGVS/GGVE als nach
gewiesen, die den o.g. ''Standardflüssigkeiten'' gern. Ab
schnitt II der Beilage zum Anhang A.5/V der GGVS/GGVE 
zugeordnet werden können. 

9.5 Die Dichte und der Dampfdruck der Stoffe oder Stoffge•i 
sche (Verpackungsgruppe II so••ie Verpackungsgruppe III), 
deren Verträglichkeitsnachweis aufgrundder Nr. 9.4, Satz 
2, geführt wird, dürfen folgende Werte nicht überschreiten: 

1, 9 g· cm- 3 

1, 35 g· cm-l 

1,0 g· cm-1 

1, 4 g· cm-3 

1,2 g· cm- 3 

bei Zuordnung zur Standardfllissigkeit Vasser 
bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
Essigsäure 
bei Zuordnung zur Standardfllissigkeit 
Kohlenwasserstoffgemisch 
bei Zuordnung zur Standardfllissigkeit 
Salpetersäure 
bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
n-Butylacetat/mit n-Butylacetat gesättigte 
Netzmittellösung 

Der Dampfdruck der Stoffe oder Stoffgemische, deren Ver
träglichkeitsnachveis aufgrundder Nr. 9.4, Satz 2, geflihrt 
wird, darf bei der Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
folgende Grenzwerte nicht überschreiten: 

Bei Stoffen bzw. Stoffgemischen der Klasse 3 darf der 
Dampfdruck bei 50'C 110 kPa, bzv. bei 55'C 130 kPa nicht 
Uberschreiten. Bei Stoffen bzw. Stoffgemischen der Klassen 
6.1 und 8 darf der Dampfdruck bei 50'C 171 kPa, bzv. bei 
55'C 200 kPa nicht Uberschreiten. 

9.6 Der Gesamtfiberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des 
Füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase vermin
dert um 100 kPa bei 55 'C auf der Grundlage des maximalen 
Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 °C) darf 
133 kPa nicht überschreiten. 

9. 7 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den '1Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt verden. 

9.9 Der Verträglichkeitsnachweis gegenüber weiteren gefähr
lichen Gütern gilt dann als erbracht, Yenn die folgenden 
Bedingungen erfüllt werden: 
- Die in Nr. 9.5 genannten Grenzdaten dürfen nicht Gber

schritten verden. 
- Aufgrund von Laborversuchen ist nachzu<Jeisen, daß die 
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Yirkung dieser gefährli chen GUter auf die Probekörper 
geringer ist, als die Uirkung der Standardflüssigkeiten. 

- Dabei ist gern. der "Technischen Richtlinien Verpackungen 
TRV 002 oder TRI/ 003" vom 24. Juli 1989 zu verfahren 
(Veröffentlicht im Verkehrsblatt 1989, Heft 16, S. 570 
bz'w'. 575) . 

- Die Laborversuche dürfen nur von den Prüfstellen 
durchgeführt verden, die gern. den ''Richtlinien über das 
Verfahren für die Durchführung der Bauartprüfung und die 
Zulassung von Verpackungen und Großpaekmittel(IBC) für 
die Beförderung gefährlicher Güter -R002-" vom 07. Hai 

1992 (Bundesanzeiger Nr. 85) von der DAH für die Bauart-

zulassung von Kunststoffverpackungen anerkannt sind. 
- Die Ergebnisse dieser Laborversuche sind zu dokumetieren 

und der BAH auf_Verlangen vorzulegen. 

10 . Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachveisbar sicher
stel len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befiillt, bekannt sind. 

11 . Sonstig~~ 
11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnveckehr (RID) 
und Seeverkehr (IHDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Diese 2. Neufassung des Zulassungsscheines vird unter dem 
Vorbehalt des jederzeitigen Viderrufs erteilt. Diese 
Zulassung vird mit Bezug auf die schriftliche Veisung im 
Schreiben des Bundesministers für Verkehr - Az. 
Al3/26.00.70-25/205 BAH 92- vom 13.10.1992 vorläufig 
unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diese 2. Neufassung ersetzt die 1. Neufassung des Zulas
sungsscheines NL D/03 1781/3Hl vom 23 .01.1987 und die 1. 
und 2. Nachträge zu der 1. Neufassung vom 09.03.1988 und 
vom 27.10.1988. 

11.1_. Dieser 2. Neufassung des Zulassungsscheines liegt eine 
Rec!1tsmittelbelehrung bei. 

11.5 Diese 2. Neufassung rles Zulassungsscheines wird zu gegebe
ner Zeit im ''Amts- und Hitteilungsblatt der Bundesanstalt 
für liaterialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 
0340-755 1) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 19.04.1993 
Unter den Eichen 87 

BliNDESANSTALT FÜR HATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 

Im Auftrag 

f~ 
Dr . P. Bliimel 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

JA.~-:__~ 
Ing. H. Skutnik 

2. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/03 1909/1A2 
für die Bauart/Bauartreihe einer Verpackung 

zur Beförderung gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 9.1/65 533 

1. ~~~~~~dl~ 
1. 't § 1 (1) der Verordnung über rlie Beförderung gefährlicher Gü

ter mit Seescl1iffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom 
2'' · Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1.2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
Ober die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße - GGVS) in der Neufassung vom 13 . November 1990 
(BGBl. I, S. 2453). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung über 
die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung 
gefährliclter Giiter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
Eisenbahn - GGVE) in der Neufassung vom 10. Juni 1991 (DGBl. 
I . S. 1221,). 

2. _t~:~gstell_E>E 
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Aug. Schmalenbach GmbH & Co. KG 
Auf der Höhe 20 

:.100 Duisburg 1 

3. 

"· 
4.1 

4.3 

4. 4 

4.5 

Hersteller der Verpacku~_ß 
Aug. Schmalenbach GmbH & Co.KG 
Auf der Höhe 20 

lolOO Duisburg 1 

Beschreiburig der Bauart/Bauartreihe 
Fa/~ aus Stahl mit ahne11mbarem Deckel 

Hers t eller --.!..z.P.enbeze i eh~ 
Breitsickentrommel 0 355 

Grundmaße 
Größter Durchmesser: 380 mm 
Durchmesser des Faßkörpers: 355 mm 

Höhe 
Kopf der Baureihe: 
Fuß der Baureihe: 

642 mm 
5o0 mm 

Fassungsraum/Fassungs ve rmög~~ 
Kopf der Baureihe: 61 Liter 
Fuß der Baureihe: 51 Liter 

Höchstzulä~~-~~masse 
Kopf der Baureihe: 64,5 kg 
Fuß der ßaureihe: 65 kg 

4.6 llerkstoff(e) der Verpackung 
stl203 

o.7 llerkstoff(e) der VerschlUsse 
Stahl 

4.8 Zeichnungen des Antragstellers 
Deckelbehälter 60 1 CD: 

5. 

6. 

7. 

8. 

Zeichnungs-Nr. Fl00-4/173 vom 17. 05.1982 
50 1 Breitsickentrommel 0 355 mm: 
Zeichnungs-Nr. F550-l!ll27 vom 09.02.1989 

Anforderungen an die Bauart/Bauart_;:eihe 
Die Bauart/Bauartreihe muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Bericht Nr. 98 056 Vgab 51 vom 10.08.1982, 
1. Nachtrag zum Bericht Nr. 98 056 Vgab 51 vom 28.03.1989 
der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden/V., Abtei
lung für Mechanik, 

Prüfbericht, Az. 1 .5/54830 , vom 08.12.1992, 
G1eichwertigkeitsbescheinigung, Az. 1.5/55226 vom 17.1 2. 1992, 
Gleichwertigkeitsbescheinigung, Az. 1.5/54830 vom 22.01.1993 
der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung einer 
Bauartprüfung nach dem "Anhang I , IHDG -Code deutsch'' (Bun(les
anzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen vorden sind. 

Zulassun!l 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart/Bauartreihe wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt 
verden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackun11en 
Nach der zugelassenen Bauart/Bauartrcihe dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleis
ten, daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart/Bauartreihe festgelegten Anforderungen erfüllt 
sind. 

Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart /Bauartreihe serienmäßig 
gefertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut siehtbar wie 
folgt zu k~nnzeichnen: 

1A2/X65/S/ ...... ......... /D/BAH 1909 - SCH 
(Herslellungsdatum gem. Nr. 6.2(e), 
Anhang I, IHDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Vervendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart/Bauartreihe serienmäßig 

gefertigten und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Ver
packungen dürfen für gefährliche Güter ver"lolendet verden, 
venn für sie nach den Voi."schriften der GGVSee/GGVS/GGVE 
solche Verpackungen zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpak
koogsgruppen I, II und III ver'Jendet verden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur flir gefährliche Güter verwendet 
werden, Yenn nachveisbar die Verträglichkeit mit den Uerk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bz•o1. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten ~erden: 

maximale Bruttomasse: 
Kopf der Baureihe: 64,5 kg 
Fuß der Baureihe: 65 kg 



9.6 

9.7 

Die physikalischen Eigenschaften der FGllgilter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten 
Prüffüllgüter entsprecl1en. 

9.8 Die ÜberlJachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart/Bauartreihe muß nach den ''Technischen Richtlinien 
für die Überwachung der Fertigung von Verpackungen Zllr 
Beförderung gefährlicher GUter (TRV 001)", Verkehrsblatt 
lieft 16, 1987, S. 562 durchgefUhrt "erden. 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muR nachveisbar sicller
stellen, daß alle Auflagen über die Vervendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befUllt, bekannt sind. 

11. ~ons_t!_~~ 
11.1 Die Aauart/Bauartreihe entspricht den in den internatio

nalenÜberein-kommen für d~n Straßenverkehr {AOR), Eisen
bahnverkehr (RID) und Seeverkehr (IHDG-Code) SO'Jie den in 
den Empfehlungen der Vereinten Natio11en (UN) festgelegten 
Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefähr
licher GüteL 

11.2 Diese> 2. Neufassung 1Jird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Uiderrt1fs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug 
auf die schriftlicl1e Veisur1g im Schreiben des Bundesminis
ters für Verkehr - Az . Al3/26.00.70- 25/205 BAH 92 - vom 
13.10.1992 vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diese 2. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein-Nr. 
D/03 1909/1A2 vom 06 . 09.1983, die 1. Neufassung zum Zu
lassungschein - Nr. D/03 1909/1A2 vom 16.05.1985, den 
l. Nachtrag zur 1. Neufassung zum Zulassungschein-Nr. 
D/03 1909/1A2 vom 02.03.1990 und den 2. Nachtrag zur 
l. Neufassung zum Zulassungschein- Nr. D/03 1909/1A2 vom 
08.05.1992 der Firma Aug. Schmalenbach GmbH & Co . KG, 
AlOO Duisburg 1, die hiermit Iltre Gilltigkeit verlieren. 

11.4 Dieser 2. Neufassung liegt ~ine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.5 Diese 2. Ne11fassung wird zu gegebener Zeit im ''Amts- und 
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt fUr MaterialforschUJlg 
und -prlifung, Bedin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 01.04.1993 

Unter den Eichen 87 

ilUNDESANSTALT FÜR MATERIAlFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH) 

~'::'~\ r"' tc .\ . . ~., ~~ 
t= ':"-.--- . ::~ -.. · ... ~ ~\ 

Fachgruppe 9.1 1; r;,:·': ,· .';'/ La"Joratorium 9.12 
Betriebs- und UnfallsicheJti~i t<·i. \.i.">J V~-ipackungen 
von Gefa1lrgutverpackungen \(-::;,. _ \, t- ..t>• ,/:~/ 

I ,~~,_v/1/(1 

,.,,~::~ ~" "'""'' 
Regierungsdirektor 

1. Nachtrag zur 2. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/03 2184/1A2 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher GUter 
Aktenzeichen 9.1/65 612 

Gemäß An trag Po/Hi vorn 24,03.1993 der Huhr & Söhne GmbH & Co. KG 
i11 5952 Attendorn wird die Nummer 4. ''Anforderungen an die Bau
art" des Zulassungsscheines wie folgt erW'eitert: 

4. Anforde~_!2_ge!l an die Bauart 
Die Deckel dUrfen auch gemäß dem 6. Nachtrag vom 10.02.1993 
zum Bericht Nr. 97 946 der Deutschen Bundesbahn, Versuchs
allStalt in 4950 Hinden mit den dort beschriebenen Ver
schraubungen ausgeführt werden. 

Dieser 1. Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungs
schein Nr. D/03 218411A2- 2. Neufassung vom 31.03.1992 der Huhr 
& Söhne GmbH & Co . KG in 5952 Attendorn. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag -r.:ird zu gegebener Zeit im 11 Amts- und 

4. 

Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Haterialforschllllg 
und -PrUfung, Berlin" (ISSN 0340- 7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 14 . April 1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND - PRÜFUNG 
(BAH) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfall
sicherheit vo11 Gefahr
gutverpackungen 

Im Auf trag 

~ 
Dr. P. B1ümel 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~~~.~.7~er 
2. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr . D/03 2447/3111 
fU~ die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 9.1/65 651 

1.5/41 641 

G~mäß de~ Antrag vom 10.05.1993 und dem PrDfbericht 2. 
Nachtrag Nr.: 84 022-100 vom 06.05.1993 der Firma Hoechst 
AG, Forschung u. Entwicklung (GB-H) Polymerprüfung, Post
fach 800320, 6230 Frankfurt/Main 80 ~ird die Nr.4. Anfo<
derungen an die Bauart des Zulassungsscheines wie folgt 
geändert: 

Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß PrUf
bericht Nr . 84 022-100 vom 20.01.1984 und dem 2. Nachtrag 
dazu vom 06.05.1993 der Hoechst AG, Forschung u. Entwick
lung (GB-H) Polymerprüfung, Postfach 800320, 6230 Frank
furt/Main 80 einer Bauartprüfung vergleichbar mit bzw. 
nach dem "Anhang I, IMDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 
98a vom 01. Juni 1991) unterzogen worden sind . 

Dieser 2. Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. D/03 2447/3H1 der E+E Verpackungstechnik 
GmbH & Co., D-7031 Jettingen vom 21.08.1984. 

Diesem 2. Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser 2.Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -Prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) ver6ffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 14.05.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR .MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 

Laboratorium 9.12 
Ve r packungen 

Im Auftrag Im Auftrag 
I 

rl . I I 
() L~;/&&(( 

( 

Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing. D. Merten 

1. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 2517/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

Aktenzeichen 9.1/65 535 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung Uber die Beförderung gefährlicher GU

ter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom 
24 . Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1.2 Anhang A. S der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße - GGVS) in der Neufassung vom 13. November 1990 
(BGBl. I, S. 2453). 
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1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung Ober 
die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung 
gefährlicher Güter mit Eisenhahnen (Gefahrgutverordnu11g 
Eiser1bal1n - GGVE) in der Neufassung vom 10. Juni 1991 (BGBl. 
I, S. 1224). 

2. Antragsteller 
Aug. Schmalenbach GmbH & Co.KG 
Auf der Höhe 20 

4100 Duisburg 1 

3. Hersteller der Verpac~ 
Aug. Schmalenbach GmbH & Co.KG 
Auf der Höhe 20 

4100 Duisburg 1 

4. Beschreibung der Bauart 
Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel, 
aucl1 in containergerechter Allsführung 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnu~ 
Rollsickenfaß 205 l mit Einstellbehälter 

4.2 Grundmaße 
Gröl~ter Durchmesser: 593 mm 
Durchmesser des Faßkörpers: 571,5 mm 

4.3 llöhe 
882mm 

1,. 4 !ass~ngsraum/Fassungsverm~ 
207 Liter 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 
421 kg 

'•. 6 \lerks to!_!_(~)__der Verpackung 
Faßkörper: St 1203 
Einstellbehilter: Lupolen 5261 Z 

4.7 Verkstoff(e) der VerschlOsse 
stäilT;rl'· 

4.8 ~i_l:~~n des Antragstellers 
Rollsickenfaß 205 l mit Einstellbehälter: 
Zeichnungs-Nr. F700-4/164 vom 01.03.1984 
Rollsickenfaß 205 l mit PE-Einstellbehälter: 
Zeichnungs-Nr. F700-4/1524 vom 02.11.1981 

5. Anforderungeu~~au~ 

6. 

7. 

8. 

Die Bauart mtiß den Bat1mustern entsprechen, die gemäß 
Bericht Nr. 100 362 Vgab 51 vom 12.04.1984, 

1. Nachtrag zum Bericht Nr. 100 362 Vgab 51 vom 18.06.1985 
der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Hinden/Y., Abtei
lung filr Mechanik, und 
PrOfbericht, Az. 1.5/54830, vom 08.12.1992, 
Gleichvertigkeitsbescheinigung, Az. 1.5/55226 vom 17.12.1992, 
Gleichvertigkeitsbescheinigung, Az. 1.5/54830 vom 22.01.1993 
dQt Bundesanstalt für Materialforschung und - prüfung einer 
Bauartprüfung nach dem ''Anhang I, IHDG-Code deutsch'' (Bundes
anzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen worden sind. 

~~assun_g 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden , zu
gelassen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gevährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfiillt sind. 

~~t:zeichnu~ 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

CDu\ 1A1/X/250/ ... . ..•........ /D/BAH 2517 - SCH 
(Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2(e), 
Anhang I, IHDG-Code deutsch) 

9 . ~~flagen über die Vervendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche GUter verwendet werden, wenn für si e nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dDrfen fDr gefährliche GUter der Verpak
kungsgruppen I, II und III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche GUter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Verk-
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stoffen der Verpackung einsch l ießlich il1rer VersciJlüsse ge 
...,ährleistet ist. 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bz•..r. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 
Dichte: 1,2 g·cm-) für Stoffe der Verpackungsgruppe 

1,8 g · cm - 1 für Stoffe der Verpackungsgruppe 11 
2,7 g · cm-) für Stoffe der Verpackt111gsgruppe III 

Dampfdruck bei 55'C 233 kPa (absolut) 
Dampfdruck bei SO'C 200 kPa (absolut) 

9.6 Der Gesamtüberdruck itt der Verpackung (d.l1 . Dampfdrtl t k des 
Filllgtites plus Partialdruck evtl. vorhande11er Gase vcr mill 
dert um 100 kPa bei 55 °C auf der Grundlage des maximalen 
Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 °C) darf 
167 kPa nicht überschreiten. 

9.7 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den ''Tech11ischen Richtli11ietl für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher GUter (TRV 001)", Verkehrsblo tt He(t 16, 1907, 
S. 562 durchgeführt verden . 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachw·eisbar sicher 
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sjnd. 

11 . Sonst i~~ 
11 . 1 Die Bauart er1tspricht den in den internationalen Übereir• 

kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) 
und Seeverkehr (IHDG-Code) sovie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Diese 1. Neufassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Viderrufs erteilt. Diese Zulassung vird mit Bezug 
auf die schriftliche ~eisung im Schreiben des Bundesminis
ters fDr Verkehr - Az. A13/26.00.70-25/205 BAH 92 - vom 
13.10.1992 vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein-Nr. 
D/03 2517/1Al vom 10.10.1984, den 1. Nachtrag zum Zulas
sungschein-Nr. D/03 2517/1A1 vom 08.08.1986 und den 
2. Nachtrag zum Zulassungschein-Nr. D/03 2517/1A1 vom 
10.07.1992 der Firma Aug. Schmalenbach GmbH & Co.KG, 
4100 Duisburg l, die hiermit Ihre Gültigkeit verlieren. 

11.4 Dieser 1. Neufassung liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.5 Diese 1. Neufassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt fUr Materialforschung 
und -prOfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 01.04.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAI·!) 

/~;;.:~··· 

l'. ~~~:::t~'·:. 
Fachgruppe 9.1 ··-~j' ·Sy_ .. 
Betriebs- und Unfallsich eit ·~~ ... z:;;··"··· ""'--'-
Dipl.-Ing. K. llieser 
Regierungsdirektor 
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1. 
1 . l 

1 . 2 

1.3 

2 . 

3. 

4 . 

4.1 

l.Neuf.:lssung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 2741/1A2 

fiit· die ß:wart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 603 

~~!~rundla~ 
§ 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffe n (Gefahrgutverordnung See- GGVSee) 
vom 24 . Juli 1991 (BGBl. I, s. 1714) . 

Anha11g A.S der An lage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die i11ne rstaatl iche und grenzüberschreitende Beförde
ru ng eefährlicher Güter auf Straßen (Gefah rgutverordnung 
Straße- GGVS) , zuletzt geänder t durch die 4. Straßen-Ge
fahrgutlnderun sverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, 
s. 448). 

Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Be fö rde 
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverord
llUJlg Eisenbahn - GGVE), zuletzt geändert durch die 
4 . Ei senbahn - GefahrgutänderunsverordTlUJlg vom 05. Mai 1993 
(BGBl. I, S. 678). 

Antr~gstell~ 
Rhei np fä lzi se he Emballagenfabrik 
G. Schönung GmbH & Co. KG 
Industriestaße 69-73 
6730 Neustadt /Veinstraße 

Hersteller der VerE.~~kung 
Rheinpfälzische Emballagenfabrik 
G. Schönung GmbH & Co. KG 
Industriestalle 69-73 
6130 Neustadti!Jeinstraße 

~esc!!_~!bun~~~~~~ 
Fa I~ aus Stahl mit abnehmbarem Deckel 

Hersteller - Typenbezeichnung 
Sickendeckelf~ß 220 Ltr 

Grundrnage 
Grögt er Durchme~ser: 
Durchmesser des Faßkörpe rs: 

605,0 mm 
571,5 mm 

/1.] HöhP 
910 mm 

4.4 F a ssuJJgsraum/Fas~UJlgsvermögen 

227. 1 

l~.s 1-Jöchstzuläss ige Bruttomasse 
'·24,8 kg 

4.6 Uerkstoff(e) der Verpackung 
St 1203 

4 .7 Werkstoff(e) der Verschlüsse 
Stahl 

4.8 Zeichnungen des Antragstellers 
Sickenfaß 220 Ltr: 
Zeichnungs-Nr. \IN 4. 370 vom 10.05.1984 

5 . ~~~~derunge~an die !i2.~art 

6 . 

7 . 

8. 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen , die gemäß Be
richt Nr. 101 102 Vgab 51 vom 24.09.1984 der Deut•chen Bun
desbahn, Versuchsanstalt Minden/V., Abteilung für Hechanik, 
4950 Hinden/11. sowie Zeichnungen Nr. 04.2332.01 vom 
02.02.1989 und 05.2332 .02 vom 01.02 . 1989 der Firma August 
Be rger, Bt~rg /P falz einer Bauartprüfung vergleichbar mit dem 
uA;,hang I, IHDG- Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr . 98a vom 
01 .. Juni 1991} unterzogen worden sind. 

~.':.~lass~~ 
Die \Inter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daR die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fer~üt~~~_erpackungen .. . 
Nach der zugelassenen Bauart durfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt ~e~den. Der Hersteller muß gevährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichn~ 
OleOach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar vie folgt zu 
kennzeichnen: 

1A2/Yl.5/100/... .. . . . .. /D/BAH 2741 - GS 
(Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e), 
Anha ng I , I11DG-Code deutsch) 

9. Auf~über die Ver·.1endunfl Jcr Verpackungen 
9 .1 oy-e· nach de[ zugelaSSe~en-Ba.üä.rt-serJ.en·~Kßi-8 gefertigten 

und entsprechend Nr. B gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter ver-Jender verden, ~Jenn fi.ir sie n<1ch 
den Vorscl1riften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackt1t1gen 
zu l ässig sind. 

9.2 

9.3 

9.5 

9.6 

9 .7 

9.8 

10 . 

Die Verpackungeil dUrfetl für gef.~ l1rliche GUter der 
Verpackungsgruppen II oder I II vervendet .,erden. 

Die Verpack~ngen dürfe11 ntJr für gefährl i che Güter vet~e11r!et 

werden, we nn nachweisbar die Verträglic l1keit mit den Uerk ·· 
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge -· 
vährleistet ist. 

Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzv. die Verpackung 
dürf en ni cht übersch ritt en verden: 

Bruttomasse: 424,8 kg 
Dichte: 1,5 g·cm- 3 für Füll.güter der Verrackungsgruppe II 

2,3 g·cm- 3 flir FüllgUter der Verpacku11gsgruppe Ill 

Dampfdruck bei 55'C 133 kPa (absolut) 
Dampfd r~> ck bei 50'C 114 kPa (absolut) 

Der Gesamtüberdruck in der Verpacktmg (d.h. Dampfd ru ck de s 
Füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase verm i n
dert um 100 kPa bei 55 °C auf der Grundlage des maxima .1en 
Füllungsgrades und ei11er Fülltemperatur von 15 °C) da r f 
66,7 kPa 11icht übers~hreiten. 

Die Übervach ung der Fertigung von Verpackungen nach d~_eser 
Bauart muß nach den ''Technischen Richtlinien für die Uber
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher 
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen f ür Gefah rgut 
einsetztlbefüllt, bekannt sind. 

11. ~'.'~~~ 
11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkeilt (RIO) 
und Secverkehr (IMDG-Code) sovie den in den Empfehlungen 
de[- Vereinten Nationen (UN) f estgelegt en Prüfanforde r ungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Bauart/Bauartreihe erfüllt auch die Prüfbedingungen des 
"Anhang I, IHDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vorn 
01. Juni 1991) fOr flüssige Stoffe. 
Nach sicherheitstechnischer Vertung sind die Verschlußein
rictJtungen der Bauart/Bauartreihe so kor1struiert, daß sie 
sich auch unter den Beförderungsbeding\mgen des See·:erkehrs 
nicht lockern, abstreifen, hochdrücken oder unbeabsichtigt 
öffnen lassen. 

11.3 Diese 1 . Neufassung vird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Viderrufs erteilt . Diese Zulassung vird mit Bezug 
auf die schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesminis 
ters für Verkehr - Az. A13/26.00. 70-25/205 BAH 92 - vom 
13.10 . 1992 vorläufig unbefristet ausgestellt . 

11.4 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein-Nr. 
D/03 274lllA2 vorn 18 .06 . .1985 und den Zulassungschein-Nr. 
D/BAH 3404/1A2 vom 22.03.1989 der Fa. Rheinpfälzische 
Emballagenfabrik, G. Schönung GmbH & Co. KG, 6730 Neu 
stadt/Veinstraße die hiermit Ihre Gültigkeit verlieren. 

11.5 Dieser 1. Neufassung liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.6 Diese 1. Neufassung wird zu gegebener Zeit im ''Amts- und 
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt flir Materialforschung 
und -prüfung, Berlin'' (ISSN 0340-7551) veröffentli~ht. 

1000 Berlin 45, den 10.06.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND - PRÜFUNG (BAH) 
Fachgruppe 9. 1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im ~YLuf tra~ 
. . 
~\~ · 
~~~ng. B.-U. l.Jienecke 
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7 . 

8. 
3. l 

~L 3 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Zustimmung 

zur Verwendung für die Beförderung auf Secschiffen 
Aktenzeichen 9.1/65 603 

~ech~~g~ndla~~ 
§ 3 ( 1) der Verordnung über die Beförderurtg gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom 24. Juli 1991 
(ßGBl. I, S. 1714), insbesondere Nr. 3.3 . 3 der Klasse 3 Entzündbare 
Flilssigkeiten sowie Nr. 2.3.3 der Klasse 6.1 Giftige (toxische) Stof
fe und Klasse 8 Ät>ende Stoffe. 

~~-!E~~.!.~.!l~~ 
Rheinpfälzische Emballagenfabrik 
G. Schönung Gmbll & Co . KG 
Ind ustriestaße 69 --73 
6730 Noustadt/\leinstraße 

~~~~en~~~~~~~:!~~~El 
Fal~ aus Sta ltl n1i t ~~ n eitmbarem Deckel 

1. Neufassung zum Zulassu ngssc hein Nr. D/03 2741/1A2 vom 10.06.19~3. 

!Al/YJ.511 001 ................. / 0/ BAH 2741- GS 

Zus!2_~~.!_!g 

(1\e r s t. ellung sdatum gem . Nr. 6.2(e), 
Anh ang l, lHDG - Code deutsch) 

Ver pack11ngen rler in Nr. 3 angegebenen Bauart mit der Kennzeichnung 
gentäß Nr . 4 dUrf e n im Seeve r kehr at tch für rlje in Nr. 6 genanttten ge
eigneteJl Stoffe bzv. Sto ffgrupp en ven.1e nd et verden. 

Geeignete Stoffe 
Oie-nacllfOrgendau[geführ ten 
Ve rpackl lng l>efördert werden, 
Pingeh<llt en werden: 

Stoffe diirfe r1 dann in der o.g. 
~1en n d ie folgeilden Gre n zd aten 

Dichte der Fiillgüt er tiir 
Oicllte der Füllgüter für 
Dampfdruck bei 55'C 
o~mp(druck bei 50'C 

Verpackungsgruppe I I 
Verpackungsgruppe III 

' 133 kPa (absolu t) 
S 114 kPa (absolut) 

' 1' 5 
' 2, 3 

g·cm- 3 

g · cm- 1 

IJN - Nc. D63, FARBE (einschl. Farbe, Lackfarbe, ~n1aillelack, Beize, 
Schellack-Lösung, Firnis, Poliermittel, flüssiger Füll 
sto ff und flü ss iger Grundie rlack) oder FARBVER\IANDTE 
STOFFE (einsclll. Farbenverdünnu11gs - oder Reduktions
rrischullgen) 
Klasse 3.1, 3.2, 3.3 Verpackungsgruppe II und III, 

IIN - Nr. 1760 Ätzende Flüssigke iten, n.a.g 
Kl::1s~e ~ . Verpackungsgruppe II und III, 

UN - Nt· . 1897, TETR.~CIILORETIIYLEN 

Klasse 6. l, 

liN -Nt· . 199 3, ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN, n. a. g. 
Klasse 3 . 1, 3. 2, 3. 3 Verpackungsgruppe II und III, 

UN- Nr . 2810, Giftige Flüssigkeiten, n.a.g. 
Klasse 6.1, VerpackungsgruppP II und III, 

~~E~~?esti~~~ 
Die Auflagen über die Ver\/endung der Verpackungen, wie sie im o.g . 
Zulassungsschein aufgeführt sind, müssen eingehalten verden. 

~-~~!i~~ 
!J iese Zus t j mmung t.•i rd unter dem Vorbehalt des jederzeitigen \Jiderrufs 
Prteilt. 

Dte~e Zustimrnu11g gilt 11ur in Verbindung mit der 1 . Neufassung zum 
Zulassungsschein Nr. D/03 2741/lA2 vom 10.06.1993 der Fa. 
R!Jeillfälzisclle Emballagenfabrik, G. Schönung Gmbll & Co. KG, 6730 
Neus t ad t/Ve instraße. 

fliese[· Zustimmung liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Diese Zustimmung vird zu gegebener Zeit im 11 Amts- und Hitteilungs
blatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin'' 
(ISSN 0340-7551) ver~ffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 10.06.1993 
Unter den Eichen 87 
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I. 
1.1 

1.2 

I. 3 

2. 

1. Neu fassunF," znm 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 27~2 / 1A 2 

für d ie Biluar t einer Verpa cku ng zu t· Bcfh dc 1 u:1r; 
gefährlicher GütPr 

Akten ze i che n 9 . 1165 602 

Rech tsgrundl~~~~ 
§ J (1) der Vero rdnung i.iUer die ßeförrlcnJn;; gt'f~lu lich~r 
Güter mi t Seesc.lliffen (Gefahrgur v~ c o rdnunr. See .. GGVS~e) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S . i714). 

Anhang A.S der Anlage A, Randnummer 3550 ( 1) der 1/erordnunp: 
Gber die innerstaat lic l1 e und grPnzüberschl·eitencle ~efö rde

rung gefährlicher Gi.iter nuf Straßen (Gef.;tlngutverordnung 
Str::~ße GGVS), zulet z~ geändert durch die t,, St r nßen G~-
fahrgutänderun sverordnu ng vom 13. April 1993 (DCBl. I, 
s. 41,8). 

Anl1ang V der Anlage, Randntrmmer 1550 (1) der Verordnu r1 g 
über die innerst aatli c he und grenziibPrschre i tende Befii rde 
rt1ng gefährlicher GUter mit Eiset1baiJ11en (Gef al1 rgut~e 1 orrl
nung Eisenbahn - GGVE), zuletzt gP.ändert durch die 
4. Eisenbahn - Gefahrgutänderunsver or dnung vom 05. ~1 ;-li 19<13 
(BGBl . I, S. 678) . 

/\ntragsteller 
Rheinpfälzische Emballagenfabrik 
G. Sc:hönung Gmbll & Co. KG 
Industriestaße 69- 73 
6730 Neustadt/UeillStraße 

3. l_l_ers ~ller der Verpacku'.!!; 
Rheinpfälzi sc he Emballagenfabrik 
G. Schönung GmbH 1, Co. KG 
Industriestaf~e 69-73 
6730 Neusta.dtl\leinstraf?.e 

4. ~eschrei bun[_~r ßauar.!: 
Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel 

4. 1 Hersteller - Typenbezeichnung 
Sickendeckelfaß 220 Ltr 

4.2 Grundmaße 

4.3 

Größter Durchmesser: 
Durchmesser des Faßkörpers: 

llöhe 
910 mm 

Fassungs raum/ Fassungsvermögen 
222 1 

605 , 0 Jnlr. 

571,5 mm 

4. 5 Höchstzulässige Brut tornasse 
421,3 kg 

4.6 \lerkstoff(e) der Verpackung 
St 1203 

4.7 \lerkstoff(e) der Verschlüssa 
Stahl 

4 . 8 Zeich11Ungen des Antragstellers 
Sickenfaß 220 Ltr: 

5. 

6. 

7. 

8. 

Zeichnungs-Nr. \IN 4.369 vom 10.05.1984 

Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Be
richt Nr. 101 101 Vgab 51 vom 24.09.1984 der Deutschen Bun
desbahn, Versuchsanstalt Minden/\.l,, Abteih1.1g für l1echanik. 
4950 Hinden /\1 . sovie Zeichnungen Nr. 04.2332.01 vom 
02.02 . 1989 und 05.2332.02 vom 01.02.1989 der Firma l.ugus: 
Berger, Berg /P falz einer BauartprUfu~g vergleichbar ntit dem 
"Anhang I, IMDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 
01. Juni 1991) unterzogen vorden sind. 

~'::!_lass~g 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzurlg, daß die Anforderu.1gen nach Nr. 5 erfüllt werden. 
zugelassen. 

yertigung von Verpa~~ungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen se~·ien 
mäßig gefertigt werden. Der He rstelle r muß ge~äl1rlei ste1l, 

daß bei den serienmäßig gefertigten Verpacktingen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sictltbar ~ie folgt ztt 
kennzeichnen: 

1A2/Y1.51100/ .. .. ... . ..... .. I DI BAH 2742 - GS 
(Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e), 
r\nhang I, HlDG-Code deutsch) 



9. ~~·_tl~gcn über die Ver!Jendung_der Verpackung_~ 
9.1 Die 11ach der zugelassene11 Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährlict•e Güter · verwendet werden, wenn für sie nach 
tler• Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
7.ulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II oder III ver'<lendet werden. 

9.3 Die ·Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Yerk 
stoffen der Verpackung einschließlich il1rer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9.5 Folgende Grenzdaten fDr den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 

9.6 

9.7 

Bruttomasse: 421,3 kg 
Dichte: 1 1 5 g·cm- 3 für Füllgüter der Verpackungsgruppe II 

2,3 g-cm- 3 für Füllgüter der Verpackur1gsgruppe III 

Dampfdruck bei 55'C 133 kPa (absolut) 
Dampfdruck bei SO'C 114 kPa (absolut) 

Der Gesamtüberdrtlck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des 
Füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase vermin
dert um 100 kPa bei 55 'C auf der Grundlage de• maximalen 
Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 °C) darf 
66,7 kPa nicht überschreiten. 

9.8 Die Überwachung der F'ertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den ''Techniscl1e11 Richtlir1ien für die Ober 
Yachung der Fertigung •;on Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachveisbar sicher 
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungeil demjenigen, der diP Verpacktingen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

1 1 • ~?~.li~~ 
11.1 Die Bat•~rt entspricht den in de11 inter11ati011alen Oberein

kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) 
und Seeverkehr (IMDG - Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereintell Natione11 (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderu11g gefährlicher Güter. 

11.2 Die Bauart/Bauartreiile erfüllt auch die Prüfbedingungen des 
11 Anhang I, IHDG-Code deu tsch 11 (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 
01. Juni 1991) für flüssige Stoffe. 
Nach sicherbei tstechnischer \Jertung sind die Verschlußein
richtungen der Bauart/Bauartreihe so konstruiert, daß sie 
sicl1 auch unter den Beförderu11gsbedingungen des Seeverkehrs 
nicht lockern, abstreifen, hochdrücken oder unbeabsichtigt 
öffnen lassen. 

11.3 Diese 1. Neufassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Viderrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug 
auf die schriftlicl1e Veisung im Schreiben des Bundesminis
ters fDr Verkehr - Az. Al3126. 00.70-25/205 BAM 92 - vom 
13.10.1992 vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.4 Diese 1. Neufassung erse-tzt den Zulassungsschein-Nr. 
D/03 274211A2 vom 18.06.1985 und den Zulassungschein-Nr. 
D/BAM 3430/1A2 vom 23.03.1988 der Fa. Rheinpfälzische 
Emballagenfabrik, G. Schönung GmbH & Co. KG, 6730 Neu
stadt/Ueinstraße die l1iermit Ihre Gültigkeit verlieren. 

1.1.5 Dieser 1. Neufassung liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.6 Diese 1. Neufassung ...,ird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
u11d -prüfullg, Berlill 11 (lSSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 10.06.1993 
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i>f).- 0 
~~-~ 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Zustimmung 

zur Verwendung für die Beförderung auf Seeschiffen 
Aktenzeichen 9 .1 /65 602 

Recht s_grundlagen 
I 3 (1) der Verordnung Dher die Beförderung gefMhrlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee) vom 24. Juli 1991 
(BGBl. I, S. 1714), insbesondere Nr. 3 .3 .3 der Klasse 3 entzündbare 
FlUssigkeiten sowie Nr. 2.3.3 der Klasse 6.1 Giftige (toxisctle) Stof
fe und Klasse 8 Ätze11de Stoffe. 

~ntrag_steller 
Rheinpfälzische Emballagenfabrik 
G. Schönung GmbH & Co. KG 
Industriestaße 69-73 
6730 Neustadt/\Jeinstraße 

~~gelasse~~~E~·kungsba~~ 
Faß a~s Stahl mit abnehmbarem O~ckel 

1. Neufassung zum Zulassungsschein Nr. D/03 2742/1A2 vom 10.06.1993. 

1A2/Yl.5/100/ ................. /0/BAM 2742 - GS 

~stimmun_g: 

(Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2(e), 
Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

Verpackungen der in Nr. 3 angegebenen Bauart mit der Kellnzeir!InLTng 
gemäß Nr. 4 dürfen im Seeverkehr auch fUr die in Nr. 6 genanT1te11 ge 
eigneten Stoffe bzw. Stoffgruppen verwendet werden. 

Q~~.!_e Stof~ 
Die nachfolgend aufgeführten 
Verpackung befördert werden, 
eingehalten ...,erden: 

Stoffe dürfen dann in der o.g. 
wenn die folgenden Grenzdaten 

Dichte der FOllgDter für 
Dichte der FDllgDter fDr 
Dampfdruck bei 55'C 
Dampfdruck bei 50'C 

Verpackungsgruppe II 
Verpackungsgruppe III 

S 133 kFa (absolut) 
114 kPa (absolut) 

s 1' 5 
s 2' 3 

g·cm- 1 

g·cm- 1 

UN-Nr. 1263, FARBE (einschl. Farbe, Lackfarbe, Emaillelack, Beize, 
Schellack-Lösung, Firnis, Polierm.ittel, flüssiger Füll
stoff und flüssiger Grundierlack) oder FARBVERwANDTE 
STOFFE (einschl. Farbetiverdünnungs- oder Reduktions
mischungen) 
Klasse 3.1, 3.2, 3.3 Verpackungsgruppe II und III, 

UN-Nr. 1760 Ätzende Flüssigkeiten, n.a.g 
Klasse 8, Verpackungsgruppe II und III, 

UN-Nr. 1897, TETRACHLORETHYLEN 
Klasse 6.1, 

UN--Nr. 1993, ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN, n. a. g. 
Klasse 3.1, 3.2, 3.3 Verpackungsgruppe II und III, 

UN-Nr. 2810, Giftige Flüssigkeiten, n.a.g. 
Klasse 6.1, Verpackungsgruppe II und III, 

7. Nebenbest immun~ 
Die Auflagen über die Verwendung der Verpackungen, ...,ie sie im o.g. 
Zulassungsschein aufgeführt sit1d, mUssen eingehalten werden. 

8. Senst iges 
8.1 Diese Zustimmung 'iJird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs 

erteilt. 

8.2 Diese Zustimmung gilt nur in Verbindung mit der 1. Neufassu11g zum 
Zulassungsschein Nr. D/03 2741/1A2 vom 10.06.1993 der Fa. 
Rheinfälzische Emballagenfabrik, G. Schönung GmbH & Co. KG, 6730 
Neustadt/Weinstraße. 

8.3 Dieser Zustimmung liegt eine Rer.htsmittelbelehrung bei. 

8. 4 Diese Zustimmung -wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungs
blatt der Bundesanstalt fUr Materialforschung und -prGf11ng, Berlin 1

' 

(ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 10.06.1993 
Unter den Eichen 87 
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ZULASSUNnGSSCHEIN 
Ne. D/BAM 70 2819/1A2 

filr die Bauart/Bauart reihe einer 'Verpackung 
zur Beförderur1g gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 534 

1. Recht sgcundlagen 
1.1 §3 (1) der Verordnung übec die Befördecung gefähclicher Gü

ter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee) vom 
24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714) . 

1.2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummec 3550 (1) dec Vecocdnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße - GGVS) in der Neufassung vom 13 . November 1990 
(BGBl. I, S. 2453). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung über 
die innerstaatliche und grenzüberscl1reitende Beförderung 
gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
Eisenbahn - GGVE) in der Neufassung vom 10. Juni 1991 (BGBl . 
I, S. 1224). 

2. Antragste.!_~~ 
Aug. Schmalenbach GmbH 
Auf der Höhe 20 

HOO Duisburg 1 

Co.KG 

Hersteller der Vec~>.~ 
Aug: Schmalenbach GmbH & Co KG 
Auf der Höhe 20 

lolOO Duisburg 1 

4. Beschreibung der Bauart/Bauartreih~ 
fag auSStahl miTabnehmbarem Deckel 

/1 .1 Hers t~Jler-Ty~ezeic~1~ 
Breitsickentrommel 0 450 

4.2 

4 . 5 

4.6 

4.7 

4.8 

Grundmaße 
Gtößter Durchmesser: 478 mm 
Durchmesser des Faßkörpers: 450 mm 

Höhe 
KOPf der Baureihe: 812 mm 
Fuß der Baureihe: 627 mm 

~~~~.~um/ Fassungs ver~~ 
Kopf der Baureihe: 123 Liter 
Fuß der Baureihe: 90 Liter 

Höchstzulässige Bruttomasse 
Kopf der Baureihe: 129 kg 
Fuß der Baureihe: 98 kg 

Verksto f f(e) der Verpackung 
St 1203 

~erkstoff(e) der Verschlüsse 
St~hl 

Zeichnungen des Antragstellers 
120 1 Breitsickentrommel 0 450 mm: 
Zei chnungs-Nr. FS00-4/226 vom 10 . 02.1989 
90 l Breitsickentrommel 0 450 mm: 
Ze i chnungs-Nr. FS00-4/225 vom 09.02. 1989 

5. Anforderungen an die Bauart/Bauartreihe . 
Die Bauart/Bauartreihe muß den Baumustern entsprechen, d1e 
gemäß Bericht Nr. 98 057 Vgab 51 vom 10.08 . 1982, 
2. Nachtr~g zum Bericht Nr. 98 057 Vgab 51 vom 28.03.1989 der 
Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden/Y., Abteilung 
für Mechanik, und 
FrOfbericht, Az. 1.5/54830, vom 08 . 12.1992, 
Gleichvertigkeitsbescheinigung, Az. 1.5/55226 vom 17.12.1992, 
Gleichwe r tigkeitsbescheinigung, Az. 1 . 5/54830 vom 22.01.1993 
der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung einer 
Bauartprüfung nach dem ''Anhang I, IMDG-Code deutsch" (Bundes
anzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen worden sind. 

6. Zulassung 
~üöter Nr. 4 bes chriebene Bauart/Bauartreihe vird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach Nr . 5 erfüllt 
t",•erden, zugelassen. 

1. Fertigung von Verpackungen 
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Nacli der zugelassenen Bauart/Bauartreihe dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß geW'ährleis
ten, daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart!Bauartreihe festgelegten Anforderungen erfUllt 
sind. 

8. Kennzeichn~ 
Die nach -der zugelassenen Bauart/Bnuartreihe serienmäßig 
gefertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtb;>tr vie 
folgt zu kennzeichnen: 

lAl/X'/S/ ............... /D/BAH 2819- SCH 
(Hecstellungsdatum gern. Nr. 6.2(e), 
Anhang I, IHDG - Code deutsch) 

")an dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die je
weilige Bruttomasse unter Berilcksiclttigur1g der Grenz
werte nach Nr. 9.5 einzusetzen 

9. Auflagen über die Ver·.;endun~ Verpackungen 
9 . 1 Die nach der 7.Ugelassenen Bauart/Bauartreihe serienmäßig 

gefertigten und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Ver
packungen dürfen für gefährliche GUter verwendet werden, 
wenn für sie nach den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE 
solche Verpackungen zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpak
koogsgruppen I, II und III verwendet verden. 

9.3 Die Verpackungen dGrfen nur für gefährliche Güter verve11det 
werden, venn nachweisbar die Verträglichkeit mit den \lerk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge 
währleistet ist . 

9.4 

9 .5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 

9.6 

9.7 

9.8 

10. 

11. 
11.1 

11. 2 

maximale SchGttdichte: 1,0 g·cm-l fQr Stoffe der Verpak
koogsgruppe I, II und III 

maximale Bruttomasse: 
Kopf der Baureihe: 98 kg 
Fuß der Baureihe: 129 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prilfbericht gemäß Nr. 5 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen. 

Die Über....,achung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart/Bauartreihe muß nach den "Technischen Richtlinien 
filr die Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur 
Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt 
Ueft 16, 1987, S. 562 durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Vervendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind.-

Sonstiges 
Die Bauart/Bauartreihe entspricht den in den internatio
nalenÜberein-kommen filr den Straßenverkehr (ADR), Eisen
bahnverkehr (RIO) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in 
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten 
Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefähr
licher Güter. 

Diese 1. Neufassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug 
auf die schriftliche Yeisung im Schreiben des Bundesminis
ters für Verkehr - Az. A13/26.00.70-25/205 BAH 92 - vom 
13.10.1992 vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein-Nr. 
D/BAH 70 2819/lAZ vom 10.01.1986, den 1. Nachtrag zum 
Zulassungschein-Nr. D/70 2819/1A2 vom 03.02.1986, den 
2. Nachtrag zum Zulassungschein-Nr. 0/BAH 70 2819/1A2 vom 
13 . 03 .1990 und den 3 . Nachtrag zum Zu lassungschei n-Nr. 
D/70 2819/lA2 vom 10.07.1992 der Firma Aug. Schmalenbach 
GmbH & Co.KG, 1,100 Duisburg 1, die hiermit Ihre Gültigkeit 
verlieren. 

11.4 Dieser 1. Neufassung liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.5 Diese 1. Neufassung wird zu gegebener Zeit im ''Amts- und 
Hitteilungsblatt der Bundesanstal t für Materialforschung 
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 01.04.1993 

Unter den Eichen 87 
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Dipl.-Ing. K. Wieser 
Regierungsdirektor 

Dipl.-Ing. .-U. Yienecke 



3. Neufa ssung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/AAH 2971/1A2 
fiir rlie UHuart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher GUter 
Aktenzeichen 9.1/65590 

1. Recht~grundla!i':.!! 
1.1 § 3 (1) der Verordnung Gber die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Seeschiffen (Gefal1rgutverordnung See- GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 17JI•). 

1.2 Anhang A.S der Anlage II, Randnummer 3550 (1) rier Verordnung 
über die innerstaatliche und gre11zUberscl1reitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf StL·aßen (Gefahrgutverordnung 
Straße- GGVS) in der Neufassung vom 13. November 1990 
(BGßl. I, S. 2453). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
(iber die innerstaatliche Ulld grellzUberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverord
nung Eisenbahn - GGVE) in der Neufa~sung vom 10. Juni 1991 
(BGBl. I, S. 1224). 

2. Antragsteller 
Siepe GmbH 
IHittenstraße lRS 

), 

5014 Kerpen 3 

Hersteller der Verpackung 
siepe GmbH 
BUttenstraße 185 

501'• Kerpen 3 

1,. ~~sch!eib~...!!.ß.~- Bauart 
Fa/~ aus Stahl mit abnehmbarem Deckel mit oder ohne Innen 
einrichtung 
(Sack aus Kunststoffclie) 

4 .1 Hersteller - Typenbezeichnung 

/,. 2 Grundmaße 
größter· Außendurchmesser: 433 mm 

4.3 Hö he 
586 mm 

4.4 Fassungsraum/Fassungsverf~Öge11 

72,5 Liter (ohne PE-Sack) 
71,5 Liter (mit PE - Sack) 

L,. 5 liöchs t zulässige Brut tornasse 
1,7 kg 

'• . 6 Verkstoff der Verpackung 
St 1203, Schwarzblech 
Nennblechdicke: Mantel/Boden/Deckel 0,710,710,5 mm 

1,, 7 llerkstoff(e) der Verschlüsse 
Deckeldichtung : Hoosgummi 
F.:J.lzdichtung : Fermatex und Darex 

l~.s Zeichnungen 

5. 

6. 

7. 

Fagkörper: Nr. S-289
5
-3 in der Fassung der Änderung 5 vom 

03.03.1993 des Antragstellers 

~.~<?.~erung~:!,~~ die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß 
Bericht Nr. 030/89 vom 09.12.\988 mit dazugehöriger 2. 
Erg~nzung zum PrOfbericht 030/88 vom 17.08.1989 sow-ie Nr-. 
01/93 vom 03.03.1993 der Siepe Gmbll, fWttenstraße 195, 5014 
Ke::pen 3 einer Bauartprüfung na ch dem 11 Anhang I, IHDG-Code 
deutscl1'' {Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Ju11i 1991) un
terzogen vorden sinri. 

~las~ 
Die unter Nr. 4 beschriebene B~uart ~ird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt verden, 
zuge lassen. 

Fertigung von Verpackunge!:! 
Nach der zugelassenen Bauart dHrfen Verpackungen serien
mäl~ig gefertigt verden. Der He rsteller muß gevährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

8. Kennzeichnung 
Dieiiach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar vie folgt zu 
kennzeichnen: 

On 1A2/Y 4 7 !SI ........... . ....... /D/BAH 2971 - Si 
(Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2(e), 
Anhang I, IHDG - Code deutsch) 

9. ~~flagen über die Ver'w'endung d~r Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigte11 

und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche GUter vervendet verden, venn für sie nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefältrliche Güter der 
Verpackungsgruppen II und III vervendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefät1rliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglicl1keit mit den Verk
stoffen der Verpackung einsc l1 ließliclt il1rer VerschlUsse ge 
währleistet ist . 

9.4 

9.5 Folgende Grenzdaten fGr den Inhalt bzv. die Verpackung 
d(irfen nicht überseitritten werden: 
Bruttomasse : 47 kg 

Die physikalischen Eigenschaftell der FüllgUter müsse11 de11 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen. 

9.6 

9.7 

SchGttdichte: 0,593 kg / dm' (ohne PE-Sack) 
0,60 kg/dm' (mit PE-Sack) 

9.9 Die Über\lachung der Fertigung von Verpackungen nach di.eser 
Bauart muß nach den ''Technischen Richtlinien für die Uber
vachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher GUter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt verden. 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachw-eisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Ver\lendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befGllt, bekannt sind. 

11. Sonstiges 
11.1 Die Bauart e nt spricht den in de11 internationalen Übe r

ei nkommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr 
(RIO) und Seeverkehr (IMDG-Code) SO\Iie den in den Empfeh 
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten PrOfan
forderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicl1er 
GUter. 

11.2 Diese Zulassung wird unter dem Vot-beha lt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. Diese Yird mit Bezug auf die schrift 
liche \leisung im Schreiben des Bundesministers für Verkehr 
- Az.Al:l/26.00. 70--25/205 SAM 92 - vom 13.10.1992 vorläufig 
llllbefristet ausgestellt. 

11. 3 Dieser Zulassung liegt eine RechtsmittelbeleiJrlJng bei. 

11.4 Diese Zulassung vird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Haterialforschu11g 
und -prGfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 16.04.1993 

Unter den Eicl1en 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIA LFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfall
sicherhel t von Gefahr 
gutverpackungen 
Im Auftrag 

Dr. P. BlGmel 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

....... ---:-, 
' // 
-../ 

Ing. Daniela Prauß 
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2. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAH 3289/lAl 

fDr die Bauart einer Verpackur1g zur Beförderung 
gefäl1rlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 526 

J. ~!'eh tsgrund1.2_[~ 
1.1 § 3 (1) der Verordnung Ober die Beförderung gefährlicher GU

ter mit Seeseiliften (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom 
?.to. JuU 1991 (8GBl. I, S. 1714). 

1.2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und g~enzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße - GGVS) in der Neufassung vom 13. November 1990 
(BGBl. I, S. 2453). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung über 
die innerstaatliche und grenzüber schreitende Beförderung 
gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
Eisenbahn - GGVE) in der Neufassung vom 10. Juni 1991 (BGßl. 
I, S. 1224). 

2. Antr.1gsteller 

3. 

'·· 

Aug. Schmalenbach GmbH & Co.KG 
Auf der llöhe 20 

4100 Dnisburg 1 

llersteller der Verpackung 
Aug. Schmalenbach Gmbii&".Co. KG 
Auf der Höhe 20 

tilOO Dui~burg 1 

~~sch~ei bu~~_er ßaua~~ 
Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel) 
atJCll in cor1tainergerecl1ter Ausfüllrung 

o.l ~~~teller-Typenbezeichnu~g 
RSF 216 1, 1,0 mm 

'•. 2 Grundmaße 
C:I:"<Ißter Durchmesser: 592 mm 
Durchmesser des Faßk6rpers: 571,5 mm 

4.3 HÖhe 
l'i82mm 

4. 5 H.3chstzulässige Brut tornasse 
416;5"~------

4.6 Verkstoff(e) der Verpackung 
St 1203 

4.7 Werkstoff(e) der Verschlüsse 
Stahl 

4.8 Zeichnungen des Antragstellers 
216 1 Sickenfaß mit Deckelspunden und Dreifachfalz: 
Zeichnungs-Nr. Fl00-4/129 vom 28.02.1979 
Container-Spundsickenfaß 216,5 1: 
Zei chnungs-Nr. F700-1./ 183 vom 07.09 . 1988 

5 . Anf.~rderungen an _j_ie Bauart 

6. 

7. 
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Die Bauart mug den Baumustern entsprechen, die gemäß 
Bericht Nr. 93 477 Vgab 51 vom 20 .06. 1979, 

1. Nachtrag zum Bericht Nr. 93 '•77 Vgab 51 vom 22.06.1990, 
Bericht Nr. 105 082 Vgab 51 vorn 08.09.1987, 

1. Naoh trag zum Berich t Nr. 105 082 V gab 51 vom 13.04. 1988 
der Deutschen Bundesbahn, Versuchsansta l t Hinden/V., Abtei
l~ng fUr Hecha11ik, 
PrUfbericht, Az. 1.5/54830, vorn 08.12.1992, 
Glcichvertlgkeitsbescheinigung, Az. 1.5/55226 vom 17.12 . 1992, 
Gleichwertigkeitsbescheinigung, Az. 1.5/54830 vom 22.01.1993 
d~r Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung einer 
B::wartprüfung nach dem "Anhang I, IHDG-Code deutsch" (Bundes
anzeiger Nr . 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen ~orden sind. 

Zulass~_g 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt verden, zu
gelassen. 

~r t igung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß geTNährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die filr die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

ß. ~~!.'!.zeichn~~ 
Die nach der zugelasserlen Bauart serienmäßig gefertigteil 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar vie tolgt zu 
kennzeichnen: 

!Al/X/250/ ............... /D/ßAH 95?.- SCH 
(lierstelltlngsdatu rn gern. Nr. 6.2(e), 
Anhang I, IHDG - Code deutsch) 

9. Auf~en über die Ver~endun~erpack~~~ 
9.1 Die nach der zugelasseneil Bauart ser ienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. B gekennzeichneten Verpackungeil di.irfen 
für gefährliche Güter verwendet verden, o.;enn für sie nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verrak
kungsgruppen I, II und III vervendet werder1. 

9.3 Die Verpackungen dilrfen nur für gefährliche Güter verveudet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Uerk
stoffen der Verpackung einscl1ließlich ihrer Verschlüsse ge ·
"'ährleistet ist. 

9.4 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bz· ..... die VerpackunR 
dürfen ui eh t überschrit ten verden: 
Dichte: 1,2 g·cm·• für Stoffe der Verpackungsgruppe I 

1,8 g·cm- 3 für Stoffe der Verp~ckt1ngsgruppe II 
und III 

Dampfdruck bei 55'C 233 kPa (absolut) 
Dampfdruck bei 50"C 200 kPa (absolut) 

9.6 Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des 
füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase vern1i11 -
dert um 100 kPa bei 55 °C auf der Grundlage des maximalen 
Füllungsgrades Ulld einer Fülltemperatur von 15 °C) darf 
167 kPa nicht überschreiten. 

9. 7 

9. ß Die Üben:achung der Fertigung von Verpackungen nach d~eser 
Bauart muß nach den 11 Techniscl1en Richtlinien für die Uber 
\o/achung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher GUter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgefGhrt werden. 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher 
stellen, daß alle Auflagen über die Vervendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungert für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind . 

11. _sonstiges 
11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie de.n in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Diese 2. Neufassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei 
tigen Viderrt1fs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf 
die schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesministers 
fGr Verkehr- Az. Al3/26.00.70-25/205 BAH 92- vorn 
13.10.1992 vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diese 2. Neufassung ersetzt die 1. Neufassung zum Zulas
sungsschein-Nr. D/03 3289/lAl vorn 09.07.1991 und den 
1. Nachtrag zur 1. Neufassung zum Zulassungssche i n-Nr. 
D/03 3289/lAl vom 08.05.1992 der Firma Aug. Schmalenbach 
GmbH & Co . KG, 4100 Duisburg 1, die hiermit Ihre Gültigkeit 
verlieren. 

11.4 Dieser 2. Neufassung liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.5 Diese 2. Neufassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht . 

1000 Berlin 45, den 01.04.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH) 

Fachgruppe 9.1 i?. ~~~.:·-"?:·.··: ~·: L.~,horatorium 9.12 
Betriebs- und Unfa l lsi ehe*,~ i t ~.:~ A., . . ~. V.~rpackungen 
von G hrgutverpackungen ~;\· ,./Y 

''::~(J/f)g 

Dipl.-Ing. K. Vieser 
Regierungsdirektor ~·--·· ......•. 



2. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAH 3293/lAl 

für die Bauart e i ner Ver packung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Akt enzeichen 9.1/65 525 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Gü 

ter mit Seeschiffen (Gefahrgut verordnung See - GGVSee) vom 
24 . Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1.2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße - GGVS) in der Neufassung vom 13. November 1990 
( BGBl. I, S. 2453). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung über 
die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung 
gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
Eisenbahn - GGVE) in der Neufass ung vom 10. Juni 1991 (BGBl. 
I, S. 1224). 

2. Antragsteller 

3. 

4. 

Aug . Schmalenbach GmbH & Co.KG 
Auf der Höhe 20 

4100 Duisburg 1 

Hersteller der Verpackung 
Aug. Schmalenbach GmbH & Co. KG 
Auf der Höhe 20 

4100 Duisburg 1 

Beschreibung der Bauart 
Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel, 
auch in containergerechter Ausfüh~ung 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 
216 1 Sickenfaß 

4.2 Grundmaße 
Größter Durchmesser: 592 mm 
Durchmesser des Faßkörpers: 571,5 mm 

4.3 llöhe 
882mm 

4.4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 
218 Liter 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 
399,5 kg 

4.6 1/erkstoff(e) der Verpackung 
St 1203 

4.7 1/erkstoff(e) der Verschlüsse 
Stahl 

4.8 Zeichnungen des Antragstellers 
216 1 Sickenfaß mit Deckelspunden und Dreifachfalz: 
Zeichnungs- Nr. F700-4/132 vom 01.03.1979 
Container-Spundsickenfaß 216,5 1: 
Zeichnungs-Nt. F700-41183 vom 07.09.1988 

5. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Bericht Nr. 93 475 Vgab 51 vom 20.06.1979, 
1. Nachtrag zum Bericht Nr. 93 475 Vgab 51 vom 13.01.1982, 
2. Nachtrag zum Bericht Nr. 93 475 Vgab 51 vom 22 . 06.1990, 

Bericht Nr. 105 082 Vgab 51 vom 08.09.1987, 
1. Nachtrag zum Bericht Nr. 105 082 Vgab 51 vom 13.04.1988 
der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden/11., Abtei
l ung für Mechanik , und 
Prilfbericht, Az. 1.5/54830, vom 08.12.1992, 
Gleichwertigkeitsbescheinigung, Az. 1.5/55226 vom 17.12.1992, 
Gleichwertigkeitsbescheinigung, Az. 1.5/54830 vom 22.01.1993 
der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung einer 
Bauartprüfung nach dem "Anhang I, IMDG-Code deutsch" (Bundes
anzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen worden sind. 

6. Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, zu
gelassen. 

7. Fertigung von Verpackun~ 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

8. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar vie folgt zu 
kennzeichnen : 

1A1/X/250/ ...... ... .... .. /D/BAM 1032 - SCH 
(Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2(e), 
Anhang I, IMDG- Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9 . 1 Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. B gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verTJendet TJerden, TJenn für sie na·ch 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpacku.ngen 
zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen lür geflhrliche GUter der Verpak
koogsgruppen I, II und III verwendet werden . 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter vervendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Werk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge 
währleistet ist. 

9.4 

9 . 5 Folgende Grenzdaten für de 11 Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 
Dichte: 1,2 g·cm-' für Stoffe der Verpackungsgruppe I 

1,8 g ·cm-' für Stoffe der Verpackungsgruppe II 
und III 

Dampfdruck bei 55"C 233 kPa (absolut) 
Dampfdruck bei 50°C 200 kPa (absolut) 

9.6 Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des 
Füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase vermin
dert um 100 kPa bei 55 •c auf der Grundlage des maximalen 
Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 °C) darf 
167 kPa nicht überschreiten. 

9.7 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Tech11ischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

10 . Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

11. Sonstiges 
11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie·den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Diese 2. Neufassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Viderrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug 
auf die schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesminis
ters für Verkehr - Az. Al3/26 . 00 . 70-25/205 BAM 92 - vom 
13.10.1992 vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11 .3 Diese 2. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein-Nr. 
D/BAH 3293/lAl vom 09.07.1991, sowie den 1. Nachtrag zum 
Zulassungschein-Nr. 3293/1A1 vom 08.05.1992, der Firma Aug . 
Schmalenbach GmbH & Co.KG, 4100 Duisburg 1, die hiermit 
Ihre Gültigkeit verlieren. 

11 . 4 Dieser 2. Neufassung liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.5 Diese 2. Neufassung wird zu gegebener Zeit im ''Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 01.04.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERI!ll;:fll~~~,HtJNG UND -PRÜFUNG (BAH) 

(~~:~~·>}; 
Fachgruppe 9.1 ~ .... _. ~~ ·:J,::-r ~p)Joratorium 9.12 
Betriebs- und Unfallsicherhei.t!,, IR 

1
, . .:<;-'~rpackungen '"" z:;''"""" ~-~ 

Dipl . -Ing. K. llieser Dipl.-Ing. B.-U. 1/ienecke 
Regierungsdirektor 
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1. 
1.1 

1.2 

1.3 

2. 

3. 

1. Neufa s sung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. 0/BAH 3395/4A1 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 9.1/65 503 

Rechtsgrundlagen 
§ 3 (1) in Verbindung mit § 19 Nr. 3 der Verordnung über 
die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (Ge
fahrgutverordnung See - GGVSee) vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, 
s. 1714). 

§ 9 Abs. 3 Nr. 5 in Verbindung mit Anlage A Anhang A. 5 
Randnummer 3550 (1) der Verordnung über die innerstaatliche 
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf 
Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Neufas
sung vom 13 . November 1990 (BGBl. I, S. 2453). 

§ 9 Abs. 3 Nr. 2.a) in Verbindung mit der Anlage Anhang V 
Randnummer 1550 (1) der Verordnung über die innerstaatliche 
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der 
Neufassung vom 10. Juni 1991 (BGßl. I, S. 1224). 

Antragsteller 
Bayerische Motoren Verke AG 
Postfach 40 02 40 

8000 München 40 

Hersteller der Verpackung 
Albert Oaub oHG 
Postfach 31 10 

5901 llilnsdorf 

4. Beschreibung der Bauart 
Kiste aus Stahl mit Inneneinrichtungen 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 
Spezialbehälter 

4.2 Grundmaße 
800 mm x 590 mm 

4.3 Höhe 
150 mm 

4.4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 
40 kg 

4.6 1/erkstoff(e) der Verpackung 
St 3702 gern DIN 1623 

4.7 

4.8 

llerkstoff(e) der Verschlüsse 
St 3702 gem OIN 1623 

Zeichnungen 
Spezialbehälter: 

Zeichn. -Nr. : T2 72. 11-5422 
Sicherheitsbehälter für pyrotechnische 

Zeichn.-Nr.: 20.15-04972 
Spezialbehälter: 

vom 14.09.1988 
Geräte 

5. 
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Zeichn.-Nr.: T2 72.12-5004 
Spezialbehälter: 

Zeichn.-Nr.: 3 105 659 TM 
Spezialbehälter mit Einbau: 

Zeichn.-Nr.: T2 72.12-5811 
Spezialbehälter mit Einbau: 

Zeichn.-Nr.: T2 32.34- 0143 
Tiefziehform Gurtstrammer: 

Zeichn.-Nr.: T2 72.11-4972-0888 
Tiefziehform Beifahrer Airbagmodul: 

Zeichn.-Nr.: T2 72.12-5811-001 
Tiefziehform Airbag Beifahrer: 

Zeichn.-Nr.: T2 72.12-5004-1085 
Tiefziehform Fahrerairbag-Sportlenkrad 

Zeichn.-Nr.: T2 32.34-0143 
der Fa. BHII AG, München. 

Anforderungen an die Bauart 

vom 07.11.1991 

vom 12.12.1988 

vom 19.10.1989 

vom 06.04.1992 

vom 22.03.1993 

vom 30.07.1986 

vom 06.04.1992 

vom 12.12.1988 

vom 22.03.1993 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Be
richt Nr. 106 407 vom 10.08.1988 der Deutschen Bundesbahn, 
Versuchsanstalt Minden/Y. einer Bauartprüfung vergleichbar 
mit dem "Anhang I, IMDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 
98a vom 01. Juni 1991) unterzogen worden sind. 
Nach sicherheitstechnischer Vertung der BAH werden die 
konstruktiven Auslegungungen gern. der in Punkt 4.8 dieses 
Zulassungsscheines zitierten Zeichnungen als gleichwertig 

6 . 

7 . 

8. 

9 . 
9 . 1 

9. 2 

9.3 

9.4 

gegenüber einer Bauartprüfung gern. dem "Anhang I, IHDG- Code 
deut s ch'' (Bundesanzeiger Nr . 98a vom 01 . Juni 1991) aner
kannt . 

~lassung 
Die unter Nr . 4 besch riebene Bauart wird unter det~ Voraus 
s etzung, daß die Anforderungen nach Nr . 5 erfüllt ~erden, 
zugelassen. 

~ertigung von Verpacku~ 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind . 

Kennzeichnung 
Di e nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

4A1/Y40/S/ . ....... . . ~ ... . / D/ BAH 3395- OAUB 
(Herstellungsdatum gem. Nr. 6 . 2(e), 
Anhang I, IHDG -Code deutsch) 

~uflagen über die Vervendung_i~~packun[~ 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr . 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II oder III verwendet werden. 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 

9.6 

9.7 

Bruttomasse : 40 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen. 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach d~eser 
Bauart muß nach den ''Technischen Richtlinien für die Uber 
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

10 . Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

11. Sonstiges 
11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) 
und Seeverkehr (IHDG-Code) so•Jie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Diese 1 . Neufassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug 
auf die schriftliche Weisung im Schreiben des Bundesminis
ters für Verkehr- Az . A13/26.00 .70-25/205 BAM 92- vom 
13.10.1992 vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11 . 3 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein-Nr . 
D/BAH 3395/4A1 vom 27.02 .1989 der Bayerische Motoren 
Werke AG, 8000 München 40, der hiermit seine Gültigkeit 
verliert. 

11.4 Dieser 1. Neufassung liegt eine Rec.htsmi ttelbelehrung bei. 

11.5 Diese 1. Neufassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 23.04.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UNO -PRÜFUNG (BAH) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 
Im Auf trag 

~ 
Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

({91 
Dipl.-Ing. B.-U . Wienecke 



1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAH 3941/3H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 637 
1. 5/64 646 

Ge mäß Antrag der Hartmut Müller GmbH & Co. KG, Postfach 2120 in 
2350 Neumünster vom 23.04.1993 ~ird die Nr . 4 ''Anforderungen an die 
Bauart'' wie folgt geändert : 

4. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauar t kann außerdem den Baumustern entsprechen, die gemäß Nach 
trag 3 vom 20. 10.1992 zum Bericht Nr. 104 B55, cer Versuchsanstalt 
der Deutschen Bundesbahn, Abteilung für Mechanik, Hinden/Yes tf . , 
Pionierstraße 10 in 4950 Hinden / Ye s tf . einer Bauartprü fung ver
gleichbar dem "Anhang I, IHDG-Code deutsch'1 (Bundesanzeigec Nr. 98a 
vom 01. Juni 199 1) unterzogen vorden sind. 

1000 Berlin 45, den 25.05 . 1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAH) 

Fa chg ruppe 9.1 Laboratorium 9.12 
Ver packungen Betriebs- und Unfallsicherheit 

von Gefahrgutverpacltungen 
Im Auftrag Im Auftrag 

Dr. P. Blüme 1 
Ober regie rungsrat 

r Qkv--v 
Dipl.-Ing. (FH )) Y.Taegner 

ZULASSUNGSSCHEIN 
1. Neufassung zum 

Nr. D/BAH 4004/1A2 
für die Bauart einer. Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 9.1/6S 323 

1.5/65 190 
1. S/65 166 

1. ~cchtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1 l der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Gü

ter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee) vom 
24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714) . 

1 . i.: Anhang /1 . 5 der Anlage A, Randnummer 3550 ( 1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzOberschreitende Beförde 
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße - GGVS) in der Neufassung vom 13. November 1990 
(BGBl. I, S. 2453). 

1 . 3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung über 
die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung 
gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eis 
enbahn - GGVE) i n der Neufassung vom 10. Juni 1991 (BGBl. I, 
s. 1224). 

2. Antr~teller 

3. 

4. 

Staßfurter ßle.chverpackungen GmbH 
Indus tri es t raße 25 

Q .. J2SO Staßfurt 

!!~!2_t_~er der Verpackung 
Staßfurter Blechverpackungen Gmbll 
Industriestraße 25 

0- 3250 Staßfurt 2 

Beschreibung der Bauart 
Faß aus Stahl (zylindrisch/konisch) 
Hersteller-Typenbezeichnung 

Grundmaße 
Durchmesser am Deckel (Spannring): 403,5 mm 

4.3 Höhe 
Zylindrische 40 .. 1-Trommel: 427 mm 
Zylindrische SO-l-Trommel: 518,5 mm 
konische 35- l-Trommel 367 mm 

Ko ni sche l.0- 1- Tromme] 430 mm 
Konische SO- l - Trommel 524 mm 
Konisc he 55- 1- Trommel 56'1 mm 
Konische 60- 1-Trommel 61R mm 

4. I, Fassungsraum/Fassungsvermögen 
Zylindr i sche 40- l -Trommel: 42,7 
Zylindrische 50- I -Trommel : S2,2 
Konische 35- l -Trommel 35,1 
Konische 40-l - Trommel 4 1 ,8 
Konische SO - l-Tromme l 50 ,0 
Konische 55 - I - Trommel 55,0 
Konische 60 - .l - Tromme l 61, 2 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 
Zyli ndrische 40- l -Trommel: 
Zylindrische SO - l -Trommel: 
Koni sche 35-1 - Trommel 
Koni sehe 40-l-Trommel 
Konische SO-l - Trommel 
Konische 55-I - Trommel 
Ko n i sehe 60-l-Trommel 

98,9 kg 
121,0 kg 
81,9 kg 
96,9 kg 

117,3 kg 
126,8 kg 
140,1 kg 

4.6 llerkstotf der Verpackung 
StahlSt 1203 nach DlN 1541/1623 

4 . 7 llerkstoff(e) der Verschlüsse 

4.8 

s. 

6. 

7. 

8. 

9. 
9.1 

Decke l Stahl St 1203 nach DIN 167 3 T 1 
Spannring Stahl St 33 nach DIN 17 100 
Deckeldichtung Polyurethans chaum , llandel sname 

Fermapor K 31 
Falzdichtmasse Ha so1 TH 5S/ß2 POR oder Da rex COV 202, 

be ides Handelsnamen 

Zeichnungen des Antragstellers 
Zylindrische 40-1 -Trommel: Ntr . 7. 6- 1 vom 23.04.1992 
Zy lindrische SO - l -Trommel: Ntr . 7. 6-2 vom 23.04.1992 
Konische 35-1-Trommel Ntr . 18/9 .1. 1. vom 13.07 . 1992 
Konische 40- l -Trommel Ntr. 18 / 8.2 vom 22 .04 . 1992 
Konische 50- I -Trommel Ntr. IB/8.3 vom 23.04 . 1992 
Konische 55-l-Trommel Ntr. 1B/B.5 vom 23.04 . 1992 
Konische 60-l-Trommel Nt r. 18/7.4.1 vom 01.10.1992 
Übergreifdeckel Ntr. 1817.1.3 vom 27.01.1992 
Spannring Ntr. 1817.]. 4 vom 24.04.1992 

Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf 
bericht Nr. 
920130/l vom 22.05.92, 40 1 konisch, 
920130/2 vom 22.05 . 92, 55 1 konisch, 
920130/3 vom 22.05.92, 50 1 konisch, 
920130/4 vom 16.06.92, 40 l zylindrisch, 
920130/S vom 16.06 .92 , 50 l zyl indrisch, 
920130/6 vom 18.09 .92, 35 l konisch und 
920187 vom 09.11.92, 60 1 konisch des TÜV Ostdeutschland, 
Sicherheit und Umwelt GmbH, Köthener Str . 33 in 0- 4060 !lalle , 
einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I, IHOG-Code deutsch 11 

(Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen wotden 
sind. 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart ~ird unter der Voraus 
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt verden, zu 
gelassen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt verden. Der Herst e ller muß gevährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Baua r t 
festgelegten Anford erungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

1A2/Yl. 5/110/ ............... /0/BAH 4004 - BS 
(Herstellungsdatum gem. Nr . 6.2(e), 
Anhang I, IHDG-Code deutsch) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
Die nach ··der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsPrechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach 
den Vorschritten der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II und II I verwendet werden. 

9 . 3 Die Verpackungen dGrfen nur für gefährliche Güter verwende t 
werden, wenn nachwei s bar die Verträglichkeit mit den Verk -
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9.~ 

stoffen der Verpackung eillSCllließlich ihrer VerschlOsse ge 
'-'ährleistet ist. 

9.5 Die Dichte der FUllgUter darf 1,5 g·cm- 1 (Verpackungsgruppe 
II) bzv. 2,25 g·cm- 3 (Verpackungsgruppe 111) nicht über 
schreiten . 

9.6 Der GesamtUberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck de s 
Füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase vermin
dert um 100 kPa bei 55 •c auf der Grundlage des maximalen 
Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 °C) darf 
74 kPa nicl1t überschreiten. 

9.7 

9.8 Oie Überwachung der Fertigung von Verpackungen nac h d~_eser 
Bauart muß nach den ''Tecl1nischen Richtlinien für die Uber
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher GUter (TRV 001)", Verkehrsblatt ~eft 16, 1987, 
S. 562 durchgefUhrt 11erden. 

10. Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachl<ieisbar sicher 
stellen, daß alle Auflagen Uber die Ver11endung der Ver 
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

ll . Senst iges 
11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen fUr den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) 
und Seeverkehr (IHDG- Code) so11ie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11 .2 Diese 1. Neufassung der Zulassung TJird uttter dem Vorbehalt 
des jederzeit igen Yiderrut~ erteilt. Diese 1. Neufassung 
der Zulassung vird mit Bezug auf die seitriftliehe Veisung 
im Schreiben des Bundesministers für Verkehr - Az. 
Al3/26.00.70-25/205 BAH 92 - vom 13.10.1992 vorläufig 
ur1befristet ausgestellt. 

11.3 Diese 1. Neufassung ersetzt die Zulassungsscheine D/BAH 
4004/JA2 vom 02.07.1992 und D/BAH ~036/IA2 vom 15 .09. 1992 
der Blechpackungs11erke GmbH Staßfurt, die hiermit Ihre 
Gültigkeit verlieren. 

11.~ Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

11.5 Diese 1. Neufassung des Zulassungsscheines TJird zu 
gegebener Zeit im "Amts- und Hitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin" 
(ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 13.04 .1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR HATERIALFORSC~UNG UND -PRÜFUNG {BAH) 

Fachgruppe 9 . 1 Laboratorium 9.12 
Verpackungen Betriebs- und Unfallsicherheit 

von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag Im Auf trag 

frv-t'Y- V 
Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing. {FH)) U.TaegneJ 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAH ~021/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

Aktenzeichen 9.1/65 517 

Gemäß dem Schreiben der Ze11awell AG & Co.KG vom 22.01.1993 
w-ird der Punkt 4 des Zulassungsscheines vie folgt erweitert: 

1~. Anforderungen an die Bauart 
In Verbindung mit dem PrUfbericht Nr. 116/92 vom 
15 .05 .1992 der Ze11awell AG & Co.KG darf die Bauart auch dem 
Nachtrag zum Prüfbericht Nr. 116/92 vom 10.12.1992 der 
Prüfstelle Zewawell AG & Co.KG PUA-Verpackungs11erke, Uerk 
Rheinau entsprechen. 

Dieser 1 . Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem 
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Zulassungsschein Nr. D/BAH ~021/~G der Zewavell AG & Co.KG 
vom 07.07.1992. 

Oiesem 1. Nachtrag liegt ei.ne Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser 1. Nachtr-ag TJird zu gegebener Zeit im "1\mts- und 
Hit te i lungsbla t t der Bundesanstalt für Ha teria l forschung 
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7 551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 19.04.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR HATERIALFORSC~UNG UND -PRÜFUNG 
(BAH) 

Fachgruppe 9.1 
Retriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 

Laboratorium 9. 12 
Verpackungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

tT~ JA. i~w-.:( 
Dr. P. BlUmel 
Oberregierungsrat 

Ing. H. Skutnik 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAH ~029/IA2 

für die Bauart eü1er Verpackung zur Beförderung 
gefäh~licher Güter 

Aktenzeichen 1.5/65 375 

Gemäß Antrag der Staßfurter Blechverpackungen GmbH, Industriestr-aße 25 

in 0-3250 Staßfurt 2, wird die Nr.4 ''Beschreibung der Bauart'' ur1d Nr. 5 

''Anforderungen an die Bauart'' wie folgt geändert: 

4. Beschreibung der Bauart 

4.8 Zeichnungen des Antragstellers 

Zylindrische 55- I-Trommel: Ntr. 7.5-4 vom 17.03.1992, 

Zyli ndri sche 60---l-Trommel: Ntr. 7.5-3 vom 04.03.1992, 

Konische 55-I-Trommel Ntr. 18/7.5 vom 18.03.1992, 

Konische 55-I-Trommel Ntr. 18/9.5.2 vom 18.03.1992, 

Konische 60-l-Trommel Ntr. 18/7.4 vom 03.03.1992, 

Konische 60-l-Trommel Ntr. 18/7.4 vom 01.10.1992 , 

Konische 60-l-Trommel Ntr. 18/7. ~. 3 vom 03.03.1992, 

Übergreifdeckel Ntr.1817.!.2 vom 13.02.1992 und 

Spannring Nt r. 18/7. I. I vom 09.01.1992 

5. Anforderungen an die Bauart 

In Verbindung mit den Prüfberichten des TÜV Ostdeutschland 

Sicherhel t und Um11el tschutz Gmb~, Köthener Straße ·33 in 0-Lo060 Halle 

Nr. 920101/6 vom 10.03 . 1992 , 

Nr. 920101/7 vom 10.03.1992, 

Nr. 920101/8 vom 24 . 03 . 1992 und 

Nr. 920101/9 vom 24.03.1992 darf die Bauart auoh 

dem Prüfbericht Nr. 920188 vom 05.11.1992, 

dem 1. Nachtrag zum Prüfbericht Nr. 920101/8 vom 15.01.1993 und 

dem 1. Nachtrag zum PrUfbericht Nr. 920101/6 vom 15.01.1993 

entsprechen. 

Dieser 1. Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr. 

D/BAH 4029/1A2 der Blechpackungs11erke GmbH Staßfurt, Industriestraße 25 

in 0-3250 Staßfurt vom 15 .09 .1992. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Hitteilungsblatt 

d~r Bundesanstalt für Ha ter ial forschung und -Prüfung, Ber 1 in'' ( ISSN 

0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 27.05.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAH) 

Fachgruppe 9. 1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag 

D~ 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dii~tv;H)) \l.Taegner 



1 . Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAH ,4032/4B1 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 9. 1/65393 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1.2 Anhang A.S der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße - GGVS) in der Neufassung vom 13. November 1990 
(BGBl. I, S. 2453). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverord
nung Eisenbahn - GGVE) in der Neufassung vom 10. Juni 1991 
(BGBl. I, S. 1224). 

2. 

3. 

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

Antr~~ller 
Bundesamt für llehrtechnik und Beschaffung 
Referat 1/H I 4 
Postfach 7360 

5400 Koblenz 

Hersteller der Verpackung 
Bodensee Gerätetechnik GmbH 

7770 Überlingen/Bodensee 

Beschreibung der Bauart 
Kiste aus Aluminium mit Inneneinrichtungen aus Kunststoff 
( Polyethylenschaum PPP-C-1752, Typ I bzw. V, Klasse 2) 

Hersteller-Typenbezeichnung 
KIHU CNU-300/E 

Grundmaße 
883 mm x 439 mm (LxB) 

Höhe 
448 mm 

4.4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 
58 kg 

4.6 llerkstoff der Verpackung 
Aluminiumbleche 

4.7 1/erkstoff(e) der Verschlüsse 
Aluminium-Guß teile 

4.8 Zeichnungen des Herstellers 

5. 

6. 

7. 

Verpackung: Zeichnungssatzi B\IB-Sach Nr. 588.70-100-000000 

~nforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß 
Prüfbericht Nr. N5605/11 vom 10.06.1992 und Nachtrag zu 
diesem Prüfbericht vom 11.01.1993 der 1/ehrtechnischen 
Dienststelle für. I/affen und Hunition -I/TD91- Dezernat 323 
"Umweltsimulation u. Prüfung, Verpackung und Konservie
rung", Postfach 1764 in 4470 Heppen einer Bauartprüfung 
nach dem "Anhang I, IHDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 
98a vom 01. Juni 1991) unterzogen worden sind. 

~ulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfUllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die filr 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

8. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

CD4B1/Y5B/S/ ....•.•..•.•.•• /0/BAH 4032 - BGT 
(Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e), 
Anhang I, IHDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendun~erpackung~ 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter ver~endet verden, wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind . 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II und III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nach"Weisbar die Verträglichkei.t mit den lJerk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 

9 . 6 

Bruttomasse : 58 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten 
Prüffilllgüter entsprechen. 

9 . 7 Vird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungs 
schein beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß 
nachweisbar sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte 
Verpackung mit den Innenverpackungen ebenso ~irksam ist ~ie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

9.8 

10. 

11. 
11.1 

11.2 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uber
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

Sonstiges .. 
Die Bauart entspricht den in den internationalen Oberein
einkommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr 
(RIO) und Seeverkehr (IHDG- Code) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfan
forderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter. 

Diese Zuiassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Viderrufs erteilt. Diese wird mit Bezug auf die schrift
liche lleisung im Schreiben des Bundesministers für Verkehr 
- Az.A13126.00. 70-251205 BAH 92 - vom 13.10.1992 vorläufig 
unbefristet ausgestellt. 

11.3 Dieser Zulassung liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prDfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 13.04.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfall
sicherheit von Gefahr
gutverpackungen 
Im Auftrag 

;~ 
( 

Dr. P. BlUmel 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

:?.:~~!.!: .. 
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zuu\ssÜNGSSCHEIN 

Nr. D/BAH '•048/Zylinder 
für die Bauart ei11er Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 9.1165 695 

Gemäß dem Schreiben der Fa. Uhlig-Rohrbogen GmbH vom 30.03.1993 
•irJ de< Pkt. 8 des Zulassungsscheines D/BAH 4048/Zylinder vom 
18.12.1992 vie folgt geändert: 

8. Kennzeichnu~ 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Flaschen (Zylinder) sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt 
zu kennzeichnen: 

An der Seite der Gefäße sind auf einem Schild in mindestens 
mm Schrifthöhe folgende Angaben dauerhaft anzubringen: 

Name und Kennzeichen des Herstellers 
Metallorganische Verbindungen und deren Lösungen der 
Klassen 3, 4 . 2 und 4 . 3 
D/BAM 4084/Cylinder - Seriennummer 
Prüfüberdruck (hydraulisch) 1800 kPa 
Höchster zulässiger Betriebsdruck 1200 kPa 
Prüfzeichen und Prilfdatum des Sachverständigen filr die 
erstmalige Prüfung und viederkehrende Prüfungen 
Eigenmasse des Gefäßes einschließlich der Ausrüstungs
teile in kg 
Höchstzulässige Hasse der Füllung in kg 
Fassungsraum in Liter 
Maximaler Füllgrad bei 15'C 90r. und bei 50'C 95r. 
PrOffrist 5 Jahre 

Dieser 1. Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungs
schein Nr. D/BAH 4084/Zylinder der Fa. Uhlig- Rohrbogen GmbH 
vom 18 . 12.1992. 1 

Diesem 1. Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser 1. Nachtrag vird zu gegebener Zeit im ''Amts- und 
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -Prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45 , den 03.06.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 9. 1 Laboratorium 9.12 
Verpackungen Betriebs- und Unfallsicherheit 

von Gefahrgutverp:tcku>.ger. 
Im Auftrag 

~( 
Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

1. Neufassung zum 

Im Auftrag 

JA-~{_ 
Ing. M. Skutnik 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/BAM 4049/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 628 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 

Güter llli t Seeschiffen ( Gefahrgutverordnung See - GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1.2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Sttaße - GGVS) in der Neufassung vom 13. November 1990 
(BGBl. I, S. 2453). 

1. 3 Anhang V der AnlagE, Randnum.ner 1550 ( 1) der Verordn·mg 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverord
nung Eisenbahn - GGVE) in der Neufassung vom 10. Juni 1991 
(BGBl. I, S. 1224). 

2. 
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Antragsteller 
Kinox Entsorgungslogistik GmbH 
Darmstadt 
Pfungstädter Str. 36 

6100 Darmstadt 

3. Hersteller der Verpackun.l! 
1/ellpappe 1/iesloch 
Postfach 6462 

6837 St. Leon-Rot 1 

4. Beschreibung der Bauart 
Kiste aus dreivelliger Pappe mit Inneneinrichtung 
(Folienschlauchbeutel aus Kunststoff) 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 
Containerline KST205 

4.2 Grundmaße 
393 x 393 mm (LxB) 

4'. 3 Höhe 
836 mm 

4. 4 Fassungs raum/ Fassungsvermögen 
112.5 l 

4. 5 Höchstzulässige Brut tornasse 
103.5 kg 

4.6 llerkstoff(e) der Verpackung 
dreiwellige Wellpappe (B-, C- und C-Uelle) 
Wellpappe: Qualität OPS 50 E 

4.7 Uerkstoff(e) der Verschlüsse 
Kunststoffklebeband: 75/50 bzv. 75/200 Filament - L & Q - PP 

der Fa. Induplast, Josef Löken, Bocholt 

4. 8 Zeichnungen des Herstellers 

5. 

6. 

7. 

8. 

Außenverpackung: Containerline KST205, Nr . Rl2915*1 vom 
24.08.1992, Anlage Nr. ·2 des Prüfbericht.s 

Transport-Verschluß: siehe Anlage Nr. 14 des Prüfberichts 196 
vom 24.08.1992 

Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 196 vom 24.08.1992 der llellpappe lliesloch, 
Postfach 6462, 6837 St. Leon-Rot 1 einer Bauartprüfung nach 
dem "Anhang I, IHDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 
01. Juni 1991) unterzogen vorden sind. 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart vird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, zu
gelassen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

0 4G/X 104/Sf, ......•.......... /D/BAH 4049 - 11011 
~ (Herstellungsdatum gem. Nr. 6 . 2(e) , 

Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 

entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche Güter vervendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Gilrer.der 
Verpackungsgruppen I, II und III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur flir gefährliche Güter vervendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Werk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge-
währleistet ist. · 

9.4 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
~icht überschritten verden: 

Bruttomasse : 103,5 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten Prüf
füllgü ter entsprechen. 



9.6 

9.7 

9. 8 

10. 

11. 
11.1 

11 . 2 

Die Über~achung der Fertigung von Verpackungen nach d~eser 
Bauart muß nach den 11 Technischen Richtlinien für die Uber
vachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung ge 
fährlicher GUter (TRV 001)", V~rkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 
562 durchg~fDhrt verden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar siche r
stellen, daß alle Auflagen Ober die VerYendung der Ver 
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind . 

~nstiges 
Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) 
und Seeverkehr (IHDG-Code) sovie den in den Empfehlungen der 
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Diese 1 . Neufassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei 
tigen Viderrufs erteilt . Diese 1 . Neufassung ersetzt den 
Zulassungsschein Nr. D/BAM 4049/4G vom 15.10.1992 der Fa . 
Kinox GmbH, 2392 Glücksburg, der hiermit seine Gültigkeit 
verliert. Diese 1. Neufassung ~ird mit Bezug auf die 
schriftliche Yeisung im Schreiben des Bunde s1ninisters für 
Verkehr- Az. Al3 / 26 . 00 . 70- 25 / 205 BAH 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt . 

11.3 Dieser 1. Neufassung liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.4 Diese 1. Neufassung ..,ird zu gegebener Zeit im ''Amts - und 
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht . 

1000 Berlin 45, den 23.04.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 9. 1 Laboratorium 9 . 12 
Verpackungen Betriebs- und Unfallsicherheit 

von Gefahrgut verpackungen 
Im Auftrag Im Auftrag 

.7). J?a~~ 
Dr. P. Blümel 
Oberrey,ierungsrat 

Ing. Daniela Praur! 

1. Nach trag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAH 4087/5Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 678 
9.1/65 372 

Gemäß Antrag Ke/PSA vom 18.05.1993 der Papierverarbeitung Sachsa 
GmbH, Postfach 100 in 3426 llieda vird die Nr. 5. "Anforderungen 
an die Bauart" des Zulassungsscheines wie folgt erweitert: 

5 . Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart darf auch mit der im Prüfbericht Nr. PSA 13/92 -
1. Nachtrag vom 06.05.1993 der Prüfstelle für Gefahrgutver
packungen, Papierverarbeitung Sachsa, Südstraße 4-6, 
3426 llieda (Südharz) beschriebenen Verschlußausführung 
p,efertigt werden. 

Dieser 1. Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungs
schein Nr. D/BAH 4087/5Hl vom 21. 12. 1992 der ?apierver . .rbeitung 
Sachsa GmbH, Südstraße 4-6 in in 3426 1/ieda. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag vi rd zu gegebener Zeit im "Amts- und Hittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -Prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 07. Juni 1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAH) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfall
sicherheit von Gefahr
gutverpackungen 

Im Auftrag 

Dr. P. Blilmel 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

(l/l~~ 
Dipl.-Ing . (FH) A. Roesler 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . D/ BAH 4065/ 4R 2 

für die Bauart einer Verpackur1g zu r Beförde rung 
gefährliche r Güter 

Aktenzeichen 9.1 /65 301 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) in Verbindung mit § 19 Nr. 3 de r Verordnung über 

die Beförderung gefährlicher Güt er mit Sees chiffen (Ge
fahrgut verordnung See - GGVSee) vom 24 . J uli 1991 (BGBl . I , 
s. 1714) . 

1 . 2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnumme r 3550 (I) der Verordcung 
über die innerstaatliche und grenzüber s chreitende Bc förde ·
rung gefährlicher Güter ::Iuf Straßen (GP.fahrgut verord !J ung 
Straße - GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen -
Gefahrgutänderungsverordnung vom 13. April 1993 (BGU l . I, 
s . 44B). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordcung 
über die innerstaatli che und grenzübers chreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbal1nen 
(Gefahrgutverordnung Eise nbahn - GGVF.), zulet z t ge ä ncit-~ rt 

durch die 4. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung VO in 

05. Hai 1993 (BGBl . I, S. 678). 

2. Antragsteller 
Bundesamt für llehrtechnik und Beschaffung 
Postfach 7360 

5400 Koblenz 

3 ." llers teller der Verpackung 
Dornier GmbH 
Postfach 1420 

D - 7990 Friedrichshafen 

4. Beschreibung der Bauart 
Kiste aus Aluminium mit Innenauskleidung 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 
Transport- und Lagerbehälter (Tulbeh)DH 92188 
für Flugkörper (FK) Stinger 

4.2 Grundmaße: 1665 mm x 338 mm (LXB) 

4.3 Höhe: 343 mm 

4 . 4 Fassungsraum/Fassungsvermögen: ca. 149 Liter 

4 . 5 Höchstzulässige Bruttomasse: 55,1 kg 

4. 6 llerks toff der Verpackung·: 
Grundkörper : Aluminium 

4.7 \lerkstoff der Verschlüsse 
Metall 

4.8 Zeichnung des Antragstellers 

5 . 

6. 

7. 

8. 

Außenverpackung, Anlage 1 zum Prüfzeugnis ErpA Nr. 
N5605/21, Zeichnung- Nr. F 18B76 13056849 Blatt 1 

Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, d1.e gemäß 
Prüfungbericht Nr. N5605/21 vom 08.07.1992 der llehrtechni
schen Dienststelle für \laffen und Munition, Postfach 1764, 
4470 Heppen einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I, 
IHDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 
1991) unterzogen vorden sind . 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackunge~ 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar vie folgt zu 
kennzeichnen: 

fÜ\ 4B2/Y 56/S/ ........ . ...... /D/BAH 4065 - DOF 
~ (Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IMDG-Code deutsch) 
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9. Auflagen über die Verwendung_~~Verpack':'_ll_~~ 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, ~enn für sie nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

9 . 2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II oder III verwendet werden. 

9.3 

9.4 

9.5 Folgende Gren"daten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 

9.6 

9. 7 

Bruttomasse : 55,1 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen. 

9.8 Die Übervachung der Fertigung von Verpackungen nach d~eser 
Bauart muß nach den ''Tech•1iscl1en Richtlinien für die Uher
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher GUter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

10. Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

11. Sonstiges 
ll.l Dfeßäuat:"t entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Str.al~enverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) 
und Seeverkehr (IHDG-Code) sovie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen Viderrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf 
die schriftliche Yeisung im Schreiben des Bundesministers 
für Verkehr- Az. A13/26.00.70-25/205 BAH 92- vom 
!3.10 . 1992 vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein vird zu gegebener Zeit im "Amts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent-
1 ich t. 

1000 Berlin 45, den 08.06.1993 

Urtter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH) 

Fachgruppe 9. 1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
vozGe .ahrgu tverpackungen 

Im ftrag 

J?~ 
Dipl.-Ing. K. Vieser 
Regierungsdirektor 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

JA.~~. 
Ing. H. Skutnik 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAH 4070/ 4A1 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 9.1/65 300 

1. Rechts~nj_!~ 
1.1 § 3 (1) in Verbindung mit § 19 Nr. 3 der Verordnung über die 

Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (Gefahrg
utverordnung See - GGVSee) vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 
1714). 

1.2 Anh2ng A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung 
gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße -
GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen-Gefahrgutände
runsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, S. 448). 
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1.3 § 9 Abs. 3 Nr. 2.a) in Verbindung mit der Anlage Anhang V 
Randnummer 1550 (1) der Verordnung über die innerstaatliche 
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der 
Neufassung vom 10. Juni 1991 (BGBl . I, S. 1224). 

2. Antragsteller 

3. 

4. 

Bundesamt für Vehrtechnik und Beschaffung 
Postfach 7360 

5400 Koblenz 

Hersteller der Verpackung 
Bundesamt für Vehrtechnik und Beschaffung 
Postfach 7360 

51,00 Koblenz 

Beschreibung der Bauart 
Kiste aus Stahl mit Inneneinrichtung 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 
TULBEH HK 287 Hod 0 

4.2 Grundmaße 
1880 mm x 210 mm (L x B) 

4.3 Höhe 
168 mm 

4.4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 
ca. 60 Liter 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 
59,0 kg 

4.6 ~erkstoff der Verpackung 
Stahlblech 

4.7 ~erkstoff der Verschlüsse 
3 Stück Stahlband 16 mm x 0,5 mrn 

4.8 Zeichnungen 

5. 

6. 

7. 

8. 

Außenverpackung: Zeichnungssatz mit Stücklisten für 
TULBEH HK 287 Hod 0 nach Zeichnungssatz 
Nr. 1516486 vom 05.02.1992 der U.S. Naval 
Ordnance Test Station, China Lake, 
California 

Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prü
fungszeugnis N5605/18 (TULBEH HK 287 Hod. 0) vom 27.07.1992 
der ~ehrtechnischen Dienststelle für ~affen und Munition. 
-VTD 91- Dezernat 323 ''Umweltsimulation und Prlifung, Ver
packung und Konservierung", Postfach 1764 in 4470 Meppen, 
einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I, IMDG-Code deutsch,. 
(Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen ~orden 
sind. 
Sie müssen ferner vor der Kennzeichnung einer Konformitäts
prüfung entsprechend dem "Prüfplan Nr. 3 vom 10.05.1993 für 
TULBEH HK 287 Hod 0 (Sidewinder), VersNr. 8140-00-434-9898" 
des Bundesamtes für Vehrtechnik und Beschaffung in 5400 Ko
blenz, Referat VH I 4 unterzogen worden sein. 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart vird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, zu
gelassen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erflillt sind. 

Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

CD 4A1/Y 59/S/ ............... /D/BAH 4070 - B\1 

(Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2(e), 
Anhang I, IHDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach 



den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind . 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II und III verwendet werden. 

9 . 3 Die Verpackungen dü r fen nur für gefährliche Güter vervendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den 'Jerk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge 
"'ährleistet ist. 

9 . 4 

9 . 5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden : 

9.6 

9.7 

Bruttomasse : 59,0 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr . 5 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen. 

9 . 8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach d~eser 
Bauart muß nach den ''Technischen Richtlinien für die Uber
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher GUter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

J 1. Sonstiges 
11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen Yiderrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf 
die schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesministers 
für Verkehr - Az. A13/26.00. 70-25/205 BAH 92 - vom 
13.10.1992 vorläufig unbefristet ausgestellt . 

11.3 Diesem Zulessungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im 11 Amts
und Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht. 

1000 Berlin 45, den 17.05.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH) 

Fachgruppe 9.1 Laboratorium 9.12 
Verpackungen Betriebs- und Unfallsicherheit 

von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag Im Auftrag 

{2JC-~-e 
Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAH 4091!4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

Aktenzeichen 9.1/65 665 

Der Punkt 8 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert: 

8. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart/Bauartteihe serienmäßig 
gefer tigten Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar. 
wie folgt zu kennzeichnen: 

r::' 4G/Y • )/S/ .. . ............ /D/BAH 4091 - Hampel 
\V (Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IHDG- Code deutsch) 

*) An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die je
wei 1 ige Brut tornasse unter Berücksichtigung der Grenz-

werte nach Nr. 9.5 einzusetzen; dabei ist auf die 
nächstfolgende ganze Zahl aufzurunden . 

Dieser 1 . Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassung s schein 
Nr . D/BAH 4091/4G der Fa. Sohni - ~icke GmbH vom 21.12 . 1992 . 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im ''Amts - und Hitteilungs
blatt der Bundesanstalt für Materialforschung und - prüfung, Berlin'' 
(ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 18 . 05.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND - PRÜFUNG 
(BAH) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 

Laboratorium 9 . 12 
Verpackung~?n 

Im Auftrag 

I~ 
Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Im Auftrag 

Ing . M. Skutnik 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/ BAM 6115 / 4G 

für die Bauar[ einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

Aktenzeichen 9.1/65422 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 

GUter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1. 2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Giiter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße - GGVS) in der Neufassung vom 1]. November 1990 
(BGBl. I, S. 2453). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverord
nung Eisenbahn - GGVE) in der Neufassung vom 10 . Juni 1991 
(BGBl. I, 5. 1224). 

2. 

3. 

4. 

Antragsteller 
Seyfert ~ellpappe GmbH & Co 
Industriestraße 7 

4019 Monheim 

llers teller der Verpackung 
Seyfert llellpappe GmbH & Co 
Industriestraße 7 

4019 Monheim 

Beschreibung der Bauart 
\lellpappenkiste in einwelliger Ausführung mit Innenver
packung (Kunststoff-Flachsack) 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 

4.2 Grundmaße 
388 mm x 388 mm (LxB) 

4.3 Höhe 
261 mm 

4. 4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 
35,4 Liter 

4. 5 Höchstzulässige Brut tornasse 
9,5 kg 

4.6 Werkstoff der Verpackung 
einwellige ~ellpappe (C-l/elle) 
Typ 1. 5 (VD~-Sorte) 

4. 7 \lerks toff der Verschlüsse 
Transportverschluß: Papier - Naßklebeband 
Herstellerverschluß: überlappt und laschengeklebt (geglued) 
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4. 8 Zeichnungen 
Z.-Nr.: 0765 vom 07.12.1992 der VOll - Forschungsstelle Gmbll 

5. Anforderungen an die Bauart 

6. 

7. 

8. 

Die Bauart mug den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf 
bericht Nr. 765/92 vom 07.12.1992 der VOll-Forschungsstelle 
GmllH, llilpel·tstraRe 22 in 6100 n~rmst~rlt ninPr ß~tt~rt 

ptÜ[Utlg nacil dent "Anhang 1, lHOG-Code deutsch" 
(Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen 
"'orden sind. 

Zu las~ 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird llnter der Voraus 
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, 
zugelassen. 

~ertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt verden. Der lfersteller muß gewährleisten, 
ri~ß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die filr 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichn~~ 
Die nacl1 der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen s ind dauerhaft und gut sichtbar 1Jie folgt zu 
kennzeichnen: 

{u\4G/Yl0/S/ .... . ...... ....... /0/BAH 4115 - SEYFERT 
\:.__) (llerstellungsdatum gern. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IHDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Ver1Jendu~ Verpackun~ 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter vervendet werden, wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II und III verwendet TJerden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter ver~endet 
~erden, ~o~enn nach~o~eisbar die Verträglichkeit mit den 
Vcrks toffen der Verpackung einschlieiUich ihrer 
Verschlüsse gewährleistet ist. 

9. 4 

9 . 5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzv. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten verden: 
Bruttomasse: 9,5 Kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen: 

Schüttdichte: ca. 0,6 kg/dm' 

9. \Jird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungs
schein beschriebenen Innenverpackungen - verTJendet, muß 
nachweisbar sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte 
Verpackung mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist 'w'ie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über-
1Jachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16 1987 
S. 562 durchgeführt 'w'eLden. ' ' 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachTJeisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die VerYendung der Ver
p~ckungen de~jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
e>nsetzt/befullt, bekannt sind. 

11. Sonstiges 
11.1 Die ßauar.t entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) 
und Seeverkehr (IHDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
d~r Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
fur Verpackungen zur Beförderung gefährli eher Güter. 

11.2 Diese Zulassung Yird unter dem Vorbehalt des jederzei
t~gen Viderrufs erteilt. Die Zulassung wird mit Bezug auf 
d1e schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesministers 
für Verkehr - Az. A13/26.00. 70-25/205 BAH 92 - vom 
13.10.1992 vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei . 

11.4 Dieser Zulassungsschein 'w'ird zu gegebener Zeit im "Amts-
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und Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Haterialfor 
~~..: bung und prü[ung, Bcrli11" (lSSN 0340 - 75~1) veröf[ent
li eh t. 

1000 ßerlin 45, den 19.04.1993 

Unter den F:ichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR HATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH) 

f.J \,. ~:~-,; lJj lpl~ ') ~ 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 
Im Atl f trag 

/.' p ·-
(·..:?~ --- -· · -( 

Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

LabotatuLium IJ.ll 
Verpackungen 

Im Auftrag r 
"/ ~'], \.!, . /!{(Ii 

Ing. Da11iela Prauß 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr . 0/BAH 4117/3H1 
füL die Bauart einer Verpacku11g zur Befördert111g 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 9.1/65 403 

1 . Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1.2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
übeL die innerstaatliche und grenzüberschreitende Befö~de
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße - GGVS) in der Neufassung vom 13 . November 1990 
(BGBl. I, S. 2453). 

1. 3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die in11erstaatliche und grenzüberschreitende Beför
derung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutver
ordnung Eisenbahn - GGVE) in der Neufassung vom 10. Juni 
1991 (BGBl. I, S. 1224). 

2. 

3. 

Antragsteller 
Kautex Verke 
Postfach 30 07 63 

5300 Bonn 3 Holzlar 

Hersteller der Verpackung 
Kautex \.lerke 
llerk 9 

7808 llaldkirch 

4. Beschreibung der Bauart 
Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 
10 Liter Kanister; Serie 90 

4. 2 Grundmaße 
Länge : 230 mm 
Breite: 190 mm 

4.3 Höhe (gesamt) 
310 mm 

4. 4 Fassungsvermögen 
10,96 Liter 

4.5 flächstzulässige Bruttornasse 
17,6 kg 

4.6 ~erkstoff der Verpackung 
PE-liD, Handelsname Hostalen GH 7746 der Fa. Hoechst AG, 
Farbe: natur 

4.7 llerkstoff des Verschlusses 
Verschluß: Handelsname Hostalen GF 4750 der Fa. Hoechst AG, 

eingefärbt 
Dichtung : Handelsname Alveozell 

4.8 Zeichnungen 

Verpackung: Nr. 1.1225/88 vom 18.01.1989 in der Fassung der 
10. Anderung vom 21.05.1991 der PEGUFORH-IIERKE 
GmbH in Bötzingen am Kaiserstuhl 

Verschluß Nr. 4/525/34 vom 11.06 . 1976 in der Fassung der 
4. Änderung vom 23.04.1992 der Badische 
Plastic-\.lerke in Bötzingen am Kaiserstuhl 



5. 

6. 

7. 

B. 

Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Pdif
bericht Nr . 92 255- 112 vom 20.10.1992 der Hoechst AG, 
Forschung und Entwicklung (GB - H) - Polymerprüfung, Postfach 
80 03 20 in 6230 Frankfurt 80 einer Bauartprüfung nach dem 
"Anhang I, IHDG - Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 
01. Juni 1991) unterzogen worden sind . 

Zulassung 
Die unter Nr . 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der llersteller muß gew-ährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichn~ 
Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

CD 3111/Yl.6 Z1.6/150/ . . ...... /D/BAH 4117 -0~ 
(nerstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IHDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackun~ 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackungen 
zulässig sind. 

9. 2 

9.3 

9. 4 

9.5 

9 . 6 

9.8 

10. 

11. 
11. 1 

11.2 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II und IIT verwendet werden. 

Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Verk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
<Jährleistet ist. 

Als nachgewiesen gilt die Verträglichkeit fGr den in Nr. 
4.6 genannten Kunststoff gegenOber der folgenden Standard
fliissigkei t: 
- \lasser 
Unter den in Nr. 9.5 folgenden Bedingungen gilt ferner die 
Verträglichkeit gegenüber allen Stoffen oder Stoffgemischen 
der Klasse 8 der GGVS/GGVE als nachgewiesen, die der o.g. 
Standardflüssigkeit gern. Abschnitt II der Beilage zum 
Anhang A.5/V der GGVS/GGVE zugeordnet werden können. 

Die Dichte und der Dampfdruck der Stoffe oder Stoffgemi
sche, deren Verträglichkeitsnachweis aufgrund der Nr. 9.4, 
Satz 2, geführt wird, dürfen folgende Verte nicht über
schreiten: 
1,6 g · cm- 3 bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit Vasser 

(Verpackungsgruppe II und III 
für Stoffe der Klasse 8 der GGVS/GGVE 
Dampfdruck bei 50°C 143 kPa (absolut) bzw. 
Dampfdruck bei 55°C 167 kPa (absolut) bei Zuordnung zur 
Standardflüssigkeit Wasser 

Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h . Dampfdruck des 
Fiillgu tes plus Partialdruck ev t l. vorhandener Gase vermin
dert um 100 kPa bei 55 •c auf der Grundlage des maximalen 
Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 •c) darf 100 
kPa bei Zuordnung des gefährlichen Gutes zur· Standardflüs
sigkeit \lasser nic.ht überschreiten. 

Die Über\iachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

§_onstiges 
Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (AOR), Eisenbahnverkehr (RIO) 
und Seeverkehr (IHDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen Viderrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf 
die schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesministers 
für Verkehr - Az. A13/26.00. 70-25/205 BAH 92 - vom 
13.10.1992 vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Recht s mittelbelehrung 
bei. 

11.4 Dieser Zulassur1gsschein wird Zll gegebener Zeit im ''Amts
und Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor 
schung und - prüfung, BerJin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht . 

1000 Berljn 45, den 06.04.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH) 

Fachgruppe 9. 1 
Betriebs- und Unfallsicher 
heit von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag 

Laboratorium 9.12 
Verpa ckungen 

Im Auftrag 
/' (:JL_~ 

Or. P. Blümel 

, '· \ ' .t '-..; 

Di~l . -Trik. (Ffl) W. Taegner 

Oberregierungsrat 

1. 
1.1 

1.2 

1.3 

2. 
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ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAH 4118/3H1 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 9 . 1/65 404 

Rechtsgrundlagen 
§ 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (DGBl. I, S. 1714). 

Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße - GGVS) in der Neufassung vom 13. November 1990 
(BGBl. I, S. 2453). 

Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beför
derung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutver
ordnung Eisenbahn - GGVE) in der Neufassung vom 10. Juni 
1991 (BGBl. I, S. 1224). 

Antragsteller 
Kautex Yerke 
Postfach 30 07 63 

5300 Bonn 3 Holzlar 

Hersteller der Verpackung 
Kautex Yerke 
Werk 9 

7808 llaldkirch 

Beschreibung der Bauart 
Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel 

Hersteller-Typenbezeichnung 
10 Liter Kanister; Serie 90 

Grundmaße 
Länge : 230 mm 
Breite: 190 mm 

Höhe (gesamt) 
310 mm 

Fassungsvermögen 
10,82 Liter 

Höchstzulässige Brut tornasse 
20,6 kg 

Werkstoff der Verpackung 
PE-HD, Handelsname Hostalen GH 7746 der Fa . Hoechst AG, 
Farbe: natur 

\lerkstoff des Verschlusses 
Verschluß: Handelsname Hostalen GF 4750 der Fa. Hoechst AG, 

eingefärbt 
Dichtung : Handelsname Alveozell 

Zeichnungen 
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5. 

6. 

7. 

Verpackung: Nr. 11225/BO vom 18.01.1989 in der Fassung der 
10. Änderung vom 21 .05.1991 der PEGUFORH-~ERKE 
Crnbll in Bötzingen am Kaiserstuhl 

Verschl~•ß : Nr. 4 /5 25/34 vom 16.07.1976 in der Fassung der 
1,. Änderung vom 23.04.1992 der Badische 
Pl~stic - Uerke in Bötzingen am K~iserstt1l1l 

Anforderun~l an die ßauar! 
Die Bau;tt mÜß den Baumustern entsprecheH, die gemäß Prüf 
bericht Nr. 92 206-110 vom 24.08.1992 der Hoechst AG, 
Forschung und Entvicklung (GB-11)-Polymerprüfung in 6230 
Frankfurt SO einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I, 
IHDG -Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 
1991) Ullterzogen vorden sind. 

Zulassung_ 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart vird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen 11acl1 Nr. 5 erfüllt werden, 
z11gelassen. 

Fertigung von Veq~ackungen . 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serlen
mäßig gefertigt werden. Der Tiersteller muß gewäh rleisten~ 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

8. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~) 3Hl/Yl.9 Z1.91150/ ........ /D/BAH 4118 ·-0~ 
(Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IHDG-Code deutsch) 

9. Auf~en über die Ver~endung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

u11d entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackungen 
zulässig sind. 

9. 2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II und III verwendet verden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährlicl1e Güter verwendet 
werde11, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Verk
stoffen der Verpackung einschließlicl1 ihrer Verschlüsse ge
vährleistet ist. 

9.4 Als nachge~iesen gilt die Verträgl ichkeit für den in Nr. 
4.6 genalmten Kunststoff gegenüber der folgenden Standard
flüssigkeit: 
- \lasser 
Unter den in Nr. 9.5 folgenden Bedingungen gilt ferner die 
Verträglichkeit gegenüber allen Stoffen oder Stoffgemischen 
der Klasse 8 der GGVS/GGVE als nachgewiesen, die der o.g. 
Standardflüssigkeit gern. Abschnitt IT der Beilage zum 
Anhang A.S/V der GGVS/GGVE zugeordnet verden können. 

9.5 Die Dichte und der Dampfdruck der Stoffe oder Stoffgemi
sche, deren Verträglichkeitsnachweis aufgrund der Nr. 9.4, 
Satz 2, geführt wird, dürfen folgende Verte nicht über
schreiten: 
1,9 g·cm- 3 bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit \lasser 

(Verpackungsgruppe II und III) 
fDr Stoffe der Klasse 8 der GGVS/GGVE 
Dampfdt·uck bei 50°C 143 kPa (absolut) bzw. 
Dampfdruck bei 55°C 167 kPa (absolut) bei Zuordnung zur 
Standardflüssigkeit Vasser 

9.6 Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des 
füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase vermin
dert um 100 kPa bei 55 •c auf der Grundlage des maximalen 
Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 °C) darf 
100 kPa bei Zuordnung des gefährlichen Gutes zur Standard
flüssigkeit Vasser nicl1t überschreiten. 

9. 7 

9. 8 Die Über'w'achung der Fertigung von Verpackungen nach ~ieser 
Bauart muß nach den "Technische11 ·Richtlinien für die Uber
'w'achung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt ~erden. 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachveisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Ver\lendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt 1 bekannt sind. 

11. ~nstiges u"berel'n-
11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
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kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenhat1nverkehr (RIO) 
und Seeverkehr (IHDG-Code) SO'Jie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter . 

11.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen Viderrufs erteilt. Diese Zulassung wil-d mit Bezug auf 
die scl1riftliche Veisung im Schreiben des Bundesmir1isters 
für Verkehr- Az. Al3/26.00.70-25/205 BAH 92- vom 
13.10.1992 vorläufig ur1befristet ausgestellt. 

11.3 Diesem Zulassungsseilein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im 11 Amts 
und Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor 
schung und - prüfung, ßerlin'' (ISSN 0340- 7551) veröffent 
licht. 

1000 Berlin 45, den 07.04.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR HATERIALFORSCIIUNG UND -PRÜFUNG (BAH) 

Fachgruppe 9 .I 
Betriebs- und Unfallsicher
heit von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

.--" 
~ . ,, ~V" 

Dipl.-Ing. (FII) ~. Taegner 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAH 4119/3H1 
für die Bauart einer Verpackung zut- Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 9.1/65 405 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714) . 

1.2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße - GGVS) in der Neufassung vom 13. November 1990 
(BGBl. I, S. 2453). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beför 
derung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutver
ordnung Eisenbahn - GGVE) in der Neufassung vom 10. Juni 
1991 (BGBl. I, S. 1224). 

2. Antragsteller 
Kautex 1/erke 
Postfach 30 07 63 

5300 Bonn 3 Holzlar 

3. Hersteller der Verpackung 
Kautex Verke 
~erk 9 

7808 llaldkirch 

4. Beschreibung der Bauart 
Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 
10 Liter Kanister; Serie 90 

4. 2 Grundmaße 
Länge : 230 mm 
Breite: 190 mm 

4.3 Höhe (gesamt) 
310 mm 

4. 4 Fassungsvermögen 
10,68 Liter 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 
20,4 kg 



4.6 

4.7 

4.8 

5. 

6. 

7. 

u. 

Verkstoff der Verpackung 
PE-HO, flandelsname flostalen GH 7746 der Fa. Jloechst AG, 
Farbe: natur 

Verkstoff des Verschlusses 
Verschluß: Handelsname Hostalen GF 4750 der Fa. Hoechst AG, 

eingefärbt 
Dichtung : Handelsname Alveozell 

Zeichnungen 

Verpackung: Nr. 1/225/88 vom 18.01.1989 in der Fassung der 
10. Änderung vom 21.05.1991 der PEGUFORH-VERKE 
GmbH in Bötzingen am Kaiserstuhl 

Verschluß Nr. 4/525/34 vom 11.06.1976 in der Fassung der 
4. Änderung vom 23.04.1992 der Badische 
Plastic-Verke in Bötzingen am Kaiserstuhl 

Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die .gemäß Prüf
bericht Nr. 92 207-111 vom 24.08.1992 der floechst AG, 
Forschung und Entwicklung (GB-H)-Polymerprüfung in 6230 
Frankfurt 80 einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I, 
IHDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 
1991) unterzogen vorrlen sinct. 

Zu las~ 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung_ von Verpackungen . 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt verden. Der Hersteller muß gevährl7ist~n, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen d1e fur 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnun_g_ . . . . 
Die nach der zugelassenen Bauört ser1enmaß1g gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
ken .• zeichnen: 

CD 3fll/Yl.9 Zl.9/200/ ........ /D/BAH 4119 -8~ 

9. 
9.1 

(Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2(e), 
Anhang I, IHDG-Code deutsch) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
Die nacl1 der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter ver..,endet werden, wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackungen 
zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II und III ver..,endet IJerden. 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

9.7 

Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter veriJendet 
IJerden, TJenn nachiJeisbar die Verträglichkeit mit den !Jeck
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

Als nachgewiesen gilt die Verträglichkeit flir den in Nr. 
4.6 genannten Kunststoff gegenüber der folgenden Standard
flüssigkeit: 
- \lasser 
Unter den in Nr. 9.5 folgenden Bedingungen gilt ferner die 
Verträglichkeit gegenüber allen Stoffen oder Stoffgemischen 
der Klasse 8 der GGVS/GGVE als nachgewiesen, die der o.g. 
Standardflüssigkeit gern. Abschnitt II der Beilage zum 
Anhang A.5/V der GGVS/GGVE zugeordnet werden können. 

Die Dichte und der Dampfdruck der Stoffe oder Stoffgemi
sche, deren Verträglichkeitsnach~Jeis aufgrundder Nr. 9.4, 
Satz 2, gefUht·t ~Jird, dür[en folgende IJerte nicht über
schreiten: 
1, q g· cm- 1 bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit Vasser 

( Verpackungsgruppe II und III) 
für Stoffe der Klasse 8 der GGVS/GGVE 
Dampfdruck bei 50'C 171 kPa (absolut) bzv. 
Dampfdruck bei 55'C 200 kPa (absolut) bei Zuordnung zur 
Standard flüss igkei t \lasser 

Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des 
Füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase vermin
dert um 100 kPa bei 55 'C auf der Grundlage des maximalen 
füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 'C) darf 
13] kPa bei Zuordnung des gefährlichen Gutes zur Standard
flüssigkeit Vasser nicht überschreiten. 

9.8 Die Übervachung der Fertigung von Verpackungen nach d~eser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uber-

10. 

11. 
11.1 

11. 2 

wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001 )", Verkehrsblatt lieft 16, 1987 
s. 562 durchgeführt verden . 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nacl1weisbar sicller 
stellen, daß alle Auflager1 über die Ver~Jendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

Sonstiges .. . 
Die Bauart entspricht der1 in den internatio11alen Ubereln
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) 
und Seeverkehr (IHDG - Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Diese Zulassung IJird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen Viderrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf 
die schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesministers 
für Verkehr- Az. Al3/26.00 . 70-25/205 ßAH 92 - vom 
13.10.1992 vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein IJird zu gegebener Zeit im ''Amts 
und Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Haterialfor
schu11g und ptiiruug, Bcrl itt" (JSSN O)ltO · 7551) vctüff(·l!t 
licht. 

1000 Berlin 45, den 07.04.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR HATERIALFORSCIIUNG UND -PRÜFUNG (BAH) 

Fachgruppe 9. 1 
Betriebs- und Unfallsicller
heit von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag 

_e;::___ _D 
I 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

r~ Y'-/ 
Dr. P. Bliimel 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing. (FII) ~- Taegner 
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1.3 
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3. 

4. 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAH 4120/3Hl 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 9.1/65 406 

Rechtsgrundlagen 
§ 3 (1) der Verordnung über die Befördecung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße - GGVS) in der Neufassung vom 13. November 1990 
(BGBl. I, S. 2453). 

Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beför
derung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutver-:
ordnung Eisenbahn - GGVE) in der Neufassung vom 10. Jun1 
1991 (BGBl. I, S. 1224). 

Antragsteller 
Kautex \lerke 
Postfach 30 07 63 

5300 Bann 3 Holzlar 

Hersteller dec Verpackung 
Kautex Verke 
Verk 9 

7808 llaldkirch 

Beschreibung der Bauart 
Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 
10 Liter Kanister; Serie 90 
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~.2 Grundmaße 
Länge : 230 mm 
Breite: 190 mm 

~.3 Höhe (gesamt) 
310 mm 

4.4 Fassungsvermögen 

~.5 

~.6 

~.7 

~.8 

10,82 Liter 

Höchstzulässige Bruttomasse 
20.6 kg 

Uerkstoff der Verpackung 
PE-HD, Handelsname Hostalen GH 8255 der Fa. Hoechst AG, 
Farbe: natur 

Werkstoff des Verschlusses 
Verschluß: Handelsname Hostalen GF ~750 der Fa. Hoechst AG, 

eingefärbt 
Dichtung : Handelsname Alveozell 

Zeichnungen 

Verpackung: Nr. 1/225/88 vom 18.01.1989 in der Fassung der 
10. Änderung vom 21.05.1991 der PEGUFORH-VERKE 
GmbH i11 Bötzingen am Kaiserstuhl 

Verschluß Nr. ~/525/3~ vom 11.06.1976 in der Fassung der 
~- Änderung vom 23.04.1992 der Badische 
Plastic-\Jerke in Bötzingen am Kaiserstuhl 

5. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf 
bericht Nr. 92 003-108 vom 11 . 05.1992, der Hoechst AG, 
Forschung und EntYicklung (GB-11)-Polymerprüfung in 6230 
Frankfurt 80 einer Bauartprüfung nach dem 11 Anhang I, 
IHDG - Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 
1991) unterzogen worden sind. 

6 . Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird UTlter der Voraus
setzuTtg, daß die Anforderungen nacl1 Nr. 5 erfüllt werden, 
zugelassen. 

7. Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt verden. Der Hersteller muß gevährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

8. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar vie folgt zu 
kennzeichnen: CD 3Hl/Yl.9 Zl.9/150/ ........ /D/BAH '•120 -8~ 

(Herstellungsdatum gern. Nr. 6 . 2(e), 
Anhang I, IHDG-Code deutsch) 

9 . Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackungen 
zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II und III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter vervendet 
verden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Verk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9.~ Als nachgewiesen gilt die Verträglichkeit für den in Nr. 
~.6 genannten Kunststoff g~genüber der folgenden Standard
flüssigkeit: 
- \Jasser 
Unter den in Nr. 9.5 folgenden Bedingungen gilt ferner die 
Verträglichkeit gegenüber allen Stoffen oder Stoffge•ischen 
der Klasse 8 der GGVS/GGVE als nachgewiesen, die der o.g. 
Standardflüssigkeit gern. Abschnitt II der Beilage zum 
Anhang A.S/V der GGVS/GGVE zugeordnet verden können. 

9.5 Die Dichte und der Dampfdruck der Stoffe oder Stoffgemi
sche, deren Verträglichkeitsnachweis aufgrundder Nr. 9.4, 
Satz 2, geführt wird, dürfen folgende Verte nicht über
schreiten: 
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1,9 g·cm- 3 bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit Vasser 
( Verpackungsgruppe II und III) 

für Stoffe der Klassen 8 der GGVS/GGVE : 
Dampfdruck bei 50°C 143 kPa (absolut) bzw. 
Dampfdruck bei 55°C 167 kPa (absolut) bei Zuordnung zur 
Standardflüssigkeit Vasser 

9.6 Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d . h . Dampfdruck des 
füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase vermin 
dert um 100 kPa bei 55 °C auf der Grundlage des maximaler1 
füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 °C) darf 
100 kPa bei Zuordnung des gefährlichen Gutes zur Standard 
flü s sigkeit Vasser nicht überscl1reiten. 

9 . 7 

9.8 

10. 

11. 
11.1 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den ''Techt1~scl1en Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher 
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver 
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

Sonstiges 
Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein 
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) 
und Seeverkehr (IHDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungeil zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei 
tigen Viderrufs erteilt. Diese Zulassung vird mit Bezug auf 
die schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesmir1isters 
für Verkehr- Az. A13/26.00.70 - 25/205 BAH 92- vom 
13.10.1992 vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein 1Jitd zu gegebener Zeit im "Amts 
und Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor 
schung und -prü fung, Berlin" ( ISSN 03~0 - 7551) veröffen t 
licht . 

1000 Berlin ~5, den 07.0~.1993 

Unter den Eiclten 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND - PRÜFUNG (BAH) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs - und Unfallsicher
heil von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag 

~.e 
Dr. P. Blümel 

Oberregierungsrat 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

f ~ , V"-v 
Dipl.-Ing. (FH) V. Taegne 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 413~/3H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65~53 

1. Rechtsgrundlagen 
1 . 1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1. 2 Anhang A. 5 der Anlage A, Randnummer 3550. (1) der Verordnun.~ 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße - GGVS), zuletzt geändert durch die •· Straßen
Gefahrgutänderungsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, 
s. 448). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverord
nung Eisenbahn - GGVE), zuletzt geändert durch die 
4. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom OS. Mai 1993 
(BGBl. I, S. 678). 

2. Antragsteller 
Sulo Eisenwerk 

3. 

Streuher & Lohmann GmbH & Co. KG 
Postfach 26 ~~ 

4900 Herford 

Hersteller der Verpackung 
Sulo Eisenverk 
Streuher & Lohmann GmbH & Co. KG 
Postfach 26 ~4 

4900 Herford 



4. Beschreibung der Bauart 
Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel 

4 . 1 Hersteller-Typenbezeichnung 

4.2 

4.3 

Grundmaße 
Länge 
Breite 

398 mm 
330 mm 

Höhe (gesamt) 
630 mm 

4. 4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 
63 Liter 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 
116,8 kg 

4 . 6 Verkstoff der Verpackung 

4.7 

4.8 

5. 

6. 

PE-HO, Hostalen GH 7255, blau eingefärbt 

llerkstoff des 
Schraubkappe: 

Napfdichtung: 
Dichtring: 

Zeichnungen 

Verschlusses 
PE-HO, Lupolen 4261 A, natur oder schwarz 
eingefärbt 
Lupolen 1810 D 
PE-Schaum, Alveoli t 

Kanister: Nr. 161.59/0/1 vom 22 . 01.1992; Fa. Sulo Eisen"erk 
Schraubkappe: Nr . AH-1768 f vom 12.02;1992; Hauser llerke 
Dichtnapf: Nr . AH-1766 . 3a vom 31.08.1992 "a"; Hauser 1/erke 

Nr. AH-1645 .2 b vom 07 . 12 . 1992 "b"; Hauser llerke 
Norm-Schraubkappe: Nr. 15 154 c vom 01.12 . 1981; Fa. Sulo 

Eisenwerk 

Anforderungen an die Bauart . .. .. 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, d1e gernaß Prof
bericht Nr . 111 030 vom 07.07.1992 der Deutschen Bundes
bahn, Versuchsanstalt Hinden, Abteilung Mechanik, Pionier
straße 10 in 4950 Hinden einer Bauartprüfung nach dem 
"Anhang I 1 IMDG-Code deutsch 11 (Bundesanzeiger Nr . 9Ba vom 
01. Juni 1991) unterzogen "erden sind . 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr . 5 erfüllt verden, 
?.ugelassen. 

7. Fertigung von Verpackungen . 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt verden. Der Hersteller muß geYährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind . 

8. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennZeichnen: 

03Hlii/Xl.3 Yl. 9 Zl. 9/250/ ................ /0/BAM 4134 - SL 
(Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2(e), 
Anhang I, IHDG- Code deutsch) 

9 . Auflagen über die Ver"endung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr . 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter vervendet werden, wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind . 

9.2 Die Verpackungen dürfen bei Zuordnung zur Standardflüssig
keit Yasser für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen I, 
!I und III verwendet werden . Bei Zuordnung zu den anderen 
in Nr. 9.4 genannten Standardflüssigkeiten dlirfen die Ver
packungen nur für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 
II oder III verwendet werden. 

9.3 

9. 4 

Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, venn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Yerk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse g€
währleistet ist. 

Als nachgewiesen gilt d;.e Verträglichkeit für dE!O in de[' 
Nr. 4.6 genannten Kunststoff gegenüber den folgenden 
Standardflüssigkei ten: 
\lasser 
Netzmittellösung (5%} 
n-Butylacetat/mit n-Butylacetat 
gesättigte Netzmittellösung 
Kohlenwasserstoffgemisch 
Salpetersäure (55r.) 

Klasse 3 der GGVS/GGVE 
Klasse 3 der GGVS/GGVE 
Klasse 8 der GGVS/GGVE 

Unter den in Nr. 9 . 5 folgenden Bedingungen gilt ferner die 
Verträglichkeit gegenüber allen Stoffen oder Stoffgemischen 
der Klassen 3, 5.1, 6.1 und 8 der GGVS/GGVE als nachge"ie-

sen, die den o.g. Standardflüssigkeiten gern. Abschnitt II 
der Beilage zum Anhang A.5/V der GGVS/GGVE zugeordnet 
IJerder. können. 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nich t überschritten we rden. 

-

-

-

-

-

Maximales Einfüllvolumen: 60 1 

Die Dichte und der Dampfdruck der Stoffe oder Stoffgemi 
sche, deren Verträglichkeitsnachweis aufgrund der Nr . 9.4, 
Satz 2, geführt wird, dürfen folgende Verte nicht über
schreiten: 

!Jasser 1,3 g· cm- 3 

(für Verp.-Gr. II, III 1, 9 g· cm- 3 ) 

Kohlen..,.assers tof fgemisch 1, 0 g· cm- 3 

(nur für Verp. -Gr. II, III) 
Salpetersäure (55%) 1,4 g· cm- 3 

(nur für Verp. -Gr. II, III) 
n-Butylacetat/mit n-Butylace tat 
gesättigte Netzmittellösung 1, 2 g · cm- 3 

(nur für Verp. -G r . II, III) 
Netzmittellösung 1,2 g· cm- 3 

(nur für Verp. -Gr. II, III). 

- für Stoffe der Klasse 3 der GGVS/GGVE: 

Dampfdruck bei 50 'C 110 kPa (absolut} bzv. bei 55 'C 
130 kPa (absolut) 

- für Stoffe der Klassen 5 . 1, 6.1 und 8 der GGVS/GGVE: 

Dampfdruck bei 50'C 200 kPa (abso lut) bzv . bei 55'C 233 kPa 
(absolut) bei Zuordnung zu den Standardflüssigkeiten 
Vasser, Salpetersäure und Netzmittellösung, 

Dampfdruck bei 50'C 172 kPa (absolut) bz". bei 55'C 200 kPa 
(absolut) bei Zuordnung zu den Standardflüssigkeiten 
Kohlenwasserstoffgemisch und n - Butylacet~t/mit 

n-Butylacetat gesättigte Netzmittellösung . 

9 . 6 Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des 
Füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandeneL· Gase vermin 
dert um 100 kPa bei 55 'C auf der Grundlage des maximalen 
Füllungsgrad~s und einer Fülltemperatur von 15 'C) darf 
167 kPa bei Zuordnung des gefährlichen Gutes zur Standard
flüssigkeit Vasser, Netzmittellösung und Salpetersäure, 
bz". 133 kPa bei Zuordnung des gefährlichen Gutes zu den 
restlichen o.g . Standardflüssigkeiten nicht überschreiten. 

9 . 7 

9.8 

9.9 

Oie Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den 11 Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)" , Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt "erden . 

Der Verträglichkeitsnach~eis gegenüber veiteren gefährli
chen Gütern gilt dann als erbracht, venn die f,olgenden 
Bedingungen erfüllt sind : 
- Die in Nr. 9.5 genannten Grenzdaten dilrfen nicht 

überschritten werden . 
- Durch Laborversuche ist nachzuweisen, daß die \lirkung 

der einzufüllenden gefährlichen Güter auf Probekörper 
nicht die Wirkung der Standardflüssigkeiten übertrifft. 

- Dabei ist gern. der "Technischen Richtlinien Verpackungen 
TRV 002 oder TRV 003" vom 24. Juli 1989 zu verfahren 
(veröffentlicht im Verkehrsblatt 1989, Heft 16, S. 570 
bz"· 575) 

- Die Laborversuche dürfen nur von den Prüfstellen 
durchgeführt verden, die gern. den "Richtlinien über das 
Verfahren für die Durchführung der Bauartprüfung und die 
Zulassung von Verpackungen und Großpackmitteln (IBC) 
für die Beförderung gefährlicher Güter -R002-" vom 07 . 
Mai 1992 (Bundesanzeiger Nr.85) von der BAM für die 
Bauartzulassung von Kuns ts tof fverpackungen anerkannt 
sind. Die Ergebnisse dieser Laborversuche sind zu 
dokumentieren und auf Verlangen der BAM vorzulegen. 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Ver"endung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

11. Sonstiges 
11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Straßenverkehr (ADR}, Eisenbahnverkehr (RIO) 
und Seeverkehr (IHDG - Code} so"ie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefähr~icher Güter. 

11.2 Diese Zulassung "ird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen Yiderrufs erteilt. Diese 1. Neufassung vird mit Bezug 
auf die schriftl:i.cht? \leisung im Schreiben des Bundf~sminis 
ters für Verkehr - Az. A13/26 . 00. 70-25/205 BAH 92 - vom 
13.10.1992 vorläufig unbefristet ausgestellt. 
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11.3 Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts
und Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht. 

1000 Berlin 45, den 04.06.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und U11fallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 
Irn Auftrag 

~ 
Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftr~;.; -/)~ ,y, .. ,&t 
Ing. Daniel Prauß 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAH 4135/3H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65458 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Se~schiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1. 2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (l) der Verordnung 
üt>er die innerstaatliche und grenzUbersChreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße- GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen
G~fahrgutänd~rungsverordnung vom 13. April 1991 (BGBl. I, 
s. 448). 

1.3 Anhang V der Anlage, Rannnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverord
nung Eisenbahn- GGVE), zuletzt geändert durch die 
4. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Hai 1993 
(BGBl. I, S. 678). 

2. ~~s teller 
Sulo Eisenwerk 

3. 

Streuher & Lohmann GmbH & Co. KG 
Postfach 26 44 

4900 Herford 

HersteHer der Verpackung 
SÜlo Eisen~erk 
Streuher & Lohmann GmbH & Co. KG 
Postfach 26 44 

4900 Herford 

4. Beschreibung der Bauart 
Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 

4. 2 Grundmaße 
Länge 
Breite 

398 mm 
330 mm 

~.3 Höhe (gesamt) 
630 mm 

4 .I~ Fassungsraum/Fassungsvermögen 
63 Liter 

4. 5 Höchstzulässige Brut tornasse 
116,8 kg 

L,. G llerks toff der Verpackung 

'•. 7 
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PE-HD, Lupolen 5261 Z, blau eingefärbt 

llerkstoff des 
Schraubkappe: 

Napfdichtung: 
Dichtung: 

Verschlusses 
PE-HD, Lupolen 4261 A, natur oder sch!Jarz 
eingefärbt 
Lupolen 1810 D 
PE-Schaum, Alveoli t 

4. 8 Zeichnungen 
Kanister: Nr. 16459/0/1 vom 22.01.1992; Fa. Sulo Eisenwork 
Schraubkappe: Nr. AH-1768 [ vom 12.02.1992; Hauser llerke 
Dichtnapf: Nr. AH-1766.3a vom 31.08.1992 ''a''; Hauser Uerke 

Nr. AH-1645.2b vom 07.12.1992 "b"; Hauser llerke 
Norm-Schraubkappe: Nr. 15 154 c vom 01.12.1981; Fa. Sulo 

Eisenwerk 

5. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr . 111 576 vom 15.07.1992 der Deutschen Bundes
bahn, Versuchsanstalt Hinden, Abteilung Mechanik, Pionier
straße 10 in 4950 Hinden einer Bauartprüfung nach dem 
"Anhang I, IHDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 
01. Juni 1991) unterzogen vorden sind. 

6. Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauar-t !Jird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt !"~erden, 

zugelassen. 

7. Fertigung von Verpack~~ 

8. 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt verden. Der Hersteller muß ge'w'ährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar ~ie folgt zu 
kennzeichnen: 

()3H111/X1.3 Yl. 9 Zl. 9/250/ ................ /D/BAH 4135 - SL 
(Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e), 
Anhang I, IHDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackun~~ 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen bei Zuordnung zur Standardflijssig
keit Yasser für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen I, 
II und III verwendet werden. Bei Zuordnung zu den anderen 
in Nr. 9.4 genannten Standardflüssigkeiten dürfen die Ver
packungen nur für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 
II oder III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für ge fährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den 'Jerk
stoffen der Verpackung einscl1ließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9.4 Als nachgewiesen gilt die Verträglichkeit für den in der 
Nr . 4.6 genannten Kunststoff gegenüber den folgenden 
Standardflüssigkeiten: 

9.5 

Vasser 
Netzmittellösung (5%) 
n- Butylacetat/mit n-Butylacetat 
gesättigte Netzmittellösung Klasse 3 der GGVS/GGVE 
Kohlenwasserstoffgemisch Klasse 3 der GGVS/GGVE 
Salpetersäure (55%) Klasse 8 der GGVS /GGVE 

l'nter den in Nr. 9.5 folgenden Bedingungen gilt ferner die 
Verträglichkeit gegenüber allen Stoffen oder Stoffgemischen 
der Klassen 3, 5.1, 6.1 und 8 der GGVS/GGVE als nachge~ie
sen, die den o.g. Standardflüssigkeiten gem. Abschnitt II 
der Beilage zum Anhang A.S/V der GGVS/GGVE zugeordnet 
verden können. 

Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzv. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten verden . 
Maximales Einfüllvolumen: 60 l 

Die Dichte und der Dampfdruck der Stoffe oder Stoffgemi
sche, deren Verträglichkeitsnachweis aufgrundder Nr. 9.4, 
Satz 2, geführt wird, dürfen folgende llerte nicht über
schreiten: 

- Yasser 1,3 g·cm- 3 

(für Verp. -Gr. II,III 1,9 g· cm-') 
- Kohlenwasserstoffgemisch 1' 0 g· cm- 3 

(nur für Verp. -Gr. II, III) 
- Salpetersäure (55%) 1' 4 g·cm- 3 

(nur für Verp. -G r. II, III) 
- n-Butylaceta t/mi t n-Butylacetat 

gesättigte Netzmittellösung 1,2 g·cm- 3 

(nur für Verp.-Gr. II, III) 
- Netzmittellösung 1' 2 g: cm- 3 

(nur für Verp. -Gr. II, III). 

- für Stoffe der Klasse 3 der GGVS/GGVE: 

Dampfdruck bei 50 'C 110 kPa (absolut) bz~. bei 55 'C 
130 kPa (absolut) 



- für Stoffe der Klassen 5.1, 6.1 und 8 der GGVS/GGVE: 

Dampfdruck bei 50'C 200 kPa (absolut) bzw. bei 55'C 233 kPa 
(absolut) bei Zuordnung zu den Standardflüssigkeiten 
Vasser, Salpetersäure und Netzmittellösung; 

Dampfdruck bei 50'C 172 kPa (absolut) bzw. bei 55'C 200 kPa 
(absolut) bei Zuordnung zu den Standardflüssigkeiten 
Kohlenwasserstoffgemisch und n-Butylaceiatlmi t 
n-Butylacetat gesättigte Netzmittellösung . 

9.6 Der Gesamtüberdruck i.n ljer Verpacl'.ung {d.h. l"'ampfdruc.k des 
Füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase vermin
dert um 100 kPa bei 55 'C auf der Grundlage des maximalen 
Füllungsgcades und einer Fülltemper~tur von 15 "C) darf 
167 kPa bei Zuordnung des gefährlichen Gutes zur Standard
flüssigkeit Vasser, Netzmittellösung und Salpetersäure, 
bzw . 133 kPa bei Zuordnung des gefährlichen Gutes zu den 
restlichen o. g. Standard flüss igkei ten nicht überschreiten. 

9.7 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den ''Technischen Richtlinien filr die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
s. 562 durchgeführt werden. 

9.9 Der Verträglichkeitsnachweis gegenüber weiteren gefährli
chen GUtern gilt dann als erbracht, wenn die. folgenden 
Bedingungen erfüllt sind: 
- Die in Nr. 9.5 genannten Grenzdaten dürfen nicht 

Oberschritten werden. 
- Durch Laborversuche ist nachzuweisen, daß die llirkung 

der einzufüllenden gefährlichen Güter auf Probekörper 
nicht die llirkung der Standardflüssigkeiten übertrifft. 

- Dabei ist ge~. der ''Technischen Richtlinien Verpackungen 
TRV 002 oder TRV 003" vom 24. Juli 1989 zu verfahren 
(veröffentlicht im Verkehrsblatt 1989, Heft 16, s. 570 
bzw. 575) · 

- Oie Laborversuche dürfen nur von den Prüfstellen 
durchgeführt ~erden, die gem. den ''Richtlinien über das 
Verfahren für die Durchführung der Bauartprüfung und die 
Zulassung von Verpackungen und Großpackmitteln ( IBC) 
für die Beförderung gefährlicher Güter -R002-" vom 07. 
Hai 1992 (Bundesanzeiger Nr.85) von der BAH für die 
Bauartzulassung von Kuns ts tof fverpackungen anerkannt 
sind. Die Ergebnisse dieser Laborversuche sind zu 
dokumentieren und auf Verlangen der BAH vorzulegen. 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

11 . Sonstiges 
11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) 
und Seeverkehr (IHDG- Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefähr;licher Güter. 

11.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen 1/iderrufs erteilt. Diese 1. Neufassung wird mit Bezug 
auf die schriftliche IJeisung im Schreiben de~: nuodesmiuis
ters für Verkehr - Az. Al3/26.00. 70-25/205 BAH 92 - vom 
13.10 . 1992 vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein vird zu gegebener Zeit im "Amts
und Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht. 

1000 Berlin 45, den 04.06.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH) 

Fachgruppe 9. 1 
Betriebs- und Unfallsicherhel t 
von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag 

~~ 
Dr. P. B1ümel 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auf~ . (J 
@. '!!cu./J 
Ing. Daniel~Pr~uß 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. 0/BAH 4146/1A2 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzei~hen 9.1/65 363 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1. 2 Anhang A. 5 der· Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
Uber die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße - GGVS) in der Neufassung vom 13. November 1990 
(BGBl. I, S. 2453) . 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beför
derung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutver
ordnung Eisenbahn - GGVE) in der Neufassung vom 10. Juni 
1991 (BGBl. I, S. 1224). 

2. Antragsteller 
Staßfurter Blechverpackungen GmbH 
Industriestraße 25 

0-3250 S taßfurt 

3. Hersteller der Verpackung 
Staßfurter Blechverpackungen GmbH 
Industriestraße 25 

0-3250 Staßfurt 2 

4. Beschreibung der Bauart 
Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel 

4. 1 Hersteller-Typenbezeichnung 
Deckelbehälter 210 1 

4.2 Grundmaße 
Größter Durchmesser 

4.3 Böhe 
895 mm 

605 mm 

4. 4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 
215,2 1 

4.5 Uöchstzulässige Bruttomasse 
320 kg 

4.6 1/erkstoff der Verpackung 
Hantel/Boden Feinblech St 1203 nach DIN 1541/1623 T. 1 

4. 7 1/erkstoff(e) der Verschlüsse 
Deckel Feinblech St 1203 nach DIN 1541/1623 T. 
Spannring Stahl St 33 nach DIN 17 100 
Deckeldichtung Polyurethanschaum, Handelsname Fermapur 

K 31 
Falzdichtmasse Hasol TH 55/82 POR alternativ 

DAREX DRUM COV 202 (beides Handelsnamen) 

4.8 Zeichnungen des Herstellers 

5. 

6 . 

Nr. Ns 47/3.1 vom 30.09.1992 (Deckelfaß) 
Nr. Ns 46.3.1 vom 30.09.1992 (Übergrelfdeckel) 
Nr. Nsp 20-1 vom 28.09.1992 (Spannringverschluß) 

Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf 
bericht Nr. 920180/2 vom 19.10.1992 des TÜV Ostdeutschland, 
Sicherheit und Umvel tschutz GmbH, Köthener Str. 33 in 0-4060 
Halle einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I, IHDG-Code 
deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unter
zogen vorden sind. 

Zulassung 
Oie unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, 
zugelassen. 
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7. 

8. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bau'art festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

CD 1A2/X320/S/ ............... /D/BAH 4146 - BS 
(Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2(e), 
Anhang I, IMDG- Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dilrfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, venn für sie nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
VerpackungsgL""u.ppen I, II und III verYendet Yerden. 

9. 3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Verk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist . 

9. 4 

9 . 5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzv. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 
Bruttomasse : 320 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen: 

9.6 

9.7 

Schüttdichte: 1,45 kg/Liter 
Schüttwinkel: 31° 

9.B Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach d~eser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uber
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

11. Sonstiges 
11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) 
und Seeverkehr (IHDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher GUter. 

11.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei 
figen lliderrufs erteilt. · Diese Zulassung wird mit Bezug auf 
die schriftliche Yeisung im Schreiben des Bundesministers 
für Verkehr- Az. Al3/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 
13.10.1993 vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht. 

1000 Berlin 45, den 07.05.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 
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Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

T~~v 
Dipl.-Ing. (FH)) li.Taegner 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAH 4161/4G 
für die Bauart/Bauartreihe einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 9. 1/65 581 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) 
vom 24 . Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1.2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
Cber die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße - GGVS) in der Neufassung vom 13. November 1990 
(BGBl. I, S. 2453). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beför
derung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen . (Gefahrgutver
ordnung Eisenbahn - GGVE) in der Neufassung vom 10 . Juni 
1991 (BGBl. I, S. 1224). 

2. 

3. 

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

Antragsteller 
Ze>'a>'ell AG & Co. KG 
PliA-Verpackungswerke llerk Rheinau 
Postfach Bl 03 20 

6BOO Hannheim 81 

Hersteller der Verpackung 
Zewawell AG & Co. KG 
Pl/A-Verpackungswerke llerk Rheinau 
Postfach 81 03 20 

6800 Mannheim 81 

Beschreibung der Bauart/Bauartreihe 
Kiste aus ZtJeiwelliger Yellpappe mit Innenverpackungen 
(Sack aus Kunststoffolie) 

Hersteller-Typenbezeichnung 

Grundmaße der Baumuster 
Fuß der Bauartreihe 385 X 185 mm (LxB) 
Kopf der Bauartreihe 1215 X 415 mm (LxB) 

Höhe 
Fuß der Bauartreihe 160 mm 
Kopf der Bauartreihe 480 mm 

4.4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 
Fuß der Bauartreihe : . 8,2 1 
Kopf der Bauartreihe: 192,0 1 

4. 5 Höchstzulässige Bruttomasse 
Fuß der Bauartreihe : 20,0 kg 
Kopf der Bauartreihe: 30,0 kg 

4.6 llerkstoff der Verpackung 
Z>'eiwellige Wellpappe nach DIN 55 468; Bezeichnung 2 . 50 BC 

4.7 llerkstoff der Verschlüsse 
Transportverschluß: Selbstklebeband 50 mm aus Kunst
stoff, glasfaserverstärkt, Handelsname TPP-Film, glasfa
serverstärkt der Firma EHA Verpackungsservice, Hart in
Luther-Str. 55 in 6368 Bad Vilbel 

Fabrikkan tenverschluß: Kombination Laschen-Bandklebung 

4.8 Zeichnungen des Antragstellers 
Kleinstes Prüfmuster Anl. Nr . I/1 
Hittleres Prüfmuster Anl. Nr. I/2 
Größtes Prüfmuster Anl. Nr. I/3 
Schlauchfoliensack Anl. Nr. II/1 
(Anlagen zum Prüfbericht Nr. 120/93) 

5. Anforderungen an die Bauart/Bauartreihe 
Die Bauartre ihe vird durch die in Nr. 4 beschriebenen Bau
muster eingegrenzt, die gemäß Prüfbericht 120/93 vom 
26.02.1993 und Kurzprüfbericht RH 3-083 vom 25.03.1993 der 
Zewawell AG & Co. KG, Pl/A-Verpackungswerke llerk Rheinau, 
Postfach 81 03 20 in 6800 Mannheim 81 einer Bauartprüfung 
nach dem "Anhang I, IHDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 
98a vom 01. Juni 1991) unterzogen worden sind. 
Teil der Bauartreihe sind Bauarten dann, wenn sie folgende 
Bedingungen erfüllt haben: 



6. 

7. 

8. 

- Die Vorgaben der Hasse-Volumen- Kennlinie gemäß Anlage 
Nr . VII des o . g. Prüfberichtes unter Berücksichtigung 
der Modellgesetze dürfen nicht überschritten ~erden. 

- Abgesehen von den Abmessungen müssen alle sonstigen 
Spezifikationen des o.g. Prüfberichtes eingehalten 
werden . 

- Für jede von den geprüften Baumustern abweichende Bauart 
ist ein prüftechnischer Nachweis über die gleichwertige 
Leistungsfähigkeit zu führen, zu dokumentieren und der 
BAH zu übersenden. 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart/Bauartreihe wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt 
werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart/Bauartreihe dürfen Verpackun
gen serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß ge
währleisten, daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackun
gen die für die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt 
sind. 

Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart/Bauartreihe serienmäßig 
gefertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar 
vie folgt zu kennzeichnen: 

0 4G/Y ')/S/ ... . ..•........ /D/BAH 4161 - ZIIA-RH 
~ (Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IHDG-Code deutsch) 

*)An d{eser Stelle ist entsprechend der Baugröße die je
veilige Bruttomasse unter Berücksichtigung der Grenzwerte 
nach Nr . 9.5 und den Vorgaben der Hasse-Volumen-Kennlinie 
nach Nr. 5 einzusetzen; dabei ist auf die nächstfolgende 
ganze Zahl aufzurunden. 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9 . 1 Die nach der zugelassenen Bauart/Bauartreihe serienmäßig 

gefertigten und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Ver
packungen dürfen für gefährliche Güter verwendet werden, 
wenn für sie nach den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE 
solche Verpackungen zulässig sind. 

9. 2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II und III verwendet werden. 

9. 3 Die Verpackungen .dürfen nur für gefährliche Güter vervendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Werk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer VerschlUsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9 . 5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 

9.6 -

Bruttomasse für den Fuß der Bauart 20,0 kg 
Bruttomasse für den Kopf der Bauart: 30,0 kg 

Die physikali s chen Ei genschaften der Füllgüt e r müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen. 

9.7 1/ird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungs
schein beschriebenen Innenverpackungen - vervendet, muß 
nachweisbar sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte 
Verpackung mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

9 . 8 Oie Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ve r
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

11. 
11.1 

Sonstiges 
Die Bauart/Baua~treihe entspricht den in den internationa
len Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IHDG-Code) sowie den in den 

Empfel1lungen der Vereinten Nationen (UN) fes tgelegten Prüf 
anforderungen fGr Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter . 

11 . 2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des . jederzei
tigen Viderrufs erteilt . Diese Zulassung vird mit Bezug auf 
die schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesministers 
für Verkehr- Az. Al3/26 . 00.70- 25/205 SAH 92- vom 
13 . 10.1992 vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein vird zu gegebener Zeit im "Amts
und Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung , Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht. 

1000 Berlin 45, den 07.04.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND - PRÜFUNG (BAH) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag 

pC-e 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

DiX~t.~FH)) IJ . Taegner 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr . D/BAH 4167/4Cl 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 9.11 65 399 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) in Verbindung mit§ 19 Nr. 3 der Verordnung über 

die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (Ge
fahrgutverordnung See - GGVSee) vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, 
s . 1714) . 

1 . 2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 in Verbindung mit Anlage A Anhang A.5 
Randnummer 3550 (1) der Verordnung über die innerstaatliche 
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf 
Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Neufas
sung vom 13. November 1990 (BGBl. I, S. 2453). 

1.3 § 9 Abs. 3 Nr. 2.a) in Verbindung mit der Anlage Anhang V 
Randnummer 1550 (1) der Verordnung über die innerstaatliche 
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der 
Neufassung vom 10. Juni 1991 (BGBl. I, s. 1224). 

2. Antragsteller 
Deutsche Verpackungsmittel Gesellschaft m.b . H. 
Heinrich-Diehl-Straße 2 

8505 Röthenbach a.d. Pegnitz 

3. Hersteller der Verpackung 
Deutsche Verpackungsmittel Gesellschaft m. b. H. 
lleinrich-Diehl-Straße 2 

8505 Röthenbach a.d. Pegnitz 

4. Beschreibung der Bauart 
Kiste aus Naturholz,einfach, mit Innenverpackung 
(Fässer aus Pappe mit abnehmbarem Deckel) 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 
Kiste für vier Behälter DVG Nr. 387 

4.2 Grundmaße 
656 mm x 407 mm (L x B) 

4.3 Höhe 
425 mm 

4.4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 

4. 5 

4.6 

79,3 Liter 

Höchstzulässige Bruttomasse 
59,0 kg 

Uerkstoff der Verpackung 
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Nadelholz, 18 mm, DIN 68365 GK III 
Nadelholz, 22 mm, DIN 68365 GK II (Stirnleisten) 

4.7 Yerkstoff der Verschlüsse 
Riegelverschlüsse aus Hetall und 2 Stahlbänder 0,5 x 16 mm 

4.8 Zeichnungen des Herstellers 
Baumuster: Zeichnungssatz und Stückliste Nr. 600.03.61 vom 

15.02.1984 mit Änderung b vom 05 . I I. 1992 

5. Anforderungen an die Bauart 

6. 

7. 

8. 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß 
Prüfbericht Nr. 13/1992 der Deutsche Verpackungsmittel Ge 
sellschaft m.b.H., Heinrich-Diehl-Straße 2 in 8505 Röthen
bach a.d. Pegnitz vom 16 .11.1992 einer Bauartprüfung nach 
dem 11 Anhang I, IHDG-Code deutsch 11 (Bundesanzeiger Nr. 98a 
vom 01. Juni 1991) unterzogen vorden sind . 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschrieb~ne Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfül lt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut . sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~ 4C1/Y 59/S/ ............... /D/BAH 4167- DVG 
~ (Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IHDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, venn für sie nach 
den Vorschriften der GGV.See/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II und III verwendet werden. 

9 . 3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Verk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
\Jährleistet ist. 

9.4 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 

9.6 -

9 . 7 

9 . 8 

10. 

11. 
11.1 

Bruttomasse : 59,0 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten 
PrüffüllgUter entsprechen. 

Vird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungs
schein beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß 
nachweisbar sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte 
Verpackung mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien fUr die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)" , Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Avflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

Sonstiges 
Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) 
und Seeverkehr (IHDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei-
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tigen Yiderrufs erteilt. Diese Zulassung vird mit Bezug auf 
die schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesministers 
für Verkehr - Az. A13/26.00.70-25/205 BAH 92 - vom 
13.10.1992 vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

11 .4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ''Amts
und Mitteilungsblatt der Bu11desanstalt für Materialfor
schung und -prüfung, Berl in" (ISSN 0340-7551) veröffen t 
licht. 

1000 Berlin 45, den 16.04.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs - und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag 

Dr. P. Bl ümel 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

r~r-/ 
Dipl.-Ing. (FH)) U.Taegne 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAH 4172/1A2 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzerehen 9.1/65 608 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, s. 1714). 

1.2 Anhang A.5 der· Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße - GGVS) in der Neufassung vom 13. November 1990 
(BGBl. I, S. 2453). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beför
derung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutver
ordnung Eisenbahn - GGVE) in der Neufassung vom 10. Juni 
1991 (BGBl. I, S. 1224). 

2. Antragsteller 

3. 

4. 

4.1 

4. 2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

Staßfurter Blechverpackungen GmbH 
Industriestraße 25 

0-3250 Staßfurt 

Hersteller der Verpackung 
Staßfurter Blechverpackungen GmbH 
Industriestraße 25 

0-3250 Staßfurt 

Beschreibung der Bauart 
Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel 

Hersteller-Typenbezeichnung 
Deckelbehälter 210 l 

Grundmaße 
Größter Durchmesser 605 mm 

Höhe 
895 mm 

Fassungsraum/Fassungsvermögen 
215,2 1 

Höchstzulässige Bruttomasse 
320 kg 

Verkstoff der Verpackung 
Hantel/Boden : Feinblech St 1203 nach DIN 1541/1623 T. 1 



4.7 Verkstoff(e) der Verschlüsse 
Deckel Feinblech St 1203 nach DIN 154111623 T. 
Spannring Stahl St 33 nach DIN 17 100 
Deckeldichtung Polyurethanschaum, Handelsname Fermapur 

K 31 
Falzdichtmasse Hasol TH 55/82 POR alternativ 

DAREX DRUM COV 202 (beides llandelsnamen) 

4.8 Zeichnungen des Herstellers 

5. 

6. 

7. 

Nr. Ns 47/3 vom 30.09.1992 (Deckelbehälter) 
Nr. Ns 46.3.1 vom 30.09.1992 (Übergreifdeckel) 
Nr. Nsp 20-1 vom 28.09.1992 (Spannringverschluß) 

Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 920180/1 vom 19.10.1992 des TÜV Ostdeutschland, 
Sicherheit und Umweltschutz GmbH, Köthener Str. 33 in 0-4060 
Halle einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I, IMDG-Code 
deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unter
zogen worden sind. 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt verden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

8. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

0 1A2/X 320/S/ ...... . ... . .... /D/BAH 4172 - BS 
~ (Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter ver~endet werden, wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen I, II und III verwendet Yerden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche GUter verwendet 
we rden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Verk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge 
währleistet ist. 

9.4 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 

9.6 

9.7 

Brut tornasse : 320 kg 

Die physikalisohen Eigenschaften der Füllgüter mUssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten 
PrüffüllgUter entsprechen: 
Schüttdichte: 1,45 kg/Liter 
Schüttwinkel: 31° 

9.8 Die Übe~wachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
lJauart muß nach den 11 Technischen Richtlinien für die Über
wachung _ der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt Yer den. 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
s tellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

11. Sonstiges 
11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen fUr den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher GUter. 

11.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei-

tigen Yiderrufs erteilt .. Diese Zulassung wird mit Bezug auf 
die schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesministers 
für Verkehr - Az. A13/26.00.70- 25/205 BAM 92 - vom 
13.10.1993 vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht. 

1000 Berlin 45, den 07.05.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR HATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag 

(:_';;:;(~ 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag 
./' 

Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

\ 41fv 
Dipl. - Jng. (FII)) II.Taegner 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/BAM 4173/4Cl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 584 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung Uber die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1.2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die inner-staatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße - GGVS) in der Neufassung vorn 13. November 1990 · 
(BGBl. I, S. 2453). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzfiberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgu t
verordnung Eisenbahn - GGVE) in der Neufassung vom 10. Juni 
1991 (BGBl. I, S. 1224). 

2. 

3. 

4. 

Antragsteller 
Bundesamt für Vehrtechnik und Beschaffung 
Postfach 7360 

5400 Koblenz 

Hersteller der Verpackung 
Bundesamt für Vehrtechnik und Beschaffung 
Postfach 7 360 

5400 Koblenz 

Beschreibung der Bauart 
Kiste aus Naturholz, einfach, mit Innenverpackungen 
(Schachteln aus Pappe) 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 
Munitionskiste KIMU DM 60705 Al 

4.2 Grundmaße: (L·B) 
677 mm x 331 mm 

4.3 Höhe: 
359 mm 

4.4 Fassungsraum/Fassungsvermögen: 
54,4 Liter 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse: 
61,0 kg 

4.6 Verkstoff der Verpackung: 
Außenverpackung : Nadelholz, 18 mm dick 

4.7 Verkstoff der Verschlüsse 
2 Stahlbänder 16 x 0,5 mm, Beschläge aus Stahl nach 
VG 95068, Riegelverschlüsse aus Stahl nach VG 95069 

4.8 Zeichnungen 
Außenverpackung: Zeichnungssatz und Stückliste Nr.St 810203 
vom 20.01.1988 
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5. 

6. 

7. 

8. 

Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß 
PrUfungszeugnis N5605/25 vom 13.11.1992 der ~eh<technische 
Dienststelle für Yaffen und Hunition, YTD 91, Postfach 17 6 
D- 4470 Meppen einer Bauartprüfung na ch dem "Anhang I, 
IHDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 
1991) unterzogen vorden sind. Bestandteil der Bauart sind 
auch bereits gefertigte Verpackungen, wenn sie o . g. Bau
muster entsprechen und die technischen Liefetbedingungen 
(TL) 8140-039, Ausgabe 4 vom Februar 1980 ecfUllen. 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr . 5 erfüllt werden, 
zugelassen . 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfü~lt sind . 

Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen i 

0 4Cl/Y 61/S/ ... . .. . . .. . . ... /D/BAH 4173 - B\1 
~ (Hecstellungsdatum gern. Ne. 6.2(e), 

Anhang I, IHDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9 . 1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, venn für sie nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche ~erpackungen 
zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II oder III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
'Werden, 'Wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den 'Werk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9. 4 

9 . 5 Folgende Grenzdaten fü< den Inhalt bzv. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 

9.6 -

Bruttomasse : 61,0 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter mUssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Ne. 6 . 1 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen. 

9.7 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungs
schein beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß 
nachweisbar sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte 
Verpackung mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach d~eser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uber
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährliche< Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
s. 562 durchgeführt werden. 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragstellee muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen übe< die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetztlbefüllt, bekannt sind. 

11. 
11.1 

Sonstiges 
Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen fU< den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) 
und Seeverkehr (IHDG-Code) sowie den in den Empfeh l ungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten PrOfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährliche< Güter. 

11.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei 
tigen Yiderrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf 
die schriftliche Yeisung im Schreiben des Bundesministers 
für Verkehr - Az. A13/26.00. 70-25/205 BAH 92 - vom 
13.10.1992 vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmi ttelbelehcung 
bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts
und Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prUfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht. 

610 

1000 Berlin 45, den 19.04.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND - PRÜFUNG (BAH) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefah rgutverpackungen 

Im Auftrag 

Dc. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 9 . 12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Ing. H. Skutnik 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Ne. D/ BAH 41 74/4G 

fGr die Bauart einer Verpacku11g zur Befördertlttg 
gefährliche< Güte< 

Akt en zeichen 9 .1 / 65 558 

1. R ec l~~~~dlar,c!:! 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 

GUter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee) 
vom 24 . Juli 1991 (BGBl. I , S. 1714). 

1.2 Anhang A.5 de< Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
Uber die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde 
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße - GGVS) in der Neufassung vom 13. November 1990 
(BGBl. I, S. 2453). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde 
rung gefährliche< Güte< mit Eisenbahnen (Gefahcgutve<
ocdnung Eisenbahn - GGVE) in der Neufassung vom 10. Juni 
1991 (BGBl. I, S. 1224). 

2 . Antragstellee 
Drägerveck AG 
Hoislinger Allee 53/SS 

D - 2400 Lübeck 1 

3. He es telle< de< Verpackung 
Buropa Garton 
Spitale< Straße 11 

D - 2000 Harnburg 

t._ Beschreibung der Bauart 
Kiste aus einwelliger Pappe mit Innenverpackung 
(Dose aus Hetall) 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 
Faltschachtel 

4.2 Grundmaße (LxB) 
101 mm x 101 mm 

4.3 Höhe 
428 mm 

4.4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 
3,6 Liter 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 
2,95 kg 

4.6 Weckstoff der Verpackung 

4.7 

einwellige Yellpappe, ( B-Yelle) gem . DIN 55 468 Teil 1 
vom 07.1987 

Yerkstoff der Verschlüsse 
Transportverschluß: 
Naßklebestreifen, faserverstärktes Papier, Breite 80 mm 
Hecstellerverschluß: 
Klebeband, faserverstärktes Papier, Breite 70 mm 

4 .8 Zeichnungen des Antragstellee 
Außenverpackung : Zeichnungs-Ne. 87 12 473 vom 20.01.1993 

5. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß dem 
Prüfbericht Ne. 5/3 vom 17.02.1993 der Eucopa- Cacton, 
Yerksprüfstelle, Tilsiter Str. 144, D-2000 Harnburg 70 eine< 
Bauartprüfung nach dem "Anhang I, IHDG-Code deutsch" 
(Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen 
worden sind. 



6. Zulassung 
Die unter Nr . 4 beschriebene Bauart vird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, 
zugelassen. 

7. Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt TJerden . Der Hers teller muß gewährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind . 

8 . Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen~ 

~ 4G/Y 3/S/ .. ......... . ... /D/BAH 4174 - E.C.A . 
\..!.:_) (Herstellungsdatum gem . Nr . 6 . 2(e), 

Anhang I, IHDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr . 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet lJerden, venn für sie nach 
den Vorschd f ten der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. · 

9. 2 Die Verpackungen dürfen filr gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II und III verwendet verden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Yerk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
\rlährleistet ist. 

9. 4 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten \rlerden: 

9.6 

Bruttomasse : 2,95 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr . 8 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen. 

9. 7 Vird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungs-

Erloschene Zulassungen 

D/03 742/1A1 vom 25.09.1980 

Fa. Repub1ic Steel Corporation, Youngstown OH 44505 

USA 

D/03 743/1A1 vom 25.09.1980 

Fa. Astro-Container-Company, Evenda1e/Ohio USA 

D/03 843/1A1 vom 10.07.1981 

Fa. Astro-Container-Company, Evenda1e/Ohio USA 

D/03 901/1A1 vom 02.09.1981 

Fa. Astro-Container-Company, Evendale/Ohio USA 

D/03 844/1A1 vom 10.07.1981 

Fa. Astro-Container-Company, Evendale/Ohio USA 

D/03 1108/5Nl 

D/03 1201/5N1 

vom 03.06.1982 

vom 23.08.1982 

schein beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß 
nachweisbar sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte 
Verpackung mit den Innenverpackungen ebe nso virksam ist vi e 
die zugelassene Verpackungsbauart . 

9 . 8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technische n Richtlinien für di e Über 
._.achung der Fertigung von Ve rpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt lieft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden . 

10. Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachYeisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen übe~ die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind . 

11 . 
11.1 

Sonstiges 
Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein 
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahn- verkehr 
(RIO) und Seeverkehr (IHDG- Code) so..,ie den in den Empfeh 
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfan 
forderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter. 

11.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei 
tigen ~iderrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf 
die schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesministers 
für Verkehr - Az. AlJ/26.00 . 70- 251205 BAH 92 - vom 
13 . 10.1992 vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts
und Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340- 7551) veröffent
licht. 

1000 Berlin 45, den 13 . 04.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 

Im Auftrag 

~~~ 
Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

D/03 1987/5N1 

D/03 1917/5N1 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Ing . H. Skutnik 

vom 11.10.1983 

vom 13.09.1983 

Fa. Natronag - Gesellschaft für Verpackungssysteme 

3380 Goslar (Ok er) 

D/03 2175/1A1 vom 27.01.1984 

D/03 2176/1A1 vom 27.01.1984 

l'a. Beckmann GmbH & Co.KG, 4730 Ahlen;westf. 

D/03 1597/4G1 vom 25.02.1983 

0/03 1569/4G1 vom 09.02.1983 

D/03 1570/4G1 vom 09.02.1983 

D/03 1571/4C2 vom 09.02.1983 

D/03 1572/4C2 vom 09.02.1983 

Wane Schwarzpulver GmbH & Co. Kunigunde KG 

3385 Liebenburg 5 

D/03 2403/4D1 vom 10.08.1984 

D/03 2406/401 vom 10.08.1984 

D/03 2407/401 vom 10.08.1984 

D/03 2408/401 vom 10.08.1984 

Fa. Volkswagen AG, 3180 Wolfsburg 
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D/03 851/lAlC 

D/03 1558/1A1C 

vom 30.06.1981 

vom 24.01.1983 

Fa. Bleiwerk Goslar KG, 3380 Goslar 1 

D/03 2300/4Gl 

D/03 2366/4Gl 

vom 25.06.1984 

vom 24.07.1984 

Fa. Wepoba Weilpappenfabrik GmbH, 1000 Berlin 20 

D/03 l132/4Gl vom 13.07.1982 

D/03 2290/4Gl vom 25.06.1984 

D/03 2294/4Gl vom 25.06.1984 

Fa. Oaimler Benz AG, 7032 Sindel fingen 1 

D/03 1214/4Gl vom 31.08 . 1962 

Fa. Wilhelm Carl KG, 5620 Velbert 1 

D/03 2420/4Gl vom 14.08.1964 

D/03 2421/4Gl vom 14.06.1984 

D/03 2422/4Gl vom 15.08.1964 

D/03 2423/4Gl vom 15.06.1984 

D/03 2424/4Gl vom 15.06.1964 

Fa. Boehdnger Ingelheim KG, 6507 Ingelheim am Rhein 

D/03 1362/4Cl vom 09.11.1962 

D/03 1363/4Cl vom 09.11.1982 

D/03 2425/4Gl vom 15.08.1984 

D/03 2044/4Gl vom 07.11.1983 

D/03 2045/4Gl vom 07.11.1963 

D/03 2286/4Gl vom 25.06.1984 

D/03 2046/4Gl vom 07.11.1963 

Fa. Bayer AG, 5090 Leverkusen 

D/BAM 4001/4Bl 

D/BAM 4002/4Bl 

Fa. zarges Leichtbau GmbH, 

vom 01.06.1992 

vom 01.06.1992 

6120 Weilheim/Obb. 

D/BAM 3269/lAl !. Neufass. vom 09.07.1991 

D/BAM 3289/lAl l.Na.l.Neuf.vom 08.05.1992 

D/BAM 3293/lAl l.Neufass . vom 09 . 07 . 1991 

D/BAM 3293/lAl l.Na.l.Neuf.vom 08.05.1992 

D/03 1033/lAl l.Neufassung vom 08.05.1992 

0/03 1039/lAl l.Neufassung vom 06.05.1992 

D/03 1040/lAl l.Neufassung vom 06.05.1992 

D/03 1909/1A2 l.Na.l.Neuf. vom 02.03.1990 

D/03 1909/lA2 2.Na.l.Neuf. vom 06.05.1992 

D/BAM 70 2819/lA2 vom 10.01.1986 

D/BAM 70 2819/1A2 1. Nacht<. vom 03.02.1986 

D/BAM 70 2819/1A2 2.Nachtr.vom 13.03.1990 

D/BAM 70 2819/1A2 3.Nachtr.vom 10.07.1992 

D/03 2517/lAl vom 10.10.1964 

D/03 2517/lAl !.Nachtrag vom 06.06.1986 

D/03 2517/lAl 2.Nachtrag vom 10.07.1992 

Fa. August Schmalenbach GmbH & Co.oH 

4100 Duisburg 1 

D/03 942/1A2 vom 12.11.1961 

Fa . Lauterherger Blechwarenfabrik GmbH, 

3422 Bad Lauterberg im Harz 1 

D/03 2274/5H2 vom 31.07.1984 

Fa. Dynamit Nobel AG, 7866 Rheinfelden 

D/BAM 4049/4G vom 15.10.1992 

Fa. Kinox GmbH, 2392 Glücksburg 

D/03 2702/1A1 vom 29.05.1985 

D/BAM 2702/1A1 !.Nachtrag vom 17.07.1967 

Fa. Muhr & Söhne, 5952 AttendornjWestf. 

D/03 987/5N1 vom 28.01.1982 

Fa. Herkules Verpackungswerke GmbH, 4401 Sendenhorst 

D/03 1104/lAl vom 17.05.1962 

D/03 1106/1A1 vom 17.05.1982 

D/03 1107 /1A1 vom 17.05.1982 

Fa. südenbender & Co.KG, 5905 Freudenberg 

D/03 2576/4G1 vom 15.11.1984 

Fa. Upat GmbH & Co., 7630 Emmendingen 

D/BAM 70 2790/1H2 vom 09.12.1985 

Fa. Blefa-Felser GmbH, 5952 Attendorn 

D/03 2550/4Gl vom 12.10.1984 

Fa. I.G.Merckens GmbH & Co.KG, 5100 Aachen 

D/03 924/1A2 vom 06.10.1961 

Fa. BASF AG, 6700 Ludwigshafen 

D/03 751/1A2 vom 14.04.1961 

D/03 1374/1A2 vom 15.11 . 1962 

D/03 925/1A2 vom 06.10.1961 

D/03 1373/1A2 vom 15.11.1962 

D/03 1373/1A2 !.Nachtrag vom 09.10.1966 

Fa. Siepe GmbH, 5014 Kerpen 3 

D/03 2036/lAl vom 07.11.1983 

Fa. Van Leer Verpackungen GmbH, 5000 Köln 40 

D/03 2542/lAl vom 11.10.1984 

Fa. Van Leer Verpackungen GmbH, 2000 Harnburg 11 

D/03 1002/1Al 

D/03 1003/1A1 

D/03 1030/1A1 

D/03 2278/lAl 

D/03 2271/1Al 

vom 22.02.1962 

vom 22.02.1982 

vom 19.03.1962 

vom 07.06.1984 

vom 09.05.1964 



D/03 2442/lAl 

D/03 2273/lAl 

D/03 2504/lAl 

vom 21.08.1984 

vom 09.05 . 1984 

vom 08.10.1984 

Fa. Sulo Eisenwerk Streuher & Lohmann GmbH & Co.KG, 

4900 Herford 

D/03 1544/lAl vom 13.01.1983 

Fa. Blefa-Felser GmbH, 5952 Attendorn 

D/03 1906/1A4 

D/03 l906/1A4 !.Nachtrag 

D/03 1907/1A4 

D/03 1907/1A4 !.Nachtrag 

D/03 l907/1A4 2.Nachtrag 

D/03 2061/1A4 

D/03 2061/1A4 !.Nachtrag 

vom 06.09.1983 

vom 15.10.1986 

vom 06.09.1983 

vom 15.10.1986 

vom 06.03.1989 

vom 30.11.1983 

vom 15.10.1986 

Fa. Blechwarenfabrik Niederfischbach GmbH, 

5241 Niederfischbach 

D/03 1909/1A2 l.Neufassung vom 16.05.1985 

Fa. August Schmalenbach GmbH & Co.oH, 

4100 Duisburg 1 

D/03 1330/lAl 

D/03 1330/lAl !.Nachtrag 

D/03 1331/1Al 

D/03 1331/lAl !.Nachtrag 

D/03 1332/lAl 

D/03 1332/lAl !.Nachtrag 

D/03 1333/lAl 

D/03 1333/lAl !.Nachtrag 

D/03 1334/lAl 

D/03 1334/lAl !.Nachtrag 

D/03 1335/lAl 

D/03 1335/lAl !.Nachtrag 

D/03 1336/lAl 

D/03 1336/lAl !.Nachtrag 

D/03 1337/lAl 

D/03 1337/lAl !.Nachtrag 

D/03 1338/lAl 

D/03 1338/lAl !.Nachtrag 

D/03 1339/lAl 

D/03 1339/lAl !.Nachtrag 

D/03 1340/lAl 

D/03 1340/lAl !.Nachtrag 

D/03 1341/lAl 

D/03 1341/lAl !.Nachtrag 

vom 02.11.1982 

vom 09.11 .1987 

vom 02.11.1982 

vom 09.11.1987 

vom 02.11.1982 

vom 09.11.1987 

vom 02.11.1982 

vom 09.11.1987 

vom 02.11.1982 

vom 09.11.1987 

vom 02.11.1982 

vom 09.11.1987 

vom 02.11.1982 

vom 09.11.1987 

vom 02.11.1982 

vom 09.11.1987 

vom 02.11.1982 

vom 09.11.1987 

vom 02.11.1982 

vom 09.11.1987 

vom 02.11.1982 

vom 09.11.1987 

vom 02.11.1982 

vom 09.11.1987 

Fa. Carl Mayer GmbH, 3000 Hannover 61 

D/03 1342/lAl 

D/03 1342/lAl !.Nachtrag 

D/03 1343/lAl 

D/03 1343/lAl !.Nachtrag 

D/03 1344/lAl 

D/03 1344/lAl !.Nachtrag 

D/03 1345/lAl 

D/03 1345/lAl !.Nachtrag 

D/03 1346/lAl 

D/03 1346/lAl !.Nachtrag 

D/03 1347/lAl 

D/03 1347/lAl !.Nachtrag 

D/03 1348/lAl 

vom 02.11.1982 

vom 09.11.1987 

vom 02.11.1982 

vom 09.11.1987 

vom 02.11.1982 

vom 09.11.1987 

vom 02.11.1982 

vom 09.11.1987 

vom 02.11.1982 

vom 09.11.1987 

vom 02.11.1982 

vom 09.11.1987 

vom 02.11.1982 

D/03 1348/lAl !.Nachtrag 

D/03 1349/1A1 

vom 09.11.1987 

vom 02.11.1982 

D/03 1349/lAl !.Nachtrag vom 09.11.1987 

ra. Carl Mayer GmbH, 3000 Hannover 61 

D/03 2553/lAl 

D/BAM 03 2553/lAl l.Nach. 

D/03 2724/lAlA 

vom 12.10.1984 

vom 12.09.1986 

vom 06.06.1985 

Fa. Müller GmbH, 7888 Rheinfelden 

D/03 1564/lAl 

D/03 2250/lAl 

D/03 2250/lAl !.Nachtrag 

D/03 2250/lAl 2.Nachtrag 

D/03 2250/lAl ).Nachtrag 

D/03 2250/lAl 4.Nachtrag 

D/03 1565/lAl 

D/03 2244/lAl 

D/03 2244/1Al !.Nachtrag 

D/03 2244/lAl 2.Nachtrag 

D/03 2244/lAl ).Nachtrag 

D/03 2244/lAl 4.Nachtrag 

D/03 1566/lAl 

D/03 1988/lAl 

vom 02 . 02.1983 

vom 12.04.1984 

vom 16 . 08.1985 

vom 11.06.1986 

vom 09 . 10.1986 

vom 15 . 11.1990 

vom 02.02 . 1983 

vom 11.04.1984 

vom 16.08.1985 

vom 11.06.1986 

vom 09.10 . 1986 

vom 15 . 11.1990 

vom 09.02.1983 

vom 11.10.1983 

D/03 1988/lAl !.Nachtrag vom 09.10.1986 

D/03 1988/lAl 2.Nachtrag vom 15.11.1990 

Fa. Siepe GmbH, 5014 Kerpen 

D/03 917/1A4 

D/03 919/1A4 

D/03 2128/3Al 

vom 28.09.1981 

vom 28.09.1981 

vom 06 . 01.1984 

Fa. Kar! Huber Verpackungswerke GmbH & Co., 

7110 Öhringen 

D/03 2570/4Gl vom 13.11.1984 

D/03 2571/4Gl vom 13.11.1984 

D/03 2572j4G1 vom 13.11.1984 

D/03 2572/4Gl l.Neufassung vom 07.03 . 1985 

D/03 2573/4Gl vom 13.11.1984 

Fa. Schmalbach-Lubeca AG, 6083 Siebesheim am Rhein 

D/03 1678j4Gl 

D/03 1679/4Gl 

vom 18.04.1983 

vom 18.04.1983 

Fa. Wasag Chemie Sythen GmbH-Werk Kuniqunde 

3384 Liebenburg 5 

D/03 2162/4Cl vom 20.01.1984 

We11a AG, 6100 Darmstadt 

D/03 2287/4G1 vom 25.06.1984 

D/03 2487/4G1 vom 31.08.1984 

BASF Farben+Fasern AG, 7000 Stuttgart 30 

D/03 963/1A2A vom 01.12.1981 

Fa. Robert Themas, 5908 Neunkirchen/Siegerland 
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D/03 1200j5H1C 

0/03 1352/5H1C 

D/03 1502j5H1B 

vom 23.08.1982 

vom 05.11.1982 

vom 15.12.1982 

Fa. De Swaan Bannist B.V., Niederlassung Deutschland 

6806 Vieroheim 

D/03 810/5N1 vom 24.03.1981 

Fa. Duwe GmbH & Co.KG, 5300 Bann 3 

D/03 2546/1G2 

D/03 2539/1G2 

vom 11.10.1984 

vom 11.10.1984 

Fa. Bega-Werke GmbH, 4902 Bad Salzuflen 1 

D/03 1215/4G1 vom 01.09.1982 

Fa. Kamphausen und Felsing GmbH & Co.KG, 

4018 Langenfeld-Rhld. 

D/03 1950/3A1 vom 27.09.1983 

Fa. Jacob Berg KG, 6501 Budenhelm/Rhein 

D/03 702/4H1 

D/03 703j4H1 

D/03 1233/4Hl 

vom 02.06.1980 

vom 02.06.1980 

vom 27.09.1982 

Fa. August Pohli KG, 5600 Wuppertal 2 

D/03 1791/5H1C vom 15.06.1983 

Fa. Gebr.Friedrich GmbH & Co., 3320 Salzgitter 

D/03 2395/1G1 

D/03 2396/1G1 

D/03 2443/1G1 

vom 09.08.1984 

vom 09.08.1984 

vom 21.08.1984 

Fa. SAE Societe Alsacienne des Emballages, 

F-68700 Cernay 

D/03 602/4G1 

D/03 603/4G1 

D/03 604/4G1 

D/03 651/4G1 

D/03 1706/4C1 

vom 15.02.1980 

vom 15.02.1980 

vom 15.02.1980 

vom 27.03.1980 

vom 06.05.1983 

Fa. Dr. Werner Freyberg, Chemische Fabrik Delitia 

6941 Laudenbach/Bergstr. 

D/03 542/5H2 vom 03.08.1978 

Fa. Th.Goldschmidt AG-Chemische Fabriken 

6800 Mannheim-Rheinau 

D/03 541/5H1C vom 20.07.1978 

Fa. R. u. T. Noor, 6808 Vieroheim 

D/03 974/6HG2 vom 05.02.1982 

Fa. Peroxid-Chemie GmbH, 8023 Höl1riegelskreuth 

D/03 529/1Gl 

D/03 537/lGl 

vom 20.03.1978 

vom 12.05.1978 

Fa. Metallgesellschaft AG, 6000 Frankfurt am Main 1 

D/03 2521/4A1 vom 10.10.1984 

Fa. Progress-Werk Oberkirch AG,7602 Oberkirch

Stadelhofen 

D/03 2067/4C1 vom 01. 12 . 1 9 8 3 

Fa. Erich Nüssle, 7270 Nagold 

D/03 2401/4G1 vom 10.08.1984 

Fa. Rudolf Wittner GmbH & Co., 7972 Isny 

D/03 2789/IBCf vom 27.09.1985 

Fa. Spaan-Verpackungs GmbH, 2808 Syke 

D/03 2350/3A1 

D/03 2512/3Al 

vom 17.07.1984 

vom 10.10.1984 

Fa. Blechwarenfabrik Züchner GmbH & Co., 

3370 Seesen 1 

D/03 2332/5Nl 

D/03 2333/5N1 

vom 12.07.1984 

vom 12.07.1984 

Fa. Papiersachfabrik Rockenteller GmbH & Co. 

3410 Northeim 1 

D/03 2215/4Gl 

D/03 2216/4Gl 

D/03 2217/4G1 

D/03 2218/4Gl 

D/03 2219/4Gl 

vom 02.10.1984 

vom 02.10.1984 

vom 02.10.1984 

vom 02.10.1984 

vom 02.10.1984 

Fa. Richard Bretschneider, 3300 Braunschweig 

D/03 2322/4Gl 

D/03 2497/4Gl 

D/03 2513/4Gl 

D/03 2321/4Gl 

vom 12.07.1984 

vom 13.09.1984 

vom 10.10.1984 

vom 12.07.1984 

Fa. Braun AG, 6242 Kronberg im Taunus 

D/03 566/5Nl vom 20.02.1979 

D/03 566j5N1 l.Neufassung vom 07.12.1984 

D/03 2247/5N1 vom 12.04.1984 

D/03 2515/5Nl vom 10.10.1984 

D/03 731/5Nl vom 27.08.1980 

D/03 2554/5Nl vom 12.10.1984 

D/03 2554/5Nl l.Neufassung vom 17.07.1989 

D/03 2554/5N1 2.Neufassung vom 28.02.1990 

D/03 2514/5Nl vom 10.10.1984 

D/03 2514/SNl 1.Neufassung vom 17.07.1989 

D/03 2514/5N1 2.Neufassung vom 26.02.1990 

Fa. SVD Verpackungen GmbH, 4422 Ahaus 1 

D/03 614/1A1 

D/03 1992/1A1 

D/03 1992/lAl !.Nachtrag 

D/03 620/lAl 

D/03 1998/lAl 

D/03 621/lAl 

D/03 1999/lAl 

D/03 617/1Al 

vom 11.07.1980 

vom 14.10.1983 

vom 14.08.1985 

vom 11.07.1980 

vom 17.10.1983 

vom 17.09.1980 

vom 17.10.1983 

vom 18.04.1980 



D/03 1996/ lAl vom 17.10.1983 

D/03 758 / lAl vom 14.04.1981 

D/03 1995/lAl vom 17.10.1983 

D/03 622/lAl vom 02.04.1980 

D/03 2001/lAl vom 19.10 . 1983 

D/03 623/lAl vom 11.07.1980 

D/03 2002/lAl vom 19.10 . 1983 

Fa . Gottlieb Duttenhöfer GmbH & Co . KG, 

6733 Haßlech/Pfalz 

D/03 2360/1A3 vom 12 . 12.1984 

ra. Schma1bach-Lubeca GmbH, 3300 Brauncchweig 

D/03 1780/3Hl vom 14.06.1983 

Fa . Peguform-Werke GmbH, 7805 Bötzingen 

D/03 2095/4Gl vom 14 . 12.1983 

D/03 2096/4Gl vom 14.12.1983 

D/03 2097/4Gl vom 16 . 12.1983 

D/03 2098/4Gl vom 16.12.1983 

D/03 2080/4Gl vom 06.12.1983 

Fa. Agfa - Gevaert, 5090 Leverkusen 1 

D/03 1226/4Gl 

D/03 1227/4Gl 

D/03 1228/4G1 

D/03 1229/4Gl 

D/03 1911/4Gl 

D/03 1910/4Gl 

D/03 1912/4Gl 

D/03 1913/4Gl 

D/03 1914/4Gl 

Fa . Seyfert Wellpappe 

7313 Reichenbach-Fils 

D/03 1590/3H1 

D/03 2577/6HG2 

GmbH 

vom 07 . 09.1982 

vom 07.09.1982 

vom 07 . 09.1982 

vom 07 . 09.1982 

vom 06.09.1983 

vom 06 . 09.1983 

vom 06.09.1983 

vom 06 . 09.1983 

vom 06.09.1983 

& Co., 

vom 24.02.1983 

vom 22.11 . 1984 

Fa. Elbatainer Kunststoff-und Verpackungs

gesellschaft mbH, 7505 Ettlingen 

D/03 861/5HlC vom 14.07.1981 

Fa . zakkencentrale B.V., Schiedam/Holland 

D/03 716/3Hl vom 29.07.1980 

Fa. Alpenländisches Kunststoffwerk, Österreich 

2481 Achau b.Wien 

D/03 777/3Hl 

D/03 836/3Hl 

vom 22.01.1981 

vom 11.06.1981 

Fa. Kautex Werke, 5300 Bann 3 (Holzlar) 

D/03 2475/3Hl vom 29.08.1984 

Fa. Sulo Eisenwerk Streuber + Lohmann GmbH & Co.KG, 

4900 Herford 

D/03 899/1A2 vom 03.09.1981 

Fa. Müller GmbH, 7888 Rheinfe1den 

D/03 2040/4Gl vom 07 . 11.1983 

D/ 03 2041 / 4G1 vom 07.11.1983 

D/ 03 2042 / 4G1 vom 07 . 11.1983 

D/ 03 2043/4G1 vom 07 . 11.1983 

Fa. rsar Wellpappe, 8056 Neufahrn b.Freising 

D/BAM 3909/1H1 v om 19.11 . 1991 

Fa. Bristo1-Myers GmbH, 6078 Neu-Isenburg 

D/03 2551/4Gl 

D/03 2552/4Gl 

vom 12.10.1984 

vom 12.10.1984 

Fa. Hoe1z1e & Che1ius GmbH, 6078 Neu-Isenburg 

D/03 2624/4G1 

D/03 2623/4G1 

D/03 2622/4G1 

vom 17 . 01.1985 

vom 17 . 01.1985 

vom 17 . 01.1985 

Fa. Chemische Fabrik Wock1um, 5983 Balve 1 

D/03 1603/5t;l vom 23 . 03.1983 

Fa . Papierverarbeitung sachsa GmbH, 3426 Wieda 

D/BAM 3395/4Al vom 27.02 . 1989 

Fa. Bayerische Motoren Werke AG, 8000 MÜnchen 40 

D/03 2002/1A1 !.Nachtrag vom 09.05 . 1985 

Fa. Gottlieb outtenhöfer GmbH & Co.KG, Haß1och/Pf. 

D/BAM 3461/4G 

D/BAM 3461/4G !.Nachtrag 

vom 24.05.1989 

vom 04.07.1989 

Fa. Wellpappe Maisach GmbH, 8031 Maisach 

D/03 1862/4G1 vom 09.08 . 1983 

Fa. Heinrich Sieger-Papier-und Weilpappenwerke GmbH 

Weilkistenwerk Hanau, 6450 Hanau/Main 

0/BAM 70 2896 / 6PC vom 08.08.1986 

Fa . E. Merck , 6100 Darmstadt 

D/03 2187/4Cl vom08.02.1984 

Fa. Salzenbrodt GmbH & Co.KG, Collonil, 1000 Berlin 

D/03 912/lAlA vom 28.09.1981 

Fa. Blefa AG, 5910 Kreuztal 

D/03 2335/401 vom 02 . 07 . 1984 

Fa . Dr. Georg Friedrich Henning, 6909 Walldorf 

D/03 1953/4Cl vom 27.09.1983 

Fa. Teroson GmbH, 6900 Heldeiberg 

D/03 1546/lAl 

D/03 1547/lAl 

vom 13.01.1983 

vom 02.02.1983 

Fa. B1efa-Fe1ser GmbH, 5952 Attendorn 
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D/03 2237 / 5L1C vorn 06.04.1984 

Fa . sackschrarnrn, 4100 Duisburg 1 

D/03 2543/lAl vorn 11.10.1984 

Fa . Friedsam GmbH, 4047 Dermagen 11 

D/03 1848/1A2 vorn 09 . 08.1983 

Fa. Muhr & Söhne, 5952 AttendornjWestf. 

D/03 1858/4Gl 

D/03 1859/4Gl 

D/03 1860/4Gl 

D/03 1861/4Gl 

vorn 09.08 . 1983 

vorn 09.08.1983 

vorn 09.08.1983 

vorn 09.08.1983 

Fa. Heinrich Sieger-Papier-und Weilpappenwerke KG, 

Weilkistenwerk Hanau, 6450 Hanau/Main 

D/ 03 2122/lAl 

D/ 03 2123/lAl 

vorn 06 . 01.1984 

vorn 06.01.1984 

Fa . Fass-Busch GmbH & Co ., 5442 Mendig 

D/ 03 1295/lAlA 

D/ 03 1297/lAlA 

vom 22 . 10.1982 

vorn 22.10.1982 

Fa. Schwelrner Verpackungs GmbH, 5830 Schwelrn 

D/ 03 2030 / 4Gl 

D/ 03 2568 / 4Gl 

vorn 03 . 11.1983 

vorn 05.11.1984 

Fa. Rhein-Main-Wellpappe, 6234 Hatteesheim 

D/ 03 2339/4Gl vorn 13.04.1984 

Fa. Weilpappenwerk Bruchsal GmbH & Co., 

7520 Bruchsal 

D/03 2355/lAl vorn 20.07.1984 

ra. Gottlieb Duttenhöfer KG, 6733 Haßlech/Pfalz 

D/03 812/lGl vorn 2 5 . 0 3. 1 9 81 

Fa. Van Leer Verpackungen GmbH, 5000 Köln 90 

D/03 1946/4Cl 

D/03 2ll0/4Cl 

vorn 29.09.1983 

vorn 22.12.1983 

Fa. Gebrüder Junghans GmbH, 7230 Schramberg 

D/03 1937 

D/03 1938 

vom 14.09.1983 

vorn 14.09.1983 

Fa. Ernpac Verpackungs-GmbH, 4407 Ernsdetten 

D/03 1448/3Hl 

D/BAM 70 1467/3Hl l.Neuf. 

D/70 1467/3Hl l.Na.l.Neuf. 

vorn 08.12.1982 

vorn 10.01.1986 

vom 20.08.1987 

Fa. Dekalit Plastik, 2093 Ashausen über Winsen/luhe 

D/BAM 70 1467/3Hl 2.Na.l.Neuf. vorn27.11.1990 

Fa. Kunststoffwerk Draak GmbH, 2090 Winsen/L. 

D/03 1545/lAl vorn 13.01.1983 

Fa. Blefa-Felser GmbH, 5952 Attendorn 

D/03 686/lAl 

D/03 688/lAl 

D/03 694/lAl 

D/03 696/lAl 

D/03 690/lAl 

Fa . Blefa-Felser GmbH, 5952 Attendorn 

Zulassungsnummer: 

7548/3Al vorn 25 . 04.1986 
7557/0Al vorn 28.04.1986 
7840/3Al vorn 05 . 01.1987 
7845/0Al vorn 05.01.1987 
8404/0Al vom 12.08.1988 

8405/3Al vorn 12.08.1988 

8199/0l\2 vorn 16.02.1988 
7549/0A2 vorn 02.05.1986 

8939/3Hl vorn 20.12.1989 

8939/3Hl !.Nachtrag vom 04 . 05.1990 

8940/3Hl vorn 02.12 . 1989 

Fa. Karl Huber Verpackungswerke, 7110 Öhringen 

Zulassungsnumrner: 

8106/6HH 

8208/6HH 

v orn 04 . 11.1987 

vorn 03 . 02.1988 

Fa. Riedel-de Haen AG, 3016 Seelze 

Zulassungsnummer : 

8434/lHl vorn 07.09.1988 

Fa . Nervia Plastics, B-9471 Okegem 

Zulassungsnurnrner: 

8517/lHl vorn 06.01.1989 

Fa . P. de Jong, NL-4641 RB assendrecht 

Zulassungsnurnmer: 

8549/lHl 

8550/lHl 

8820/3Hl 

8467/3Hl 

vorn 11.04.1989 

vorn 11.04.1989 

vorn 21.09.1989 

vorn 11.10.1988 

Fa. Leininger Verpackungen GmbH & Co.KG, 

6718 Grünstadt 1 

zulassungsnummer: 

8756/lHl 

8757/3Hl 

8759/lHl 

vorn 04.08.1989 

vorn 04.08.1989 

vorn 04.08.1989 

Fa. E. Merck, 6100 Darmstadt 1 

Zulassungsnurnrner: 

8825/lHl 

8826/lHl 

vorn 04.10 . 1989 

vorn 04.10.1989 

Fa. E + E Verpackungstechnik GmbH & Co., 

7047 Jettingen 

Zulassungsnurnrner: 

9945/40 vorn 16.03.1992 

Fa. Deutsche Tailleur Industrie-Service GmbH & co.KG 

6710 Frankenthai 

Zulassungsnumrner: 

101 936/lHl vorn 06.11.1985 

Fa. Meno Mehnert & Co., 1000 Berlin 48 

zum Abdruck ans Amts-und Mitteilungsblatt am 

30.07.1993 



Zulassungen des Bundesbahn-Zentralamtes Minden (Westfalen) 

Bundesbahn - Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1 . Neufassung zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs - Nr. 7547 /3A 1 

für die Bauart einer Verpack ung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz 
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Karl Huber Verpackungswerke 
7110 Öhringen 

3 Hersteller der Verpackung 

4 

4.1 

Karl Huber Verpackungswerke 
7110 Öhringen 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Stahl mit 
nichtabnehmbarem Deckel 

Hersteller-Typenbezeichnung 

Kanister 164 x 125, stapelbar 

4.2 Grundmaße 

4.3 

4.4 

Länge oben 161 mm 
unten 166 mm 

Breite oben 122 m 
unten: 127 mm 

Höhe 

162 mm bis 352 mm 

Fassungsraum 

2,9 1 bis 6,43 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 

4.6 

4. 7 

4.8 

5 

Werkstoffe der Verpackung 

Weißblech 

Werkstoffe der Verschlüsse 

Metall, Kunststoff 

Zeichnungen 

Zeichnung Nr . PZ3-164, Blatt 08-3 vom 06.11.85 
(Stand 06 . 11.91) der Karl Huber 
Verpackungswerke, 7110 Öhringen 

Zeichnungen ß 32, ß 42 und ß 4 7, Kunststoff
verschlüsse, der Karl Huber Verpackungswerke, 
7110 Öhringen 

Zeichnungen vom 10.09 . 75 (52 mit R-Siegel) und 
vom 10.12 . 85 (VUP/SK 43 m RS/F, KA) der Fa. 
Jacob Berg KG, 6501 Budenheim/Rhein 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 

gemäß Prüfber icht Nr. 110 894 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 27.11.1991 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage z ur 
GGVE unterzogen worden sind. 

6 Zulassung 

7 

8 

9 

( 1" • 
· n I \ .. ___ ... 

9.1 

9.2 

Die unter Nr . 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetz ung, daß die Anf orde runge n na ch 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Ba uart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

3A1 /Y/170/ ............ . /0/BAM 7547 - KHV 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beide n 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die der zugelassenen Ba uart serienmäßig gefertig
ten und entsprechend nach Nr. 8 gekennzeichneten 
Verpackungen dürfen für gefährliche Güter verwen
det werden, wenn für sie nach den Vorschriften 
der GGVE solche Verpackungen zulässig sind . 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III v erwendet wer
den. 

9 . 3 Entfällt 

9.4 Entfällt 

9.5 

9 . 6 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dicht3 der Füllgüter darf 
1,20 g/cm3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d. h . 
Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von 
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um 
100 kPa bei 55 •c auf der Grundlage des maxima
len Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 
15 "C) darf 113 kPa nicht überschreiten. 

9 . 7 Entfällt 

9.8 

10 

11 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562, durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wi rd unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11 . 3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 
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11.4 Dieser Zulassungsschein wird im ""Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin"" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

11.5 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein 
Nr. 7547/3A1 vom 25.04 . 1986, den 1. Nachtrag zum 
Zulassungsschein Nr. 7547/3A1 vom 08.01.1990 und 
den 2. Nachtrag zum Zulassungsschein Nr. 7547/3A1 
vom 06.05.1991 der Karl Huber Verpackungswerke 
GmbH & Co. in 7110 Öhringen 

4950 Minden, 23.10.1992 

Bundesbahn- Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Neufassung zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7556/0A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

4. 1 

4.2 

4. 3 

4. 4 

4. 5 

4.6 

4.7 
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Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07 .19 85 

grenz
Güter 

Eisen-

( BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

vom 

Antragsteller 

Karl Huber Verpackungswerke GmbH & Co. 
7110 Öhringen 

Hersteller der Verpackung 

Karl Huber Verpackungswerke GmbH & Co. 
7110 Öhringen 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit 
nichtabnehmbarem Deckel 

Hersteller-Typenbezeichnung 

Kanister 164 x 125, stapelbar 

Grundmaße 

Länge oben 161 mm 
unten: 166 mm 

Breite oben: 122 mm 
unten: 127 mm 

Höhe 

162 mm bis 352 mm 

Fassungsraum 

2,9 l bis 6,43 

Höchstzulässige Bruttomasse 

Werkstoffe der Verpackung 

Weißblech 

Werkstoffe der Verschlüsse 

4. 8 

5 

Metall, Kunststoff 

Zeichnungen 

Zeichnung Nr. PZ3-164, Blatt 08-3 vom 06.11.85 
(Stand 06.11.91) der Karl Huber 
Verpackungswerke, 7110 Öhringen 

Zeichnungen ß 32, ß 42 und ß 47, Kunststoff
verschlüsse, der Karl Huber Verpackungswerke, 
7110 Öhringen 

Zeichnungen vom 10.09.75 (S2 mit R-Siegel) und 
vom 10.12.85 (VUP/SK 43 m RS/F, KA) der Fa . 
Jacob Berg KG, 6501 Budeoheim/Rhein 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 110 894 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 27.11.1991 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

6 Zulassung 

7 

8 

9 

9.1 

9.2 

9. 3 

9. 4 

9.5 

9. 6 

9.7 

9. 8 

10 

11 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OA1/Y/170/ ............ /D/BAM 7556 - KHV 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertig
ten und entsprechend nach Nr. 8 gekennzeichneten 
Verpackungen dürfen für gefährliche Güter verwen
det werden, wenn für sie nach den Vorschriften 
der GGVE solche Verpackungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

Entfällt 

Entfällt 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dicht3 der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d. h. 
Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von 
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um 
100 kPa bei 55 •c auf der Grundlage des maxima
len Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 
15 "C) darf 113 kPa nicht überschreiten. 

Entfällt 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562, durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 



11 . 1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erte i lt . 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im .. Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin.. ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

11.5 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein 
Nr. 7556/0Al vom 28.04.1986, den 1. Nachtrag zum 
Zulassungsschein Nr. 7556/0Al vom 08.01 . 1990 und 
den 2 . Nachtrag zum Zulassungsschein Nr. 7556/0A1 
vom 06.05.1991 der Karl Huber Verpackungswerke 
GmbH & Co . in 7110 Öhringen 

4950 Hinden, 23 . 10 . 1992 

Bundesbahn-Zentralamt Hinden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

2. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs - Nr. 7601/lAl 

Nr . 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 390 vom 05.05.1986 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) einer 
Bauartprüfung ·nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend von dem genannten Bericht dürfen die 
Verpackungen auch mit Tri-Sure-Verschlüssen ent
sprechend der Anlage zum Prüfbericht Nr. 
1.5/5 4740 vom 12.1 1. 199 1 d e r Bunde sanstalt f ür 
Materialforschung und -prüfung, 1000 Berlin 45, 
gefertigt werden . 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 7601/lAl vom 03.06.1986 und dem 
1. Nachtrag zum Zulassungsschein Nr. 760l/1Al vom 
30.08.1988 der Fa. Aug. Schmalenbach GmbH &. Co. oH, 
4100 Duisburg 1. 

Dieser Nachtrag wird im .. Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin .. (ISSN 0340-7551) veröffentlicht . 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Hinden, 27.07 . 1992 

Bundesbahn - Zentralamt 
Hinden (We r. tf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7688/4Hl 

Nr. 7 und 8.6 des Zulassu ng s scheines wird wie folgt ge 
ändert bzw . erweitert: 

7 

8.6 

Kennzeichnung 

Die nach der z ugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4H1/X26/S/ .. .... . . . . . . . /D/BAM 7688 - schlaadt 
(Herstellungs -
jahr, nur die 
letzten be i den 
Ziffern) 

der Bundesbahn - Versuchsanstalt Hinden (W e stf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die Oberwachunq der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den .. Technischen 
Richtlinien für die Oberwachunq der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001) .. - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 7688/4H1 vom 04.09.1986 der Firma 
Riedel-de-Haen AG, 3016 Seelze 1. 

Dieser Nachtrag wird im .. Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin .. (ISSN 0340-7551) veröffentlicht . 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Hinden, 30 . 10.1992 

Bundesbahn - Zentralamt Hinden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7701/1A1 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 755 vom 12.08.1986 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend von dem genannten Bericht dürfen die 
Verpackungen auch mit Tri-Sure-Verschlüssen ent
sprechend der Anlage zum Prüfbericht Nr. 
1.5/54740 vom 12.11.1991 der Bundesanstalt für 
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Materialforschung und -prüfung, 1000 Berlin 45, 
gefertigt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr . 7701/1A1 vom 15.09 . 1986 der Fa. Aug. 
Schmalenbach GmbH & Co. oH, 4100 Duisburg 1. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin"" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 27 . 07.1992 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7702/1A1 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 756 vom 12.08.1986 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend von dem genannten Bericht dürfen die 
Verpackungen auch mit Tri-Sure-Verschlüssen ent
sprechend der Anlage zum Prüfbericht Nr. 
1.5,'54740 vom 12.11.1991 der Bundesanstalt für 
Materialforschung und -prüfung, 1000 Berlin 45, 
gefertigt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 7702/1A1 vom 15.09.1986 der Fa. Aug. 
Schmalenbach GmbH & Co. oH, 4100 Duisburg 1. 

Dieser Nachtrag wird im ""Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehru ng bei. 

4950 Hinden, 27.07.1992 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

l. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7791/0A1 

Nr. 4, Nr. 7 und Nr. 8. 4 des Zulassungsscheines wird 
wie folgt geändert bzw. erweitert: 
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4 

8.4 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 953 vom 06.10.1986 und 
103 953 1. Nachtrag vom 12 . 06 . 1991 der Bundes 
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauart 
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un 
terzogen worden sind . 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OA1/Y1.8/250/ ........ . . /D/BAM 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

7791 - KHV 

Der Gesamtüberdruck (d . h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 7791/0A1 vom 27.11.1986 der Fa. Karl 
Huber Verpackungswerke, 7110 Öhringen. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht . 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 21.10.1992 
Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7792/3Al 

Nr. 4, Nr. 7 und Nr . 8 . 4 des Zulassungsscheines wird 
wie folgt geändert bzw . erweitert: 

4 

7 

8.4 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 953 vom 06.10.1986 und 
103 953 1. Nachtrag vom 12.06.1991 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un
terzogen worden sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

3A1/X/250/ ................... /D/BAM 7792 - KHV 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 



Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr . 7792/3Al vom 27 . 11.1986 der Fa. Karl 
Huber Verpackungswerke, 7110 Öhringen . 

Dieser Nachtrag wird im ''Amts - und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und - prü fung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

4950 Minden, 21 . 10.1992 
Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) Deutsche 

Bundesbahn 

1. Neufassung zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7831/3H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

3 

4 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22.07.1985 
( BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10 . Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Kunststoffwerke Draak GmbH 
2090 Winsen 

Benennung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel 

Nennvolumen: 10 l bis 12,5 1 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 

99 669 vom 12.01.1984, 
99 669 1. Nachtrag vom 16.10.1986, 
99 669 2. Nachtrag vom 14.01.1988, 
99 669 3 . Nachtrag vom 09 . 02 . 1988, 

entsprechend der Zeichnung PAL 125 vom 
01.10.1991, der Kunststoffwerke Draak GmbH und 
gemäß Prüfbericht Nr. 
104 159 vom 15.09.1987, 
105 999 1. Nachtrag vom 17.05.1988, 
104 159 1. Nachtrag vom 29.01.1991, 
104 159 2. Nachtrag vom 20.02.1991, 
jedoch aus dem Werkstoff Lupolen 5261Z entspre
chend der Zeichnung PAL 110 vom 03.10.1991 der 
Kunststoffwerke Draak GmbH, der Bundesbahn~Ver
suchsansta1t Minden (Westf) einer Bauartprüfung 
nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen 
worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der .Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

3Hl/Xl.3/250/ . .. . . ..... .. . /D/BAM 7831 - KWD 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl . zur GGVE) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8 . 1 

8.2 

8. 3 

8. 4 

8.5 

8.6 

8.7 

8.8 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
r I oder II I verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern 
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können, darf die in folgender 
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter 
nicht überschreiten. 

Prüffüllgut 
Dichte in gjcm 3 für Stoffe 

der Verpackungsgruppe 

Essigsäure 98 % 
n-Butylacetat/mit 
n-Butylacetat gesättigte 
Netzmittellösung 
Wasser 
Salpetersäure 55 % 

r rr rrr 

1,33 

1,05 
1' 20 

1 '84 
1' 34 

1,05 
1' 20 

1,84 
1,34 

Der gemessene Gesamtüberdruck in der Verpackung 
(d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase, vermindert um 100 kPa) 
bei 55 °C auf der Grundlage des maximalen Fül
lungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 °C 
darf 

133 kPa bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
Essigsäure ~8 %, 
133 kPa bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit n
Butylacetatjmit n-Butylacetat gesättigte Netzmit
tellösung, 
166 kPa bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
Wasser 

und 
133 kPa bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
Salpetersäure 55 % 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S . 562, 
durchgeführt werden. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 oc muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen 
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt wer
den, als durch folgende Prüffüllgüter: 

Essigsäure 98 % als Standardflüssigkeit gern. Ib) 
der Beilage zum Anh. V/GGVE, 

n-Butylacetatjmit n-Butylacetat gesättigte Netz
mittellösung als Standardflüssigkeic gern. Ic) der 
Beilage zum Anh. V/GGVE, 

Salpetersäure 55 % als Standardflüssigkeit gern. 
Ie) der Beilage zum Anh. V/GGVE, 

Wasser als Standardflüssigkeit gern. If) der Bei
lage zum Anh. V/GGVE . 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können . 
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9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis 
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind . 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter ( RID) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe
festgelegten 

zur Beförde-

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10 . 3 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. 
7831/3H1 vom 22.12 . 1986, den 1. Nachtrag zum 
Zulassungsschein Nr. 7831/3Hl vom 10.02.1988, den 
2. Nachtrag zum Zulassungsschein Nr. 7831/3H1 vom 
24.05.1988, den 3 . Nachtrag zum Zulassungsschein 
Nr. 783l/3H1 vom 25.08.1988, den Zulassungsschein 
Nr. 8638/3H1 vom 19 . 05.1989 und die 1 . Neufassung 
zum Zulassungsschein Nr. 8638/3H1 vom 02.09 . 1991 
der Kunststoffwerke Draak GmbH, 2090 Winsen. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird im "'Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin"" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

10.5 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Minden, 14.04.1992 

! 

~~'~1!'1/l"~ 
~ / 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

4. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7832/1H2 

Nr. 4 des Zulassungsseiteines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
104.049 vom 05.1l.1986 
104 049 1. Nachtrag vom 08.07.1987, 
104 049 2 . Nachtrag vom 29.03.1988, 
104 049 3. Nachtrag vom 17.04.1989 und 
104 049 4. Nachtrag vom 11.09.1991 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 
7832/1H2 vom 22.12.1988, 
7832/1H2 1. Nachtrag vom 06.11.1987, 
7832/lH2 2. Nachtrag vom 30.05.1988 und 
7832/1H2 3. Nachtrag vom 25.07.1989 
der Fa. Kautex Werke in 5300 Bann 3 Holzlar. 

Dieser Nachtrag wird im "'Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin"' (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 04.09.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Neufassung Z\lm 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs - Nr. 7839 / 3H1 

flir die Bauart einer Verpackung zur Beförderung ge f ähr
liche r Güter 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz 
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 

· _ GGVE) vom 22.07 . 1985 
(BGBl. I, S. 1560 ) , in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Kunststoffwerk Draak GmbH 
2090 Winsen/L 

Benennung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel 

Nennvolumen: 5 bis 6 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
94 117 vom 30 . 09.1980, 
94 117 1. Nachtrag vom 14.06.1988, 
94 117 2. Nachtrag vom 16 . 05.1991, 
94 117 3. Nachtrag vom 27.11.1991, 
99 668 vom 11.01.1984, 
99 668 1. Nachtrag vom 28.10.1986 und 
99 668 2. Nachtraa vom 19.01.1987 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) 
einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

3H1/X1.3/250/ ............. /D/BAM 7839 - KWD 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 ( 1 ) e) 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für 
II 

gefährliche Güter 
oder I I I verwendet 



8.3 

8.4 

8.5 

8. 6 

8.7 

8.8 

9 

10 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern 
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können, darf die in folgender 
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter 
nicht überschreiten . 

Prüffüllgut 
Dichte in g/cm 3 für Stoff 

der Verpackungsgruppe 
I II III 

Wasser 
Schwefelsäure 96 % 
Essigsäure 98 % 
Kohlenwasserstoffgemisch 
(White Spirit) 
n-Butylacetat/mit 
n-Butylacetat gesättigte 
Netzmittellösung 
Hypochloritlösung 
160 g Cl/l 
Salpetersäure 55 % 

1' 33 1 '84 
1,84 
1,05 
1,00 

1,20 

1' 30 

1' 34 

1' 84 
1' 84 
1' 05 
1,00 

1' 20 

l' 30 

1' 34 

Der gemessene Gesamtüberdruck in der Verpackung 
(d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evt1. vorhandener Gase, vermindert um 100 kPa) 
bei 55 oc auf der Grundlage des maximalen Fül
lungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 oc 
darf 

166 kPa bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
Wasser, 

133 kPa bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
Essigsäure 98 % 

133 kPa bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
Kohlenwasserstoffgemisch (White Spirit) 

133 kPa bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
n-Butylacetat/mit n-Butylacetat gesättigte 
Netzmittellösung 
und 

133 kPa bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
Salpetersäure 55 % 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 oc muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Werkstoffe " dieser Verpackungsbauart dürfen 
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt wer
den, als durch folgende Prüffüllgüter: 

Ess igslure 98 % als Standardflüssigkeit gern. Ib) 
der Beilage zum Anh . V/GGVE, 

n-Buty laceta<:/mit n-Butylacetat gesättigte Netz
mittellösung als Standardflüssigkeit gern. Ic) der 
Beilage zum Anh. V/GGVE, 

Kohlenwasserstoffgemisch (White Spirit) als Stan
dardflüssigkeit gern. Id) der Beilage zum Anh. V/ 
GGVE, 

Salpetersäure 55 % als Standardflüssigkeit gern. 
Ie) der Beilage zum Anh . V/GGVE, 

Wasser als Standardflüssigkeit gern. If) der Bei
lage zum Anh. V/GGVE, 

Hypochloridlösung 160 Cl/1 Stoff der Anlage zur 
GGVE Klasse 8 Ziffer 66b) gemäß im BZA Minden 
hinterlegter Rezeptur. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

10 . 1 

10.2 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung geflhrlicher Güter ( RID) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung geflhrlicher Güter. 

Eisenbahnbe 
festgelegten 

zur Beförde-

Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein 
Nr. 7839/3H1 vom 24.12.1986, 1. Nachtrag zum Zu
lassungsschein Nr. 7839/3H1 vom 30.01.1987, 
2 . Nachtrag zum Zulassungsschein Nr . 7839/3Hl vom 
25.08.1988 und Nachtrag zum Zulassungsschein 
Nr. 7839/3H1 vom 21.09 . 1988 der Fa. Kunststoff 
werke Draak GmbH, 2090 Winsen/L. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und t1it
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

10.5 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Minden, 07.07. 1 992 

,~ 

., .ru1. "' c\ 
\ I 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7847/0A2 

Nr. 4 und Nr. 7 des Zulassungsscheines wird wie folgt 
geändert bzw. erweitert: 

4 

7 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 217 vom 05.12.1986 und 
104 217 1. Nachtrag vom 12.06.1991 der Bundes
bahQ-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un
terzogen worden sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OA2/Y6/S/ .............. /D/BAM 7847- KHV 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 7847/0A2 vom 05.01.1987 der Fa. Karl 
Huber Verpackungswerke, 7110 Öhringen. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 22.10.1992 
Bundesbarn-Zentralamt Minden 

l~tl i \ l ~~ 

(Westf) 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

2. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7854/1A2 

Nr. 4, Nr. 7 und Nr. 8. 4 des Zulassungsscheines wird 
wie fo l gt geändert bzw. erweitert: 

4 

7 

c~. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 247 vom 09.12.1986 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (West[) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind . 

Abweichend von dem genannten Bericht dürfen die 
Verpackungen mit einem entsprechend der Zg. 
Nr. 3-3593 vom 17.02 . 1992 und Nr. 3-3594 vom 
17.02.1992 der Schütz Werke GmbH+ Co. KG, 
5418 Selters/Ww. geänderten Einzug am Trommel
unterboden sowie wahlweise ohne Öffnung im Ober
boden gefertigt werden . 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A2/X47 Y89/S/ . ..... ... .. .... /D/BZA 7854 - DEG 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

8. 4 Die Oberwachunq der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 7854/lA2 vom 07.01.1987 und dem 
1.. Nachtrag zum Zulassungsschein Nr. 7854/lA2 vom 
15.09.1987 der Firma Dellbrücker Emballagen-Gesell
schaft, 5090 Leverkusen 1. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Hinden, 26.08.1992 
Bundesbahn-Zentralamt Hinden (Westf) 
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Bundesbahn - Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

3. Neufassung zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs - Nr. 7927 / 1H 1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr 
licher Güter 

l.l 

1.2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16. August 1985 (BGBl. I, S . 1651) zuletzt ge 
ändert durch die Siebente Verordnung zur Änderung 
von Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
09. März 1992 (BGBl. I, S. 391) 
- Ausnahme E 22 -

2 Antragsteller 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

Schütz-Werke GmbH & Co. KG 
5418 Selters 

Benennung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 226 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
104 392 vom 30.03.1987 
104 392 1. Nachtrag vom 05.06.1987 
104 392 2. Nachtrag vom 09.02.1988 
104 392 3. Nachtrag vom 14.11.1988 
104 392 5. Nachtrag vom 30.01.1989 und 
110 190 vom 21.08.1991 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Herstel1ec muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1H1/X1.3 Yl . 9/250/ .......... /D/BAM 7927 - Schütz 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 ( l) e) 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
I I oder I I I verwendet 



8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8 . 7 

8.8 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern 
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können, darf die in folgender 
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter 
nicht überschreiten . 

Prüffüllgüter 
Dichte in g/cm 3 für Stoffe 

der Verpackungsgruppe 

Netzmittellösung 5 %ig 
(Laventin) 
Wasser 
Essigsäure 98 % 
Salpetersäure 55 % 
Kohlenwasserstoffgemisch 
(White Spirit) 
Hypochloritlösung 
mit 160 g Cl/1 
Peressigsäure 
haltiges Produkt 
P3-oxonia aktiv*) 

I II III 

1,20 1' 20 

1' 2 6 1,84 1,84 
1,20 1' 3 3 
1,34 1' 34 
1,00 1,00 

1,30 1' 30 

1' 11 1' 11 1' 11 

*) Produkt der Fa. Henkel KG aA, 4000 Düsseldorf 
gern. im BZA Minden hinterlegter Rezepturen 

Der gemessene Gesamtübeidruck in der Verpackung 
(d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase, vermindert um 100 kPa) 
bei 55 oc auf der Grundlage des maximalen Fül
lungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 °C 
darf 

166 kPa bei dem Prüffüllgut P3 - oxonia aktiv (per
essigsäurehaltiges Produkt), 

166 kPa bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
Wasser, 

166 kPa bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
Netzmittellösung ( Laventin 5 %ig) und 
der Bauart entsprechend Prüfbericht Nr. 
110 190 vom 21.08.1991, 

133 kPa bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
Kohlenwasserstoffgemisch, Essigsäure 
98 %ig, Salpetersäure 55 %ig und Netzmit 
tellösung (Laventin 5 %i ~ ) 

nicht überschreiten. 

Entfällt 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001) ·· - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S . 562, 
durchgeführt werden. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen 
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt wer
den, als durch folgende Prüffüllgüter: 

Netzmittellösung als Standardflüssigkeit gern. Ia) 
der Beilage zum Anh . V/GGVE, 

Essigsäure 98 % als Standardflüssigkeit gern. Ib) 
der Beilage zum Anh. V/GGVE, 

Salpetersäure 55 % als Standardflüssigkeit gern. 
Ie) der Beilage zum Anh. V/GGVE, 

Kohlenwasserstoffgemisch (White Spirit) als Stan
dardflüssigkeit gern. Id) der Beilage zum Anh. V/ 
GGVE, 

Wasser als Standardflüssigkeit gern . If) der Bei
lage zum Anh. V/GGVE, 

Hypochloritlösung UN-Nr . 1791 mit einer Konzen
tration von 160 g Cl/1. Stoff der Anlage zur GGVE 
Klasse 8 Ziffer 61 b), 

peressigsäurehaltiges Produkt P3 -oxonia aktiv 
Stoff der Anlage zur GGVE Klasse 5.2 Ziffer 35. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

9 

10 

10. 1 

10.2 

10 . 3 

De r i n Nr . 2 genannte Antrags t eller muß nachweis 
bar sicherstellen, daß a ll e Auflagen übe r die 
Verwendung der Verpa c kung dem j en i gen , der die 
Verpackung für Gefahrgu t e ins etzt / be f j llt be
kann t s i nd. 

Sonstiges 

Die Bauart entspr i cht den i n 

der Ordnung für d i e in ternatio nale 
förderung gefährlicher Gü t er (RIO) 
Prüfanfo r derungen f ü r Ve r packungen 
rung gefährlicher Güter. 

Ei senbahnbe 
f estgelegten 

z ur Beförde-

Di ese 3. Neufassung ersetzt die 1 . Neufassung zum 
Zulassungsschein Nr. 7927/lHl vom 14.02.1990, die 
2. Neufassung zum Zulassungsschein Nr. 7927/lH1 
vom 05 . 12.1990, den l. Nachtrag zur 2 . Neufassung 
zum Zulassungsschein Nr. 7927/lHl vom 03.09.1991 
und den Zulassungsschein Nr . 9360/lHl vom 
15.11 . 1990 der Schütz Werke GmbH & Co. KG, 
5418 Selters. 

Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts - und Mit 
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material 
forschung und -prüfung, Berlin'" ( ISSN 0340 - 7551) 
veröffentlicht. 

10 . 5 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel 
belehrung bei. 

4950 Minden, 06.07.1992 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zur 

3. Neufassung zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7927/1Hl 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
104 392 vom 30 . 03.1987 
104 392 1. Nachtrag vom 05.06.1987 
104 39 2 2 . Na cht r a g vom 09.02 .1 988 
104 392 3. Nachtrag vom 14.11.1988 
104 392 5. Nachtrag vom 30.01.1989 
110 190 vom 21.08.1991 und 
110 190 1. Nachtrag vom 09.06.1992 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind . 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit der 3. Neu
fassung zum Zulassungsschein Nr. 7927/lHl vom 
06.07 . 1992 der Fa. Schütz-Werke GmbH & Co. KG, 5418 
Selters. 

Dieser Nachtrag wird im ""Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340 - 7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 28 . 10.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zur 

1. Neufassung zum 

U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7966/31HA1 

Nr. 4, Nr. 8.3 und Nr. 8.5 des Zulassungsscheines wird 
wie folgt geändert bzw. erweitert: 

4 

8.3 

8.5 

626 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß den nachfolgenden Prüfberichten der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauart
prüfung nach den "Technischen Richtlinien für 
Bau, Ausrüstung, Prüfung, Zulassung, Kennzeich 
nung und Verwendung von starren Großpackmitteln 
( IBC) und Kombinations-Großpackmittel ( IBC) mit 
Kunststoff-Innengefäßen - TR IBC K 001 - (VKBl. 
Heft 4, 1990, Nr. 39) unterzogen worden sind: 

103 823 vom 04.05.1987 
103 823 2. Nachtrag vom 22.10.1987 
103 823 3. Nachtrag vom 28.06.1989 
103 823 4. Nachtrag vom 02.09.1991 
103 823 5 . Nachtrag vom 16.01 .19 92 

Abweichend von den genannten Berichten müssen 
Bodenauslaufve ntile entsprechend den Zeichnungen 
5030/22.3.85b und 5030/21.2.85f der Fa. Werit 
Kunststoffwerke, 5230 Altenkirchen, die die Be
stimmungen in Rn 1601 (8) GGVE erfüllen, verwen
det werden. 

Grenzdaten für den Inhalt 

Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern 
(Standardflüssigkeiten) bezüglich der chemischen 
Verträglichkeit zugeordnet werden können, darf 
die in folgender Tabelle aufgeführten Dichten der 
Prüffüllgüter nicht überschreiten 

Prüffüllgüter Dichte in g/cm3 für 
(Standardflüssigkeiten) Stoffe der Verpackungs-

Wasser 
Netzmittellösung 
( Laventin) 5 % 
n-Butylacetat/mit 
n-Butylacetat gesättigte 
Netzmittellösung 
Kohlenwasserstoffgemisch 
(White Spirit) 
Salpetersäure 55 % 

gruppe II und III 

1,90 
1,90 

1,90 

- 1' 90 

1,90 

Die Werkstoffe dieser Bauart dürfen durch 
Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, 
durch folgende Prüffüllgüter: 

Wasser 

die 
als 

als Standardflüssigkeit gern. If) der Beilage zum 
Anh. V/GGVE, 

Netzmittellösung 
als Standardflüssigkeit gern. Ia) der Beilage zum 
Anh . V/GGVE, 

n-Butylacetat/mit n-Butylacetat gesättigte Netz
mittellösung 
als Standardflüssigkeit gern. Ic) der Beilage zum 
Anh. V/GGVE, 

Kohlenwasserstoffgemisch (White Spirit) 
als Standardflüssigkeit gern. Id) der Beilage zum 
Anh. V/GGVE, 

Salpetersäure 55 % 
als Standardflüssigkeit gern. Ie) der Beilage zum 
Anh. V/GGVE. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können . 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit der 1. Neu
fassung zum Zulassungsschein Nr. 7966/31HA1 vom 
09.09.1991 der Fa. Werit Kunststoffwerke, 
5i30 Altenkirchen (Westerwald). 

Dieser Nachtrag wird im ''Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialfor-schung und - prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340 - 7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Hinden, 31.07.1992 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zur 

1. Neufassung zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7968/31HA1 

Nr. 8 . 3 und Nr. 8. 5 des Zulassungsscheines wird .,.,ie 
folgt geändert bzw. erweitert: 

8.3 Grenzdaten für den Inhalt 

8.5 

Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern 
(Standardflüssigkeiten) bezüglich der chemischen 
Vecträglichkeit zugeordnet werden können, darf 
die in folgender Tabelle aufgeführten Dichten der 
Prüffüllgüter nicht überschreiten 

Prüffüllgüter 
(Standardflüssigkeiten) 

Dichte in gjcm 3 für 
Stoffe der Verpackungs
gruppe II und III 

Wasser 
Netzmittellösung 
(Laventin) 5 % 
n-Butylacetat/mit 
n-Butylacetat gesättigte 
Netzmittellösung 
Kohlenwasserstoffgemisch 
(White Spirit) 
Salpetersäure 55 % 

1' 90 
1,90 

1,90 

1,90 

1,90 

Die Werkstoffe dieser Bauart dürfen durch 
Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, 
durch folgende Prüffüllgüter : 

Wasser 

die 
als 

als Standardflüssigkeit gern. 
Anh. V/GGVE, 

If) der Beilage zum 

Netzmittellösung* 
als Standardflüssigkeit gern. Ia) der Beilage zum 
Anh. V/GGVE, 

n-Butylacetat/mit n- Butylacetat gesättigte Netz
mittellösung* 
als Standardflüssigkeit gern . Ic) der Beilage zum 
Anh. V/GGVE, 

Kohlenwasserstoffgemisch (White Spirit)* 
als Standardflüssigkeit gern. Id) der Beilage zum 
Anh. V/GGVE, 

Salpetersäure 55 %* 
als Standardflüssigkeit gern. Ie) der Beilage zum 
Anh. V/GGVE. 

* Der Nachweis der ausreichenden chemischen Ver
träglichkeit mit oben genannten Füllgütern ist 
durch Bauartprüfungen an vergleichbaren Bau
arten nachgewiesen. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 



Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit der 1. Neu
fassung zum Zulassungsschein Nr. 7968/31HA1 vom 
09.09.1991 der Fa. Werit Kunststoffwerke, 
5230 Altenkirchen (Westerwald). 

Dieser Nachtrag wird im ''Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Hinden, 31.07.1992 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Ne. 7996/5H4 

Nr. 4 und Nr, 7 des Zulassungsscheines wird 
geändert bzw. erweitert: 

wie folgt 

4 Anforderungen an die Bauart 

7 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß dem Nachtrag zum Prüfbericht Nr. 167/84 
vom 11.12.1986 der Hoechst AG, Packmittel
Entwicklung Ressort Beschaffung, 6230 Frankfurt 
80 und Prüfbericht Nr. G 91 018 vom 25.01.1991 
der Bischof + Klein GmbH & Co., 4540 Lengerieb 
einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Kennzeichnung 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
gefertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5H4/Y26/S/ ... ,,,,,,,,,, .... /0/BAM 7996 *) 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

*) An dieser Stelle ist das Kurzzeichen des 
jeweiligen Herstellers einzusetzen, 

N für Nordenia-Kunststoffe, 
2841 Steinfeld 

B+K für Bischof + Klein GmbH & Co., 
4540 Lengerieb 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr, 7996/5H4 vorn 29.06.1987 der Fa. 
Nordenia-Kunststoffe, 2841 Steinfeld. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 11.05.1992 

-!r'r. ';.i 
· .I 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Ne. 8034/3H1 

Nr . 4 und Nr. 7 des Zulassungsscheines wird wie tolgt 
geändert bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 
95 089 vom 27 . 08.1981, 
95 089 1 . Nachtrag vom 25.05.1987 und 
95 089 2. Nachtrag vorn 09.12.1991 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

3H1/X1 . 9/250/ ....... . . , ... . ..... /D/BAM 8034 - SL 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 ( 1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

Dieser Nachtrag gilt nur 
sungsschein Nr. 8034/3H1 
Eisenwerk Streuher & 
4900 Herford. 

in Verbindung mit dem Zulas
vorn 24.07.1987 der Fa. Sulo 
Lohmann GmbH & Co. KG, 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesern Nachtrag liegt eine Re c htsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 25.05.1992 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

3. Neufassung zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Ne. 8068/6HG2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Dynoplast Elbatainer GmbH 
Hertzstr. 24 - 30 
7505 Ettlingen 
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Benennung der Bauart 

Kombinationsverpackung (Kunststoff) Kunststoffge
fäß mit einer Außenverpackung aus Pappe in 
Kistenform 

Nennvolumen: 30 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

6 

7 

8 

8. 1 

8.2 

8.3 

8.4 

628 

Die Bauart muß den Baumustern en t sprec hen, di e 
gemäß Prüfbericht Nr. 
104 799 vorn 07.07.1987, 
104 799 1. Nachtrag vom 23.10.1987, 
104 799 2. Nachtrag vom 04.07 . 1988, 
104 799 3. Nachtrag vorn 07.11.1988, 
104 799 4. Nachtrag vorn 10.02.1989, 
104 799 5. Nachtrag vom 22 . 05.1991 und 
104 799 6 . Nachtrag vom 11.06.1992 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf ) ei 
ner Bauartprüfung nach d~m Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefer:igt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

·r \ 6HG2/Yl. 4/30/ ........ . / O/BA11 8068 - Dynoplast-*) 

(Herstellungs
datum nach 
Rn 1512 ( 1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

E:lbatainer 

*) An dieser Stelle ist das Kennzeichen des 
jeweiligen Herst~llers einzusetzen: 

WEBI für Wellpappenwerk, Siebesheim 

für Assi-Well, Karlsruhe 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Sauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über-
schritten werden. 
Die Dichte der "üllgüter, die den Prüffüllgütern 
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden k6nnen, darf die in folgender 
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter 
nicht Dberschreiten. 

Prüffüll-
ut 

Netzmittell6sung 
(Laventin) 
Kohlenwasserstoff
gemisch 
(White Spirit) 
Wasser 
Salpetersäure 55 

Dichte in g/cm3 für Stoffe 
der Verpackungsgruppe 

I II III 

1,20 

1,20 

1,20 
1,40 

1,20 

1,20 

1,20 
1,40 

Der gemessene Gesamtüberdruck in der Verpackung 
(d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase, vermindert um 100 kPa) 
bei 55 °C auf der Grundlage des maximalen Fül
lungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 oc 
darf 20 kPa nicht überschreiten. 

8 . 5 

8.6 

Entfällt 

Di e Oberwachunq der Fe rtigung 'IOn Verpackungen 
nach d i e s er Ba ua rt muJ3 nac h den "Te c hn i schen 
Richtlinien fU r d i e Überwachung der Fertiqung von 
Verpackungen zur Bef6rderung gefährl i cher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblat: Hef t 16, 1987, S. 562, 
du rchg~führt werden. 

8 . 7 Entfäll t 

8 . 8 Oie Werkstoffe d i eser Verpackungsbauart dlirfen 
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt wer
den, als durch folgende Prüffüllgüter: 

Netzmit t ell6sung (Laventin) 5 % 

Kohlenwasserstoffgemi sch (Whi t e Spirit) 

Wasser 

Salpetersäure 55 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß C~ach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden k6nnen. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragste l ler muß rlachweis
bar sicherstellen, daß alle Auf l agen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be 
kannt sind. 

10 Sonstiges 

l0.1 Die Sauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
f6rderung gefährlich er Güter ( RID) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe
festgelegten 

zur Bef6rde-

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten . 

10.3 Diese 3. Neufassung zum Zulassungsschein 
8068/6HG2 ersetzt die 2. Neufassung zum 
Zulassungsschein 8068/6HG2 vom 21 . 06.1991 der Fa. 
Dynoplast Elbatainer GmbH, 7505 Ettlingen. 

10.4 Dieser Zulassunasschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
ver6ffentlicht. 

10.5 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Minden, 06.08.1992 

c ' 
./ .. · y· 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

2. Neufassung zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8122/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560), in der Nee1fassung vom_ 
10. Juni 1991 (BGSl. I, S. 1225) 

2 Antragsteller 
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Thielmann-Container Systeme GmbH 
5920 Bad Berleburg 

Hersteller der Verpackung 

Thielmann-Container Systeme GmbH 
5920 Bad Berleburg 

4 Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 30 1 bis 100 l 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 

Gefahrgut-Behilter 

4.2 Grundmaße 

Außendurchmesser: 405 mm 

4.3 Höhe 

von 370 mm bis 950 mm 

4.4 Fassungsraum 

von 30,6 1 bis 100 1 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 

4.6 Werkstoffe der Verpackung 

St 1.4301 

4.7 Werkstoffe der Verschlüsse 

4.8 Zeichnungen 

5 

6 

7 

8 

Z.-Nr. 4.7.25402A vom 17.09.1990 der Thielmann 
Container Systeme GmbH, Bad Berleburg 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen,- die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 439 vom 06.11.1987, 
Prüfbericht Nr. 105 439 1. Nachtrag vom 
19.06.1990, Prüfbericht Nr. 105 439 2. Nachtrag 
vom 18.03.1991, Prüfbericht Nr. 105 439 3. Nach
trag vom 16.07.1992 und Prüfbericht Nr. 105 439 
4. Nachtrag vom 22.09.1992 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) einer Bauartprüfung 
nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen 
worden sind. 

Abweichend von den genannten Berichten dürfen die 
Verpackungen auch aus den austenitischen Stählen 
1.4306, 1.4401, 1.4404, 1.4429, 1.4435, 1.4436, 
1.4539 und 1.4571, und mit einer beidseitigen 
oder einseitigen höckerförmigen Ausprägung im 
Oberboden entsprechend der z.-Nr.: 4.7.2733.4 
vom 05.12 . 1991 und z.-Nr.: 3.6.0017.3 vom 
07.05.1992 der Thielmann Container Systeme ge
fertigt werden. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A1/X2.3/900/ . ... ... ...... /D/B~~ 8122 - *) 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

9 . 1 

9.2 

9 . 3 

9.4 

9.5 

9.6 

•) An dieser Stelle ist das Kurzzeichen des je
weiligen Herstellers einzusetzen; 

TCS für Thielmann Container Systeme GmbH, 
5920 Bad Berleburg 

TL für Thielmann Luwa GmbH, 
6342 Haiger 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertig
ten und entsprechend nach Nr. 8 gekennzeichneten 
Verpackungen dürfen für gefährliche Güter verwen
det werden, wenn für sie nach de!l Vorschriften 
der GGVE solche Verpackungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

Entfällt 

Entfällt 

für 
II 

gefährliche Güte~ 
oder I I I verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dicht] der Füllgüter darf 
2,33 g/cm3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
3,50 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
5,07 g/cm (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d. h. 
Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von 
Luft oder sonstigen inerten Gasen , vermindert um 
100 kPa bei 55 •c auf der Grundlage des maxima
len Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 
15 "C) darf 600 kPa nicht überschreiten. 

9. 7 Entfällt 

9.8 Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001) • - Verkehrsblatt Heft 16 , 1987, 
S. 562, durchgeführt werden. 

10 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11 . 1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
festgelegten Prüfanforderungen fQr Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter . 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin • ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

11.5 Diese 2. Neufassung ersetzt die 1. Neufassung vom 
04.06.1991, den 1. Nachtrag zur 1. Neufassung vom 
05.09.1991 und den 2. Nachtrag zur 1. Neufassung 
vom 25.10.1991 der Thielmann Container Systeme 
GmbH, 5920 Bad Berleburg. 

4950 Minden, 15.10 .1992 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 
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Bundesbahn - Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zur 

1. Neufassung zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8161/1H2 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
105 301 vom 22.10.1987 und 
105 301 1. Nachtrag vom 17.01.1989 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend von den genannten Berichten dürfen die 
Verpackungen auch mit Inliner entsprechend dem 
4. Nachtrag zum Prüfbericht Nr. 104 049 vom 
11.09.1991 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden 
(Westf) gefertigt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit der 1. Neu
fassung zum Zulassungsschein Nr. 8161/lH2 vom 
17.05.1989 der Fa. Kautex-Werke, 5300 Bonn 3 Holzlar. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin'' (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 04.09.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

l. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8174/0Al 

Nr. 4 und Nr. 7 des Zulassungsscheines wird wie folgt 
geändert bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 435 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 19.11.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend vom genannten Prüfbericht darf die 
Verpackung auch mit der Oberbodenvariante 
Trichter gemäß Prüfbericht Nr. 105 434 vom 
19.11.1987 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden 
(Westf) gefertigt werden. 

7 Kennzeichnung 
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Die nach der zugelassenen Bauart seriemäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/0Al/Y1.8/300/ .......... /D/BAM 8174 - KHV 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 8174/0A1 vom 07.01.1988 der Fa. Karl 
Huber Verpackungswerke, 7110 Öhringen. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 21.10.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8175/lAl 

Nr. 4 und Nr. 7 des Zulassungsscheines wird wie folgt 
geändert bzw. erweitert : 

4 

7 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 435 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 19. 11.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage- zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend vom genannten Prüfbericht darf die 
Verpackung auch mit der Oberbodenvariante 
Trichter gemäß Prüfbericht Nr. 105 434 vom 
19.11.1987 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden 
(Westf) gefertigt werden. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart seriemäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

lAl/X/300/ ................... /D/BAM 8175- KHV 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zu las
sungsschein Nr. 8175/1A1 vom 07.01.1988 der Fa. Karl 
Huber Verpackungswerke, 7110 Öhringen. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
B•rlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 21.10 . 1992 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 



Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

2 . Nachtrag zum 

Z U L A 5 5 U N G 5 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8360/1A1 

Nr. 4, Nr. 7 und Nr. 8. 4 des Zulassungsscheines wird 
wie folgt geändert bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

7 

. {J 
~ ,,, 

"······" 

8. 4 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
106 092 vom 16.05.1988 
106 092 1. Nachtrag vom 16.07.1992 und 
106 09 2 2. Nachtrag vom 22.09.1992 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend von den genannten Berichten dürfen die 
Verpackungen auch aus den austenitischen Stählen 
1.4306, 1.4429, 1.4435, 1.4404, 1.4436 und 
1. 4539, und mit einer beidseitigen oder einsei
tigen höckerförmigen Ausprägung im Oberboden ent
sprechend der z.-Nr.: 4.7.2733.4 vom 05.12.1991 
und z.-Nr.: 3.6.0017.3 vom 07.05.1992 der 
Thielmann Container Systeme gefertigt werden. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1Al/X2. 3/900/ ............ /D/BAM 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

8360 .......... . 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 •c 
darf 600 kPa nicht überschreiten. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 8360/1A1 vom 20.06.1988 und dem 
1 .. Nachtrag zum Zulassungsschein Nr. 8360/1A1 vom 
05.09.1991 der Thielmann-Luwa GmbH, 6340 Dillenburg. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Hinden, 15.10.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Hinden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zur 

1. Neufassung zum 

Z U L A S S U N G 5 S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8361/1A1 

Nr. 4, Nr. 7 und Nr. 8 . 4 des Zulassungsscheines wird 
wie folgt geändert bzw. erweitert : 

4 

7 

8.4 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß PrOfbericht Nr. 106 110 vom 16.05.1988, 
1. Nachtrag zum Prüfbericht 106 110 vom 
26.03.1991, 2. Nachtrag zum Prüfbericht 106 110 
vom 05.02.1992, 3. Nachtrag zum Prüfbericht 
106 110 vom 16 . 07.1992 und 4. Nachtrag zum Prüf
bericht 106 110 vom 22.09.1992 der Bundesbahn 
Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind . 

Abweichend von den genannten Berichten dürfen die 
Verpackungen auch aus den austenitischen Stählen 
1.4306, 1.4429, 1.4435, 1.4404, 1.4436 und 
1.4539, und mit einer beidseitigen oder einsei
tigen höckerförmigen Ausprägung im Oberboden ent
sprechend der z.-Nr. i 4.7.2733.4 vom 05.12.1991 
und z.-Nr.: 3.6.0017.3 vom 07.05.1992 der 
Thielmann Container Systeme gefertigt werden. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A1/X2 . 3/900/ ....... , . .. .... .. . /D/BAM 8361 - *) 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

*) An dieser Stelle ist das Kurzzeichen des je
weiliegen Herstellers einzusetzen; 

TCS für Thielmann Container Systeme GmbH, 
5920 Bad Berleburg 

TL für Thielmann Luwa GmbH, 
6342 Haiger 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 •c 
darf 600 kPa nicht überschreiten. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit der 1. Neu
fassung zum Zulassungsschein Nr. 8361/1A1 vom 
24.02.1992 der Thielmann-Luwa GmbH, 6340 Dillenburg. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Ber1in" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Hinden, 15.10.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Hinden (Westf) 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8474/1Al 

Nr. 3 und Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt 
geändert bzw . erweitert: 

3 Benennung der Bauart 

4 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 54,7 1 bis 66 1 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
000 008 vom 18.10.1988 und 
000 008 1. Nachtrag vom 22.02.1991 
der Schmalbach-Lubeca AG, 3370 Seesen einer Bau
artprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE 
unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 8474/lA1 vom 04.11.1988 der Firma 
Schmalbach Lubeca AG, 3370 Seesen. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prü fung, 
Berlin"' (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 24.07.1992 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

3. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8497/0Al 

Nr . 3 und Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt 
geändert bzw. erweitert: 

3 Benennung der Bauart 

4 
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Feinstblechverpackung mit nichtabnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 1,07 1 bis 1,1 1 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
000 001 vom 08.04.1988, 
000 001 1. Nachtrag vom 14.04.1989, 
000 001 2. Nachtrag vom 15.03.1990, 
000 001 3. Nachtrag vom 10.05.1990, 
000 001 4. Nachtrag vom 16.07.1990, 
000 001 5. Nachtrag vom 18.03.1992 und 
000 001 6. Nachtrag vom 03.06.1992 
der Schmalbach-Lubeca AG, 3370 Seesen, einer Bau
artprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE 
unterzogen worden sind. 

Abweichend von den genannten Berichten darf die 
Verpackung auch mit dem Verschluß HZ 246 ent
sprechend der Zeichnungs-Nr. 3-3.063A4 vom 
25.03.1992 der Heinrich Stolz GmbH & Co. KG, 
5908 Neunkirchen gefertigt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr . 8497/0Al vom 07 . 12.1988, dem 1. Nach
trag zum Zulassungsschein Nr. 8497/0A1 vom 14.08.1989 
und dem 2. Nachtrag zum Zulassungsschein Nr. 8497 /OA1 
vom 22.04.1991 der Schmalbach-Lubeca AG, 3370 Seesen . 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 23.07.1992 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

3. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8498/1Al 

Nr . 3 und Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt 
geändert bzw. erweitert: 

3 Benennung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 1,07 l bis 1,1 l 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
000 001 vom 08.04.1988, 
000 001 1. Nachtrag vom 14.04.1989, 
000 001 2. Nachtrag vom 15.03.1990, 
000 001 3. Nachtrag vom 10.05.1990, 
000 001 4 . Nachtrag vom 16.07.1990, 
000 001 5. Nachtrag vom 18.03.1992 und 
000 001 6. Nachtrag vom 03.06.1992 
der Schmalbach-Lubeca AG, 3370 Seesen, einer Bau
artprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE 
unterzogen worden sind . 

Abweichend von den genannten Berichten darf die 
Verpackung auch mit dem Verschluß HZ 246 ent
sprechend der Zeichnungs - Nr. 3-3.063A4 vom 
25.03.1992 der Heinrich Stolz GmbH & Co. KG, 
5908 Neunkirchen gefertigt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 8498/1A1 vom 07.12.1988, dem 1. Nach
trag zum Zulassungsschein Nr . 8498/1Al vom 14.08.1989 
und dem 2. Nachtrag zum Zulassungsschein Nr. 8498/1Al 
vom 22 . 04.1991 der Schmalbach-Lubeca AG, 3370 Seesen. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 23.07.1992 



Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) Deutsche 

Bundesbahn 

1. Neufassung zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8513 / 0A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Karl Huber Verpackungswerke GmbH + Co. 
7110 Öhringen (Württ.) 

3 Benennung der Bauart 

4 

Feinstblechverpackung mit abnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 21,5 1 bis 27,1 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 110 895 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 05.12.1991 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

7 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OA2/Y35/S/ ............ /D/BAM 8513 - KHV 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8. 1 

8.2 

8.3 

8.4 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen fiir 
der Verpackungsgruppe II oder 
den. 

gefährliche Güter 
III verwendet wer-

Die Grenzdaten tur den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 
34,71 kg (Verpackungsgruppe II) bzw. 
53,8 kg (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten . 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9 Der in Nr. 2 genannte AntLagste l ler muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befü1lt, be 
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspri c ht den in 

deL Ordnung für die in t ernati o nale 
förderung gefährlicher Güter ( RID) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe
festgelegten 

zur Beförde-

10.2 Der Widerruf diese r Zulassung bleibt vorbehalten . 

10.3 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein 
Nr. 8513/01\2 vom 20.12.1988 und den 1. Nachtrag 
zum Zulassungsschein Nr. 8513/0A2 vom 13.03.1989 
der Kar 1 Huber Verpackungswerke GmbH + Co., 
7110 Öhringen. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts - und Mit
teilungsblatt der Bundesans t a l t für Material · 
forschung und -prüfung, Ber· l in" (ISSN 0340 - 7551) 
veröffentlicht. 

10 . 5 Diesem Zulassungsschein Li egt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Minden, 04.08.1992 

; ! .- ~ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) Deutsche 

Bundesbahn 

1. Neufassung zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8514/0A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
( BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Karl Huber Verpackungswerke GmbH + Co. 
7110 Öhringen 

3 Benennung der Bauart 

4 

5 

Feinstblechverpackung mit abnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 21,5 1 bis 27,1 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 110 896 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 05.12.1991 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 
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7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind da uerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OA2/YJ75/ ............ /0/BAM 8514- KHV 
(Herstellungs-
jahr , nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8. 1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

9 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichtj der Füllgüter darf 
1,20 g/cm3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g;cm (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu 
tes und Partialdruck von Luft oder sonstiggn 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 50 kPa nicht überschreiten. 

Die Oberwachunq der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)'' - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt /befüllt, be
kannt sind. 

10 SonstigP.s 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RIO) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe
festgelegten 

zur Beförde-

10 . 2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. 
8514/0A2 vom 20 . 12.1988 der Karl Huber 
Verpackungswerke GmbH+ Co . , 7110 Öhringen . 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffe ntlicht. 

10.5 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Minden, 28.07.1992 

634 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

2. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs - Nr. 8515/3A1 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
000 009 vom 14.12.1988, 
000 009 1. Nachtrag vom 05.01.1990, 
000 009 2. Nachtrag vom 16 . 07.1990, 
000 009 3. Nachtrag vom 03.09.1991 und 
000 009 4. Nachtrag vom 22.11 . 1991 
der Fa. Schmalbach-Lubeca AG, 3370 Seesen einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unt erzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 8515/3A1 vom 20.12.1988 und dem 
1. Nachtrag zum Zulassungsschein Nr. 8515/3A1 vom 
23.07.1990 der Fa. Schmalbach-Lubeca AG in 3370 Seesen. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht . 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 06.11.1992 

Bundesbahn - Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

2. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8516/0Al 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 
000 009 vom 14 . 12 . 1988, 
000 009 1. Nachtrag vom 05.01.1990, 
000 009 2. Nachtrag vom 16 .07.1990, 
000 009 3. Nachtrag vom 03.09.1991 und 
000 009 4. Nachtrag vom 22.11.1991 
der Fa. Schmalbach-Lubeca AG, 3370 Seesen einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 8516/0A1 vom 20 . 12.1988 und dem 
1. Nachtrag zum Zulassungsschein Nr. 8516/0Al vom 
23.07.1990 der Fa. Schmalbach-Lubeca AG in 3370 Seesen. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 



Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 06.11.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

2. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8586/0A1 

Nr. 3, Nr. 4 und Nr. 8 . 3 des Zulassungsscheines wird 
wie folgt geändert bzw. erweitert: 

4 

8.3 

Benennung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit nichtabnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 0,58 1 bis 1,29 1 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 000 016 vom 27.02.1989, 
dem 1. Nachtrag zum Prüfbericht Nr. 000 016 vom 
13.11.89, dem 2. Nachtrag zum Prüfbericht Nr. 
000 016 vom 17.06.1991 und dem 3. Nachtrag zum 
Prüfbericht Nr. 000 016 vom 06.01. 19 92 der Fa. 
Schmalbach-Lubeca in 3370 Seesen einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

Jl.bweichend von den genannten Berichten darf die 
Verpackung auch mit dem Verschluß HZ 246 ent
sprechend der Zeichnungs-Nr. 3-3. 063A4 vom 
25.03 .199 2 der Heinrich Stolz GmbH & Co. KG, 
5908 Neunkirchen gefertigt werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dicht3 der Füllgüter darf 
1,80 g/cm3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
2 ,7 0 g/cm (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 8586 / 0A1 vom 10.03.1989 und dem 
1. Nachtrag zum Zulassungsschein Nr. 8586/0A1 vom 
10.07.1990 der Fa. Schmalbach-Lubeca AG in 3370 Seesen. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
B~rlin" (ISSN 0340-7551) veröffentl icht . 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 13.07.1992 

Bundesbahn - Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

2. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8587/3Al 

Nr. 3, Nr. 4 und Nr. 8. 3 des Zulassungsscheines wird 
wie folgt geändert bzw. erweitert: 

3 Benennung der Bauart 

4 

8.3 

Kanister aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 0,58 1 bis 1,29 l 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 000 016 vom 27.02.1989, 
dem 1. Nachtrag zum Prüfher icht Nr. 000 016 vom 
13.11.89, dem 2. Nachtrag zum Prüfbericht Nr. 
000 016 vom 17.06.1991 und dem 3. Nachtrag zum 
Prüfbericht Nr. 000 016 vom 06.01.1992 der Fa. 
Schmalbach-Lubeca in 3370 Seesen einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

Abweichend von den genannten Berichten darf die 
Verpackung auch mit dem Verschluß HZ 246 ent
sprechend der Zeichnungs-Nr. 3-3.063A4 vom 
25.03.1992 der Heinrich Stolz GmbH & Co. KG, 
5908 Neunkirchen gefertigt werden. 

Die Grenzdaten fü r den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dicht] der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
2,70 g/cm (Verpackungsgruppe !II) 
nicht überschreiten. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 8587f3A1 vom 10.03.1989 und dem 
1. Nachtrag zum Zulassungsschein Nr. 8587 /3A1 vom 
10.07.1990 der Fa. Schmalbach-Lubeca AG in 3370 Seesen. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt fUr Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 13.07.1992 

Bundesbahn- Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

2. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8624/0A1 

Nr. 3 und 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt ge
ändert bzw. erweitert: 

3 Benennung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit nichtabnehmbarem Deckel 
Fassungsraum: 440 ml bis 1 060 ml 
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4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
000 010 vom 06.01.1989, 
000 010 1. Nachtrag vom 10.05.1990 und 
000 010 2. Nachtrag vom 26.08.1991 
der Schmalbach-Lubeca AG, 3370 Seesen, einer Bau
artprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE 
unterzogen worden sind. 

Abweichend von den genannten Berichten darf die 
Verpackung auch mit dem Verschluß HZ 246 ent
sprechend der Zeichnungs-Nr. 3-3.063A4 vom 
25.03.1992 der Heinrich Stolz GmbH & Co. KG, 
5908 Neunkirchen gefertigt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 8624/0A1 vom 28.04.1989 und dem 
1. Nachtrag zum Zulassungsschein Nr. 8624/0A1 vom 
23.04.1991 der Schmalbach-Lubeca AG, 3370 Seesen. 

Dieser Nachtrag wird im ''Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfu ng, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 13.07.1992 

/,. 
vM)AA~ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

2. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8625/1A1 

Nr. 3 und 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt ge
ändert bzw. erweitert: 

3 

4 

Benennung der Bauart 

Flachkanne aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel 
Fassungsraum: 440 ml bis 1 060 ml 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
000 010 vom 06.01.1989, 
000 010 1 . Nachtrag vom 10.05 .1 990 und 
000 010 2. Nachtrag vom 26.08.1991 
der Schmalbach-Lubeca AG, 3370 Seesen, einer Bau
artprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE 
unterzogen worden sind. 

Abweichend von den genannten Berichten darf die 
Verpackung auch mit dem Verschluß HZ 246 ent
sprechend der Zeichnungs -Nr. 3-3. 0 6 3A4 vom 
25.03.1992 der Heinrich Stolz GmbH & Co. KG, 
5908 Neunkirchen gefertigt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 8625/lAl vom 28.04 . 1989 und dem 
1. Nachtrag zum Zulassungsschein Nr. 8625/lAl vom 
23.04.1991 der Schmalbach-Lubeca AG, 3370 Seesen. 

Dieser Nachtrag wird im ''Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlln" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Hinden, 13.07.1992 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8696/0A1 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

wie folgt geändert 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 107 555 der Bundesbahn-Ver-· 
suchsanstalt Minden (Westf) vom 13 .06.1989 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage ·zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend von dem genannten Bericht dürfen die 
Verpackungen auch mit dem Kunststoff~Eindrückver
schluß Typ N2/F gemäß der Anlage 2 zum Prüfbe
richt Nr. 103 208 vom 15.04.1986 der Versuchsan
stalt Minden (Westf) gefertigt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 8696/0Al vom 22.06.1989 der Fa. Blech
warenfabrik Limburg GmbH, 6250 Limburg (Lahn) 1. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Hinden, 13.10.1992 

Bundesbahn Zentralamt Minden (Westf) 

I -· 
IJ I . /'-'\._ rt" (_, . I 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8697/3Al 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 107 555 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 13.06.1989 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der- Anlage ·zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend von dem genannten Bericht dürfen die 
Verpackungen auch mit dem Kunststoff-Eindrückver
schluß Typ N2/F gemäß der Anlage 2 zum Prüfbe
richt Nr. 103 208 vom 15.04.1986 der Versuchsan
stalt Minden (Westf) gefertigt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 8697/3A1 vom 22.06.1989 der Fa. Blech
warenfabrik Limburg GmbH, 6250 Limburg (Lahn) 1. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Hinden, 13.10.1992 

Bundesbahn Zentralamt Minden (Westf) 



Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C II E I N 

Zulassungs - Nr. 8704/0Al 

Nr. 3, Nr. 4, Nr. 7 und Nr. 8. 4 des Zulassungsscheines 
wird wie folgt geändert bzw. erweitert: 

3 Benennung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit nichtabnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 10,4 bis 14,5 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
107 400 vom 11.05.1989 und 
107 400 1. Nachtrag vom 04.06.1992 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

Feinstblechverpackungen mit Kunststoff -Eindrück
versch luß: 

RID/ADR/OAl/Y/130/ ............. /D/BAM 8704- JKD 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Feinstblechverpackung mit Metall-Schraubkappe: 

RID/ADR/OAl/Y/120/ ............. /D/BAM 8704 - JKD 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

8.4 Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 
87 kPa für Feinstblechverpackungen mit Kunst
stoff-Eindrückverschluß und 
80 kPa für Feinstblechverpackungen mit Metall
Schraubkappe 
nicht überschreiten. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem 
Zulass ungsschein Nr. 8704/0Al vom 23.06. 1989 der Fa. 
Julius Kleemann GmbH & Co., 8757 Kar1stein (Main). 

Dieser Nachtrag wird im ''Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 07.09.1992 
Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn - Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zur 

1. Neufassung zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8705 / 0Al 

Nr. 2, Nr. 4, Nr. 7 und Nr. 8. 4 des Zulassungsscheines 
wird wie folgt geändert bzw. erweitert: 

2 

4 

7 

Antragsteller 

Julius Kleemann GmbH & Co. 
8757 Kar1stein (Main) 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfberi c ht Nr. 
107 402 vom 11.05.1989, 
107 402 1. Nachtrag vom 28.06.1989 und 
107 402 2. Nachtrag vom 04.06.1992 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (West f) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

Verpackungen mit Kunststoff-Eindrückverschluß: 

RID/ADR/OA1/Y/200 / ............. /D/BAM 8705 - JKD 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Verpackungen mit Schraubverschluß nach DJN 2032: 

RID/ADR /OA1/Y/120/ ............. /D/BAM 8705- JKD 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

8.4 Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 oc 
darf 133 kPa für Verpackungen mit Kunststoff-Ein
drückverschluß und 80 kPa für Verpa ckung en mit 
Schraubverschluß nach DIN 2032 nicht überschrei
ten. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit der 1. Neu
fassung zum Zulassungsschein Nr. 8705/0Al vom 
21.07.1989 der Fa . Julius Kleemann GmbH & Co., 
8757 Kar1stein (Main). 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340 - 7551) veröffentlicht . 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 07.09.1992 
Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8719/1A2 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß d~n Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 107 340 vom 31.03.1989 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend •mn dem genannten Bericht dürfen die 
Verpackungen mit einem entsprechend der Zg. 
Nr. 3-3584 vom 17.02.1992 und Nr. 3-3810 vom 
21.08.1992 der Schütz Werke GmbH+ Co. KG, 
5418 Selters/Ww. geänderten Einzug am Trommel
unterboden sowie wahlweise ohne Öffnung im Ober
boden gefertigt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit 
sungsschein Nr. 8719/1A2 vom 27.06:1989 
Dellbrücker Emballagen-Gesellschaft, Muller 
KG, 5090 Leverkusen l. 

dem Zulas
der Fa. 

GmbH & Co. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsbla~t der 
Bundesansta 1 t für Materialforschung und -prufung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Hinden, 26.08.1992 
Bundesbahn-Zentralamt Hinden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8735/1A1 

Nr. 3, Nr . 4, Nr. 7 und Nr. 8.4 des Zulassungsscheines 
wird wie folgt geändert bzw. erweitert: 

3 Benennung der Bauart 

7 
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Faß aus Stahl mit nichtabnet1mbarem Deckel 

Fassungsraum: 10,4 bis 14,5 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
107 400 vom 11 .05.1989 und 
107 400 1. Nachtrag vom 04.06.1992 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge-

8.4 

fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

Verpackungen mit Kunststoff-Eindrückverschluß: 

1A1/Y/130/ ........ .... . /0/BAM 8735 - JKD 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Verpackungen mit Metall-Schraubkappe: 

1A1/Y/120/ ............. /D/BAM 8735 - JKD 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu 
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 •c 
darf 
87 kPa für F<einstblech verpackungen mit Kunst 
stoff-Eindrückverschluß und 
80 kPa für Feinstblechverpackungen mit Metalt 
Schraubkappe 
nicht überschreiten. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem 
Zulassungsschein Nr. 8735/IAl vom 21.07.1989 der Fa. 
Julius Kleemann GmbH & Co., 8757 Kar1stein (Main). 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

1950 Hinden, 07.09.1992 
Bundesbahn-Zentralamt Hinden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8736/lAl 

Nr. 4, Nr. 7 und Nr. 8.4 des Zulassungsscheines wird 
wie folgt geändert bzw. erweitert: 

4 

7 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
107 402 vom 11.05.1989, 
107 402 1. Nachtrag vom 28.06.1989 und 
107 402 2. Nachtrag vom 01.06.1992 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind . 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

Verpackungen mit Kunststoff-Eindrückverschluß: 

1A1/Y/200/ ..... ........ .. ... /D/BAM 8736 - JKD 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 



Verpackungen mit Schraubverschluß nach DIN 2032: 

I] 1A1/Y/120/ . ... ... . .. . .... . . . / D/ BAM 8736 - JKD 
; (Herstellungs -

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

8.4 Der Gesamtüberdruck (d . h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 133 kPa für Verpackungen mit Kunststoff - Ein
drückverschluß und 80 kPa für Verpackungen mit 
Schraubverschluß nach DIN 2032 nicht überschrei
ten . 

Dieser Nachtrag gilt nur i n Verb i ndung mit dem Zulas 
sungsschein Nr. 8736/1Al vom 21.07.1989 der Fa . J ul i u s 
Kleemann GmbH & Co . , 8757 Kar1stein (Main). 

Dieser Nachtrag wird im "Amts - und Mit t e i l ungsblatt de r 
Bundesanstalt für Materialfor s chung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340 - 7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Hinden, 07 . 09.1992 
Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

I 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8834 / 0A1 

Nr . 3 und Nr. 4 des Zulassangsscheines 
geändert bzw. erweitert: 

wird wie folgt 

3 Benennung der Bauart 

4 

Feinstblechverpackung mit nichtabnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 0,55 l bis 1,08 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gerniß Prüfbericht Nr . 
000 024 vom 14.09.1989, 
000 024 1. Nachtrag vom 06.01.1992 und 
000 024 2. Nachtrag vom 03.06.1992 
der Schmalbach-Lubeca AG, 3370 Seesen einer Bau
artprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE 
unterzogen worden sind. 

Abweichend von den genannten Berichten darf die 
Verpackung auch mit dem Verschluß HZ 246 ent
sprechend der Zeichnungs-Nr. 3-3. 063A4 vom 
25 . 03 .1992 der Heinrich Stolz GmbH & Co. KG, 
5908 Neunkirchen gefertigt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 8834/0Al vom 09.10.1989 der Fa. 
Schmalbach-Lubeca AG, 3370 Seesen. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Hinden, 16.07.1992 

/r 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs - Nr. 8835/3A1 

Nr . 3 und Nr. 4 des Zulassungsscheines wird •>~ie folgt 
geändert bzw. erweiter t : 

3 Benennung der Bauart 

Kanister aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 0,55 bis 1,08 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
000 024 vom 14.09 . 1989, 
000 024 1 . Nachtrag vom 06 . 01.1992 und 
000 024 2. Nachtrag vom 03 . 06.1992 
der Schmalbach - Lubeca AG, 3370 Seesen einer Bau
artprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE 
unterzogen worden sind. 

Abweichend von den genannten Berichten darf die 
Verpackung auch mit dem Verschluß HZ 246 ent
sprechend der Zeichnungs-Nr. 3-3 . 063A4 vom 
25 .0 3.1992 der Heinrich Stolz GmbH & Co . KG, 
5908 Neunkirchen gefertigt werden . 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 8835/3A1 vom 09. 10.1989 der Fa. 
Schmalbach-Lubeca AG, 3370 Seesen . 

Dieser Nachtrag wird im "Amts - und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340 - 7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 H~nden, 16 . 07 .1992 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr . 8986/lAl 

Nr. 4, Nr. 7, Nr. 8. 2, 
lassungsscheines wird 
erweitert: 

Nr. 8 . 3 und 
wie folgt 

Nr. 8. 4 des Zu
geändert bzw. 

4 

7 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gerniß Prüfbericht Nr . 107 906 vom 06.09 . 1989 und 
107 906 1. Nachtrag vom 15.06.1992 der Bundes~ 
bahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un
terzogen worden sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 
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8.2 

8' 3 

1A1/X/250/ ............ .... .... /D/BAM 8986 - DEG 
(Herstellungs -
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe I, I I oder I I I verwendet wer 
den. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichtj der Füllgüter darf 
1,20 g/cm3 (Verpackungsgruppe I) bzw, 
1,80 g/cm3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
2,70 g/cm (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 oc 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 8986/1A1 vom 22.01.1990 der Firma 
Dellbrücker Emballagen-Gesellschaft Müller GmbH & Co. 
KG 1 5090 Leverkausen 1. 

Dieser Nachtrag wird im •Amts- und Mitteilungsblatt der 
Sundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Hinden, 16.09.1992 

Bundesbahn - Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zur 

1. Neufassung zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs - Nr. 9001/1A2 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 108 223 vom 08.01.1990 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf), Prüf
bericht Nr. XVII/90 vom 17.09.1990 und Prüfbe
richt Nr. XVI/92 vom 01.09.1992 der Mauser Werke 
GmbH, 5040 Brühl einer Bauartprüfung nach dem An
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit der 1. Neu
fassung zum Zulassungsschein Nr. 9001/1A2 vom 
28.06.1991 der Mauser Werke GmbH, 5040 Brühl. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 29.09.1992 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

2. Nachtrag zur 

1. Neufassung zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs - Nr. 9002/1A2 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 108 224 vom 08.01.1990 und 
108 224 1. Nachtrag vom 22.06.1990 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Kinden (Westf) und die ge
mäß Prüfbericht Nr. XVIII/90 vorn 17.09.1990 und 
Prüfbericht Nr. XVII/92 vom 07.09.1992 der Mauser 
Werke GmbH, 5040 Brühl einer Bauartprüfung nach 
dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen wor
den sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit der 1. Neu
fassung zum Zulassungsschein Nr. 9002/lA2 vom 
04.06. 1991 und dem 1. Nachtrag zur 1. Neufassung zum 
Zulassungsschein Nr. 9002/1A2 vorn 28.06.1991 der 
Mauser Werke GmbH, 5040 Bühl. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts - und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Hinden, 30.09.1992 

I 
:'/ Hr 

f/.1. ·" ' ,., v · j · "y /l/V V 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zur 

1. Neufassung zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs -Nr. 9003/1A2 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht N~. 108 225 vom 08.01.1990 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) und 
gemäß Prüfbericht Nr. XIX/90 vom 17.09.1990 und 
Prüfbericht Nr. XVIII/92 vom 07.09.1992 der 
Mauser Werke GmbH, 5040 Brühl einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit der 1. Neu
fassung zum Zulassungsschein Nr. 9003/1A2 vorn 
28.06.1991 der Mauser Werke GmbH, 5040 Bühl. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Hinden, 30.09.1992 



Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

l. Neufassung zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs - Nr. 9004/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

4. 1 

4.2 

4. 3 

4.4 

4.5 

4. 6 

4.7 

4. 8 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
( BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Mauser Werke GmbH 
5040 Brühl 

Hersteller der Verpackung 

Mauser Werke GmbH 
5040 Brühl 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel 

Hersteller-Typenbezeichnung 

Sicken-Deckelfaß 571.5 

Grundmaße 

Innendurchmesser: 571,5 mm 

Höhe 

mit Deckel und Spannring: 880 mm 

Fassungsraum 

215 l 

Höchstzulässige Bruttomasse 

416,3 kg 

Werkstoffe der Verpackung 

ST 1203 

Werkstoffe der Verschlüsse 

Spannring: ST 1203 

Zeichnungen 

KX-5316.2 vom 27.08.1992, 
KX-5351.1 vom 15.07.1991 und 
KY-5390 vom 02.09.1992 der 
Mauser Werke GmbH, 5040 Brühl 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. XXI/92 der Mauser Werke 
GmbH, 5040 Brühl vom 07.09.1992 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

7 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

8 

9 

9.1 

9 . 2 

9 . 3 

9 . 4 

9. 5 

Kennzeichnung 

Die ~ach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fert1gten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

1A2/X417/S/ .. . .......... /D/BAM 9004- M 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend nach Nr. 8 gekenn
zeichneten Verpackungen dürfen für gefährliche 
Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVE solche Verpackungen zuläs 
sig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

Entfällt 

Entfällt 

für 
II 

gefährliche Güter 
oder I I I verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des 
Versandstückes darf 416,3 kg nicht überschrei
ten. 

9. 6 Entfällt 

9.7 Entfällt 

9. 8 Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562, durchgeführt werden . 

10 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Ubereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

11.5 Diese Neufassung 
Nr. 9004/1A2 vom 
GmbH, 5040 Brühl. 

4950 Minden, 15.09.1992 

ersetzt den 
29.01.1990 

Bundesbahn- Zentralamt Hinden (Westf) 

Zulassungsschein
der Mauser Werke 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Neufassung zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9006/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

4. 1 

4. 2 

4.3 

4.4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560), in deF Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Mauser Werke GmbH 
5040 Brühl 

Hersteller der Verpackung 

Mauser Werke GmbH 
5040 Brühl 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel 

Hersteller-Typenbezeichnung 

Sicken-Deckelfaß 571.5 

Grundmaße 

Innendurchmesser: 571,5 n~ 

Höhe 

mit Deckel und Spannring: 880 mm 

Fassungsraum 

215 1 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 

4.6 

4.7 

4.8 

5 

6 

423 kg 

Werkstoffe der Verpackung 

ST 1203 

Werkstoffe der Verschlüsse 

Spannring: ST 1203 

Zeichnungen 

KX-5316.2 vom 27.08.1992, 
KX-5351.1 vom 15.07.1991 und 
KY-5390 vom 02.09.1992 der 
Hauser Werke GmbH, 5040 Brühl 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfher ich t Nr. XXII /92 der Mauser Werke 
GmbH, 5040 Brühl vom 07.09.1992 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind . 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

7 Fertigung von Verpackungen 

642 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

8 

1) 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A2/X423/S/ ............ . /0/BAM 9006- M 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

9 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

9. 1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend nach Nr. 8 gekenn
zeichneten Verpackungen dürfen für gefährliche 
Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVE solche Verpackungen zuläs 
sig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

Entfällt 

Entfällt 

für 
II 

gefährliche Güter 
oder I I I verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des 
Versa ndstückes darf 423 kg nicht überschreiten. 

Entfällt 

9.7 Entfällt 

9.8 

10 

11 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderu ng gefährlicher 
Güter (TRV 001) •• - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562, durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin'" ( ISSN 0340 -7551) 
veröffentlicht . 

11.5 Diese Neufassung 
Nr. 9006/1A2 vom 
GmbH, 5040 Brühl . 

l950 Minden, 01.10.1992 

ersetzt den 
29.01.1990 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

1 
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Zulassungsschein
der Mauser Werke 



Bundesbahn-Zentralamt Deutsche [11m) Hinden (Westf) Bundesbahn 

2. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9042/1A1 

Nr. 4 und Nr. 8.3 des Zulassungsscheines wird wie folgt 
geändert bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

8.3 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen 1 die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
107 981 vom 28.09.1989 
107 981 1. Nachtrag vom 18.03.1991 und 
107 981 2. Nachtrag vom 17.01.1992 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend von den genannten Berichten dürfen die 
Verpackungen auch aus den austenitischen Stählen 
1.4306, 1.44 29, 1.4435, 1.4404, 1.4436 und 
1. 4539, und mit einer beidseitigen oder einsei
tigen höckerförmigen Ausprägung im Oberboden ent
sprechend der z.-Nr.: 4.7.2733.4 vom 05.12.1991 
und z.-Nr.: 3.6.0017.3 vom 07.05.1992 der 
Thielmann Container Systeme gefertigt werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dicht] der Füllgüter darf 
2,00 g/cm

3 
(Verpackungsgruppe I) bzw. 

3,00 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
4,27 gjcm (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 9042/1Al vom 05.03.1990 und dem 
1. Nachtrag zum Zulassungsschein Nr. 9042/lAl vom 
05.09.1991 der Thielmann Container Systeme GmbH, 
5920 Bad Berleburg. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Hinden, 15.10.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Hinden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

3. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9103/4G 

Nr. 4 und Nr. 7 des Zulassungsscheines wird wie folgt 
geändert bzw. erweitert : 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
108 629 vom 14.03.1990, 
108 629 1. Nachtrag vom 31.07.1990, 
108 629 2. Nachtrag vom 17.01.1991, 
108 629 3. Nachtrag vom 05.02 . 1991, 
108 629 4. Nachtrag vom 09.07.1991, 

7 

·· ·I 

108 629 5. Nachtrag vom 15.10.1991, 
108 629 6. Nachtrag vom 21.02.1992, 
108 629 7. Nachtrag vom 04.03.1992 und 
108 629 8. Nachtrag vom 10.07.1992 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (~lestf) ei-
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anla ge 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4G/Y ... *)/S/ ... .. .... . . ... . /D/BAM 9103 - ... **) 
Brutto- (Herstellungs-
höchst- jahr, nur die 
masse beiden letzten 

Ziffern) 

•) Die zu kennzeichnende Bruttohöchstmasse ist 
jeweils entsprechend Nr. 8.3 zu berechnen. 

**) An dieser Stelle ist das Kennzeichen des je
weiligen Herstellers einzusetzen. 

E.C.A. für Europa Carton AG, Düsse1dorf 

ZWA-NOE für Zewawell AG, Nördlingen 

WR 1917 für Weilpappenwerk Rheinland, Jülich 

AWH für Assi-vlell Verpackungswerk GmbH, 
4010 Hilden 

HON für Isar-Wellpappe GmbH & Co., 
8056 Neufahrn 

G+P für Gissler + Pass GmbH, 5170 Jülich 

SEYFERT für Seyfert Wellpappe GmbH & Co., 
4019 Monheim (Rhld.) 

Dieser Nachtrag gilt - nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 9103/4G vom 02.04.1990, dem 1. Nach
trag zum Zulassungsschein Nr. 9103/4G vom 17.07.1991 
und dem 2. Nachtrag zum Zulassungsschein Nr. 9103/4G 
vom 13.12.1991 der Fa. Thera Cosmetic GmbH, 
4060 Viersen 11. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und - prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Hinden, 30 .09. 1992 
Bundesbahn-Zentralamt Hinden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9126/3H1 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
108 116 vom 10.01.1990 und 
lOB 116 1. Nachtrag vom 10.12.1991 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei-
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ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur 
sungsschein Nr. 912 6/3Hl 
Eisenwerk Streube~ & 
4900 Herford. 

in Verbindung mit dem Zulas
vom 05 . 04.1990 der Fa. Sulo 
Lohmann GmbH & Co. KG, 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Haterialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 25.05.1992 

Bundesbahn -Zentralamt 
Minden (Westf) Deutsche 

Bundesbahn 

U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 917l/6HG2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung Uber die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22 . 07.1985 
( BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Dynoplast Elbatainer GmbH 
7505 Et::lingen 

Benennung der Bauart 

Kombinationsverpackung (Kunststoff) 
Kunststoffgefäß mit einer Außenverpackung 
aus Pappe in Kistenform 

Nennvolumen: 201 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 
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Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 108 281 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 03.01.1990 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfü llt sind. 

KennzeiQ~nung 

Die nach der zuge l assenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

6HG2/Yl.4/40/ ... /D/BAM 9171 - Dynoplast - E.C.A. 
Herstellungs- Elbatainer 
datum nach 
Rn 1512 ( 1 ) e ) 
der Anl. zur GGVE) 

8 

8. 1 

8.2 

8. 3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

8.8 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die 11ach der zuge l assenen Bauart serienmäßig ge 
fertigten und en t sprechend Nr. 7 gekennzeichne 
~en Verpackunqen dürfen für gefährliche Güter 
ver-..;endet werden, -... enn f ~ir sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für 
der Verpackungsgruppe II oder 
den. 

gefährliche Güter 
!II verwendet wer-

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über 
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern 
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge 
ordnet werden können, darf die in folgender 
Tabelle aufgeführ t en Dichten der Prüffüllgüter 
nicht tiberscllreiten. 

Prüffüllgut 

* Kohlenwasser
stoffgemisch 
(White Spirit) 
*Salpetersäure 55' 
*Netzmittel
lösung 5% 
(Laventin) 
Wasser 

Dichte in gjcm 3 für Stoffe 
der Verpackungsgruppe 

l II !!! 

1' 38 

1' 3 8 
1' 38 

1' 3 8 

1' 3 8 

1' 3 8 
l, 38 

1,38 

Der gemessene Gesamtüberdruck i~ der Verpackung 
(d. h . Dampfdruck des ?üllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase, vermindert um 100 kPa) 
bei 55 °C auf der Grundlage des maximalen Fül
lungsgrades und einer ?ülltemperatur von 15 >c 
darf 

26 kPa nicht überschreiten. 

Entfällt 

Die tlber-#achung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ~Technischen 

Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Entfällt 

Oie Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen 
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt wer
den, als durch folgende Prüffüllgüter: 

Netzmittellösung 5%* (Laventin), 

Salpetersäure 55 %*, 

Kohlenwasserstoffgemisch (White Spirit)*, 

Wasser 

*Der Nachweis der ausreichenden chemischen Ver
träglichkeit mit oben genannten Füllgütern ist 
durch Bauartprüfungen an vergleichbaren Bauarten 
nachgewiesen. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träqlichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können . 

9 Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind . 

10 Sonstiges 

10 .. 1 Oie Bauart entspricht den in 

der Ordnung fUr die internationale 
förderung gefährlicher Güter ( RID) 
Prüfanforderungen für ~/erpackungen 
runq gefährliche r GUter . 

Eisenbahnbe
festgelegten 

zur Beförde-

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein "Alird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Sundesanstalt fUr Material
forschung und -prUfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 



10.4 Diesem Zu!assungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Minden, 06.08.1992 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

3. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9222/1Hl 

Nr. 4 des Zulassungsscheines 'h'ird •h'ie folgt geändet:t 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 

108 123 vom 10.01.1990, 
108 123 1. Nachtrag vom 20.03.1991 
108 123 2. Nachtrag vom 18.06.1991 und 
108 123 3. Nachtrag vom 16.07.1992 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) ei-
ner Baua;:-tpriifung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen '·"orden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 9222/lHl vom 27.07.1990, dem l. Nach
trag zum Zulassungsschein Nr. 9222/lH1 vom 27.03.1991 
und dem 2. Nachtrag zum Zulassungsschein Nr. 9222/lH1 
vom 02.07.1991 der Fa. Waco-Plast GmbH Verpackungen, 
4330 Mülheim. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prü fung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 04.08.1992 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr . 9342/31HAl 

für die Bauart eines 
(IBC) mit Innengefäß aus 
gefährlicher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Kombinations-Großpackmittels 
Kunststoff zur Beförderung 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 16. Au 
gust 1985 (BGBl. I, s. 1651) zuletzt geändert 
durch die Siebente Verordnung zur Änderung von 
Gefahrgutausnahmeverordnungen vom 09. März 1992 
(BGBl. I, S 391) 
- Ausnahme Nr. E 77 -

2 

3 

Antragsteller 

Rhein-Bonar Kunststoff-Technik GmbH 
6832 Hockenheim 

Benennung der Bauart 

Kombinations-Großpackmittel ( IBC) mit Innengefäß 
aus Kunststoff 

Fassungsvermögen: 1366 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß den nachfolgenden Prüfberichten der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) einer Bauart
prüfung nach den Vorschriften des Abschnitts 26 
der Allgemeinen Einleitung zum IMDG-Code deutsch 
(BAnz. Nr. 98a vom 01 . Juni 1991) hinsichtlich 
Bau, Ausrüstung, Prüfung, Zulassung und Kenn
zeichnung von Kombinations-Großpackmittel (IBC) 
mit Innengefäßen aus Kunststoff unterzogen worden 
sind: 

Bericht 110 905 vom 28.01.1992 

5 Zulassung 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

Die unter Nr. 3 benannte Bauart wird unter der 
Voraussetzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 
erfüllt sind, zugelassen. 

Fertigung von Kombinations-Großpackmitteln (IBC) 
mit Innengefäßen aus Kunststoff 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen IBC set:ien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß ge
währleisten, daß bei den serienmäßig gefertigten 
IBC die für die Bauart festgelegten Anforderun
gen erfüllt sind . 

Bis zur endgültigen Festlegunq fertigungsübet:
wachender Maßnahmen ist das vorliegende Quali
tätssicherungsprogramm einzuhalten und die Proto
kolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfun
gen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten IBC sind dauerhaft und gut lesbar wie 
folgt zu kennzeichnen: 

31HA1/Y/ ... . ........ /D/BAM 9342 - RB0/4500/2155/ 
Monat und Jahr 
(jeweils die letzten 
zwei Stellen) 
der Herstellung nach 
Abschnitt 26.1.5.1.1 des 
Kap 26/IMDG-Code deutsch 

1366 l/415 kg/100 kPa/ .................. . 
Datum der letzten 
Dichtheitsprüfung 
bzw. Inspektion 
(Monat und Jahr, 
jeweils die letzten 
beiden Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der IBC 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und nach Nr. 7 gekennzeichneten IBC 
dürfen für gefähr 1 iche Güter verwendet werden, 
wenn für sie nach den Vorschriften der GGVE sol
che IBC zulässig sind. 

Die IBC dürfen für gefährliche Güter der Ver
packungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Grenzdaten für den Inhalt 

Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern 
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können, darf die in folgender 
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter 
nicht überschreiten: 

Prüffüllgüter 

Wasser 

Dichte in g/cm3 für 
Stoffe der Verpackungs
gruppe II und III 

1, 30 
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8.4 

8.5 

Der gemessene Gesamtüberdruck in dem Großpackmit
tel ( IBC) (d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus 
Partialdruck evtl . vorhandener Gase, vermindert 
um 100 kPa) bei 55 oc auf der Grundlage des maxi
malen Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 
15 oc darf 

66 kPa bei Zuordnung zu dem Prüffüllgut Wasser 

nicht überschreiten . 

Die Werkstoffe dieser Bauart dürfen durch 
Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, 
durch folgende Prüffüllgüter: 

die 
als 

Wasser in Anlehnung an die Bedingungen der 
Rn 1551(6) und (7) der Gefahrgutverordnung Eisen
bahn (GGVE) in Erfüllung des Abschnitts 26.5. 8 . 3 
des Kapitel 26/IMDG-Code deutsch. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung 
der IBC demjenigen, der die IBC für Gefahrgut 
erstmals einsetzt/befüllt bekannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Entfällt 

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

10.4 Diesem Zulassunasschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. -

4950 Minden, 20.07.1992 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) Deutsche 

Bundesbahn 
2. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9370/1A2 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
109 306 vom 17.09.1990, 
109 306 1. Nachtrag vom 05.11 . 1990 und 
109 306 2. Nachtrag vom 16.07.1992 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 9370/1A2 vom 27.09.1990 und dem 
1. Nachtrag zum Zulassungsschein Nr. 9370/1A2 vom 
14.10.1991 der Fa. MJhr & Söhne, 5952 Attendorn. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 06.08.1992 

,·f __ ,. 
.* -

· ~ \ 

I 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zur 

1. Neufassung zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs - Nr. 9434/1H1 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
109 291 vom 29.11.1990, 
106 350 vom 17.02.1989, 
106 350 1. Nachtrag vom 31.03.1989, 
106 350 2. Nachtrag vom 29.05.1989, 
110 191 vom 21.08.1991 und 
110 191 2. Nachtrag vom 09.06.1992 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) 
und gemäß Prüfbericht Nr. 
92 298-104 vom 28 . 01.1992, 
92 298-104 1. Nachtrag vom 01.06.1992 
der Hoechst AG, F + E (GB-H), 6230 Frankfurt 
(Mein) einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der 
Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit 
1. Neufassung zum Zulassungsschein Nr. 9434/1H1 
07.07.1992 der Fa. Schütz Werke GmbH & Co. KG, 
Selters. 

der 
vom 

5418 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 28.10.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9456/31HA1 

Nr. 8. 3 und Nr. 8. 5 des Zulassungsscheines wird wie 
folgt geändert bzw. erweitert: 

8. 3 Grenzdaten für den Inhalt 

Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern 
( Standardf 1 üssigkei ten) bezüglich der chemischen 
Verträglichkeit zugeordnet werden können, darf 
die in folgeneer Tabelle aufgeführten Dichten der 
Prüffüllgüter nicht überschreiten 

Prüffüllgüter 
(Standardflüssigkeiten) 

Wasser 
Netzmittellösung 
(Laventin) 5 % 
n-Butylacetat/mit 
n-Butylacetat gesättigte 

Dichte in g/cm 3 für 
Stoffe der Verpackungs
gruppe II und III 

1' 90 
1,90 

1,90 



8.5 

Netzmittellösung 
Kohlenwasserstoffgemisch 
(White Spirit) 
Salpetersäure 55 % 

1,90 

1,90 

Die Werkstoffe dieser Bauart dürfen durch 
Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, 
durch folgende Prüffüllgüter: 

Netzmittellösung• 

die 
als 

als Standardflüssigkeit gern. Ia) der Beilage zum 
Anh. V/GGVE, 

n-Butylacetat/mit n-Butylacetat gesättigte Netz
mittellösung• 
als Standardflüssigkeit gern. Ic) der Beilage zum 
Anh. V/GGVE, 

Kohlenwasserstoffgemisch (White Spirit)* 
als Standardflüssigkeit gern. Id) der Beilage zum 
Anh . V/GGVE, 

Salpetersäure 55 %* 
als Standardflüssigkeit gern. Ie) der Beilage zum 
Anh . V/GGVE, 

Wasser 
als Standardflüssigkeit gern. If) der Beilage zum 
Anh. V/GGVE. 

* Der Nachweis der ausreichenden chemischen Ver
träglichkeit mit oben genannten Füllgütern ist 
durch Bauartprüfungen an vergleichbaren Bau
arten nachgewiesen. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 9456/31HA1 vom 13 . 09.1991 der Fa. 
Werit Kunststoffwerke, 5230 Altenkirchen (Westerwald). 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Di esem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Hinden, 31.07 . 1992 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

2. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9468/5M2 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
G 90 279 vom 19.09.1990, 
G 91 358 vom 14.11.1991 und 
G 92 247 vom 13.08.1992 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind . 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 9468/5M2 vom 22.10.1990 und dem 
1. Nachtrag zum Zulassungsschein Nr. 9468/5M2 der 
Bischof + Klein GmbH & Co. in 4540 Lengerich. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und - prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340 -7 551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Hinden, 20.08.1992 
Bundesbahn-Zentralamt Hinden (Westf) 

,, . 

Bundesbahn - Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

2. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H ~ I N 

Zulassungs-Nr. 9472 /lA2 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. er'.v-eitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 06/90 vom 03.07.1990, Prüf
bericht Nr. 11/91 vom 11.07.1991 und Prüfbericht 
Nr. 06/92 vom 16.07.1992 der Siepe GmbH in 
5014 Kerpen einer Bauartprüfung nach dem An
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 9472/1A2 vom 30.11.1990 und dem 
l. Nachtrag zum Zulassungsschein Nr. 9472/1A2 vom 
07.02.1992 der Fa. Siepe GmbH in 5014 Kerpen 3 . 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

49 50 Hinden, 07.08.1992 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9498/5M2 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. G 90 372 vom 05.12.1990 
der Bischof + Klein GmbH & Co. in 4540 Lengerieb 
einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind . 

Abweichend vom genannten Prüfbericht darf die 
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Verpackung mit einer 2. lage aus dehnfähigem 
Kraftsackpapier und einer 3. Lage aus Bitumen
papier gefertigt werden. Es dürfen somit die 
Lagen 2 und 3 untereinander ausgetauscht werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 9498/5M2 vom 31.07.1991 der Fa. 
Bischof +Klein GmbH & Co., 4540 Lengerich. 

Dieser Nachtrag wird im .. Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin .. (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 27.10.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Hinden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1 . Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9556/4Cl 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 7!1991 vom 12.02.1991 und 
1. Nachtrag (Erweiterung) zum PrOfbericht 
Nr. 7/1991 vom 06.05.1992 der Deutschen Ver
packungsmittel Gesellschaft mbH, 8505 Röthenbach 
(Pegnitz) einer BauartprUfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 9556/4Cl vom 10 . 04.1991 der Fa. DVG, 
Deutsche Verpackcungsmittel GmbH, 8505 Röthenbach 
(Pegnitz). 

Dieser Nachtrag wird im .. Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin .. (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 21.05.1992 
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Bundesbahn - Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9608/lA2 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw . erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 109 745 vom 17.01.1991 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer 
BauartprUfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend von dem genannten Bericht dürfen die 
Verpackungen auch mit Tri-Sure - Verschlüssen ent
sprechend der Anlage zum Prüfbericht Nr. 
1.5/54740 vom 12.11.1991 der Bundesanstalt für 
Materialforschung und -prUfung, 1000 Ber1in 45 , 
gefertigt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 9608/1A2 vom 22.01.1991 der Fa. Aug. 
Schmalenbach GmbH & Co. eH, 4100 Duisburg 1. 

Dieser Nachtrag wird im .. Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prUfung, 
Berlin .. (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung be i. 

4950 Minden, 27.07.1992 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9669/4H2 

Nr. 7 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bz•N. erweitert: 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4H2/Y60/S/ ............... /D/BAM 9669 - MBP 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
s ungsschein Nr. 9669/4H2 vom 15.03.1991 der Firma 
Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH Verteidigungssysteme, 
7312 Kirchheim unter Teck-Nabern. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin .. (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 22.07.1992 



Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H ~ I N 

Zulassunt,s-Nr. 9h70 : 1111 

für di~ Bauart einer Verpackung lUr ß~fiirrl~rtlllg gef~hr-

Der ln Nr. 2 genannte Ant.ragst.ellP.r mt•S 
bar sicherstellen, rlaS allP. Auflilgen 

nachwf'iS-

VP.rwendung 
Verpackung 
kannt sind. 

10 Sonstit,es 

der 
für 

Verpackung 
Gefahrgut 

über 
demjPnlgPn, dPJ 

~i.nset7.t.' h~fiillt. 

10.1 Oie Bauart entspricht J~r1 in 

rj i ~ 
Ii i p 

be-

der Ordn11ng für rl1e internationale F.isPnhahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIDI 

ticher Güter rlem ElJropä.isc:hen Übereinkommen iiher rii~ inter
n a t i o n a 1 e Be f ö r d e r u n g g e fi:i h r I ich er C ii t er il 11 f rl'~ r 
Straße IAOR-iJbereinkom~enl 

2 

Rechtst,rundlagen 

Verordnung über die innerst.aat.li{:h'~ und g(f~nz

überschreitende Beförderung gefährltcher G~t~r 

mit Eisenbahnen IGefahrgutverordnun~ F.:i.-;~••

br.lhn- GGVE ! vom 22.01.l'3SS 
!BGBI. I. S. l)hOI 

AntragstelLer 

Leininger Verpackungf!n GmhH .\ Co. KG 
Oberstilzer Straße 45 
6718 Grünstadt 

J Benennung der 8a11art 

flache aus Kunststoff mi..t nicht.ahneh 1nb:trem 01-!t..:kP.t 

FasstJngsraum: 0.550 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

6 

II 

8. I 

3. 2 

8.] 

8. 4 

Oie B.:\uart muß den Baumustern etlr.sprechen. die 
gemäS Prüfbericht Nr. 108 328 Vgab 40 d~r 

Bundeshahn-Versuchsanstalt Hinden (Westfl vom 
23.11.1990 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. J beschrlebene Bnuart wird unter 
der Voraussetzung. rlaS die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt WP.rden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serieJJmäSig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daS bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Ballart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassen~n Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft UIId 

sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

I H I I Y II SI • • ••••• •••• .•• •• I D! BAM %; 0 - LV 
(Herstellungs -
datum nach 
Rn 1512 II) e 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendun& der Verpackung 

ge
gut 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig- sind. 

Die Verpackungen dürfen fiir gefihrliche Gtiter 
der Verpr.1ck11ngsgruppe TI oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den [nhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmass'! des Ver
sandstückes darf 0.~67 kg nicht überschr~iten. 

Die Üher\\lachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den '1 Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001 )" - Verkehrsblatt Heft 16. 1qa;. S. 562, 
durchgeführt ""erden. 

den Empfehlung~n rler Vereinten N.-1t.t,Jnen •liN· 
über die Befi)rdertln;; gef .ihrl ich~r ,;tit.~r 

f es t g ~ 1 e g t. e n Pr ii f r.1 n f n r d e r 11 n g e n f ii r V~~ r p •l c k u n g ~ n 
zur Be f ö r der u n g g e f >ihr 1 ich e r l; Ii t ~ I' . 

10.2 Der Widerruf rlieser lula~sung bl~ihr vo!"ht~l!.::ll r•!TI. 

I 0 . ) 0 i PS P. r Z II I :1 ::; S II n g S ::; C. h f' I II V. j r d I ~~ '' ,\ m I ·~ - 'I II d "1 I 1 -

tfdlungsblatt. d~r ßnnrlt"!Si:ln.c;tiJit fiir Mat~ri.tl

f o r s c h u n g und - p r ii f u u;; . Be r L Ln" 1 r s s N 0 l ,·, 0- i ') ') I 1 

veröffentlicht. 

10.4 Diesem Zulassung~schPin l1~gt. eine RP. c htsmtt. fPI
be lP.hrung bei. 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (West[) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E T N 

Zulassungs-Nr. 1671:1Hl 

für rtie B~uart ein~r Ve:pack11ng Z1Jr BefHrrler\lllg g~fihr
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Verordn•1ng iilJ~r 

überschreitende 
d.i"' i.nnerstaat 1 iche und 
BefbrrlertJng gef:ihrlici1ec 

mit E.isenbahnt~n •C~fahrgut.verordnt ln g 

bahn - GGVE) vom 22.1)~.11R5 

18GB!. T. $. 151)0• 

Antragsteller 

Leininger Verpackungen GmbH & Co. KG 
Obersiitzer Straße ~~ 

6718 Grünstadt 

Benennung ~er Ba1rart 

~fen7.

Gü t. ~~ r 
Eist=!n-

F'l1che ;ilJS RtJnst .st.oft :n1t. nicht .1bn~hmh:1r~~n OeckP.I 

F~ssungsralJm: 0.9~0 i.tter 

AnfcJrdert•ngen an die Bauart 

Die Bau'lrt muß den ßr.lumustern entsprechen. di~ 
gemciß Prüfbericht Nr. 10~ J~R Vgab ~I) !l~r 

Bundesbahn-V~rsuchsanst3lt MindeTJ •Westf• Vfltn 
23 .11. 1. 990 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die 11nter Nr. 3 beschriebene Bauart wlrd unter 
der Voraussetzung, daS die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden. zugelassen. 
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6 

8 

R. I 

3.2 

fertigtln& von Verpackungen 

Nach 1I Pr ~t t gelassen~ n BatJarl dürfen Verpackung~n 

serienm~ Si g gefertigt werden. Der Herste ll er muB 
gewährleiste n , d~ B bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen d i P. f ii r d i P: 8 an .J. r t fest g e leg t P. n 
Anforderungen erf iiltt sind. 

Kennzeichnung 

Die ttach der zugel~ssen~n Bauart s~rie rtm~8Lg ge
fertigten Verpackttogen sin d d ."tuerh :lft. unrt gut. 

sic htb a r wie f olgt zu kennzeichnen: 

IHI I Y2 / S / . ............. .. / DI BAH 1~71 - LV 
r Herstellungs-
datum nac h 
Rn 1512 ( I! e. 
der t\n I . zur GGifE1 

Auflagen über die Verwe nd ung der Verpack un g 

Die na c h der z ugelassenen Bauart serien mä ßi g ge
fertigten und e n ts pr echend Nr. 7 geken nz eic hn e
ten Verpackungen dürfen für gef j h r li che Giiter 
verwe nd et wP.rtlen, we nn fiir sie na ch den Vor
sc h riften der GGVS / GGVE / GGVSee solc h e Verpackun
ge n z ul ~ssig sind. 

Die Verp::tr.kung,~,, rliirft~n 

dt-?r v~rpackungsgrnpp~ 

\JP.rdt=!n, 

f ii r g e f :1 h r t ich e G ii t ~ r 
[I oder Tl{ u~rwenrlet 

A.J DiP. Grenz 1lat e n fiir dt=!n lr1h alt dtirfen nicht liher
sc hrit te n wP.rden. Die Br,Jttnhöchstmasse des Ver
sandstiickes darf 1.017 kg ni c ht iibersc hreitetl. 

Oie 
nach 

Uberwac hun ~ rlP.r 
dieser R.'luart 

Fertigung 
muß n;'lch 

v on 
den 

Ver packun gP.n 
"Technischen 

Ri c htl inie n fti r d ie ~berwachung der Fertigung von 
Ve rpackung e n z ur Beförderung gefährlicher Güter 
ITRV 001)"- Verkehrsb l att He.ft 1~. 1987 . S . S62, 
dtJrchgeführt werden. 

Der i n Nr. 2 genannte Antragsteller muß 
bar s icher s tellen. da8 alle Aufl agen 

nachweis
über die 

Verwendung 
Verp a cku n g 
ka nnt s ind. 

der 
für 

Verpacku ng 
Gef-'l hrgut 

demjenigen. der 
einsetzt/bef üllt , 

die 
be-

10 Sonstiges 

tO. l Die ß:!lla rt ent. ~~pr 1c ht ·l~ n 1 n 

der Ordnun~; fii r d i~ int~f"nati.ona.i~ E1. 5,~nil . t i11 1 h~ -

fii ·cderll n t; 6P.f :thrl ir~ll~r Gii~r~r •RIO• 

de!ll EuoJp:i.t::;ch~n lJh ·~ r ~lnkornmen 1 ih ~c • I J~ !nl ,~ :· 

nationale Betürri.-run~ ~'~Cihrl~·.:iler r;; i r. ~ r t'l f • l : ~ r 

Strdß~ r ~DR-Uh~ re1 nko mmPr1 1 

rlP.n Empf·~ hlull';l~n rlr~t" if~l"~illt.~l'\ ~Llr. it) l\ .. !n •ijN 

iih~r· dl e BP.förri~rlJn;; v~t ·.ihrlich~~r ~; ,j· ;~i· 

f es t ~ e l P. g t ~ !1 ~ l i i f 1. n f. 1 r ri 1--! ~~ u n;; ~ n f ii ;- -; ~ : :J : t c \:: . , n ,; ..,. 1 

zur Betürderun :~ 3-~Liht lt...:h,~r ~iit.~ r . 

10.1 D ies~r Ziliassu n gssr. ht--!ln 'llitrrJ ~:n '' -\mt::;- :111d .'-'11 ~ -

teilungsbl3tt rler Bur1 ti~sanst:1lt ftir ~att=!Clt ! -

forschung und -prüfun;;. Bt-!r L tn' ' · t:}S ,\1 t) 140-~)) 1 
v~röffentti.cht. 

10_4 Dies em Zu lassungsschei n liP :t ~i1l ~ R~~ht3mlttdi

h ~l ehrun g bei. 

/~950 Hi. nden . 1 ·1 . 0J. ! ·~·11 
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Bundesbahn - Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs - Nr. 9677/1A2 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 109 987 Vgab 51 vorr 
18.03.1991 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden 
(Westf) e iner Ba uartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend von dem genannten Bericht dürfen diE 
Verpacku ng en mit einem entsprechend der Zg . 
Nr . 3-3131.1 vom 19.02.1992 der Schütz WerkE 
GmbH + Co. KG , 5418 Selters/Ww. geänderten Einzuc 
am Trommelunterboden gefertigt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit 
sungsschein Nr. 9677/1A2 vom 22.03. 1991 
De llbrücker Emballagen-Gesellschaft, Müller 
KG, 5090 Leve rku sen 1. 

dem Zulas 
der Fa. 

GmbH & Co . 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- u nd Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Hinden, 26.08.199 2 
Bundesbahn-Zentra l amt Hinden (Westf) 

Bundesbahn- Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs - Nr. 97 75/1A2 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wi e folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 110 538 vom 27.08.1991 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend von dem genannten Bericht dürfen die 
Verpackungen auch mit Tri-Sure-Verschlüssen ent
sprechend der Anlage zum Prüfbericht Nr. 
1. 5/54740 vom 12.11.1991 der Bundesanstalt für 
Materialforschung und -prüfung, 1000 Berlin 45, 
gefertigt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 9775/lA2 vom 04.09.1991 der Fa . Aug. 
Schmalenbach GmbH & Co. oH, 4100 Duisburg 1 . 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblat t der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag l iegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Hinden, 27.07.1992 



Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9847/31HA1 

Nr. 8. 3 und Nr. 8. 5 des Zulassungsscheines wird wie 
folgt geändert bzw. erweitert: 

8.3 

8.5 

Grenzdaten für den Inhalt 

Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern 
(Standardflüssigkeiten) bezüglich der chemischen 
Verträglichkeit zugeordnet werden können, darf 
die in folgender Tabelle aufgeführten Dichten der 
Prüffüllgüter nicht überschreiten 

Prüffüllgüter 
(Standardflüssigkeiten) 

Wasser 
Netzmittellösung 
(Laventin) 5 % 
n-Butylacetat/mit 
n-Butylacetat gesättigte 
Netzmittellösung 
Kohlenwasserstoffgemisch 
(White Spirit) 
Salpetersäure 55 % 

Dichte in g;cm 3 für 
Stoffe der Verpackungs
gruppe II und III 

1,90 
1,90 

1' 90 

1,90 

1,90 

Die Werkstoffe dieser Bauart dürfen durch die 
Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als 
durch folgende Prüffüllgüter: 

Netzmittellösung* 
als Standardflüssigkeit gern. Ia) der Beilage zum 
Anh. V/GGVE, 

n-Butylacetat/mit n-Butylacetat gesättigte Netz
mittellösung* 
als Standardflüssigkeit gern. Ic) der Beilage zum 
Anh. V/GGVE, 

Kohlenwasserstoffgemisch (White Spirit)* 
als Standardflüssigkeit gern . Id) der Beilage zum 
Anh . V/GGVE, 

Salpetersäure 55 %* 
als Standardflüssigkeit gern. Ie) der Beilage zum 
Anh. V/GGVE, 

Wasser 
als StandardflUssigkeit gern. If) der Beilage zum 
Anh. V/GGVE. 

* Der Nachweis der ausreichenden chemischen Ver 
träglichkeit mit oben genannten Füllgütern ist 
durch Bauartprüfungen an vergleichbaren Bau
arten nachgewiesen. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 9847/31HA1 vom 13.09.1991 der Fa. 
Werit Kunststoffwerke, 5230 Altenkirchen (Westerwald). 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bund:'sanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlln'' (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 31.07.1992 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9886/SM2 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. G 92040 vom 24 . 02.1992 und 
1. Nachtrag zum Prüfbericht Nr. G 92040 vom 
11.09.1992 der Bischof+ Klein GmbH & Co., 
Rahestraße 47, 4540 Lengerich einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 9886/5M2 vom 25.02.1992 der Fa . 
Bischof+ Klein GmbH & Co., 4540 Lengerich. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 20.10.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) Deutsche 

Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9898/11H 

für die Bauart eines starren Kunststoff-Großpackmittels 
TK zur Beförderung gefährlicher Güter 

1 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 16. Au
gust 1985 (BGBl. I, S. 1651) zuletzt geändert 
durch die Siebente Verordnung zur Änderung von 
Gefahrgutausnahmeverordnungen vom 09. März 1992 
(BGBl. I, S 391) 
- Ausnahme Nr. E 15 -

Antragsteller 

Tank + Apparatebau Schwietert GmbH 
4720 Beckum 

Benennung der Bauart 

Transportgefäß aus Kunststoff - TK -

Fassungsvermögen: 1244 1 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß den nachfolgenden Prüfberichten der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauart
prüfung nach den "Technischen Richtlinien für den 
Bau, die Prüfung, die Zulassung, die Kennzeich
nung und die Verwendung von Transportgefäßen aus 
Kunststoff - TR TK 001 - (VKBl. Heft 14, 1985, 
S. 422) unterzogen worden sind: 
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Prüfbericht Nr. 93 070 vom 24.07.1980, 
Prüfbericht Nr. 93 070 1 . Nachtrag vom 23.07.1981 
und 
Prüfbericht Nr. 103 191 vom 05.05.1986 

5 Zulassung 

6 

7 

8 

8. 1 

8. 2 

8.3 

9 

10 

10.1 

Die unter Nr. 3 benannte Bauart wird unter der 
Voraussetzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 
erfüllt sind, zugelassen. 

Fertigung von starren Kunststoff-Großpackmitteln 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen TK serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß ge
währleisten, daß bei den serienmäßig gefertigten 
TK die für die Bauart festgelegten Anforderungen 
erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten TK sind beständig und gut sichtbar wie 
folgt zu kennzeichnen: 

11H/Y/ ......... /D/ ....... BAM 9898/1000/850/1244 
(Herstel- (Name oder 
lungs- Kurzzeichen 
monat und des Her-
Jahr) stellers) 

Mit Anbringung der Kennzeichnung gewährleistet 
der Hersteller, daß die serienmäßig gefertigten 
TK der zugelassenen Bauart entsprechen und daß 
die im Zulassungsschein genannten Bedingungen er
füllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte Quali
tätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

Auflagen über die Verwendung der Transportgefäße 
aus Kunststoff 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten TK dürfen für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn für sie nach den Vorschriften der 
Gefahrgutverordnungen (GGVE) solche TK zulässig 
sind. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht 
überschritten werden. 

Füllgüter, die aufgrund der durchgeführten 
Bauartprüfungen und ihres bekannten Verhaltens 
gegenüber dem Werkstoff gemäß Nr. 3. 5 der 
"TRTK 001" zugelassen werden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Cyanurchlorid 2670 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 27c) 

Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Ven .. ehdung der TK demjenigen, .der die TK für Ge
fahrgut einsetzt/befüllt bekannt sind. 

Sonstiges 

Entfällt 

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10 . 3 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

10.4 Diesem· Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Minden, 05.05.1992 
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Bundesbahn -Zentralamt 
Hinden (Westf) Deutsche 

Bundesbahn 

U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs - Nr. 9899/13rt2 

für die Bauart eines flexiblen Großoack:nittels ( !BC) 
zur Beförderung gefährlicher Güter . 

2 

3 

5 

8 

8. 1 

8.2 

8.3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung ·vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antrags·teller 

PE11A-Handel GmbH 
Carl-Zeiss-Straße 10 
2808 Syke 

Benennung der Bauart 

Flexibles Großpackmittel (IBC) 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 219 der Bundesbahn -Ver 
suchsanstalt Minden (Westf) vom 31.03.1992 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang VI der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erflillt werden, zugelassen . 

Fertigung von flexiblen Großpackmitteln (IBC) 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen flexible 
Großpackmittel (IBC) serienmäßig gefertigt ·~er
den. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten flexiblen Großpack
mitteln (IBC) die für die Bauart festgelegten An
forderungen erfüllt sind. 

Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüber
·~achender Maßnahmen ist das vorliegende Quali
tätssicherungsprogramm einzuhalten und die Proto
~olle über die regel~äßig durchgeführten Prü
fungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten flexiblen IBC sind dauerhaft und gut 
lesbar wie folgt zu kennzeichnen: 

13H2/Z/ ............. /D/BAM 9899 - PEMA/2000/1000 
(Herstellungs
datum nach 
Rn 1605 (1) d) 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der flexiblen Groß
packmittel (IBC) 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten flexiblen Großpackmittel (IBC) dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie 
nach den Vorschriften der GGVE solche flexiblen 
Großpackmittel (IBC) zulässig sind. 

Die flexiblen Großpackmittel (IBC) dürfen für ge
fährliche Güter der Verpackungsgruppe III verwen
det werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Die höchstzulässige Ladung des flexiblen Groß
packmittels ( IBC) darf 1000 kg nicht überschrei
ten. 



8.4 Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gern. Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der flexiblen Großpackmittel (IBC) 
demjenigen, der die flexiblen Großpackmittel 
( IBC) für Gefahrgut einsetzt/befüllt bekannt 
sind. 

10 Sonstiges 

1p. 1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) festgelegten 
Prüfanforderungen filr Großpackmittel (IBC) zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein ·•ird im ''F.mts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Minden, 15.05.1992 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) Deutsche 

Bundesbahn 
1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9941/4G 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

4' l 

4.2 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 110 818 Vgab 62 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
30.01.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge 
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Abweichend von dem genannten Bericht dürfen die 
Verpackungen auch mit folgenden Außenabmessungen 
gefertigt werden: 

Länge: 
Breite: 
Höhe: 

480 mm 
195 mm 
225 mm 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 9941/4G vom 09.03.1992 der Fa. Pyro
technik Silberhütte GmbH, 0-4301 Silberhütte. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für t1aterialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 11.08.1992 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs - Nr. 9960/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

3 

4 

5 

6 

7 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Müller GmbH 
Industrieweg 5 
7888 Rheintelden 

Benennung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 27 Liter bis 67,5 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 489 Vgab 50 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf l vom 
04.06.1992 einer Bauartprüfunq nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind . . 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 

CD
U sichtbar wie folgt zu kennzeichn

9

e

9

n

60

: - MR 

1A2/X/400/ ............. /0/BAM 
(Herstellungs
jahr, nur die 

8 

8. l 

8.2 

8.3 

8.4 

letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
I I oder I I I verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden . 
Die Dicht) der Füllgüter darf 
1,20 g/cm

3 
(Verpackungsgruppe I) bzw. 

1,80 g;cm3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
2,70 g;cm (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h . Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigÖn 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 266 kPa nicht überschreiten. 
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8.5 

9 

10 

10. 1 

10.2 

10. 3 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Tec hnischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)'' - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachwei s
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Ve rpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be 
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspro c ht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RID) 
P:cü fanforderungen für IJerpacku ngen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe
festgelegten 
zur Beförde-

Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalte n . 

Dieser Zu lassunqsschein '"'ird im "!>unts- und Mit
teilunasblatt der Bundesanstalt für Mater~al 
forsch~ng und -prüfung, Berlin" ( IS SN 0340 - 7551) 
.,-.rö ffentlicht. 

10 . 4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Hinden, 23.06.1992 
I 

I ' 

L/1-
(Egelkraut) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) Deutsche 

Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9961/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordn ung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
( BGBl. I, S . 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S . 1225) 

Antragsteller 

Müller GmbH 
Industrieweg 5 
7888 Rheintelden 

Benennung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbar~m Deckel 

Fassungsraum: 27 Liter bis 67,5 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfher icht Nr. 111 490 V gab 50 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
04.06 . 1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind . 

Zulassung 

Die unter Nr, 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 
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7. 1 

CD 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen e r füllt sind . 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serie nmäßig ge
fertigten Verpackungen si nd dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

27-l- Faß: 

1A2/X35 / S/ .................. / D/BAM 9961 - MR 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 (1 ) e 
der Anl . zur GGVE) 

7.2 67,5-l-Faß: 

Gun_/\ ) 1A2/X80/S/ .. ... , ...... . ..... /0/BAM 9961 - MR 
(Herstellungs -

8 

8. 1 

8.2 

8.3 

8.4 

10 

10 . 1 

datum nach 
Ro 1512 ( 1) e 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der z ugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpa ckungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn flir sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen 
d er Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
I I oder II I verwendet 

Die Gr enzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
s chritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 35 kg (27-l- Faß) bzw. 80 kg 
(67,5-l-Faß) nicht übersc hre iten. 

Die Überwa chu ng der Fertigung von Verpackungen 
na ch dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Rich t linien für die Überwachung der Fertigung vo n 
Verpackungen zur Befö rde r ung gefährlic her Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauar~ entspricht den in 

der Ordn un g für die inte rna tio na le 
EHrderunq gefährlicher Güter ( RID) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährli cher Güter. 

Eisenbahnbe 
festgelegten 

zur Beförde-

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein ·~i rd im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Macerial
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340 -7551) 
veröffentlicht. 

10 . 4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmi~tel
belehrung bei. 

4950 Hinden, 23.06.1992 

(Egell<raut) 



Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) Deutsche 

Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9962/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

5 

7 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz 
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mi~ Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung eiseo
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
( BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGB1. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Lauterherger Verpackungs GmbH 
Scharzfelder Straße 18 - 22 
3422 Bad Lauterberg 

Benennung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 42 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 425 Vgab 50 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
04.06.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

CD 1A2/Z112/S/ . . ................ /D/BAM 
(Herstellungs-

9962 - LB 

8 

8.1 

8.2 

8. 3 

8.4 

datum nach 
Rn 1512 ( 1) e 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe III verwendet werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 112 kg nicht überschreiten . 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefähr lieh er Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt / befüllt, be 
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RIO) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe 
festgelegten 

zur Beförde-

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts - und Mit
teilungsblatt der Bundesansta l t für Material
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Hinden, 23.06.1992 

u 
· ;:;raut) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9963/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

4.1 

4. 2 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
( BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

KWR H.-W. Stolle GmbH 
Birkenallee 159 
4440 Rheine 

Benennung der Bauart 

Kiste aus Pappe und Innenverpackungen 
(vier Kanister aus Kunststoff) 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 471 Vgab 62 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
30.06.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4. 1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
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gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge 
gut 

CD 4G/Y23/S/ ............. . /D/BAM 
(Herstellungs-

9963 - E .C. A. 

8 

8. l 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 22,5 kg 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Oberwachunq der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Oberwachunq der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden . 

9 Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

l 0 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

10.2 

10 . 3 

der Ordnung für die internationa l e 
förderung gefährlicher Güter (RIO) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe
festgelegten 
zur Beförde-

Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel 
belehrung bei. 

4950 Minden, 28.07.1992 

(Egelkraut) 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs - Ne. 9964/5H4 

für die Bauart einer Verpackung zur 9eförderung gefähr
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliehe und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverord nung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

2 Antragsteller 

3 

4 

5 

Wolfgang Röthel Gmb H 
Leipziger Straße 8 

3501 Edermünde-Besse 

Benennung der Bauart 

Sack aus Kunststoffolie 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 478 Vgab 90 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Wes tf ) vom 
23.06.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang v 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden . Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

CD 5H4/Y 26/S/ ................ /D/BAM 9964 - HERK 
(Herstellungs-

8 

8. 1 

8.2 

8. 3 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die ~ach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertl.gten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückesdarf 25,2 kg nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt 

8. 5 Entfällt 

8.6 Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 



8.7 Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)"" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

10.2 

10.3 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RIO) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe
festgelegten 

zur Beförde-

Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

Dieser Zulassungsschein ••ird im ""Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Minden, 25.06.1992 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs -Nr. 9965/5H4 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 

grenz
Güter 

Eisen-

(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

vorn 

Antragsteller 

Wolfgang Röthel GmbH 
Leipziger Straße 8 

3501 Ederrnünde-Besse 

3 Benennung der Bauart 

4 

Sack aus Kunststoffolle 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den ·Baurnustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 111 477 Vgab 90 der 
Bundesbahn··Versuchsansta 1 t Hinden (Westf) vorn 
23 . 06.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 

7 

serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~ 5H4/Z 26/S/ ........... /0/BAM 9965- Nyborg Plast 
\_V (Herstellungs-

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

9 

10 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe III verwendet werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 25,3 kg nicht überschreiten. 

Entfällt 

Entfällt 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind . 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RIO) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe
festgelegten 
zur Beförde-

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

10.4 Diesern Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Hinden, 25.06.1992 

u 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs - Nr . 9966/5H4 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr 
licher Güter 

2 

3 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Wolfgang Röthel GmbH 
Leipziger Straße 8 

3501 Edermünde-Besse 

Benennung der Bau~rt 

Sack aus Kunststoffolle 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 111 476 Vgab 90 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
23 . 06.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr . 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~ 5H4 / Z 16 / S/ ....... .... /D/BAM 9966- Nyborg Plast 
\V (Herstellungs-

8 

8. 1 

8.2 

8.3 

8.4 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe III verwendet werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 15,2 kg nicht überschreiten . 

Entfällt 

8 . 5 Entfällt 

8.6 

8.7 
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Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Die 
nach 

Uberwachung der 
dieser Bauart 

Fertigung 
muß nach 

von 
den 

Verpackungen 
''Technischen 

10 

Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung vo n 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TR'J 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be 
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

10.2 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RIO) 
Prüfanforder•Jngen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter . 

Eisenbahnbe
festgelegten 

zur Beförde-

Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein ••ird im "!\mts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prUfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Minden, 25.06.1992 

IJ 
(Egelkraut) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Ne. 9967/40 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

4.1 

4.2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Dynamit Nobel AG 
Dr.-Hermann-Fleck-Allee 
5909 Burbach-Würgendorf 

Benennung der Bauart 

Kiste aus Sperrholz 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 500 Vgab 54 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
24.06.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 



Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden . Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind . 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

CD 4D/Y460/S/ .......... ..... ... /0/BAM 
(Herstellungs-

9967 - KTS 

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8 . 1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind . 

8.2 

8 . 3 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 460 kg 
nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt 

8.5 Entfällt 

8.6 

9 

10 

10.1 

10.2 

10. 3 

10.4 

Die Oberwachunq der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001) • - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Ver" ·:ndung der Verpackung demjenigen , der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RIO) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe
festgelegten 
zur Beförde-

Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten . 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Minden, 28.07.1992 

{) 
(Egelkraut) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs - Nr. 9968/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr 
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz 
überschrei t ende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen 
bahn- GGVE) vom 22 . 07.1985 
( BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

2 Antragsteller 

3 

Gottlieb Duttenhöfer GmbH u . Co. KG 
Bahnhofstraße 100 
6733 Haßloch (Pfalz) 

Benennung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 212 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

6 

7 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 531 Vgab 51 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) vom 
26.06.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A2/Y350/S/ ............ . . . . . . /D/BAM 9968- GDH 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 ( 1) e 
der Anl. zur GGVE) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8. 1 

8.2 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 350 kg nicht überschreiten. 

8. 4 Die Oberwachunq der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden . 
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9 

10 

10.1 

10 . 2 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be 
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RID) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe
festgelegten 

zur Beförde-

Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10 .3 Dieser Zulassungsschein wird im ""Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin"" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht . 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel 
belehrung bei. 

4950 Minden, 28 . 07.1992 

(Egelkraut) 

Bundesbahn -Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs - Nr . 9969/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderu ng gefähr
l icher Güter 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Stelioplast Roland Stengel 
Industriestraße 6 - 8 
5561 Binsfeld 

Benennung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff 
mit nichtabnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 5,66 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 111 401 Vgab 40 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
27.07.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 

7 

serienmäßig gefertigt werden. Der Herste 1ler muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig 
ten Ve rpackungen d ie für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäß i g 
fert1gten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge 
gut 

CD 3H1/Y1.9/200/ ...... ...... . /D/BAM 
(Herstellungs
datum nach 

9969 - STP 

8 

8. 1 

8.2 

8.3 

8.4 

8 .5 

8.6 

8.7 

8. 8 

9 

10 

Rn 1512 ( 1 ) e) 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig qe
fertlgten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind . 

Die Verpackungen dürfen für 
der Verpackungsgruppe II oder 
den. 

gefährliche Güter 
III verwendet wer-

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern 
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können, darf die in folgender 
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter 
nicht überschreiten. 

Prüffüllgut 

Frostschutzmittel 

Dichte in g/cm 3 für Stoffe 
der Verpackungsgruppe 

I II III 

für Scheibenwaschanlagen 1,20 1,20 

Wasser 1,90 1,90 

Der gemessene Gesamtüberdruck in der Verpackung 
(d. h . Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
e vtl . vorhandener Gase, verminder t um 100 kPa) 
bei 55 oc auf der Grundlage des maximalen Fül
lungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 °C 
darf 

133 kPa bei Zuordnung zu den Prüffüllgütern 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)"' - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können . 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen 
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt wer
den, als durch folgende Prüffüllgüter: 

Frostschutzmittel für Scheibenwaschanlagen gemäß 
der im BZA Hinden hinteelegten Rezeptur, 
Sotff der Klasse 3 Ziffer 3. b) der Anlage zur 
GGVE 
und 
Wasser als Standardflüssigkeit gern. If) der Bei
lage zum Anh. V/GGVE. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 



10. 1 

10.2 

10.3 

10.4 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter ( RID) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

E:isenbahnbe 
festgelegten 
zur Beförde-

Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

Diesem Zulassungsschein 
belehrung bei. 

liegt eine Rechtsmittel -

4950 Minden, 17 . 08.1992 

(Egelkraut) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) Deutsche 

Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9970/3H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S . 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Karl Huber Verpackungswerke 
Hohenlohestraße 2 
7110 Öhringen 

3 Benennung der Bauart 

4 

5 

6 

7 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel 

Fassungsraum: 5,27 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 416 Vgab 40 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) vom 
26 . 06.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind . 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

CD 
8 

8 . 1 

8 . 2 

8.3 

8.4 

8. 5 

8.6 

8.7 

8.8 

9 

10 

10. 1 

3Hl/Yl.6/l60/ .. .. ..... . ... /D/BAM 9970 - KHV 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 ( 1 ) e) 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für 
der Verpackungsgruppe II oder 
den . 

gefährliche Güter 
III verwendet wer -

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter, die dem Prüffüllgut be
züglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können, darf die in folgender 
Tabelle aufgeführten Dichten des Prüffüllgutes 
nicht überschreiten. 

Prüffüllgut 
Dichte in g;cm 3 für Stoffe 

der Verpackungsgruppe 
I II III 

Wasser 1,60 1' 60 

Der gemessene Gesamtüberdruck in der Verpackung 
(d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtL vorhandener Gase, vermindert um 100 kPa) 
bei 55 oc auf der Grundlage des maximalen Fü l
lungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 oc 
darf 106 kPa nicht überschreiten. 

Entfällt 

Die Oberwachunq der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Oberwachunq der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 oc muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen 
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt wer
den, als durch folgendes Prüffüllgut: 

Wasser als Standardflüssigkeit gern. If) der Bei
lage zum Anh. V/GGVE. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RIO) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe
festgelegten 

zur Beförde-

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Hinden, 29.07.1992 

(Egelkraut) 
661 



Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) Deutsche 

Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9971/3H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22.07 . 1985 
(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Karl Huber Verpackungswerke 
Hohenlohestraße 2 
7110 Öhringen 

3 Benennung der Bauart 

4 

5 

6 

7 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel 

Fassungsraum: 10,6 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 417 Vgab 40 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
26 . 06.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen . 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

CD 3H1/Y1.6/160/ ... . ......... /0/BAM 
(Herstellungs
datum nach 

9971 - KHV 

Rn 1512 ( 1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

662 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
vertllendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter, die dem Prüffüllgut be 
züglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können, darf die in folgender 
Tabelle aufgeführten Dichten des Prüffüllgutes 
nicht überschreiten. 

8.4 

8.5 

8.6 

8 . 7 

8.8 

Prüffüllgut 

Wasser 

Dichte in g;cm3 für Stoffe 
der Verpackungsgruppe 

I II III 

I, 60 1,60 

Der gemessene Gesamtüberdruck in der Verpackung 
(d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase, vermindert um 100 kPa) 
be1 55 oc auf der Grundlage des maximalen Fül
lungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 oc 
darf 106 kPa nicht überschreiten. 

Entfällt 

Die Oberwachunq der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Techn i s c hen 
Richtlinien für die Oberwachunq der Fert i gung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001) • - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 oc muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauar t dü r fen 
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt wer
den, als durch folgendes Prüffüllgut: 

Wasser als Standardflüssigkeit gern. If) der Bei
lage zum Anh. V/GGVE. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Ven1endung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RIO) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe
festgelegten 
zur Beförde-

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340 - 7551) 
veröffentlicht. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Minden, 29.07.1992 

[f-
(E\']elkraut) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) Deutsche 

Bundesbahn 
Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9972/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. _ Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 



2 

3 

4 

5 

6 

7 

CD 

8 

8.1 

8.2 

8 . 3 

8 . 4 

8.5 

8.6 

Antragsteller 

Dr.-Ing. W. Frohn GmbH 
Geiselgasteigstraße 100 
8000 München 90 

Benennung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel 

Fassungsraum: 32,5 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 266 Vgab 40 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) vorn 
08.07.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind . 

Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

3H1 /Y I 150 I . .... .. ...... /D/BAM 
(Herstellungs
datum nach 

9972 - Dr. Frohn 

Rn 1512 (1) e) 
der Anl . zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendunq der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr . 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern 
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können, darf die in folgender 
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter 
nicht überschreiten . 

Prüffüllgut 
Dichte in g/crn 3 für Stoffe 

der Verpackungsgruppe 

n-Butylacetat mit 
n-Butylacetat gesättigte 
Netzmittellösung 
Kohlenwasserstoffgemisch 
(White Spirit) 

I II III 

1,20 
1,20 

1,20 
1,20 

Der gemessene Gesamtüberdruck in der Verpackung 
(d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase, vermindert um 100 kPa) 
bei 55 •c auf der Grundlage des maximalen Fül
lungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 •c 
darf 

100 kPa bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
n-Butylacetat und 

100 kPa bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
Kohlenwasserstoffgemisch 

nicht überschreiten. 

Entfällt 

Die Oberwachunq der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Oberwachunq der Fertigun~_von 

8 .7 

8.8 

9 

10 

10 . 1 

10.2 

10.3 

10.4 

Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Guter 
(TRV 001) '' - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt vo n höchstens 
35 •c muß sichergestellt sein, daß bei betriebs 
mäßigen Vorgängen keine Gefahren dur ch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen 
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt wer
den, als durch folgende Prüffüllgüter: 

n-Butylacetat/mit n-Butylacetat gesättigte Netz
rnittellösung als Standardflüssigkeit gern. Ic) der 
Beilage zum Anh . V/GGVE, 

Kohlenwasserstoffgemisch (White Spirit) als Stan 
dardflüssigkeit gern. Id) der Beilage zum Anh . V/ 
GGVE. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt / befüllt be
kannt sind . 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die int .•:-na· 
förderung gefährlicher G;.iter 
Prüfanforderungen für Verpac 
rung gefährlicher Güter. 

Jnal 
RIO 
:~gen 

Eisenbahnbe
festgelegten 
:ur Beförde-

Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin'' ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei . 

4950 Minden, 29.07 .1 992 

(Egelkraut) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9973/1H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560), in der Ne!'fassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Perstorp Norkun 
Kunststoffverarbeitung GmbH 
0-2767 Schwerin-Sacktannen 

Benennung der Bauart 

663 



Faß aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 129 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

6 

7 

8 

8 . 1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 111 515 vgab 40 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden ( Westf) vom 
25.06.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1H2/X234/S/ .. .... ............ /D/BAM 9973 - PN 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 ( 1) e 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
I I oder I I I verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 234 kg nicht überschreiten. 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S . 562, 
durchgeführt werden . 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RIO) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe
festgelegten 
zur Beförde-

10.2 De r Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht . 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Hinden, 04.08.1992 

(Egelkraut) 

664 

Bundesbahn - Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9974/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

0) 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
( BGB1 . I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Gottlieb Duttenhöfer GmbH u. Co. KG 
Bahnhofstraße 100 
6733 Haßloch (Pfalz) 

Benennung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 63,5 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 458 Vgab 50 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (West f) vom 
30.06.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr . 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A2/Y/l00/ ............. /D/BAM 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

9974 - GDH 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

ge
gut 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güte r 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe I I oder I I I verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichtj der Füllgüter darf 
1,20 g/cm

3 
(Verpackungsgrupp e II) bzw. 

1,80 g(cm (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigön 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 66 kPa nicht überschreiten. 



8 . 5 

9 

10 

10. 

Oie Ober-.. achung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Oberwachunq der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationa le 
förderung gefährlicher Güter (RIO) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe
festgelegten 

zur Beförde-

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein · .. ird im • .>Jllts- CJnd Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin'' ( ISSN 0340- 7551) 
veröffentlicht. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel 
belehrung bei. 

4950 Minden, 04.08.1992 

Cl 
Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) Deutsche 

Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Ne. 9975/4Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07 . 1985 
(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10 . Juni 1991 (BGBl. I, S . 1225) 

Antragsteller 

Paul Müller GmbH 
Brobbecke 1 
5983 Balve 2-Garbeck 

3 Benennung der Bauart 

4 

4. 1 

Kiste aus Stahl 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 587 Vgab 54 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
06.08.1992 einer Bauartprßfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

4. 2 Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

5 Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4Al/Y305/S/ ...... . .. .. .. . /0/BAM 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

9975 - PM 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8 . 2 

8.3 

8.4 

8.5 

8 . 6 

9 

10 

10. 1 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr . 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für 9efährliche GUter 
verwendet werden, wenn für s1e nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe !I oder III verwendet werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 305 kg 
nicht überschreiten . 

Entfällt 

Entfällt 

Die Oberwachunq der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Oberwachunq der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RIO) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe
festgelegten 

zur Beförde-

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10 . 3 Dieser Zulassungsschein ·•ird im "Amts- und Mi~
teilungsblatt der Bundesanstalt für Matecial
forschung und -prüfung, aerlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht . 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Minden, 07.08.1992 

I 
I \. 

. (Eg<ölkraut) 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9976/6HA1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr 
licher Güter 

2 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgut verordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. . I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10 . Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Van Leer Verpackungen GmbH 
Wassertor 13 
5952 Attendorn 

Benennung der Bauart 

Kombinationsverpackung Kunststoff mit faßförmiger 
Außenverpackung aus Stahl 

Fassungsraum: 206 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 212 Vgab 63 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Wes tf) vom 
25.06.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

7 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie fo lgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

~--~ 6HA1/X 1.8/250/ ............. / D/ BAM 9976 - VL 
\.,_ n) (Herstellungs -

R 

8.1 

8.7. 

8.3 

666 

datum nach 
Rn 1512 ( 1 ) e) 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr . 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
I I oder I II verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern 
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können, darf die in folaender 
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter 
nicht liberschreiten. 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

8. 8 

9 

Prüffüllgut 
Di c hte in g;cm 3 für Stoffe 

der Verpackungsgruppe 
--------------------------~I. ______ ~!I !!! 

Netzmittellösung 5%ig 
Salpetersäure 55%ig 
Salpetersäure 65%ig 
Salpetersäure 70%ig 
Wasser 
Perchloräthylen 

1,80 

1' 50 
i,50 
1' 50 
1,50 
2,70 
l' 70 

2' 25 
2' 25 
2,25 
2' 25 
4' 10 
2,55 

Der gemessene Gesamtüberdruck in der Verpackung 
(d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl. vo rhandene r Gase, vermindert um 100 kPa) 
bei 55 °C auf der Grundlage des maximalen Fü 1-
lungsgrades und einer Füllt emperat ur von 15 °C 
darf 

133 kPa bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
Netzmittellösung, 
133 kPa bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
Salpetersäure, 
166 kPa bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
Wasser 
und 
133 kPa bei Zuordnung zu den Prüffüllgütern 
Salpetersäure 65~ig und 70~ig sowie 
Perchloräthy len nicht überschreiten. 

Entfällt 

Die Ubenrachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauar t muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Oberwachunq der Fertigung vo n 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 oc muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbau art dürfen 
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt wer
den, als durch folgende Prüffüllgüter: 

Netzmittelösung als Standardflüssigkeit gern. Ia) 
der Beilage zum Anh. V/GGVE, 

Salpetersäure 55~ als Standardflüssigkeit gern. 
Ie) der Be ilage zum Anh. V/GGVE, 

Wasser als Standardflüssigkeit gern. If) der Bei
lage zum Anh. V/GGVE, 

Salpetersäure 65%ig und 70%ig Stoff der Klasse 8 
Ziffer 2.b) der Anlage zur GGVE 
und 
Perchloräthylen, Stoff der Klasse 6.1 
Ziffer 15.c) der Anlage zur GGVE. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träalichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt / befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RID) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe
festgelegten 

zur Beförde-

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalte n. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im ··.n.mcs- und t1it
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340- 7551) 
veröffentlicht . 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmit:el
belehrung bei. 

4950 Minden, 07.08 . 1992 

I 
~ 

l \__ / 
{F~}l li<r.::u:: 



Bundesbahn-Zentralamt 
Hi nden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs - Nr. 99 77/4H2 

für die Bauar t einer Verpacku ng zur Beförderung gefähr
li cher Güter 

3 

4 

4. 1 

4 . 2 

5 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16. August 1985 (BGBl. I, S. 1651) zuletzt ge
ändert durch die Siebente Ve rordnung zur Änderung 
von Gefahrgutausnahmeverordnungen vom 9 . März 
1992 (BGBl. I, S . 391) 
- Ausnahme Nr. E 18 -

Antragsteller 

Georg Utz GmbH 
Nordring 67 
4443 Schüttort 

Benennung der Bauart 

Kiste aus massivem 
300-ml - Aerosoldosen 

Anforderungen an die Bauart 

Kunststoff mit 36 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 543 Vgab 62 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
20.07 . 1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den . 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Baaart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertlgten Verpackungen s i nd dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

CD 4H2/Y15/S/ ............ .. /D/ BAM 9977 - UTZ 
(Herstellungs-

8 

8. 1 

8. 2 

8.3 

8.4 

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertlgten und entsprechend Nr . 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährl i che Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 15 kg 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

8.5 Entfällt 

8.6 Die Oberwachunq der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 

9 

(TRV 001)" - Verkehrsb l att Heft 16, 1987, s. 5o2, 
durchgeführt werden . 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt s i nd. 

10 Sonstiges 

10. 1 Entfällt 

10.2 Der Widerr uf dieser Zu!asst1nq bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein ·•ird im ''Amts- und Mit:
teilungsblat t d e r Bundesanstalt für Material
forschung und -p rüfung, Berlin" ( ISSN 0340 -7551) 
veröff en tlicht. 

10 . 4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Hi nden, 07.08.19 92 

i I I . ., / 

( EgE lkrcut) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs - Nr . 9978/4H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförd erung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

4. 1 

4 . 2 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16. August 1985 (BGBl. I , S. 1651) zuletz t ge 
ändert durch die Siebente Verordnung zur Änderung 
von Gefahrgutausnahmeverordnungen vom 9. März 
1992 ( BGBl. I, S. 391) 
- Ausnahme Nr. E 18 -

Antragsteller 

Georg Utz GmbH 
Nordring 67 
4443 Schüttort 

Benennung der Bauart 

Kiste aus massivem Kunststoff 
250-ml-Aerosoldosen 

Anforderungen an die Bauart 

mit 60 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 544 Vgab 62 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
20.07 . 1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr . 4 . 1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer 
den. 

Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig-
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1 

8 

8. 1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

9 

ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~4H2/Yl9 /S/ .............. /0/BAM 9978 - UTZ 
\!}__) (Herstellungs-

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

ge
gut 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind . 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 19 kg 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

Entfällt 

Die Oberwachunq der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Oberwachunq der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)""- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10. Entfällt 

10.2 Der ~iderruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wir-d im ""Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für- Material
forschung und -prüfung, Berlin "" ( ISSN 03-!0-7551) 
ver-öffentlicht. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Minden, 07.08.1992 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr . 9979 / 0A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförder-ung gefähr
licher Güter 
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Rechtsgrundlagen 

Veror-dnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

2 

3 

5 

6 

1 

8 

8. 1 

8.2 

8.3 

8. 4 

8.5 

9 

Antragsteller 

Blechwarenfabrik Limburg GmbH 
Stiftstraße 2 
6250 Limburg 1 

Benennung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit abnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 35,6 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entspr-echen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 630 Vgab 53 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) 
vom 24. 01. 1992 einer Bauartprüfung nach dem An
hang V der Anlage zur- GGVE unter-zogen worden 
sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforder-ungen nach 
Nr. 4 e~füllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt wer-den. Der Hersteller muß 
ge•,.,ährleisten, daß bei den se~ienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OA2/Y /100/ ............ /0/BAM 9979 - BL 
(He~stellungs-

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauar t serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. -; gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn fUr sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

Die Grenzdaten tur den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dicht) der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstiggn 
inerten Gasen , vermindert um 100 kPa) be ~ 55 C 
darf 66 kPa nicht überschreiten. 

Die Oberwachunq der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antr-agsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für- Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
fö~derung gefährlicher Güter (RIO) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe
festgelegten 
zur Beförde-



10 . 2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungssche i n wird im ''Amts- und Mi t 
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material 
forschung und -prüfung, Berlin '' ( ISSN 0340 - 7551) 
veröffentlicht. 

10 . 4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei . 

4950 Minden, 07 . 08.1992 

' I 
I 

I r 
(Fgrdkmut) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9980/1A2 

für die Bauart einer Vecpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mi t Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22 . 07 . 1985 

grenz
Güter 

Eisen-

(BGBl. I, S . 1560), in der Neufassung 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

vom 

Antragsteller 

Blechwarenfabrik Limburg GmbH 
Stiftstraße 2 
6250 Limburg 1 

Benennung der Bauart 

~aß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel 

~assungsraum: 35,6 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 675 Vgab 53 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vorn 
24.07.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 ~ertigung von Verpackungen 

7 

8 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewlhrleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erf011t sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmlßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~1A2/Y/100/ . .. ....... . .. /D/BAM 9980 - BL 
\.!}__) (Herstellungs-

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die VerNeodung der Verpackung 

ge
gut 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne-

8.2 

8 . 3 

8 . 4 

8.5 

9 

10 

ten Verpackungen dürfen f ür gefährliche Güter 
verwendet werden, we nn fi1r sie nach den Vor
schriften der GGVE: solche Verpackungen zulässig 
sind . 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
wecden . 

Die Grenzda t en für den I nhalt dürfen ni c ht über
schritten werden. 
Die Dichtj der ~üllgüter darf 
1,20 g/cm 3 ( Verpackungsgruppe ! !) bz~. 

1,80 g/cm (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten . 

Der Gesamtüberdru c k (d. h. Dampfdruck des ~üllgu
tes und Part i aldruck von Luft oder sonstiggn 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 c 
darf 66 kPa nicht überschreiten. 

Die Oberwachunq der ~ertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nacn den "Technischen 
Richtlinien für die Oberwachunq der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Giiter 
(TRV 001)'' - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgefOhrt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis 
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der d i e 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind . 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

10 . 2 

der Ordn ung fDr die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RIO) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe 
festgelegten 

zur Beförde -

Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10 . 3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit 
teilungsblatt der Sundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

10 . 4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Minden, 07.08.1992 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr . 9981/3H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung geflhrlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE:) vom 22.07.1985 
( 8GBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Steliop1ast Roland Stengel 
Kunststoffverarbeitung GmbH 
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Industriestraße 6 - 8 
5561 Binsfeld 

3 Benennung der Bauart 

5 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel 

Fassungsraum: 5,4 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 400 '!gab 40 der 
Bundesbahn - Versuchsanstalt Minden (West f) vom 
15 . 07 . 1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

8 

8. 

8.2 

8.3 

8.4 

670 

Nach der zugelassenen Bauart dlirfen Verpackungen 
se!:"ienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller- muß 
gewlhrleisten, daß bei den serienmlßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmlßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

3Hl/Yl. 9/200/ .......... . .. /0/BAN 9981 - STP 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 ( 1 ) e) 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmlßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für geflhrliche Güter 
verwendet ~erden, wenn flir sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zullssig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche GUter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

Die Grenzdaten flir den Inhalt dürfen nicht Ober
schritten werden. 
Die Dichte der Flillgüter, die den Prüffüllglitern 
bezüglich der chemischen Vertrlglichkeit zuge
ordnet werden können, darf die in folgender 
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter 
nicht überschreiten. 

Prüffül lgut 
Dichte in g/cm 3 flir Stoffe 

der Verpackungsgruppe 
I II III 

Netzmittellösung 5%ig 
n-8utylacetat mit 
n -Butylacetat geslt
tigte Netzmittellösung 
Kohlenwasserstoffgemisch 
(White Spirit) 
Salpetersäure 55%ig 
Wasser 

1,40 

1,00 

1,00 
1,40 
1,90 

1,40 

1,00 

1,00 
1' 40 
1' 90 

Der gemessene Gesamtüberdruck in der Verpackung 
(d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl . vorhandener Gase, vermindert um 100 kPa) 
bei 55 °C auf der Grundlage des maximalen Fül
lungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 °C 
darf 

133 kPa bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
Netzmittellösung, 
66 kPa bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
n-Butylacetat mit n-Butylacetat geslttigte Netz
mittellösung, 
66 kPa bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
Kohlenwasserstoffgemisch (White Spirit), 
133 kPa bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
Salpeterslure 
und 

133 kPa be i Zuordnung zur Standard flils si gkei ~ 
Wasser 
nicht überschreiten. 

8.5 Entfällt 

8.6 

8.7 

8 . 8 

Die Überwachung der Fertigung '/On ·,/erpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährl i cher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden . 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 oc muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgingen keine Gefahren durch elektro 
statische Aufladung der Gefäße entstehen kHnnen. 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen 
durch die Füllgüter nicht stärker geschldigt wer
den, als durch folgende Prüffüllgüter: 

Netzmittellösung als Standardflüssigkeit gern. Ia) 
der Beilage zum Anh. V/GGVE, 

n-Butylacetat/mit n-8utylacetat gesät t igte Netz
mittellösung als Standardflüssigkeit gern. lc) der 
Beilage zum Anh. V/ GGVE, 

Salpeterslure 55 % als Standardflüssigkeit gern. 
Ie) der Beilage zum Anh . V/GGVE, 

Kohlenwasserstoffgemisch (White Spirit) als Stan
dardflüssigkeit gern. I d) der Beilage zum Anh. V/ 
GGVE, 

Wasser als Standardflüssigkeit gern. lf) d er Be i
lage zum Anh. V/GGVE. 

Der Nachweis zur Feststel l ung der chem i schen Ver 
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachwe~s
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
VerpacKung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10 . 1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RIO) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung geflhrlicher Güter. 

Eisenbahnbe
festgelegten 

zur Beförde-

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Minden, 07.08.1992 

u 
(Egelkraut) 



Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs - Nr. 9982/lA2 

für die Bauart einer Verpackung zur Befbrderung gefähr
licher Güter 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) ~om 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I. S. 1225) 

Antragsteller 

Muhr. & Sbhne 
Kblner Straße 75 
5952 Attendorn 

3 Benennung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 128,4 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 496 Vgab 51 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
15.07.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr . 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt ~erden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A2/Y135/S/ .................. /0/BAM 9982 - M + S 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 ( 1) e 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohbchstmasse des Ver
sandstückes darf 135 kg nicht überschreiten. 

Die Oberwachunq der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Befbrderung gefährlicher Güter 
(TRV001)''- VerkehrsblattHeft 16,1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis 
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
fbrderung gefährlicher Güter (RIO) 
Prüfanforderungen für 1/erpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe
festgelegten 

zur Befbrde -

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
verbffentlicht. 

10 . 4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Minden, 10.08.1992 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) Deutsche 

Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs - Nr. 9983/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Befbrderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Befbrderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Gottlieb Duttenhbfer GmbH u. Co. KG 
Bahnhofstraße 100 
6733 Haßloch/Pfalz 

Benennung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 124 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

6 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 639 Vgab 51 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
30.07.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
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serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muH 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

8. l 

8. 2 

8.3 

8. 4 

9 

10 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

lA2/Y210/S/ ....... • ........ .. /D/BAM 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 ( 1) e 
der Anl. zur GGVE) 

9983 - GDH 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden . 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 210 kg nicht überschreiten. 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auf lagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Ver·packung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RIO) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter . 

Eisenbahnbe
festgelegten 
zur Beförde-

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im '"Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt 
belehrung bei. 

4950 Minden, 12.08.1992 

(Egelkmut) 
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eine Rechtsmittel-

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) Deutsche 

Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9984/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

8.1 

8.2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Aug. Schmalenbach GmbH + Co. oH 
Auf der Höhe 20 
4100 Duisburg 1 

Benennung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 124 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 643 Vgab 51 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) vom 
30.07.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A2/Y210/S/ ... . .............. /D/BAM 9984 - SCH 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 ( 1) e 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der .verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 210 kg nicht überschreiten. 

8. 4 Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 



10 

10. 1 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetztjbefüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RIO) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe
festgelegten 

zur Beförde-

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Diesec Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
focschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei . 

4950 Minden, 12.08.1992 

(Egelkraut) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) Deutsche 

Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9985/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
( BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Johannes Rötzmeier 
Holser Heide 66 
4796 Salzkotten-Holsen 

Benennung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 28 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 599 Vgab 50 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
03.08.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Herstellec muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 

8 

8. 1 

8.2 

8.3 

8.4 

8 . 5 

9 

10 

10.1 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1Al/X1.6/400/ ............. /D/BAM 9985 - RÖ 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne . 
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn flir sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
I I oder I I I verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichtj der Füllgüter darf 
1,60 g/cm3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
2,40 g/cm3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
3,60 g/cm (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstiggn 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 c 
darf 266 kPa nicht überschreiten. 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter ( RID) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe
festgelegten 

zur Beförde-

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht . 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Minden, 12.08.1992 

(Egelkraut) 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9986/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Lauterherger Verpackungs GmbH 
Scharzfelder Straße 18 - 22 
3422 Bad Lauterberg 

Benennung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 214 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 574 Vgab 51 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
03.08.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

CD 

8 

8.1 

8 . 2 

8.3 

8.4 
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Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A2/Yl45/S/ ... . ...... . .... . .. /D/BAM 9986 - LB 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 (1) e 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn fiir sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 145 kg nicht überschreiten. 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ··Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)"'- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpack~ng für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt s1nd. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RIO) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe
festgelegten 
zur Beförde-

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten . 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei . 

4950 Minden, 13.08.1992 

I 
r I ~-

( Egelkrnut) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) Deutsche 

Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9987/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Lauterherger Verpackungs GmbH 
Scharzfelder Straße 18 - 22 
3422 Bad Lauterberg 

Benennung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 223 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 575 Vgab 51 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
03.08.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind . 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 



7 

8 

8. 1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

10 

10. 1 

Kennzeichnung 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A2/Y327/S/ . . ...... ....... ... /0/BAM 9987 - LB 
(Herstellungs -
datum nach 
Rn 1512 (1) e 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
ver-t~endet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe !I oder III verwendet 
werden. 

Oie Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 327 kg nicht überschreiten. 

Oie Oberwachunq der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Oberwachunq der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RIO) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe
festgelegten 

zur Beförde-

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10 . 3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (!SSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Minden, 13.08.1992 

lf:g?lkraut) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9988/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 

4 

5 

6 

7 

(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. !, S. 1225) 

Antragsteller 

Muhr & Söhne 
Kötner Straße 75 

5952 Attendorn 

Benennung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 113 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 604 Vgab 51 der 
ßundesbahn - Versuchsanstal t Minden (West f) vom 
23.07.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A2/X125/S/ ................. /D/BAM 9988 - M + S 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 ( 1) e 
der Anl. zur GGVE) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8. 1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für 
II 

gefährliche Güter 
oder I I I verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 125 kg nicht überschreiten. 

Die Oberwachunq der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RIO) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 

Eisenbahnbe
festgelegten 

zur Beförde-
rung gefährlicher Güter. 

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin'· ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 
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10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Minden, 14.08.1992 

(Egelkraut) 

Bundesbahn- Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C U E I N 

Zulassungs-Nr. 99 8 9/1H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

4 

5 

6 

7 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche un d grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Ge fahr gutverord nung Eise n 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
( BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 "(BGBl. I, S . 1225) 

Antragsteller 

SULO Eisenwerk 
Streuber & Lohmann GmbH & Co. KG 
Sünder Straße 85 
4900 Herford 

Benennnng der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 32,7 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumu stern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 556 Vgab 40 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
16.07.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschr i ebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr . 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 

ge
gut 

CD
U sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

9989 

_ SL 

lH2/X56/S/ .... . ........ ... .. / D/ BAM 
(Herstellungs-

8 

8.1 

676 

datum nach 
Rn 1512 ( l ) e 
de r Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fer t igten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne 
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 

8.3 

8 . 4 

9 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
I I oder I I I ver,Nendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 56 kg nicht überschreiten. 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nac h den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle 1\uflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RID) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe -· 
festgelegten 
zur Beförde-

10.2 De r Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10 . 3 Dieser Zul assungss chein wird im •• Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Ber lin ·· ( ISSN 0340-7551) 
veröf fentlicht . 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rech tsmi ttel
belehrung bei . 

4950 Minden, 17.08 .1 992 

(EgelkrAI 1l) 

Bundesbahn - Zentralamt 
Minden (Westf) Deutsche 

Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs- Nr . 9990/3A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 

grenz
GUter 

Eisen-

( BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

vom 

Antragsteller 

Tankanlagen Salzkotten GmbH 
Ferdinand-Henze-Straße 9 
4796 Salzkotten 

Benennung der Bauart 

Kanister aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel 

Fassungsraum : 5,38 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 612 Vgab 50 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
27 . 07 . 1992 einer Bauartprüfung nach dem 1\nhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 



5 

6 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8 . 4 

8.5 

9 

10 

10. 1 

10.2 

10 . 3 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen . 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

3A1/X2.0/600/ ......... ... . /D/BAM 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

9990 - TS 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden . 

für gefährliche Güter 
II oder I I I verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dicht] der Füllgüter darf 
2,00 g/cm

3 
(Verpackungsgruppe I) bzw. 

3,00 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
4,50 g/cm (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder so~stigön 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) be~ 55 C 
darf 400 kPa nicht überschreiten. 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefähr lieber Güter 
(TRV 001) • - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RIO) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter . 

Eisenbahnbe
festgelegten 
zur Beförde-

Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin'' (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Minden, 20.08.1992 

(Egelkraut) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs - Nr. 9991/3A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8. 1 

8.2 

8 . 3 

8.4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Tankanlagen Salzkotten GmbH 
Ferdinand-Henze-Straße 9 
4796 Salzkotten 

Benennung der Bauart 

Kanister aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 10,5 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 613 Vgab 50 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) vom 
27 . 07.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

3Al/X2.0/600/ ............. /0/BAM 9991- TS 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind . 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe I, II, II I verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dicht) der Füllgüter darf 
2,00 g/cm3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
3,00 g/cm3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
4,50 g/cm (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d . h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder so~stigön 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) be~ 55 C 
darf 400 kPa nicht überschreiten. 
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8.5 

9 

10 

10.1 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden . 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis 
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter ( RID) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe
festgelegten 
zur Beförde-

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein ••ird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel 
belehrung bei . 

4950 Hinden, 20.08.1992 

(Egelkraut) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9992/3Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

5 

678 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, s. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Tankanlagen Salzkotten GmbH 
Ferdinand-Henze-Straße 9 
4796 Salzkotten 

Benennung der Bauart 

Kanister aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 22,8 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Oie Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 614 Vgab 50 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
27.07.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfül lt werden, zugelassen. 

6 

7 

CD 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden . Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

3A1/X/600/ .. . ... . ... .. . /D/BAM 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

9992 - TS 

ge 
gut 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

8 . 4 

8.5 

9 

10 

10.1 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne 
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
I I oder I I I verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dicht3 der Füllgüter darf 
1,20 g;cm3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
2,70 g/cm (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstig5n 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 400 kPa nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RID) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter . 

Eisenbahnbe
festgelegten 
zur Beförde-

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Hinden, 20.08.1992 

(Egelkraut) 



Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) Deutsche 

Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Ne. 9993/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

4 . 1 

4.2 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16. August 1985 (BGBl. I, S. 1651) zuletzt ge
ändert durch die Siebente Verordnung zur Änderung 
von Gefahrgutausnahmeverordnungen vom 9. März 
1992 (BGBl. I, S. 391) 
- Ausnahme Nr. E 18 -

·Antragsteller 

Blendax GmbH 
Rheinallee 88 
6500 Mainz 1 

Benennung der Bauart 

Kiste aus Pappe mit 24 150-ml-Aerosoldosen 

Anforderungen an die Bauart 

Oie Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 677 Vgab 61 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
13.08.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind . 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

5 Zulassung 

6 

7 

8 

8. 1 

8.2 

8. 3 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmlßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(u\ 4G/Y4/S/ .. . .. . ..... . . . /D/BAM 9993 - WEBI 
\ "_) (Herstellungs-

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

ge
gut 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für geflhrliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für geflhrliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 3, 7 kg 
nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt 

8.5 

8.6 

Entflllt 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung geflhrlicher Güter 
(TRV 001)'' - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind . 

10 Sonstiges 

10. 1 Entfällt 

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungssche i n wird im "Amts - und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei . 

4950 Hinden, 24.08.1992 

(Eg<ölkraut) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) Deutsche 

Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9994/3H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22.07 . 1985 
( BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S . 1225) 

Antragsteller 

Kunststoffverarbeitung Koetke KG 
Nienwohlder Eck 1 
3121 Lüder (Reinstorf) 

Benennung der Bauart 

Rechteckflasche aus Kunststoff mit 
barem Deckel 

Fassungsraum: 1,06 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

nichtabnehm-

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 497 Vgab 40 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
11.08.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr . 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmlßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 
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8 

8. l 

8.2 

8 . 3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

8. 8 

3H1/Y/100/ . . . . . ... ... .. / D/BAM 9994 - KVK 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 ( 1 ) e ) 
der Anl . zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne 
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor 
sehr iften der GGVE sol c he Verpackungen zu l äss i g 
si nd. 

Die Verpackungen dürfen für 
der Verpackungsgruppe II oder 
den. 

gefährliche Güter 
III verwendet wer -

Die Grenzdaten für den I nhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Fü l lgüter , die den Prüffüllgütern 
bezügli c h der chemis c hen Verträgl i chkeit zuge
ordnet werden können, darf die in folgender 
Tabelle aufgeführten Di c hten der Prüffüllgüter 
nicht überschreiten . 

Prüffüllgut 

Frostschutzmittel für 
Scheibenwaschanlagen 
Äthylalkohol 

Dichte in g/cm 3 für Stoffe 
der Verpackungsgruppe 

I II III 

0' 9 
0,9 

0,9 
0,9 

Der gemessene Gesamtüberdruck in der Verpackung 
(d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase, vermindert um 100 kPa) 
bei 55 oc auf der Grundlage des maximalen Fül
lungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 °C 
darf 66 kPa bei Zuordnung zu den Prüffüllgütern 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 oc muß sichergestellt sein, daß bei betriebs 
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen 
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt wer 
den, als durch folgende Prüffüllgüter: 

Frostschutzmittel für Scheibenwaschanlage gemäß 
der im BZA Minden hinterlegten Rezeptur, Stoff 
der Klasse 3 Ziffer 3.b) der Anlage zur GGVE 
und 
Äthylalkohol, Stoff der Klasse 3 Ziffer J.b) der 
Anlage zur GGVE . 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

10.2 

10.3 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RID) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe
festgelegten 

zur Beförde-

Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

Dieser Zulassungssche i n :Nird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

10.4 Diesem Zulassungsschein 
belehrung bei. 

liegt eine Rechtsmittel -

u 4950 Minden, 25.08.1992 

680 (Egelkraut) 

Bundesbahn - Zentralamt 
Hinden (Westf) Deutsche 

Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs - Nr. 9995/1Al 

für die Bauart einer Ve rpackung zur Beförderung gefähr
l icher Güter 

1 

2 

4 

5 

6 

7 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
über s chreitende Beförderung gefähr l icher Güter 
mit EisenbRhnen (Gefahrgu tverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22 . 07 . 1985 
( BGBl. I, S . 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Tankanlagen Salz kotten GmbH 
Ferdinand-Henze-S t raße 9 
4796 Salzkott e n 

Benennung der Bauart 

Flasche 
Deckel 

aus Stahlblech 

Fassungsraum: 1,25 Li ter 

Anforderungen an die Bauart 

mi t nichtabnehmbarem 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 1 11 609 vgab 50 der 
Bundesbahn-versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
11.08.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen . 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

GJ 1Al/X2.0/600/ ....... . ..... /D/BAM 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

9995 - TS 

8 

8. 1 

8.2 

8. 3 

8.4 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVI> solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe I, I I oder II I verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt 
schritten werden . 
Die Dichtj der Füllgüter darf 
2,00 g/cm 3 (Verpackungsgruppe 
3,00 g/cm3 (Verpackungsgruppe 
4,50 g/cm (Verpackungsgruppe 
nicht überschreiten. 

dürfen nicht über-

I) bzw. 
II) bzw. 
III) 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstiggn 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 400 kPa nicht überschreiten. 



8.5 

9 

10 

10. 1 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ··Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)''- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden . 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderang gefährlicher Güter (RIO) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe
festgelegten 

zur Beförde-

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Minden, 26.08.1992 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) Deutsche 

Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9996/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Tankanlagen Salzkotten GmbH 
Ferdinand-Henze-Straße 9 
4796 Salzkotten 

Benennung der Bauart 

Flasche 
Deckel 

aus Stahlblech 

Fassungsraum: 2,25 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

mit nichtabnehmbarem 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 610 Vgab 50 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
11.08.1992 einer Bauartprüfung nach 1em Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung. von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

(u\1Al/X2.0/600/ . ............ /D/BAM 9996- TS 
\ ~~ (Herstellungs-

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8 . 1 

8 . 2 

8.3 

B. 4 

8.5 

9 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
I I oder I I I verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichtj der Füllgüter darf 
2,00 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
3,00 g/cm3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
4,50 g/cm (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstiggn 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 400 kPa nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderang gefähr lieber Güter (RIO) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe
festgelegten 
zur Beförde-

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Minden, 26.08 . 1992 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) Deutsche 

Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs - Nr . 9997/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 

grenz
Güter 

Eisen-

(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

vom 

Antragsteller 

Tankanlagen Salzkotten GmbH 
Ferdinand-Henze-Straße 9 
4796 Salzkotten 

Benennung der Bauart 

Flasche 
Deckel 

aus Stahlblech 

Fassungsraum: 5,4 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

mit nichtabnehmbarem 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 611 Vgab 50 der 
Bundesbahn-Vers uchsanstalt Minden (Westf) vom 
11.08.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

~lA1/X2.0/600/ ......... .. .. /0/BAM 9997 - TS 
\-~~ (Herstellungs-

8 

8 . l 

8.2 

8. 3 

8.4 
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jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
I I oder II I verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichtj der Füllgüter darf 
2,00 g/cm3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
3,00 g/cm3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
4,50 g/cm (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten . 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigön 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 400 kPa nicht überschreiten. 

8.5 

9 

Die Oberwachunq der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Oberwachunq der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung - der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10,1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefähr lieber Güter (RIO) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter . 

Eisenbahnbe 
festgelegten 

zur Beförde-

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10 . 3 Dieser Zulassungsschein •.drd im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht . 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel 
belehrung bei. 

4950 Hinden, 26 . 08.1992 

u 
Bundesbahn-Zentralam·t 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9998/4H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07 . 1985 

grenz
Güter 

Eisen-

(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

vom 

2 Antragsteller 

3 

4 

4.1 

4.2 

5 

Georg Utz GmbH 
Nordring 67 
4443 Schürtorf 

Benennung der Bauart 

Kiste aus massivem Kunststoff mit Innenverpackun
gen (16 Säcke aus Textilgewebe) 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 273 Vgab 62 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
21.08.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 



der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

CD 4H2/Y 456/S/ ............ . . /D/BAM 9998 - UTZ 
(Herstellungs-
jahr, nur die 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

9 

10 

10. 1 

10.2 

10.3 

beiden letzten 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 455,3 kg 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Oberwachunq der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherste l len, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RIO) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe
festgelegten 
zur Beförde-

Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

Dieser Zulassungsschein wird im • Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentli-::ht. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Min~en, 28.08.1992 

Cl 
(Egslkraut) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9999/3lHA1 

für die Bauart eines Kombinations-Großpackmittels 
Kunststoff zur Beförderung (IBC) mit Innengefäß aus 

gefährlicher Güter 

2 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 16. Au
gust 198_5 (ßGBl. I, S. 1651) zuletzt geändert 
durch d~e s~ebente Verordnung zur Änderung von 
Gefahrgutausnahmeverordnungen vom 09: März 1992 
(BGBl. I, S 391) 
- Ausnahme Nr. E 77 -

Antragsteller 

Mauser Werke GmbH 
5040 Brühl 

3 Benennung der Bauart 

4 

Kombinations-Großpackmittel ( IBC) mit Innengefäß 
aus Kunststoff 

Fassungsvermögen: 060 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die __ Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gernaß den nachfolgenden Prüfberichten der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauart
prüfung nach den Vorschriften des Abschnitts 26 
der Allgemeinen Einleitung zum IMDG-Code deutsch 
(BAnz.Nr. 98a vom 01. Juni 1991) hinsichtlich 
Bau, . Ausrüstung, Prüfung, Zulassung und 
Kennze~chnung von Kombinantions-·Großpackmitteln 
(IBC) mit Innengefäßen aus Kunststoff unterzogen 
worden sind: 

Bericht 111 399 vom 07.05.1992 

5 Zulassung 

6 

7 

Die unter Nr. 3 benannte Bauart wird unter der 
Voraussetzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 
erfüllt sind, zugelassen. 

Fertigung von Kombinations-Großpackmitteln (IBC) 
mit Innengefäßen aus Kunststoff 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen IBC serien
m~ßig _gefertigt werden. Der Hersteller muß ge
wahrle~sten, daß be~ den serienmäßig gefertigten 
IBC die für die Bauart festgelegten Anforderun
gen erfüllt sind. 

Bis zur endgültigen Festlegunq fertigungsüber
w:'che~der Maßnahmen ist das vorliegende Quali
tatss~cherungsprogramm einzuhalten und die Proto
kolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfun
gen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten IBC sind dauerhaft und gut lesbar wie 
folgt zu kennzeichnen: 

,~ .. 1 31HA1/Y/ .............. /D/BAM 9999 - M/4000/1736/ 
;·.-. Monat und Jahr 

(jeweils die letzten 
zwei Stellen) der 
Herstellung nach 
Abschnitt 26.1.5.1.1 des 
Kap 26/IMDG-Code deutsch 

1060 l/74 kg/100 kPa/ .......... . ........ . 
Datum der letzten 
Dichtheitsprüfung 
bzw. Inspektion 
(Monat und Jahr, 
jeweils die letzten 
beiden Ziffern) 
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8 

8. 1 

8.2 

Auflagen über die Verwendung der IBC 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und nach Nr. 7 gekennzeichneten IBC 
dürfen fiir gefährliche Güter verwendet werden, 
wenn für sie nach den Vorschriften der GGVE sol
che IBC zulässig sind. 

Die IBC dürfen für gefährliche Güter der Ver
packungsgruppe II oder III verwendet werden . 

8.3 Grenzdaten für den Inhalt 

8 . 4 

8.5 

Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern 
(bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können, darf die in folgender 
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter 
nicht überschreiten: 

Prüffüllgüter Dichte in g/cm 3 für 
Stoffe der Verpackungs
gruppe II und III 

Wasser 1,60 

Der gemessene Gesamtüberdruck in dem Großpackmit
tel ( IBC) (d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus 
Partialdruck evtl. vorhandener Gase, vermindert 
um 100 kPa) bei 55 oc auf der Grundlage des maxi
malen Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 
15 oc darf 

66 kPa bei Zuordnung zu dem Prüffüllgut Wasser 

nicht überschreiten. 

Die Werkstoffe dieser Bauart dürfen durch 
FülJ.güter nicht stärker geschädigt werden, 
durch folgende Prüffüllgüter: 

Wasser: in Anlehnung an die Bedingungen 
Rn 1551(6) und (7) des Anhangs V der 
fahrgutverordnung Eisenbahn (GGVE) 
Erfüllung des Abschnitts 26 . 5.8.3 
Kapitel 26/IMDG-Code deutsch 

die 
als 

der 
Ge-
in 

des 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung 
der IBC demjenigen, der die IBC für Gefahrgut 
erstmals einsetzt/befüllt bekannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Entfällt 

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Mit 
teilungsblatt der Bundesanstalt für Ma terial
forschung und -prüfung, Berlin'' ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Minden, 25.05.1992 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) Deutsche 

Bundesbahn 

U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr . 10 002/l3H2 

für die Bauart eines flexiblen Großpackmittels ( IBC) 
zur Beförderung gefährlicher Güter 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaat liche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22.07 .1 985 
(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225 ) 

Antragsteller 

PEMA-Handel GmbH 
Carl-Zeiss-Straße 10 
2808 Syke 

3 Benennung der Bauart 

Flexibles Großpackmittel (IBC) 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

6 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 111 220 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 31.03.1992 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang VI der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind . 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen . 

Fertigung von flexiblen Großpackmitteln (IBC) 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen flexible 
Großpackmittel ( IBC) serienmäßig gefertigt wer
den. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten flexiblen Großpack
mitteln (IBC) die für die Bauart festgelegten An 
forderungen erfüllt sind. 

Bis zur endgültigen Festlegunq fertigungsüber
wachender Maßnahmen ist das vorliegende Quali
tätssicherungsprogramm einzuhalten und die Proto
kolle über die regelmäßig durchgeführten Prü
fungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

7 Kennzeichnung 

8 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
fertigten flexiblen IBC sind dauerhaft und gut 
lesbar wie folgt zu kennzeichnen: 

,.--:::-, 
I 'U •• 13H2/Z/ ..... ' ..... /D/BAM 10 002 - PEMA/2500/1250 
\.~. . (Herstellungs-

datum nach 
Rn 1605 ( l) d) 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen übe r die Verwendung der flexiblen Groß
packmittel (IBC) 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten flexiblen Großpackmittel (IBC) dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie 
nach den Vorschriften der GGVE solche flexiblen 
Großpackmittel (IBC) zulässig sind. 

8.2 Die flexiblen Großpackmittel (IBC) dürfen für ge
fährliche Güter der Verpackungsgruppe III verwen 
det werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Die höchstzulässige Ladung des flexiblen Groß
packmittels (IBC) darf 1250 kg nicht überschrei 
ten. 



8.4 

9 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gern. Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der flexiblen Großpackmittel (IBC) 
demjenigen, der die flexiblen Großpackmittel 
(IBC) für Gefahrgut einsetzt/befüllt bekannt 
sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) festgelegten 
Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

10 . 4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Minden, 15.05.1992 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10 006/40 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 

grenz
Güter 

Eisen-

( BGBl. I, S . 1560), in der Neufassung 
10 . Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

vom 

Antragsteller 

Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH 
Unternehmensbereich Verteidigungssysteme 
7312 Kirchheim/Teck-Nabern 

Benennung der Bauart 

Kiste aus Sperrholz als Außenverpackung und Säcke 
aus Polyethylen-Folie als Innenverpackung 

4 Anforderungen an die Bauart 

4.1 

4.2 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 110 341 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 17.12.1991 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr . 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 

8 

8 . 1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

9 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

40/YlOO/S/ .... .......... /0/BAM 10 006 - Kol lmar 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Die Bruttomasse des Ve rsandstückes darf 100 kg 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Oberwachunq der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S . 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RIO) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe
festgelegten 
zur Beförde-

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Recht smittel
belehrung bei. 

4950 Minden, 21.05.1992 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10008/3lHHl 

für die Bauart eines 
(IBC) mit Innengefäß aus 
gefährlicher Güter 

Kombinations-Großpackmittels 
Kunststoff zur Beförderung 

3 

4 

5 

686 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 16. Au
gust 1985 (BGBl. I, s. 1651) zulet_zt geändert 
durch die Siebente Verordnung zur Anderung von 
Gefahrgutausnahmeverordnungen vom 9. März 1992 
(BGBl. I, S 391) 
- Ausnahme Nr. E 77 -

Antragsteller 

Riede! de Haen AG 
3016 Seelze 1 

Benennung der Bauart 

Kombinations-Großpackmittel ( IBC) mit Innengefäß 
aus Kunststoff 

Fassungsvermögen: 1002 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Oie Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß den nachfolgenden Prüfberichten der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauart
prüfung nach den Vorschriften des Abschnitts 26 
der Allgemeinen Einleitung zum IMOG-Code 
deutsch/BAnz. Nr. 98a vom 1. Juni 1991) hinsicht
lich Bau, Ausrüstung, Prüfung, Zulassung und 
Kennzeichnung von (IBC) und Kombinations
Großpackmittel (IBC) mit Innengefäßen aus Kunst
stoff unterzogen worden sind: 

Bericht Nr. 109 716 vom 03.04.1992 

Zulassung 

Oie unter Nr. 3 benannte Bauart wird unter der 
Voraussetzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 
erfüllt sind, zugelassen. 

Fertigung von Kombinations-Großpackmitteln (IBC) 
mit Innengefäßen aus Kunststoff 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen IBC ser ien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß ge
währleisten, daß bei den serienmäßig gefertigten 
IBC die für die Bauart festgelegten Anforderun
gen erfüllt sind. 

Bis zur endgültigen Festlegunq fertigungsüber
wachender Maßnahmen ist das vorliegende Quali
tätssicherungsprogramm einzuhalten und die Proto
kolle Uber die regelmäßig durchgeführten Prüfun
gen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten IBC sind dauerhaft und gut lesbar wie 
folgt zu kennzeichnen: 

31HH1/Y/ ... .. .. ... /0/BAM 10008 - KJBS/4000/1406/ 
Monat und Jahr 
(jeweils die 
letzten zwei 
Stellen) der Her-
stellung nach Ab-
schnitt 26.1 . 5.1.1 
des Kap 26/IMDG-Code 
deutsch 

1002 l/130 kg/120 kPa/ .............. . .. ..... . 
Datum der letzten 
Dichtheitsprüfung 
bzw. Inspektion 
(Monat und Jahr, 
jeweils die letzten 
beiden Ziffern) 

8 

8. 1 

8.2 

Auflagen über die Verwendung der IBC 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und nach Nr. 7 gekennzeichneten IBC 
dürfen für gefährliche Güter verwendet werden, 
wenn für sie nRch den Vorschriften der GGVE sol
che IBC zulässig sind. 

Die IBC dürfen für gefährliche Güter der Ver 
packungsgruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Grenzdaten für den Inhalt 

8.4 

8 . 5 

9 

10 

Oie Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern 
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zu
geordnet werden können, darf die in folgender 
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter 
nicht überschreiten: 

Prüffüllgüter 

Flußsäure 50 % 

Dichte in g / cm 3 für 
Stoffe der Verpackungs
gruppe II und III 

1' 30 

Der gemessene Gesamtuberdruck in dem Großpackmit
tel ( IBC) (d. h. Dampfdruck des Füllqutes plus 
Partialdruck evt l. vorhandener- Gase, vermindert 
um 100 kPa) bei 55 •c auf der Grundlage des maxi
malen Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 
15 •c darf 

80 kPa bei Zuordnung zu den Prüffüllgütern 
nicht überschreiten. 

Die Werkstoffe dieser Bauart dürfen durch die 
Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als 
durch folgende Prüffüllgüter: 

Flußsäure 50 % in Erfüllung des Abschnitts 
26.5.8.2 des Kapitel 26/IMDG-Code deutsch. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung 
der IBC demjenigen, der die IBC für Gefahrgut 
erstmals e insetzt /befüllt bekannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Entfällt 

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten . 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Minden, 05.06.1992 

.i 

(:0v~ 
\ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10008/31HH1 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 



4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß den nachfolgenden Prüfberichten der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauart
prüfung nach den Vorschriften des Abschnitts 26 
der Allgemeinen Einleitung zum IMDG-Code 
deutsch/BAnz. Nr. 98a vom 1. Juni 1991) hinsicht
lich Bau, Ausrüstung, Prüfung, Zulassung und 
Kennzeichnung von (IBC) und Kombinations-Groß
packmittel (IBC) mit Innengefäßen aus Kunststoff 
unterzogen worden sind: 

Bericht Nr. 109 716 vom 03.04.1992. 

Abweichend 
auch mit 
Zeichnung 
Jäger KG 
bau, 3300 

vom genannten Bericht dürfen die IBC 
einer Verschlußeinrichtung gemäß der 
Nr. 033-500-4176 vom 21.09.1992 der 

GmbH & Co . , Kunststoffwerk, Apparate
Braunschweig gefertigt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 10008/31HH1 vom 05.06.1992 der Fa. 
Riede! de Haen AG, 3016 Seelze 1. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 · Minden, 20.10.1992 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10 009/4G 

für a~e aauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
l icher Güter 

2 

3 

4 

4. 1 

4.2 

4 . 3 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgut:ausnahmeverordnung ?cm 
,6. August 1985 (3GBl. I, S. 1651) zuletzt oe
ändert durch die Sieben~e Ve~ordnuna zur Xnder;ng 
von Gefahrgutausnahme·,erordnungen - •;om 9. März 
1992 (BGBl. I, S. 391) 
- Ausnahme Nr. E 44 -

Antragsteller 

Thera Cosmeb.c GmbH 
4060 Viersen ll 

Hersteller der Verpackung 

Seyfert Wellpappe GmbH & Co. 
4019 Monheim/Rhld. 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Pappe als Außenverpackung mit 
Aerosoldosen und Glasflaschen mit Duftwasser als 
Innenverpackung 

Hersteller-Typenbezeichnung 

Grundmaße 

Länge 
40 cm 

Höhe 

25 cm 

Breite 
30 cm 

4.5 

'f.6 

4.1 

q. 8 

5.1 

_:;. 2 

Fassungsraum 

30 l 

Höchstzulässige Bruttomasse 

6,5 kg 

Werkstoffe der Verpackung 

Einwellige Wellpappe (Wellenart B) 

Werkstoffe der Verschlüsse 

Klebeband Typ Nopi 

Zeichnungen 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die· 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 900 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 02.10.1992 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 5. 1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

6 Zulassung 

8 

9.1 

9.2 

9.3 

9. 4 

9.5 

9.6 

9.7 

9. 8 

10 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4G/Y7 /S/ .............. /D/BAM 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

10009 - SEYFERT 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 8 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der Ausnahme Nr. E 44 solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Entfällt 

Entfällt 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 6, 5 kg 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

Entfällt 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11.1 Entfällt 
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11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

ll.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Hinden, den 06.10.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Hinden (Westf) 

I 
I 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Ne. 10 010/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22.07.1985 
( BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Mauser Werke GmbH 
5040 Brühl 

Benennung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel 

Fassungsraum: 33 1 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. II/92 der Mauser Werke 
GmbH, 5040 Brühl vom 08.01.1992 einer Bauartprü 
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

7 

688 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

3Hl/Yl. 9/200/ ............. /D/BAM 
(Herstellungs
datum nach 
Rn 1512 ( 1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

10 010 - M 

8 

8 0 1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

8 . 8 

9 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zu lässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für 
der Verpackungsgruppe II oder 
den. 

gefährliche Güter 
III verwendet wer-

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern 
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können, darf die in folgender 
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter 
nicht überschreiten. 

Prüffüllgut 
Dichte in g/cm 3 für Stoffe 

der Verpackungsgruppe 
I II !II 

Wasser 
Netzmittellösung 5 
White Spirit 
Salpetersäure 55 
n-Butylacetat /mit 
n-Butylacetat gesättigte 
Netzmittellösung 

1,90 
1' 4 0 
1,00 
1' 34 
1' 2 0 

1,90 
1,40 
1,00 
l' 34 
1,20 

Der gemessene Gesamtüberdruck in der Verpackung 
(d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evt 1. vorhandener Gase, vermindert um 100 kPa) 
bei 55 oc auf der Grundlage des maximalen Fül
lungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 oc 
darf 133 kPa bei Zuordnung zur Standardflüssig
keit Wasser, Netzmittellösung 5 ~, Kohlenwasser
stoffgemisch (White Spirit), Salpetersäure 55 % 
und n-Butylacetat;mit n-Butylacetat gesättigte 
Netzmittellösung nicht überschreiten. 

Entfällt 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden . 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen 
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt wer
den, als durch folgende Prüffüllgüter: 

Netzmittellösung als StandardflUssigkeit gern. Ia) 
der Beilage zum Anh. V/GGVE, 

* n-Butylacetat/mit n-Butylacetat gesättigte 
Netzmittellösung als Standardflüssigkeit gern. 
Ic) der Beilage zum Anh . V/GGVE, 

* Salpetersäure 55 % als Standardflüssigkeit gern. 
Ie) der Beilage zum Anh. V/GGVE, 

* Kohlenwasserstoffgemisch 
Standardflüssigkeit gern. 
Anh. V/ GGVE, 

(White 
Id) der 

Wasser als Standardflüssigkeit gern. 
lage zum Anh. V/GGVE. 

Spirit) als 
Beilage zum 

If) der Bei-

* Der Nachweis der ausreichenden chemischen Ver
träglichkeit mit oben genannten Füllgütern ist 
durch Bauartprüfungen nach dem Anhang V der An
lage zur GGVE in folgenden Prüfberichten nach
gewiesen worden: 

Prüfbericht Nr. 97 166 vom 29.04.19e2 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) und 
PrOfbericht Nr. II/88 vom 22.03.1988 der Mauser 
Werke Gmbh, 5040 Brühl. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind . 



10 

10.1 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter ( RID) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe
festgelegten 

zur Beförde-

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im ""Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin"" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht . 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Hinden, 14.07.1992 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10 011/1H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Deren Ambalaj San. ve Tic. A.S. 
Istanbul 
Türkei 

Benennung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 224 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 110 696 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 12.12 . 1991 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

8 

8. 1 

8 .2 

8.3 

8 . 4 

8 . 5 

8. 6 

8.7 

8.8 

9 

1Hl/Yl.9/200/ . . ... ........ /D/BAM 10 Oll - DRN 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 ( 1 ) e) 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, 'Nenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern 
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können, darf die in folgender 
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter 
nicht überschreiten. 

Prüffüllgut 

Wasser 

Dichte in g/cm 3 für Stoffe 
der Verpackungsgruppe 

I II III 

1' 9 1' 9 

Der gemessene Gesamtüberdruck in der Verpackung 
(d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase, vermindert um 100 kPa) 
bei 55 oc auf der Grundlage des maximalen Fül
lungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 °C 
darf 133 kPa bei Zuordnung zur Standardflüssig
keit Wasser nicht überschreiten. 

Entfällt 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach dem eingereichten 
Qualitätssicherungsprogramm durchgeführt werden. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 oc muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen 
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt wer
den, als durch folgende Prüffüllgüter: 

Wasser als Standardflüssigkeit gern. If) der Bei
lage zum Anh. V/GGVE. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können . 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RID) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe
festgelegten 

zur Beförde-

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein '#ird im "'Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin"' ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht . 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Minden, 17.07.1992 

" ' 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) Deutsche 

Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr . 10 Ol2/4Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

4 

5 

5. 1 

5. 2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22 . 07.1985 
(8GB!. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGB!. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Bauer GmbH 
4286 Südlohn 

Hersteller der Verpackung 

Bauer GmbH 
4286 Südlohn 

Benennung der Bauart 

Kiste aus Stahl als Außenverpackung und 12 Säcke 
aus Kunststoffolie als Innenverpackung 

Hersteller-Typenbezeichnung: SAP 800 
(Sonderabfallbe
hälter) 

Grundmaße: 120 cm 

b 100 cm 

Höhe: h 124 cm 

Höchstzulässige Bruttomasse: 630 kg 

Werkstoff der Verpackung St 37-2 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 652 der Bundesbahn-~er
suchsanstalt Kinden (Westf) vom 11.08.1992 elner 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 5.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

7 Fertigung von Verpackungen 

8 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4Al/X630/S/ .............. /0/BAM 
(Herstellungs
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

10 012 - Bauer 

9 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

9.1 

690 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 8 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 

9. 2 

9.3 

verwendet werden, 
schritten der GGVE 
sind. 

wenn für sie nach den Vor 
solche Verpackungen zulässig 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe I, I I oder I I I verwendet 
werden. 

Entfällt 

9 . 4 Entfällt 

9.5 Die Bruttomasse des Versandstückes darf 630 kg 
nicht überschreiten . 

9. 6 Entfällt 

9.7 

9.8 

10 

11 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Oberwachunq der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Oberwachunq der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesern Zulassungsschein 
belehrung bei. 

liegt eine Rechtsmittel-

10.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin'' ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 17 . 08.1992 
Bundesbahn-Zentralamt Hinden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10 013/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16. August 1985 (BGBl. I, S. 1651) zuletzt ge
ändert durch die Siebente Verordnung zur Änderung 
von Gefahrgutausnahmeverordnungen vom 9. März 
1992 (BGBl. I, S. 391) 
- Ausnahme Nr. E 18 -

2 Antragsteller 

ELIDA GIBBS GmbH 
Hamburger Straße 23 
2000 Harnburg 76 



3 Benennung der Bauart 

Kiste aus Pappe mit Aerosoldosen 

4 Anforderungen an die Bauart 

4 . 1 

4.2 

5 

6 

7 

8 

8. 1 

8.2 

8.3 

8.4 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 3082/92 vom 04 . 06 . 1992 der 
Beratungs- und Forschungsstelle für Versandver 
packung e. V. ( BFSV), Institut für Export-Ver
packung ( IFE), 2050 Harnburg 80, einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind . 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr . 4 . 1 ge 
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen . 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden . Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig 
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind . 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

.l \ 4G/Yl45/S/ .. ..... . .. . .. . /D/BAM 
(Herstellungs
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

10 013 - StabL 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr . 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 145 kg 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

8. 5 Entfällt 

8.6 

9 

10 

10. 1 

10.2 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpacku ng en zur Be f örd e r ung gefähr licher Güt e r 
(TRV 001)'' - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind . 

Sonstiges 

Entfällt 

Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10 . 3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei . 

4950 Minden, 24.07.1992 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) Deutsche 

Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs - Nr. 10014/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefäh r
licher Güter 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8. 1 

8 . 2 

Rechtsgrundlagen 

Ve r ordnung übe r die innerstaatliche und gre nz
überschreitende Beförderung gefährlicher Gü ter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverord nung Ei sen 
bahn - GGVE) vom 22 . 07 . 1985 
(BGBl. I, S . 1560), in der Neufassung vom 
10 . Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Karl ~uber Verpackungswerke GmbH + Co . 
7110 Ohringen 

Benennung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 21,5 1 bis 27,1 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 980 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 04.11.1992 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr . 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind . 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A2/Y/75/ . ... .. . ..... . /D/BAM 10014- KHV 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die ~ach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fert~gten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8.4 

8 . 5 

Die Dichtj der Füllgüter darf 
1,20 g/cm3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm (Verpackungsgruppe III) 

· nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
~es und Partialdru~k von Luft oder sonstiggn 
~nerten Gasen, verm~ndert um 100 kPa) bei 55 c 
darf 50 kPa nicht überschreiten. 

Die Überwachung der 
nach dieser Bauart 

Fertigung 
muß nach 

von 
den 

Verpackungen 
"Technischen 
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9 

Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährl i cher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlich er Güter ( RID) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe
festgelegten 
zur Beförde-

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin ·· ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

10 . 4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Minden, 25.11.1992 

Bundesbahn- Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10015/lA2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

5 

6 
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Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Beckmann GmbH & Co . KG 
4730 Ahlen (Westf.) 

Benennung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 33 , 4 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 110 931 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 09.12.1991 einer 
Bauartpcüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 

7 

8 

8. 1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

gewährleisten, daß bei den ser1.enmaJ:H.g getero:.lg
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Vecpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A2/Y59/S/ . ...... . . ..... .. . . /D/BAM 10015 - BB 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 (1) e 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Oie nach der zugelassenen Ballart serienmäßig ge
fertigten und entspcechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dücfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe 1 I oder r r r ·tP.r ·Hf-!rH.:f,~t : 

werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht übei:"
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 59 kg nicht überschreiten. 

Die Oberwachunq der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Oberwachunq der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährliche" Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter ( RID) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter . 

Eisenbahnbe
festgelegten 
zur Beförde-

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Minden, 03.08.1992 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) Deutsche 

Bundesbahn 
Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10 Ol6/4GW 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16. August 1985 (BGBl. I, S. 1651) zuletzt ge
ändert durch die Siebente Verordnung zur Änderung 
von Gefahrgutausnahmeverordnungen vom 9. März 
1992 (BGBl. I, S. 391) 
- Ausnahme Nr. E 18 -



2 

3 

4 

5 

5. 1 

5.2 

Antragsteller 

Dalli-Werke Mäurer + Wirtz 
5190 Stolberg 1 

Hersteller der Verpackung 

Seyfert Wellpappe GmbH & Co. 
3320 Salzgitter 

Beschreibung der Bauart 

Verpackung aus Pappe in Kistenform, die oben 
offen, an den Querseiten ausgespart ist und nach 
dem Befüllen mit 15 Stck. 400 ml-Aerosoldosen 
durch Schrumpffolie verschlossen wird. 

Hersteller-Typenbezeichnung: Folienkarton 

Grundmaße: 1 30,0 cm 
b l 7' 7 cm 

Höhe: h 25,7 cm 

Höchstzulässige Bruttomasse: 7,4 kg 

Werkstoffe der Verpackung: Wellpappe und 
Folie 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 753 1. Nachtrag der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) vom 
10 . 06.1991 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr . 5. 1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

6 Zulassung 

7 

8 

9 

9 . 1 

9.2 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

,· l! ."\ 4GW/Y8/S/ .. ............ /D/BAM 10 016 - Seyfert 
\,•'' .l (Herstellungs-

··· jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 8 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der Ausnahme Nr. E 18 solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

9. 3 Entfällt 

9.4 Entfällt 

9. 5 Die Bruttomasse des Versandstückes darf 7, 4 kg 
nicht überschreiten. 

9. 6 

9. 7 

9.8 

Entfällt 

Entfällt 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562 
durchgeführt werden. ' 

10 

11 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

11.1 Entfällt 

11 . 2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11 . 3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11 . 4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

11.5 Dieser Zulassungsschein ersetzt den Zulassungs
schein-Nr. 9598/E 8/88 vom 17.06.1991 der Dalli
Werke Mäurer + Wirtz, 5190 Stolberg 1. 

4950 Minden, 11.08.1992 
Bundesbahn-Zentralamt Hinden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) Deutsche 

Bundesbahn 
Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10 Ol7/4GW 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16. August 1985 (BGBl. I, s. 1651) zuletzt ge
ändert durch die Siebente Verordnung zur Änderung 
von Gefahrgutausnahmeverordnungen vom 9 . März 
1992 (BGBl. I, S. 391) 
- Ausnahme Nr. E 18 -

Antragsteller 

Dalli-Werke Mäurer + Wirtz 
5190 Stolberg 1 

Hersteller der Verpackung 

Gissler & Pass AG 
5170 Jülich 

4 Beschreibung der Bauart 

5 

5.1 

Verpackung aus Pappe in Kistenform, die oben 
offen, an den Querseiten ausgespart ist und nach 
dem Befü1len mit 15 Stck. 250 ml-Aerosoldosen 
durch Schrumpffolie verschlossen wird. 

Hersteller-Typenbezeichnung: Folienkarton 

Grundmaße: 1 25,7 cm 
b 15,3 cm 

Höhe: h 23' 1 cm 

Höchstzulässige Bruttomasse: 3,8 kg 

Werkstoffe der Verpackung: Wellpappe und 
Folie 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 110 275 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 10.06.1991 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 
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5.2 

7 

8 

9 

9. 1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 5.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer 
den . 

Zulassung 

Oie unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden . Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

'l 4GW/Y4/S/ .............. /D/BAM 10 017- G + P 
~ (Herstellungs-

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr . 8 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der Ausnahme Nr . E 18 solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Entfällt 

Entfällt 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 3, 8 kg 
nicht überschreiten. 

9.6 Entfällt 

9. 7 Entfällt 

9. 8 Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

10 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11. 1 Entfällt 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

11.5 Dieser Zulassungsschein ersetzt den Zulassungs
schein-Nr. 9599/E 8/88 vom 17.06.1991 der Dalli
Werke Häurer + Wirtz, 5190 Stolberg 1. 

4950 Hinden, 11.08.1992 
Bundesbahn-Zentralamt Hinden (Westf) 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) Deutsche 

Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10 018/4GW 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordn ung vom 
16. August 1985 (BGBl. I, S. 1651) zuletzt ge
ändert durch die Siebente Verordnung zur Änderung 
von Gefahrgutausnahmeverordnungen vom 9. März 
1992 (BGBl. I, 5. 391) 
- Ausnahme Nr. E 18 -

Antragsteller 

Dalli-Werke Häurer + Wirtz 
5190 Stolberg 1 

Hersteller der Verpackung 

Seyfert Wellpappe GmbH & Co. 
3320 Salzgitter 

Beschreibung der Bauart 

Verpackung aus Pappe in Kistenform, die oben 
offen, an den Querseiten ausgespart ist und nach 
dem Befüllen mit 12 Stck. 400 ml-Aerosoldosen 
durch Schrumpffolie verschlossen wird. 

Hersteller-Typenbezeichnung: Folienkarton 

Grundmaße: 1 24,0 cm 
b 17,7 cm 

Höhe: h 25,7 cm 

Höchstzulässige Bruttomasse: 6 kg 

Werkstoffe der Verpackung: Wellpappe und 
Folie 

5 Anforderungen an die Bauart 

5.1 

5. 2 

6 

7 

8 

9 

9. 1 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 110 276 der Bundesbahn -Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 10.06.1991 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 5. 1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

''!! , 4GW/Y6/S/ ....... ....... /D/BAM 10 018- Seyfert 
~ · (Herstellungs-

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 8 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der Ausnahme Nr. E 18 solche Verpackun
gen zulässig sind. 



9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

9. 7 

9.8 

10 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Entfällt 

Entfällt 

Die Bruttomasse des 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

Entfällt 

Versandstückes darf 6 kg 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s . 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11.1 Entfällt 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei . 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

11.5 Dieser Zulassungsschein ersetzt den Zulassungs
schein-Nr. 9801/E 8/88 vom 17.06.1991 der Dalli-' 
Werke Mäurer + Wirtz, 5190 Stolberg 1. 

4950 Minden, 11.08.1992 
Bundesbahn-Zentralamt Hinden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) Deutsche 

Bundesbahn 

U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10 019/4C1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen · (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S . 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Heko-Elektronik GmbH 
2804 Lilienthal/Bremen 

Hersteller der Verpackung 

Carl Gluud GmbH 
2800 Bremen 14 

4 Benennung der Bauart 

Kiste aus Naturholz als Außenverpackung und 6 PE
Beutel als Innenverpackung 

5 

5. 1 

5.2 

6 

7 

8 

9 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9 . 5 

9.6 

9.7 

9.8 

10 

Hersteller-Typenbezeichnung: Transportkiste 
Z1 KU 15 

Grundmaße: 53,5 cm 

b 37,5 cm 

Höhe: h 35. 5 cm 

Höchstzulässige Bruttomasse: 40 kg 

Werkstoffe der Verpackung: Naturholz 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 110 846 der Bundesbahn -Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 17 . 12.1991 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 5.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4Cl/Y40/S/ .............. /D/BAM 10 019 - Gluud 
.t : (Herstellungs-

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 8 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Entfällt 

Entfällt 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 40 kg 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefähr lieber Güter 
(TR'I 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 

695 



festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt . 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel 
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im ··Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material 
forschung und - prüfung, Berlin•• ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht . 

4950 Hinden, 17 . 08.1992 
Bundesbahn-Zentralamt Hinden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr . 10 020/13H2 

für die Bauart eines flexiblen Großpackmittels ( IBC) 
zur Beförderung gefährlicher Güter 

2 

3 

4 

4.1 

4.2 

4. 3 

4. 4 

4. 5 

4.6 

4.7 

4.8 
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Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Jun-i 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

PEMA-Handel GmbH 
Carl-Zeiss-Straße 10 
2808 Syke 

Hersteller des flexiblen Großpackmittels (IBC) 

PEMA-Handel GmbH 
Carl-Zeiss-Straße 10 
2808 Syke 

Beschreibung der Bauart 

Flexibles Großpackmittel (IBC) 

Hersteller-Typenbezeichnung 

BIG BAGS - flexible Großsäcke -

Grundmaße 

l 90 cm 
b 90 cm 

Höhe 

h = 115 cm 

Entfällt 

Höchstzulässige Bruttomasse 

1003 kg 

Werkstoff des flexiblen Großpackmittels (IBC) 

Einseitig beschichtetes Polypropylen-Gewebe 

Werkstoff der Tragegurte 

Polypropylen-Gewebe 

Zeichnung 

PEMA GmbH, Syke 

5 Anforderungen an die Bauart 

6 

7 

8 

9 

9.l 

9 . 2 

9. 3 

9.4 

9.5 

9.6 

9 . 7 

9.8 

Die Bauart muß den Baumustern en t sprec hen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 342 der Bundesbahn - Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 11.06.1992 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang VI der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von flexiblen Großpackmitteln (IBC) 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen flexible 
Großpackmittel ( IBC) serienmäßig gefertigt wer
den. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten flexiblen Großpack
mitteln (IBC) die für die Bauart festgelegten An
forderungen erfüllt sind. 

Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüber
wachender Maßnahmen ist das voliegende Qualitäts
sicherungsprogra~n einzuhalten und die Protokol 
le über die regelmäß i g durchgeführten Prüfungen 
zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre 
aufzubewahren . 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
fertigten flexiblen IBC sind dauerhaft und gut 
lesbar wie folgt zu kennzeichnen: 

13H2/Y/ ........ . .. /0/BAM 10 020 - PEMA/2000/1000 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1605 (1) d) 
der Anl . zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der flexiblen Groß
packmittel (IBC) 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 8 gekennzeichne
ten flexiblen Großpackmittel (IBC) dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie 
nach den Vorschriften der GGVE solche flexiblen 
Großpackmittel (IBC) zulässig sind. 

Die flexiblen Großpackmittel (IBC) dürfen für ge
fährliche Güter der Verpackungsgruppe II oder 
III verwendet werden. 

Entfällt 

Entfällt 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Die höchstzulässige Ladung des flexiblen Groß
packmittels (IBC) darf 1000 kg nicht überschrei
ten. 

Entfällt 

Entfällt 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gern. Nr. 5 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

10 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der flexiblen Großpackmittel (IBC) 
demjenigen, der die flexiblen Großpackmittel 
(IBC) für Gefahrgut einsetzt/befüllt bekannt 
sind. 

11 Sonstiges 

11 . 1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Ubereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
festgelegten Prüfanforderungen für Großpack
mittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des 
jederzeitigen Widerrufs erteilt. 



11.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

11.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Hinden, 22.09.1992 
Bundesbahn-Zentralamt Hinden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10 021/13H3 

für die Bauart eines flexiblen Großpackmittels ( IBC) 
zur Beförderung gefährlicher Güter 

2 

3 

4 

4.1 

4. 2 

4.3 

4. 4 

4. 5 

4.6 

4.7 

4.8 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22.07.1985 
( BGBl. I, s. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 122.5) 

Antragsteller 

PEMA-Handel GmbH 
Carl-Zeiss-Straße 10 
2808 Syke 

Hersteller des flexiblen Großpackmittels (IBC) 

PEMA-Hande1 GmbH 
Carl-Zeiss-Straße 10 
2808 Syke 

Beschreibung der Bauart 

Flexibles Großpackmittel (IBC) 

Hersteller-Typenbezeichnung 

BIG BAGS - flexible Großsäcke -

Grundmaße 

1 90 cm 
b 90 cm 

Höhe 

h = 65 cm 

Entfällt 

Höchstzulässige Bruttomasse 

1003 kg 

Werkstoff des flexiblen Großpackmittels (IBC) 

Einseitig beschichtetes Polypropylen-Gewebe 

Werkstoff der Tragegurte 

Polypropylen-Gewebe 

Zeichnung 

PEMA GmbH, Syke 

5 Anforderungen an die Bauart 

6 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 314 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 10.06.1992 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang VI der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr . 5 erfüllt werden, zugelassen . 

7 Fertigung von flexiblen Großpackmitteln (IBC) 

8 

9 

9. 1 

9. 2 

9. 3 

9. 4 

9.5 

9.6 

9. 7 

9. 8 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen flexible 
Großpackmittel ( IBC) serienmäßig gefertigt wer
den. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten flexiblen Großpack
mitteln (IBC) die für die Bauart festgelegten An
forderungen erfüllt sind. 

Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüber
wachender Maßnahmen ist das voliegende Qualitäts
sicherungsprogramm einzuhalten und die Protokol
le über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen 
zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre 
aufzubewahren. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten flexiblen IBC sind dauerhaft und gut 
lesbar wie folgt zu kennzeichnen: 

13H3/Y/ ........... /0/BAM 10 021 - PEMA/2000/1000 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1605 (l) d) 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der flexiblen Groß
packmittel (IBC) 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 8 gekennzeichne
ten flexiblen Großpackmittel (IBC) dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie 
nach den Vorschriften der GGVE solche flexiblen 
Großpackmittel (IBC) zulässig sind. 

Die flexiblen Großpackmittel (IBC) dürfen für ge
fährliche Güter der Verpackungsgruppe II oder 
III verwendet werden. 

Entfällt 

Entfällt 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Die höchstzulässige Ladung des flexiblen Groß
packmittels (IBC) darf 1000 kg nicht überschrei
ten. 

Entfällt 

Entfällt 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gern. Nr. 5 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

10 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der flexiblen Großpackmittel (IBC) 
demjenigen, der die flexiblen Großpackmittel 
( IBC) für Gefahrgut einsetzt/befüllt bekannt 
sind . 

11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
festgelegten Prüfanforderungen für Großpack
mittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des 
jederzeitigen Widerrufs erteilt. 
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11.3 Dieser Zulassungsschein wird im ""Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551} 
veröffentlicht. 

11.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Minden, 22.09.1992 
Bundesbahn-Zentralamt Hinden (Westf) 

I 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf} 

Deutsche 
Bundesbahn 

U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10 022/13H2 

für die Bauart eines flexiblen Großpackmittels ( IBC} 
zur Beförderung gefährlicher Güter 

4 

4. 1 

4.2 

4. 3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

5 

698 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, s. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

PEMA-Handel GmbH 
Carl-Zeiss-Straße 10 
2808 Syke 

Hersteller des flexiblen Großpackmittels (TBC} 

PEMA-Handel GmbH 
Carl-Zeiss-Straße 10 
2808 Syke 

Beschreibung der Bauart 

Flexibles Großpackmittel (IBC} 

Hersteller-Typenbezeichnung 

BIG BAGS - flexible Großsäcke -

Grundmaße 

1 90 cm 
b 90 cm 

Höhe 

h = 115 cm 

Entfällt 

Höchstzulässige Bruttomasse 

903 kg 

Werkstoff des flexiblen Großpackmittels (IBC) 

Einseitig beschichtetes Polypropylen-Gewebe 

Werkstoff der Tragegurte 

Polypropylen-Gewebe 

Zeichnung 

PEMA GmbH, Syke 

Anforderungen an die Bauart 

6 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 341 der Bundesbahn - Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 10.06.1992 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang VI der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der V~ raussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

7 Fertigung von flexiblen Großpackmitteln (IBC} 

8 

9 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

9.7 

9.8 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen flexible 
Großpackmittel ( IBC) serienmäßig gefertigt wer
den. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten flexiblen Großpack
mitteln (IBC) die für die Bauart festgelegten An
forderungen erfüllt sind . 

Bis zur endgültigen Festlegunq fertigungsüber
wachender Maßnahmen ist das voliegende Qualitäts
sicherungsprogramm einzuhalten und die Protokol
le über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen 
zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre 
aufzubewahren. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten flexiblen IBC sind dauerhaft und gut 
lesbar wie folgt zu kennzeichnen: 

'l 13H2/Y/ ............ /D/BAM 10 022 - PEMA/2000/900 
'' · (Herstellungs-

datum nach 
Rn 1605 (1) d) 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der flexiblen Groß
packmittel (TBC) 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 8 gekennzeichne
ten flexiblen Großpackmittel (IBC) dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie 
nach den Vorschriften der GGVE solche flexiblen 
Großpackmittel (IBC) zulässig sind. 

Die flexiblen Großpackmittel (IBC) dürfen für ge
fährliche Güter der Verpackungsgruppe II oder 
III verwendet werden. 

Entfällt 

Entfällt 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Die höchstzulässige Ladung des flexiblen Groß
packmittels ( IBC) darf 900 kg nicht überschrei
ten. 

Entfällt 

Entfällt 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gern. Nr. 5 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

10 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der flexiblen Großpackmittel (IBC) 
demjenigen, der die flexiblen Großpackmittel 
( IBC} für Gefahrgut einsetzt/befüllt bekannt 
sind. 

11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Großpack
mittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des 
jederzeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Dieser Zulassungsschein wird im '"Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und - ·prüfung, Berlin"' ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 



11.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Hinden, 27.08.1992 
Bundesbahn- Zentralamt Hinden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10 023/lA2 

flir die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gef~hr
licher Gliter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung liber die innerstaatliche und 
liberschreitende Beförderung gef~hrlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22 . 07.1985 

grenz
Güter 

Eisen-

( BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

vom 

2 Antragsteller 

Bauer GmbH 
4286 Slidlohn 

Hersteller der Verpackung 

Bauer GmbH 
4286 Südlohn 

4 Beschreibung der Bauart 

4. 1 

4.2 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel 

Hersteller-Typenbezeichnung: ASB 100 

Grundmaße 

1 
b 

55 cm 
55 cm 

4.3 Höhe 

h = 74,5 cm 

4.4 Fassungsraum: 106 1 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse: 230 kg 

4.6 Werkstoff der Verpackung 

Gefäß und Deckel: 1.4571 

4.7 Entfällt 

4.8 Zeichnungen 

ASB 100 vom 17.03.1988 
ASB 100 TI vom 15.05.1989 

5 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 664 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 18.08.1992 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

6 Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr . 5 erfüllt werden, zugelassen . 

7 Fertigung von Verpackungen 

Entfällt 

8 

9 

9 . l 

9 . 2 

Kennzeichnung 

Die der zugelassenen Bauart entsprechenden Ver
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie 
folgt zu kennzeichnen : 

1A2/Y1.4/100/ . .. . . . .. . .. . . /D / BAH 10023 - Ba uer 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern ) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die der zugelassenen Bauart entsprechenden und 
nach Nr . 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gef~hrli c he Güter verwendet werden, wenn flir 
sie nach den Vorschriften der GGVE solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gef~hrliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer 
den . 

9.3 Entfällt 

9.4 

9 . 5 

9.6 

Entf~ l lt 

Die Grenzdaten f ü r den Inhalt dlirfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichtj der Füllgüter darf 
1,40 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw . 
1,91 g/cm (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h . Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 oc 
darf 66 kPa nicht überschreiten. 

9.7 Entf~llt 

9.8 

10 

Entf~ll t 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gef~hrlicher Güter. 

11.2 Der Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Ma teria l 
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 27 . 08.1992 
Bundesbahn-Zentralamt Hinden (Westf) 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10 024/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

2 Antragsteller 

3 

4 

Bauer GmbH 
4286 Südlohn 

Hersteller der Verpackung 

Bauer GmbH 
4286 Südlohn 

Beschreibung der Bauart 

faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung: BS 100 

4.2 

4.3 

Grundmaße 

1 
b 

Höhe 

55 cm 
55 cm 

h = 74,5 cm 

4.4 Fassungsraum 

Nennvolumen: 100 1 

4. 5 Höchstzulässige Bruttomasse: 185 kg 

4.6 Werkstoff der Verpackung 

Gefäß und Deckel: St 37-2 

4.7 Entfällt 

4. 8 Zeichnungen 

BSB 100 I vom 04.03.1988 

5 Anforderungen an die Bauart 

6 

7 

8 

700 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 665 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 18.08.1992 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Entfällt 

Kennzeichnung 

Die der zugelassenen Bauart entsprechenden Ver
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie 
folgt zu kennzeichnen: 

1A2/Yl85/S/ ............. /D/BAM 10024 -Bauer 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

9 

9.1 

9 . 2 

9.3 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die der zugelassenen Bauart entsprechenden und 
nach Nr. 8 · gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für 
sie nach den Vorschriften der GGVE solche Ver
packungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

Entfällt 

9. 4 Entfällt 

9 . 5 

9.6 

9.7 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden . Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 185 kg nicht überschreiten . 

Entfällt 

Entfällt 

9. 8 Entfällt 

10 

11 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind . 

Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Ubereinkornmen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Der Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 27.08.1992 
Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn- Zent.ra J. amt 
M.inden (Westf) 

Deutsche 
Sundesbahn 

U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs - Nr. c0 025 / 1A2 

fJ:' die Bauar~ eine:' :1erpac~u~g z~= a~förderung gefähr 
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

iJerordnung =:iber r:lie inn.9:'Staatliche 11nd gn~nz

Jbersc~rei:ende 3efdrder~nq gefähr:icher GUte~ 
mi~ Eisenbahnen ( Gefahrgut~rero~dnt•~g Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.:?85 
(3G3l . S. ~ S60 ) , .:..:1. de:· Neuf.e.ssu:::.g ·:cm 
10. Juni 1991 ( SGBl. :, S. 1225) 

Antragsteller 

?ass -3usch Grn6~ & Co. 
5442 Mend~g-I~dustr i. ~gebie t I: 

Hersteller der Verpackung 

Fass-3usch GmbH & Co. 
5442 Me~dig-Industri~geDiet II 



4 Beschreibung der Bauart 

Fa ß a~s S~ahl mit abnehmbarem De~kel 

4 .1 Hersteller -- T1penbezeichnung 

200 l St-D~ckelbehälter 

4.2 Grundmaße 

4.3 

4 . 4 

4.5 

4.6 

4 . 7 

4.8 

6 

Innendu~ch:nesser: 570 mm 

Höhe 

mit Deckel und Spannri.ng: 865 mm 

Fassungsraum 

212 l 

Höchstzulässige Bruttomasse 

380 kg 

Werkstoffe der Verpackung 

Faß: St 1203 

Werkstoffe der VerschlUsse 

Span nring: St 12 

Zeichnunge n 

Nr. 223/86-l, 
Nr. 223/86-2 und 
Nr. 223/86-3 

der. ?e.ss -- 3;".•.sch GmbH 
!ndustr~egebiet II 

Anforderungen an die Bauart 

C:o. in. 5442 t1er.dig 

Die aauart ~uß den Baumustern entsorechen, die 
gemäß Prifbericht Nr. 111 742 der au~desbahn-Ver
suc~sensta1t ~inden (Westf) vom 31.08.1992 einer 
BauarttJr:..ifung .:1ach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE ~n~erzogen worden 3ind. 

Zulassung 

Die un':er Nr. 4 ::>Bschriebene Bauart •11ird unter 
der Vorausse~zung, daß d ie Anforderungen· nach 
Nr. 3 erfüll~ werden, zugelassen. 

7 Fe rtigung von Verpackungen 

8 

·}. 

?.2 

9.3 

9. -1 

?.5 

9.6 

Nach der zuaelassenen aauart dlirfen Verpackungen 
5erie~mäl3ig~gef2r~igt ~erden. Der Hersteller muß 
gewährleiste~, daß bei dt"~tl serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die 3auart festgelegten 
Anforderungen e~fUllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugel assenen 3auart serienmäßig ge 
fertigten Ve~packungen sind dauerhaft und gut 
siehebar ~ie folge zu kennzei.chnen: 

1A2/Y380/S/ .. . .. ........ /D/BAM 10 025 - FBM 
(He~stellungs-

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Qie nach der zugelass~~en aauart serienmäßig ge
fer:·:.igs e:. ·.1n.ci en--:.:::9re~:-J.end Nr. 8 gekennzeichne
~en Ve~pack~ngen dUr~e~ fUr gefährli~he Gliter 
~er~endet werden. ~en~ ~Ur sie nach den Vor
.3C:-t!"i.f':e:1 r:'.er GG'I2 so :-::-t e tie :-pac ~<ungen z:11lässig 
3.i.nC. 

0~e V~=?ackungen dil~~e~ f~r gefährl.i.che Gilcer 
der ;Te::-pack·1~~sgruppe .:. .1. oC.e: I I I ·.,er·~erlder:. ·11er
C.en. 

gntfäl l t. 

Jie Gren=da~en ~Ur ~e~ :nha l t dU::-~en nich~ Jbe~-

5chrit~en ~e~den. Ji~ ar~:tohachs:~asae d~s ~l er

sandsttickes da~~ 330 ~g nic:-tt Jbe:sc~rsiten. 

~ntfäll~ 

10 

11 

~ :.e :j ber_ .. ,, a.:h·~iig Ge:· ?·~r-c.i•?u~HJ ~,o n ·J~ !" 9C.·:::.:;:unqen 
~ach t~ese~ 3aua~~ :n~~ nac h de~ ··~ec~ ~~sc~ en 
~ichtlin ie n ~~ ~ d~e Ute~ ·~ac~ung de~ ?e~~i~~~g lfO n 
'ie!::;>ack·.!ngen z'.lr Seförde:-ung -;e:ä:h:::.!. .:_,.:~er- Gi.!c.e~ 

t. :'R'i OOl)'' - -,~:::~<eh~s~~a::: Mef.~ :6, :98?, s. 562, 
·~u~c hqefUhr~ ~~rden. 

Der in ~r. 2 •Jenan n=e ~!\: ragsteiie~ rnu i3 nachw~is 

ja::- s~ ch~:-s :,;l le n, deJJ a.!.le .~.u fla :;en übe:- . .::.ia 
~0rwR•:dt1~g de:- Vercack~G c demi~n.:.gen, d e r di e 
ie ... ::>a...:\~'1 '1 G ~=~:- :;~.: .;r.:-··~·...! ': ~ ?.:.n.;::e~. :~r.::~.=:::=ü .1• :.':., :J-e ·-
kat!Ot. si_r.d. 

Sonstiges 

: 1 D~e 9a~a=t en~soric~~ ~e~ i~ de~ i~ter~a~~. o~a~en 
~be~e~ Il~Om !IIe~ ~~:"" ~e~ S.:.senba hnve :- k~h= (R! D) 
~ estge !egc ~n ?rtifa11io rder~ ngen 'ier?ac~unge~ 
3u~ Be~örde=u~g gef~h~~ich e r GUt e r . 

!i .2 Di e Zulass un g ~~:d unce~ dem Vorbehalt des jede~
ze~ti ger Wid~rrafs e rte~~t. 

:1.3 Diesem Zulassu!1gssc~e .~:-: !.iegt e in e R.ech r:s mittel 
belehrung O~i. 

. 4 o:_~St=!!." Z~.!.c~:;s;,.;~:q~5c:-te: .. 1 .,,i_::-d :.m ''.:l.mt. 2- ~1nd 

~ai:~ngsb~a~~ ~e~ 3undesanstai~ ~1a~~: 
fcr- 5·:~ ·J n~ :1 ~d - pr=i : •Jn<;, 3e::l:.:~" i .::S SN 0 3 4 ()-7 
;' ~:-öii"er!t~.:.·;~~r:.. 

4950 Minden, 0 9. ~].:992 

3undesbahn - Zentra l amt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
tünden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10 026/lA2 

flir die Bauart ej.1er Vergacktlng z~r 3ef6rder~ng gefäh r
lir:hec Güter 

2 

3 

4 

4.1 

4.2 

4.3 

Rechtsgrundlagen 

~.'e:-:ordnun·J" Jbe:::- Cie ..;.!l!ler:st.aatllche :.1nd grenz
Uber s~ h ::-eftende 9eförd~rung gefährlicher GUte= 
mit Eis -2-r;he.hnen tGe fa.hrs ut •fe:·o rdnung !!:isBn
bahn - GGVE) vom ~2 . 67.1985 -
(3G3l. I, S. i:l60j, in Ce:- Neufassung 'ICm 
t_O. Ju~' 199 1 (BG B!. Z, S. :22 5) 

Antragstellee 

Fass-Busch GmbH & Co. 
5442 Mendig-Indust~iegebiet I! 

Hersteller der Verpackung 

Fass-Busch GmbH & Co. 
5442 Me:1dig-Industriegebiet !! 

Reschreibung der Bauart 

Faß aus Stah l mi t abflahmbarem Dec ke l 

Herste lle r-Typenbe zei.chn ung 

200 1 St - Deckelbehälter 

Grundmaße 

Innendurchmesser: 570 mm 

Höhe 

mit Deckel und Spannring: 865 mm 

701 



4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

d.8 

Fassungsraum 

212 1 

Höchstzulässige Bruttomasse 

380 kg 

Werkstoffe der Verpackung 

Faß: 5t 1203 

Werkstoffe der Versch!Usse 

5pannring: 5t 12 

Ze i chnungen 

Nr . 223/36-1, 
Nr. 223/86 - 2 und 
Nr. 223/86-3 

de:.- ?ass-8usch GinbH 
Industriegebiet II 

Co. 5" 4 2 ~!endig 

5 Anforderungen an die Bauart 

Di~ aaua.rt. muß den Ba 1Jmus:.ern entspr~chen, di~ 
gemä ß ?rüfbericht Nr. 111 740 der Bundesbahn-Ver
suchsaP.st.alt Minden (Westf) vom 31.08.1992 einer 
Bauar:.pr i.!f 1JI!g nach dem Anha!tq '' der .:\nl<3.ge zur 
GGVE ~nterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die 'J!lter Nr. 4 be.:;chriebene 3auart wird 
der 'ioraussetzung, daß die Anforderu ngen 
Nr. 3 erflillt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

7 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zu gelasse11en Bauart dUrfen Verpackungen 
serieP.mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährJ.eisten, daß bei den seri.enmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

8 Kennzeichnung 

9 

9 . 1 

9.2 

9.3 

.4 

9. 

9.6 

9 . 7 

10 

702 

Die nach der zuge!asset1en Bauart serientnäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folg t zu kennzeichnen: 

1A2/Y380/S/ .......... . .. /D/BAM 10 026 - FBM 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
l etzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwend u ng der Verpacku ng 

Die nach der zugelassen~n Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 8 gekennzeichne
ten Veroack~naen dürfen f~r ~efährliche GUter 
ven..,endet ;Her-de!:., '11 enn fiJr s1e :1ach d en Vor
sehr i ft'3n de: GGVE so tche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackunge :1 dUr~en 
der Verpacku!tgsgruppe I! 
den. 

Entfällt 

Entfällt 

für 
CJder 

gefährl~che GUter 
!II verwendet wer-

Di~ Grenzdaten fUr den Inhal~ dil=fen r1icht Uber
schritten werden. Die 3ruttohöchstmasse des Ve~
sandstlickes darf 380 kg nicht Gberschreitan. 

E:ntfäll t 

E~tfäll':. 

Die fjbe:-·,~,rac~u~c der Fe:-": l.gt:-.ng von ·-ie?:"packungen 
~ach dieser B~uart !nuß !lach den ''Technischen 
Richtlinien fli~ die Ube:wechung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 5. 562, 
durchgeführt ~erden. 

Jer in Nr. 2 oenailnte Antraosteller muß nachweis
bar sichers:.€\len, daß a~_fe P.uflagen über die 
Verwendung der Verpack~!!g demjenigen, der die 
'ierpackung fU= Gefahrgut ~insetzt/befUllt, be
kannt sind . 

11 Sonstiges 

11.! Die Ba~1art entspricht de!t in dc11 j.nsernatio11alei1 
Übereink01mnen für den ~isenbahnverkehr (RIO) 
festgelegten DrUfanforderungen für Verpackungen 
=ur AeförderuJtg gefährlicher GUter. 

ll.? Die Zlllassu11g wird uttter de1n Vorbet1alt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

!! . 3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

1 ~. 4 Dieser Zu.lassungsschein '·"ird !.m "Amts- und Mit
~eilungsblatt der Bundesanstalt ~Ur Material 
forschung und -prüfung, Berlin" ( IS5N 0340 - 7551) 
veröffentlicht. 

1950 Minden, 09.09.1992 

Bundesbahn- Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

U L A 5 S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10 027/LA2 

~1r die 3auart ei~er ~e=?ack~ng zur Beförderung gefähr
lic~er GUter 

: ~ . 

4 - ~ 

4 . 3 

4 . 4 

4.5 

4.6 

Rechtsgrundlagen 

"/e!:'+Jcdn 1JilQ :i2, ·= r .:: ."-2 i. \i:18::s·: cat 
Ub8rschreitende 3~förde~:1ng ge 

in~= Eis~~ba~ .. :,enn~·'·'~~ .• -e.=_:~ -.~~~u~·;e 
·::>ahn - ·~GV::) ""' _, _ _. =-~_. 

\ 3G3l. I 1 S. ~560) 1 .=..::~ Cer 
10 . J~ni 1991 (3G9l. I, S. ~.225) 

Antragsteller 

?ass-3usc~ Gmbrl ~ Co. 
54 -~: 11~ndig-~~d~st~~egeb:e~ .... 

He:r.!;te ller dec Ver.packung 

Fass-ausch GmbH & Co. 
5·~4~ Mendig-::1d11S tr iegebie~ 

Beschreibung der Bauart 

.~ehe ·.~:1d (; e:-~:::::

ährl~-~h~~ u~er 

Neuf.s .ss u:tg ' !Otn 

FAß aus Sta~~ ~i~ abnehmbarein Dec~el 

!ie~stelle!:'--T7penbe zeJchn~ng 

200 1 St-Deckelbehälter 

Gru;1dmaße 

Inne~durchmesser: 570 mm 

Höht=: 

mit Deckel und Spanr1ring: 866 mm 

Fassungsraum 

2:2 1 

ftöchstzulässige Bruttomasse 

380 kg 

Werkstoffe der Verpackung 

Faß: 5t 1203 

4.7 Werks~offe der Verschlüsse 



4.8 

Spannri~g: St i2 

Zeichnungen 

Nr. 223/86-i, 
Nr. 223/86-2 und 
~Ir. 223/66-3 

der ?-::~ss-3usch GmOH 
I~dustriegebiet ii 

Co. 544 2 !-iend.\.g 

5 Anforderung~n an die Bauart 

Ji.e 9auart muß den Baumuster-n ~ntspr~chen, die 
gemäJ3 Prüfbericht Nr. 111 741 der Bundesbahn-V~r
::nchsans~alt ~1i:1den (rtlestf) vom 31.08. ~992 einer 
Jcuartpr:jfur.g r-.ac:-t dem .!l.n!la ng ~/ r:ler .l.ii --~9~ zur 
GGVE u ~!te~zogen ~erden ;i~ri. 

Zulassung 

Uie :Jnter ~;:·. 4 ~eschriebene 3auart wird un~er 
dP~ Vorausse~zung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach ~er z~qe!assenen aa~ar~ dU=fen Verpackungen 
serienmäßig -gefertigt :,.~erden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig -
~en ~/erpackungen die fUr die aauart festgelegten 
Anforderungen erfU~lt sind. 

8 Kennzeichnung 

9 

9. l 

9.2 

9. 3 

9.4 

9.5 

9.6 

9. 7 

9.8 

10 

11 

11. l 

Die nach der zugelassenen Bauart serienrnäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A2/Y380/S/ ............. /D/8M1 10 027 - F!lM 
i Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen 3auart seri9nmäßig ge
fe=tigr.en und ent:sprechend Nr. 8 gekennzeichne
ten Verpackungen dUrfen fUr gefährliche GUter 
ver":Nendet Herden, ·11eoo fUr sie nach den Vor
sc!"!rif':en der GGVE solche V-3rpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dilrfen fü~ 

der V~rpac k~ngsgruppe I! oder 
de!'!. 

Entfäll:. 

Entfäl l': 

~efährliche Güter 
!II ver~endes wer-

Die G~e~zdat-3~ iUr de~ :~hal~ ~Urfen nicht liber
sch:-!.-:t:e~ ·,.,erde!1. Qj_e a~u-ctohöt:hs-r.masse des Ver
sandstückesdarf 380 kg :1icht überschreiten. 

Entfällt 

2!1-r.fä!l:. 

Die Ubep.vi:Jr:!"'o.uno der E"e~ ": ~.g'J.!lg ·von v·e!"nackunoen 
nach di~ser 3~uar~ !RUJ3 nach den "T~~hnisc;eo 
Richt~inien fU~ die Uberwachung der Fertigung von 
Verpack·.1ngen ZU!' Beförderung gefährlicher Güter 
(T<l.V 001)""- "/erkahcsblac:: !lefc 16, 1987, s. 562, 
durchgefJhr':: we"den. 

Der in Nr . 2 aenannte An-r.ragsteller muß nachweis
bar siche:-s:.;llen, daß alle .l.'..!flagen liber die 
t/e:-wendung der tJer?ackung dernjeoige!l, der die 
Verpackung EUr Gefahrgut eiztsetzt / beftillt, be
kannt sittd. 

Sonstiges 

Die 3auart en tsoricht den ~n de11 internationalen 
Ube!"ein!~omrr.en für den Eisenbahn•terkehr (RIO) 
festgelegten ?rUfanforderuitgen für ~/erpackungen 
zur Beförderung gefährlicher GUter . 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11. 4 Dieser Zulassuncssche in wird im ".A.mts- und l-!i -
t:ei.lungsbla tt der B 1Jnd~sanstalt für Materia -
forschung und -p rüEung, aercin ·· ( ISSN 0340-755 
•teröfientlicht. 

4950 Minden, 09.09.:992 

Bundesbahn - Zentralamt Hinden (Westf) 

1\ /)JvvL ~ 
t ~ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10028/5H4 

fUr die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher GUter 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8.1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 

grenz
Güter 

Eisen-

(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung 
10 . Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

vom 

Antragsteller 

Bischof + Klein GmbH & Co. 
4540 Lengerieb 

Benennung der Bauart 

Sack aus Kunststoffolie 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß PrOfbericht Nr. G 92286 der 
Bischof + Klein GmbH & Co., 4540 Lengerieb vom 
07.09.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dUrfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfUllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5H4/Y51/S/ ... .. ........... /D/BAM 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

10028 - B + K 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dUrfen fUr gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. · 

703 



8 . 2 

8. 3 

8.4 

8.5 

8. 6 

8. 7 

9 

10 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über 
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver 
sandstückes darf 50,5 kg nicht überschreiten. 

Entfällt 

Entfällt 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf 
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

10.2 

10. 3 

der Ordnung für d i e internationale 
förderung gefährlicher Güter (RID) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe
festgelegten 
zur Beförde-

Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und - prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

10 . 4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei . 

4950 Minden, 19.10.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Hinden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10029/5M1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Bischof + Klein GmbH & Co. 
4540 Lengerieb 

Benennung der Bauart 

Sack aus Papier 

4 Anforderungen an die Bauart 

704 

5 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

8 . 3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

9 

10 

10.1 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. G 92285 der 
Bischof+ Klein GmbH & Co., 4540 Lengerieb vom 
07.09.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

5Ml/Yll/S/ . .... . .. . .... . . . /D/BAM 10029- B + K 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden 1 wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückesdarf 10,1 kg nicht überschreiten . 

Entfällt 

Entfällt 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RID) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe
festgelegten 
zur Beförde-

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im ·Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Minden, 20.10.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 



Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10 030/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über 'die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
( BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10 . Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Mauser Werke GmbH 

5040 Brühl 

Hersteller der Verpackung 

Mauser Werke GmbH 

5040 Brühl 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 

4.2 

4.3 

4.4 

4 . 6 

4 . 7 

4.8 

5 

6 

Sicken-Deckelfaß 571,5 

Grundmaße 

Innendurchrnesser: 571 , 5 rnm 

Höhe 

mit Deckel und Spannring: 880 rnm 

Fassungsraum 

215 1 

Höchstzulässige Bruttomasse 

422 kg (Verpackungsgruppe III) 

Werkstoff der Verpackung 

St 1203 

Werkstoff der Verschlüsse 

St 1203 

Zeichnungen 

KX-5316 . 2 vom 27.08.1992 für Deckelfaß 
KX-5351 . 1 vom 15.07.1991 für Inliner 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. XX/92 der Mauser Werke 
GmbH. 5040 Brühl vorn 07.09.1992 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

7 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

8 

9 

9.1 

9. 2 

9.3 

9 . 4 

9 . 5 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A2 / X 285/S/ ... . . . . .. . . .. /D/BAM 10 030- M 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach d er zugelassenen Bauart ser i enmäßig ge
fe r tigten und entsprechend nach Nr . 8 gekenn
zeichneten Verpackungen d ü rfen für gefährliche 
Güter ver wendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind . 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpacku ngsgruppe I , 
werden . 

Entfällt 

Entfällt 

für gefährliche Güter 
I I oder I I I verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten we rden. Die Bruttohöchstmasse des 
Versandstückes darf 

285 kg (Verpackungsgruppe I) 
330 kg (Verpackungsgruppe II) und 
422 kg (Verpackungsgruppe III) 

nicht überschreiten. 

9 . 6 Entfällt 

9. 7 Entfällt 

9 . 8 

10 

11 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
s. 562, durchgeführt werden . 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt . 

11 . 3 Diesem Zu lassungs sc hein liegt eine Rechtsmittel 
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 14 . 09.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

705 



Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10 03l/lA2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

4 

4.1 

4.2 

4. 3 

. 4.4 

4. 5 

4.6 

4. 7 

4. 8 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
( BGBl. I, S . 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Mauser Werke GmbH 

5040 Brühl 

Hersteller der Verpackung 

Mauser Werke GmbH 

5040 Brühl 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel 

Hersteller-Typenbezeichnung 

Sicken Deckelfaß 571,5 

Grundmaße 

Innendurchmesser: 571,5 mm 

Höhe 

mit Deckel und Spannring: 880 mm 

Fassungsraum 

215 l 

Höchstzulässige Bruttomasse 

419,4 kg (Verpackungsgruppe III) 

Werkstoff der Verpackung 

St 1203 

Werkstoff der Verschlüsse 

Spannring: St 1203 

Zeichnungen 

KX-5316.2 vom 27.08.1992 für Deckelfaß 
KX-5351.1 vom 15.07.1991 für Inliner 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. XIX/92 der Mauser Werke 
GmbH. 5040 Brühl vom 07.09.1992 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

7 Fertigung von Verpackungen 

706 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

8 

9 

9. 1 

9.2 

9.3 

9. 4 

9 . 5 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A2/X 250/S/ ......... .. .. /D/BAM 10 031- M 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend nach Nr. 8 gekenn
zeichneten Verpackungen dürfen für gefährliche 
Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorsch r iften der GGVE solche Verpackungen zuläs 
sig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

Entfällt 

Entfällt 

für 
II 

gefährliche Güter 
oder I I I verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des 
Versandstückes darf 

250 kg (Verpackungsgruppe I) 
300 kg (Verpackungsgruppe II) und 
419,4 kg (Verpackungsgruppe III) 

nicht überschreiten. 

9.6 Entfällt 

9. 7 Entfällt 

9. 8 

10 

11 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001)'' - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562, durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind . 

Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht . 

4950 Minden, 14.09.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 



Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10032/0A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22 . 07.1985 
( BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

2 Antragsteller 

3 

Schmalbach Lubeca AG 
3300 Braunschweig 

Hersteller der Verpackung 

Schmalbach Lubeca AG 
3370 Seesen 

4 Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit abnehmbarem Deckel 

4.1 

4.2 

4.3 

Hersteller-Typenbezeichnung 

kon . Hobbock 

Grundmaße 

Innendurchmesser, oben: 328 mm 
unten: 312 mm 

Höhe 

von 308 mm bis 410 mm 

4.4 Fassungsraum 

4.5 

4.6 

4 . 7 

4.8 

von 24,1 1 bis 32,1 1 

Höchstzulässige Bruttomasse 

59,1 kg (Verpackungsgruppe III) 

Werkstoffe der Verpackung 

Feinstblech 

Werkstoffe der Verschlüsse 

Balgausgießer (Kunststoff) 
Eindrückdeckel (Feinstblech-Weißblech) 

Zeichnungen 

Zeichnung Nr. SK-EX 0071 vom 04.09.1992, 
Zeichnung Nr. SK-EX 0072 vom 04.09.1992 und 
Zeichnung Nr. SK-EX 0073 vom 04.09.1992 der 
Schmalbach Lubeca AG, 3370 Seesen 

5 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 000 031 der Schmalbach 
Lubeca AG, 3370 Seesen vom 08.09.1992 einer P.au
artprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE 
unterzogen worden sind. 

6 Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

7 Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

8 

9 

9. 1 

9. 2 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OA2/Y40/S/ ..... . . . .... /D/BAM 10032- SLW 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend nach Nr . 8 gekenn
zeichneten Verpackungen dürfen für gefährliche 
Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind . 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

9.3 Entfällt 

9 . 4 

9 . 5 

9. 6 

9.7 

9.8 

10 

11 

Entfällt 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des 
Versandstückes darf 39,4 kg (Verpackungsgruppe 
I I) bzw. 59, 1 kg ( Verpackungsgruppe II I) nicht 
überschreiten. 

Entfällt 

Entfällt 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Oberwachunq der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562, durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11 . 3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin '' ( I SSN 0340- 7551) 
veröffentlicht. 

4950 Hinden, 05.11.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Hinden (Westf) 

i 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10033/5H4 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

!: ~) 

8 

8.1 

8. 2 

8.3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 

grenz
Güter 

Eisen-

(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung 
10 . Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

vom 

Antragsteller 

Bischof + Klein GmbH & Co. 
4540 Lengerieb 

Benennung der Bauart 

Sack aus Kunststoffolle 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. G 92288 der 
Bischof + Klein GmbH & Co., 4540 Lengerieb vom 
09.09.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen . 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5H4/Y26/S/ ....... ...... ... /D/BAM 10033 - B + K 
(Herstellungs -
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückesdarf 25,2 kg nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt 

8.5 

8. 6 

8.7 

708 

Entfällt 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen . 

Die Uberwachung der 
nach dieser Bauart 

Fertigung 
muß nach 

von 
den 

Verpackungen 
''Technischen 

9 

10 

Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

10.2 

10.3 

10.4 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RID) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe
festgelegten 

zur Beförde-

Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten . 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Minden, 20 .1 0 . 1992 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10034/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

4.1 

4.2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Thera Cosmetic GmbH 
4060 Viersen 11 

Hersteller der Verpackung 

Wallpappenwerk Rheinland 
5170 Jülich 

Beschreibung der Bauart 

Kisten aus Pappe als Außenverpackung und Flaschen 
aus Kunststoff als Innenverpackung 

Hersteller-Typenbezeichnung 

Grundmaße 

Außenabmessungen: 

1. Kiste: 
2. Kiste: 
3. Kiste: 

Länge 
15,5 cm 
39,5 cm 
52,5 cm 

X 

X 

X 

Breite 
15,5 cm 
23,0 cm 
26,0 cm 



4.3 

4.4 

4. 5 

4.6 

4 . 7 

4.8 

5 

5.1 

5.2 

6 

7 

Höhe 

Außenabmessung: 

1. Kiste: 
2. Kiste: 
3. Kiste: 

16,0 cm 
32,0 cm 
17,5 cm 

Fassungsraum 

Höchstzulässige Bruttomasse 

Werkstoffe der Verpackung 

Einwellige Wellpappe 

Werkstoffe der Verschlüsse 

Klebeband 

Zeichnungen 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 102, 111 103 und 
111 104 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden 
(Westf) vom 20 . 03. 1992 einer Bauartprüfung nach 
dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen wor
den sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 5.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den . 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

8 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

:1.; 4G/Y . .. *)/S/ . .... . ... . ... /D/BAM 10034- WR 1917 
I " / Brutto- (Herstellungs-
·-- höchst- jahr, nur die 

9 

9.1 

masse beiden letzten 
Ziffern) 

*) Di e zu kennzeichnende Bruttohöchstma sse ist 
jeweils entsprechend Nr. 9.5 zu berechnen. 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr . 8 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

9.3 Entfällt 

9.4 Entfällt 

9.5 Die Bruttomasse des Versandstückes darf die 
Werte, die sich aus dem als Anlage beigefügtem 
Diagramm ermitteln lassen, nicht überschreiten. 

9 . 6 Entfällt 

9.7 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 

mit den Innenverpackungen ebenso wirksam i st wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

9 . 8 Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
'(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s . 562, 
durchgeführt werden . 

10 Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweis 
bar si c herstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be 
kannt sind . 

11 Sonstiges 

11 . 1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter . 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im ""Amts- und Mit
teilungsbl~tt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, den 01.10 . 1992 
Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

/1 

·/(_MI h' l 
I 

u A/- ßaucul.fcon, ·t, e 

Ve jO C/C t(' V d.f:; rL:;o~ e 
k'ot,~nyv~?/c/'1 : 

+ 

i'1. 1l'. 4#1 

AO 

gew,'ch : 
/., k!" 

709 



Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10035/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4. 8 

5 

5.1 

5. 2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
( BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGB1. I, S. 1225) 

Antragsteller 

ipos Kommanditgesellschaft 
2120 Lüneburg 

Hersteller der Verpackung 

Zewawell AG & Co. KG 
4950 Hinden 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Pappe als Außenverpackung und Kanister 
aus Weißblech als Innenverpackung 

Hersteller-Typenbezeichnung 

Grundmaße 

Außenabmessungen: 

1 580 mm 
b 395 mm 

Höhe 

Außenabmessung: 

h = 350 mm 

Fassungsraum 

Höchstzulässige Bruttomasse 

38 kg 

Werkstoffe der Verpackung 

dreiwellige Wellpappe 

Werkstoffe der Verschlüsse 

Klebeband 

Zeichnungen 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 110 708 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 12.12.1991 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 5.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

6 Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

7 Fertigung von Verpackungen 

710 

8 

9 

9.1 

9. 2 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4G/Y38/S/ .............. /0/BAM 10035- ZWA-MI 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 8 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

9.3 Entfällt 

9.4 

9.5 

9. 6 

Entfällt 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 38 kg 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

9.7 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

9. 8 Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

10 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Hinden, den 05.10.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Hinden (Westf) 



Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10 036/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22 . 07.1985 
( BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Müller & Bauer 
7430 Metzingen 

3 Benennung der Bauart 

4 

5 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel 

Nennvolumen: 10 l 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 101 493 vom 14.12.1984 und 
1. Nachtrag zum Prüfbericht Nr. 101 493 vom 
06.02.1992 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden 
(Westf) einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

\ 3Hl/Yl.8 Z 1.8/200/ ....... . .... /0/BAM 10036-mb 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern 
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können, darf die in folgender 
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter 
nicht überschreiten. 

Prüffüllgut 

Wasser 

Dichte in g/cm3 für Stoffe 
der Verpackungsgruppe 

I II III 

1,84 1,84 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

8.8 

9 

10 

10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

Der gemessene Gesamtüberdruck in der Verpackung 
(d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase, vermindert um 100 kPa) 
bei 55 •c auf der Grundlage des maximalen Fül
lungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 •c 
darf 

133 kPa bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
Wasser nicht überschreiten . 

Entfällt 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s . 562, 
durchgeführt werden. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 •c muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen 
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt wer
den, als durch folgende Prüffüllgüter: 

Wasser als Standardflüssigkeit gern. If) der Bei
lage zum Anh. V/GGVE. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind . 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RIO) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe
festgelegten 
zur Beförde-

Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

Dieser Zulassungsschein ersetzt den Zulassungs
schein Nr . 101 493/3Hl vom 19.12.1985 der 
Müller & Bauer GmbH & Co., 7430 Metzingen. 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

10.5 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei . 

4950 Minden, 06.10.1992 
Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf.) 

/ 
/1 / . <rLL L 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10 037/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22.07.1985 
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2 

3 

( BGBl . I, S . 1560), in der Neufassung vom 
10 . Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Müller & Bauer 
7430 Metzingen 

Benennung der Bauart 

Kanister aus Kuns t stoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel 

Nennvolumen : 10 l 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

6 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 99 341 vom 11.12.1984 und 
1. Nachtrag zum Prüfbericht Nr. 99 341 vom 
20 . 02.1992 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden 
(Westf) einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen . 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden . Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind . 

7 Kennzeichnung 

8 

8. 1 

8.2 

8. 3 

8.4 

8.5 

712 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1.9/200/ .. . ..... ... /D/BAM 10 037 - mb 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 ( 1 ) e) 
der Anl . zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern 
bezüglich der c hemis c hen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können, darf die in folgender 
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter 
nicht überschreiten. 

Prüffüllgut 
Dichte in g/cm3 für Stoffe 

der Verpackungsgruppe 

Kohlenwasserstoffgemisch 
(White Spirit) 
Salpetersäure 55 % 
Essigsäure 98 % 
Wasser 

I II III 

1,00 

1,40 
1,05 
1,90 

1,00 

1,40 
1 , 05 
1,90 

Der gemessene Gesamtüberdruck in der Verpackung 
(d. h . Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase, vermindert um 100 kPa) 
bei 55 •c auf der Grundlage des maximalen Fül
lungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 •c 
darf 

133 kPa bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
Essigsäure 98 %, Kohlenwasserstoffgemisch (White 
Spirit), Salpetersäure 55 %und Wasser 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

8 . 6 

8.7 

8. 8 

9 

Die Ube r wachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Bei Stoff e n mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 •c muß sichergestellt sein , daß bei betriebs 
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen 
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt wer
den, a l s durch folgende Prüffüllgüter: 

Essigsä ure 98 % al s Standardflüssigkeit gern . I b) 
der Be i lage zum Anh. V/GGVE, 

Salpetersäure 55 % als Standardflüssigkeit gern . 
Ie) der Beilage zum Anh . V/GGVE, 

Kohlenwasserstoffgemisch (White Sp i rit) als Stan
dardflüss i gkeit gern. Id) der Beilage zum Anh. V/ 
GGVE, 

Wasser als Standardflüssigkeit gern. If) der Bei 
lage zum Anh. V/GGVE. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaf t und Technik geführt werden können. 

Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut e i nsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

10 . 2 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RID) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter . 

Eisenbahnbe
festgelegten 
zur Beförde-

Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten . 

10.3 Dieser Zulassungsschein ersetzt den Zulassungs
schein Nr . 99 341/3Hl vom 19.12 . 1985 der Müller & 
Bauer GmbH & Co . , 7430 Metzingen . 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungs b latt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht . 

10 . 5 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Hinden, 06.10.1992 

Bundesbahn Zentralamt Hinden (Westf.) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr . 10038/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl . I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 



2 

3 

4 

4.1 

4 . 2 

4.3 

4.4 

4.5 

4 . 6 

4.7 

4.8 

5 

5.1 

5.2 

6 

7 

8 

9 

9.1 

9. 2 

Antragsteller 

TETENAL PHOTOWERK GMBH & CO . 
2000 Norderstedt 

Hersteller der Verpackung 

Europa Carton AG 
2000 Harnburg 1 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Pappe als Außenverpackung und 2 Beutel 
aus Aluminium/PE-Verbundfolie als Innenverpackung 

Hersteller - Typenbezeichnung 

Grundmaße 

Außenmaße : 1 220 mm 
b 165 mm 

Höhe 

Außenmaße: h 142 mm 

Fassungsraum 

Höchstzulässige Bruttomasse 

4,7 kg 

Werkstoffe der Verpackung 

Wellpappe 

Werkstoffe der Verschlüsse 

Zeichnungen 

Zg . Nr. 92-01221 vom 09.09.1992 der Europa Carton 
AG, Weilpappenwerk Harnburg 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 71/2-1 der Europa Carton 
AG - Zentrallabor - 2000 Harnburg 70 vom 
11.09.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 5.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackunge n 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

V 4G/Y5/S/ .. . ........... /0/BAM 10038 - E.C.A. 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr . 8 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden . 

9. 3 

9 . 4 

9.5 

9 . 6 

9.7 

9.8 

10 

Entfällt 

Entfällt 

Di e Bruttomasse des Versand s t ü ckes darf 4, 7 kg 
nicht überschreiten . 

Entfällt 

Wird die zugela s sene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Ve rpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungss c hein beschriebenen Innenver
packungen - ve r wendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Uberwach ung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen z ur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001) " - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auf lagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Ubereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11 . 2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zu l assungsschein liegt eine Rechtsmittel 
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin'' ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Hinden, den 07.10 . 1992 

Bundesbahn-Zentralamt Hinden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs- Nr . 10039 /4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10 . Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

TETENAL PHOTOWERK GmbH & Co. 
2000 Norderstedt 

Hersteller der Verpackung 

Europa Carton AG 
2000 Harnburg 1 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Pappe als Außenverpackung und 2 Beutel 
aus Aluminium/FE-Verbundfolie als Innenverpackung 
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4 . 1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4 . 6 

4.7 

4. 8 

Hersteller-Typenbezeichnung 

Grundmaße 

Außenmaße: 1 220 mm 
b 165 mm 

Höhe 

Außenmaße: h 126 mm 

Fassungsraum 

Höchstzulässige Bruttomasse 

3,8 kg 

Werkstoffe der Verpackung 

Wellpappe 

Werkstoffe der Verschlüsse 

Zeichnungen 

Zg Nr. 92-01222 vom 09.09.1992 der Europa Carton 
AG, Weilpappenwerk Harnburg 

5 Anforderungen an die Bauart 

5.1 

5.2 

6 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 71/2 der Europa Carton AG 
- Zentrallabor -, 2000 Harnburg 70 vom 11.09.1992 
einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 5. 1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

7 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

8 Kennzeichnung 

Jj 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

10039 - E.C.A. r4G/Y4/S/ .............. /D/BAM 
P · (Herstellungs-

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

9 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

9.1 

9.2 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 8 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

9.3 Entfällt 

9.4 Entfällt 

9.5 

9.6 

9. 7 

714 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 3, 8 kg 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge-

9.8 

10 

stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Oberwachunq der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 

·Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Ubereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11 . 2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder 
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11 . 3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmi t tel 
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340 - 7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, den 07 . 10.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Hinden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10040/0A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 

grenz
Güter 

Eisen-

(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

vom 

2 Antragsteller 

3 

4 

Züchner Metallverpackungen GmbH 
2202 Barmstedt 

Hersteller der Verpackung 

Züchner Metallverpackungen GmbH 
2202 Barmstedt 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblech mit abnehmbarem Deckel 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 

4.2 

4.3 

kon. Eimer 

Grundmaße 

Innendurchmesser oben: 230 mm 

Höhe 

mit Deckel und Spannring oder Störing von 
184 mm bis 328 mm 



4. 4 Fassungsraum 

von 6,9 1 bis 12,6 1 

4. 5 Höchstzulässige Bruttomasse 

4 . 6 Werkstoffe der Verpackung 

Weißblech 

4.7 Werkstoffe der Verschlüsse 

4 . 8 Zeichnungen 

Zg.-Nr. 1004-230.06 . 01 vom 28.06.1991, 
Zg.-Nr. 1004-230 . 02.03 vom 30.06.1992, 
Zg.-Nr . 1004-230.03 . 02 vom 30. 01. und 
Zg . -Nr. 1004-230.03.01 vom 30.06.1991 der 
Züchner Metallverpackungen GmbH, 2202 Barmstedt. 

5 Anforderungen an die Bauart 

6 

Oie Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 817 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 21.09.1992 •iner· 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen . 

7 Fertigung von Verpackungen 

8 

9 

9.1 

9.2 

9.3 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OA2/Y/80/ ............. /0/BAM 10040- Zue 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertig
ten und entsprechend nach Nr. 8 gekennzeichneten 
Verpackungen dürfen für gefährliche Güter verwen
det werden, wenn für sie nach den Vorschriften 
der GGVE solche Verpackungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Ver pac ku ngsgruppe II od e r III verwendet wer
den . 

Entfällt 

9.4 Entfällt 

9.5 

9 . 6 

9.7 

9.8 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden . 
Die Dichtj der Füllgüter darf 
1,20 g/cm

3 
(Verpackungsgruppe II) bzw . 

1,80 g/cm (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d. h. 
Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von 
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um 
100 kPa bei 55 •c auf der Grundlage des maxima
len Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 
15 "C) darf 53 kPa nicht überschreiten. 

Entfällt 

Die Oberwachunq der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Oberwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001) •• - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
s. 562, durchgeführt werden. 

10 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erte i lt . 

. 11 . 3 Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungss c hein wird im "Amts - und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung , Berlin" (ISSN 0340 - 7551) 
veröffentlicht . 

4950 Minden, 08.10.1992 

Bundesbahn - Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
. Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10041/1H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

4.1 

4.2 

4. 3 

4.4 

4.5 

4.6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07 . 1985 

grenz
Güter 

Eisen-

(BGBl. I, S . 1560), in der Neufassung 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

vom 

Antragsteller 

Dynoplast Elbatainer GmbH 
7505 Ettlingen 

Hersteller der Verpackung 

Dynoplast E1batainer GmbH 
7505 Ettlingen 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel 

Hersteller-Typenbezeichnung 

Palettenfaß 

Grundmaße 

max. Durchmesser: 506 mm 

Höhe 

Schulterhöhe: 893 mm 
Gesamthöhe: 903 mm 

Fassungsraum 127,2 1 

Höchstzulässige Bruttomasse 

170 kg 

Werkstoffe der Verpackung 

PE-HD Lupolen 5261 Z 
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4.7 

4. 8 

Werkstoffe der Verschlüsse 

PE-HD 

Zeichnungen 

Zeichnung Nr. 0089001 vom 02.10.1991 der 
Dynoplast Elbatainer GmbH, 

Zeichnung Nr. F Nr. 1200.138 vom 29.06.1988 der 
Theysohn Salzgitter-Lichtenberg und 

Zeichnung Nr. 3.2028.01 vom 14.02.1991 der 
August Berger Metallwarenfabrik 

5 Anforderungen an die Bauart 

6 

7 

8 

9 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

9.7 

9.8 

10 

11 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 310 692-01 der BASF AG 
AWETA Thermoplaste, 6700 Ludwigshafen vom 
27.08.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1H2/Xl70/S/ ............. /D/BAM 10041 - DY-ET 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend nach Nr. 8 gekenn
zeichneten Verpackungen dürfen für gefährliche 
Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVE solche Verpackungen zuläs
sig·sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

Entfällt 

Entfällt 

für 
II 

gefährliche Güter 
oder II I verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des 
Versandstückes darf 170 kg nicht überschreiten. 

Entfällt 

Entfällt 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter ( TRV 001) ·· - Verkehrsblatt Heft 16, 19 87, 
S. 562, durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 
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11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts - und Mit
·teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 15.10.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden {Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10042/5M2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8. 1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 

grenz
Güter 

Eisen-

(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

vom 

Antragsteller 

Bischof + Klein GmbH & Co. 
4540 Lengerich 

Benennung der Bauart 

Sack aus Papier 
- wasserbeständig -

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. G 92312 der 
Bischof+ Klein GmbH & Co., 4540 Lengerich vom 
12.10.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5M2/Y26/S/ ................ /D/BAM 10042 - B + K 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge-



8.2 

8. 3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

9 

10 

10.1 

fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 25,4 kg nicht überschreiten. 

Entfällt 

Entfällt 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den •• Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S . 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RIO) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe
festgelegten 
zur Beförde-

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Minden, 20.10.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10043/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22.07.1985 
( BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Plastikpack GmbH 
7519 Eppingen-Mühlbach 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8. 1 

8. 2 

8. 3 

8 . 4 

Benennung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit 
nichtabnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 32,25 1 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 250 99 201 der BASF Aktien
gesellschaft AWETA Thermoplaste, 6700 Ludwighafen 
vom 15.10.1992 einer Bauartprüfung nach dem An
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

3Hl/Xl.9Yl.9 Z 1.9/250/ ........ /D/BAM 10043- PP 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 ( 1 ) e ) 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
I I oder I I I verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern 
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können, darf die in folgender 
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter 
nicht überschreiten. 

Prüffüllgut 

Wasser 

Dichte in g/cm 3 für Stoffe 
der Verpackungsgruppe 

I II III 

1,90 1,90 1,90 

Der gemessene Gesamtüberdruck in der Verpackung 
(d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase, vermindert um 100 kPa) 
bei 55 °C auf der Grundlage des maximalen Fül
lungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 °C 
darf 

166 kPa bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
Wasser, nicht überschreiten. 

8.5 Entfällt 

8.6 

8.7 

8.8 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen 
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt wer-
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9 

den, als durch folgende Prüffüllgüter: 

Wasser als Standardflüssigkeit gern. If) der Bei
lage zum Anh. V/GGVE. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
trlglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auf lagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RIO) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe
festgelegten 
zur Beförde-

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht . 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Minden, 04.11.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10044/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung geflhr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07 . 1985 
( BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung. vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

De1lbrücker Emballagen Gesellschaft 
Müller GmbH & Co. KG 
5090 Leverkusen 1 

3 Hersteller der Verpackung 

Dellbrücker Emballagen Gesellschaft 
Müller GmbH & Co. KG 
5090 Leverkusen 1 

4 Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 

konische Spannringtrommel 0,5/0,5/0,5 

4. 2 Grundmaße 

Innendurchmesser, oben: 470 mm 

4.3 Höhe 

718 

4.4 

4.5 

4. 6 

4.7 

4.8 

5 

6 

7 

8 

9 

9.1 

9.2 

mit Spannring und Deckel von 536 mm bis 824 mm 

Fassungsraum 

von 80 1 bis 127 1 

Höchstzulässige Bruttomasse 

157 kg (Fassungsraum 127 l) 

Werkstoff der Verpackung 

St 1203 

Werkstoffe der Verschlüsse 

St 1203 

Zeichnungen 

Zeichnungs-Nr. 3-3620 vom 19.03.1992 und 
Zeichnungs-Nr. 3-3079 vom 15.01.1991 der 
Schütz Werke GmbH + Co. KG, 5418 Selters 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 441 der Bundesbahn-~er
suchsanstalt Minden (Westf) vom 15.06 . 1992 e1ner 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

*) 

1A2/Y .. *)/S/ ............. /0/BAM 10044- DEG 
(Brutto- (Herstellungs-
höchst jahr, nur die 
masse) letzten beiden 

Ziffern) 

Die zu kennzeichnende Bruttohöchstmasse ist 
jeweils entsprechend Nr. 9.5 zu berechnen. 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend nach Nr. 8 gekenn
zeichneten Verpackungen dürfen für gefährliche 
Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
-der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

9. 3 Entfällt 

9.4 

9.5 

9.6 

Entfällt 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Das Verhältnis von Brutta
höchstmasse zu Fassungsraum darf 1,23 kg/Liter 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

9.7 Entfällt 

9.8 Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Oberwachunq der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
s. 562, durchgeführt werden. 



10 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt . 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11 . 4 Dieser Zulassungsschein wird im ""Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin·· ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Hinden, 02.11.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Hinden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10047/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10 . Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

2 Antragsteller 

Dynoplast Elbatainer GmbH 
7505 Ettlingen 

3 Hersteller der Verpackung 

4 

4 . 1 

Europa Carton AG 
6728 Germersheim 

Weilpappenwerk Siebesheim 
6083 Siebesheim 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Pappe als Außenverpackung und ein Gefäß 
aus Kunststoff als Innenverpackung 

Hersteller-Typenbezeichnung 

CUBI-BOX 20 L 

4.2 Grundmaße in mm 

außen innen 

Länge: 290 277 
Breite: 290 277 

4.3 Höhe in mm 

außen: 315 
innen: 290 

4.4 Fassungsraum 

4 . 5 

4.6 

4 . 7 

4 . 8 

5 

5.1 

5. 2 

6 

7 

8 

9 

9. 1 

9.2 

9 . 3 

9.4 

9. 5 

Höchstzuläss ige Bru ttomasse 

25 kg 

Werkstoff der Verpackung 

zweiwellige Wellpappe (Wellenarten 8 und C) 

Werkstoffe der Verschlüsse 

PP-Klebeband, Hotmelt-Kleber 

Zeichnungen 

Zeichnung Nr. CU 91-4-8.3 vom 31.07.1991 und 
Zeichnung Nr. CU 89-4-24.3 vom 02.08.1989 der 
Elbatainer Kunststoff- und Verpackungsgesell
schaft mbH, 7505 Ettlingen 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 757 der Bundesbahn- Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 01.09.1992 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 5.1 ge 
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4G/Y25/S/ .... . ....... ...... . /0/BAM 10047- *) 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

*) An dieser Stelle ist das Herstellerkurzzeichen 
des jeweiligen Herstellers einzutragen: 

E.C.A. für Europa Carton AG, 6728 Germersheim 

WEBI für Weilpappenwerk Biebesheim, 
6083 Siebesheim 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 8 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Entfällt 

Entfällt 

Die Bruttomasse des Ve rsandstückes darf 25 kg 
nicht überschreiten. 

9. 6 Entfällt 

9. 7 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 
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9. 8 

10 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Oberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar siche r stellen, daß alle Auflagen über die 
Verwe ndung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11 . 1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Obere i nkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter . 

11 . 2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt . 

11 . 3 Diesern Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei . 

11 . 4 Dieser Zulassungsschein wird im ""Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin•• ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, den 30.10.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Hinden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10048/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vorn 22.07.1985 

grenz
Güter 

Eisen-

(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

vorn 

2 Antragsteller 

3 

4 

4. 1 

4.2 

Fass Busch GmbH & Co. 
5442 Mendig 

Hersteller der Verpackung 

Fass Busch GmbH & Co. 
5442 Mendig 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel 

Hersteller-Typenbezeichnung 

212 Ltr. Rollsickendeckelfass 

Grundmaße 

Innendurchrnesser: 571 mrn 

4.3 Höhe 

mit Deckel und Spannring: 865 rnrn 

4.4 Fassungsraum 

212 1 

720 

4.5 Hö c h s tz u lä ssige Br u t tomasse 

260 kg 

4. 6 Werkstoffe der Verpackung 

Faß : St 1203 

4.7 Werkstoffe der Vers c hl üsse 

Spannring: St 12 

4.8 Zeichnungen 

5 

Zeichnungs Nr. 223/86 - 1, Zeichnungs Nr. 223/86-2 
und Zeichnungs Nr. 223/86-3 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 745 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 03 . 11 . 1992 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

6 Zulassung 

7 

8 

I 

·.~.~ ;' 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Vorausse t zung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen . 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A2/X260/S/ ... . . . ... . ... /D/BAM 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

10048 - FBM 

9 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

9.1 

9.2 

9.3 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
fertigten und entsprechend nach Nr. 8 gekenn
zeichneten Verpackungen dürfen für gefährliche 
Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden . 

Entfällt 

für 
II 

gefährliche Güter 
oder I I I verwendet 

9.4 Entfällt 

9.5 

9.6 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden . Die Bruttohöchstmasse des 
Versandstückes darf 260 kg nicht überschreiten. 

Entfällt 

9. 7 Entfällt 

9. 8 

10 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Oberwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001) •• - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562, durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11 . 1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 



11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11 . 4 Dieser Zulassungsschein wird im '' Amts - und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin'' ( ISSN 0340 - 7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 03.11 . 1992 

Bundesbahn-Zentralamt Hinden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) Deutsche 

Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10049/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 

grenz
Güter 

Eisen-

(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

vom 

Antragsteller 

Fass Busch GmbH & Co. 
5442 Mendig 

3 Hersteller der Verpackung 

4 

4. 1 

4.2 

Fass Busch GmbH & Co . 
5442 Mendig 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel 

Hersteller-Typenbezeichnung 

212 Ltr. Rollsickendeckelfass 

Grundmaße 

Innendurchmesser: 571 mm 

4.3 Höhe 

mit Deckel und Spannring: 866 mm 

4.4 Fassungsraum 

212 1 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 

260 kg 

4. 6 Werkstoffe der Verpackung 

Faß: St 1203 

4.7 . Werkstoffe der Verschlüsse 

4 . 8 

Spannring: St 12 

Zeichnungen 

Zeichnung Nr. 223/86-1, Zeichnung Nr. 223/86-2 
und Zeichnung Nr. 223/86-3 

5 

6 

7 

8 

9 

9 . 1 

9 . 2 

g.3 

9.4 

9.5 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 111 744 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Mi nden (Westf) vom 04 . 09.1992 einer 
Bauartprüfung nac h dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen wo r den sind. 

Zu l assung 

Di e unter Nr . 4 bes c hr i ebene Bauart wi rd unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr . 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt we rden . Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind . 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

1A2/X260/S j .. . .... . ..... /D/BAM 10049- FBM 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend nach Nr. 8 gekenn
zeichneten Verpackungen dürfen für gefährliche 
Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind . 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

Entfällt 

Entfällt 

für gefährliche Güter 
I I oder I II verwendet 

Die Grenzdaten fü r den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden . Die Bruttohöchstmasse des 
Versandstückes darf 260 kg nicht überschreiten . 

9. 6 Entfällt 

9. 7 

9.8 

10 

11 

Entfällt 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001) ·· - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562, durchgeführt werden. 

Der in Nr . 2 genannte Antragsteller mu ß nachweis 
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Hinden, 03.11.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Hinden (Westf) 

f-/ :, 
I 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Minden ( Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10 050/4H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

4 .1 

4.2 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Georg Utz GmbH 
Nordring 67 
4443 Schüttorf 

Benennung der Bauart 

Kiste aus massivem Kunststoff mit Innenverpackun
gen (2 Säcke aus Textilgewebe) 

Anforderungen an die Bauart 

Oie Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 348 Vgab 62 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
17.08.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

~ 4H2/Y 37/S/ .. . .... ... ... . /0/BAM 10 050 - UTZ 
~ (Herstellungs-

8 

8. 1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

722 

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 36,5 kg 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 

8.6 

9 

10 

l 0. 1 

mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Oberwachunq der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ""Technischen 
Richtlinien für die Oberwachunq der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)'' - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RIO) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe
festgelegten 
zur Beförde-

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein ·•ird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

10 . 4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Minden , 28.08.1992 

(/ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10 051/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22 . 07.1985 
( BGBl. I, S. 15 60) , in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S . 1225) 

Antragsteller 

Wilhelm Schmidt, Armaturen Apparatebau 
Breslauer Straße 14 
6104 Seeheim-Jugenheim 

Benennung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 8,1 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 650 Vgab 50 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) vom 
17.08.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 

unter 
nach 



6 

Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

lAl/Y/400/ ........ . ... . /D/BAM 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
z iffern) 

10 051 - WS 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8. 1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

9 

10 

10. 1 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichtj der Füllgüter darf 
1,20 g/cm3 (Verpackungsgruppe II) bzw . 
1,80 g/cm (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstiggn 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 266 kPa nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefähr 1 icher Güter ( RID) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe
festgelegten 
zur Beförde-

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Minden, 31 . 08.1992 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10 052/1Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl . I, S . 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

2 Antragsteller 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

Wilhe l m Schmidt, Armaturen Apparatebau 
Breslauer Straße 14 
6104 Seeheim-Jugenheim 

Benennung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 8,1 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 693 Vgab 50 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
17.08.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A1/X/400/ ............. /D/BAM 10 0 52 - WS 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
I I oder I I I verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichtj der Füllgüter darf 
1,20 g/cm3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
1,80 g;cm3 (Verpackungsgruppe II) bzw . 
2,70 g/cm (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstiggn 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 266 kPa nicht überschreiten. 
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8.5 

9 

10 

10. 1 

Die Obenrachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Oberwachunq der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind . 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RIO) 
Prüfanforderungen filr Verpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe
festgelegten 
zur Beförde-

10 . 2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10 . 3 

10.4 

Dieser Zulassunasschein ·~ird im "'Amts- und Mit
teilungsb l att der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht . 

Diesern Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei . 

4950 Minden, 31.08.1992 

Bundesbahn-Zentralamt 
Mieden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10 053/4H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22 . 07.1985 
( BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vorn 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

2 Antragsteller 

3 

Riedel-de Haen AG 
Wunstorfer Straße 40 
3016 Seelze 1 

Benennung der Bauart 

Kiste aus massivem Kunststoff mit Inneneinrich
tung und Innenverpackungen 

4 Anforderungen an die Bauart 

4' 1 

4 . 2 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 390 Vgab 61 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
28 . 08.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
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6 

7 

8 

8 . 1 

8.2 

der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr . 4 erfüllt werden, zugelassen . 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wi e folgt zu kennzeichnen: 

~4H2/Y6/S / .. .. .. .. ........... /0/BAM 10 053- PAR 
\. n_) (Herstellungs-

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefähr l iche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind . 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

8 . 3 Die Bruttomasse des Versandstückes darf 6 kg 
nicht überschreiten. 

8.4 

8.5 

8.6 

9 

Entfällt 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Oberwachunq der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Oberwachunq der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10. 1 Die Bauart entspricht den in 

d e r Ordnung für d i e i nternational e 
förderung gefährlicher Güter (RIO) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter . 

Ei senbahnbe 
festgelegten 

zur Beförde-

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im • Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Minden1 08.09.1992 

'\!sut) 



Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10 054/0A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
( BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I. S. 1225) 

Antragsteller 

Blechwarenfabrik Limburg GmbH 
Stiftstraße 2 
6250 Limburg 1 

Benennung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit nichtabnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 0,58 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

6 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 554 Vgab 53 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) 
vom 21.08.1992 einer Bauartprüfung nach dem An
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OA1/Y/200/ ............ /0/BAM 10 054 - BL 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dicht3 der Füllgüter darf 
1,20 g;cm3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. · 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigön 
inerten Gasen, vermindert um l 00 kPa) bei 55 C 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

8.5 

9 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RIO) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe
festgelegten 

zur Beförde-

10 . 2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im ·Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Minden, 14.09.1992 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10 055/3Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S . 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Blechwarenfabrik Limburg GmbH 
Stiftstraße 2 
6250 Limburg 1 

Benennung der Bauart 

Kanister aus Stahl (Weißblech) mit nichtabnehm
barem Deckel 

Fassungsraum: 0,58 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 716 Vgab 53 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden ( Westf) vom 
21.08.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 
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6 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8 . 4 

8.5 

9 

10 

10 .1 

10.2 

10.3 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden . Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

3A1/Y/200/ . .. ... .. ..... /D/BAM 10 055- BL 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr . 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dicht3 der Füllgüter darf 
1,20 g/cm3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten . 

Der Gesamtüberdruck (d. h . Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigÖn 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RIO) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe
festgelegten 
zur Beförde-

Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Minden, 14.09.1992 

(Egelkraut) 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10 056/4H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

4 . 1 

4 . 2 

5 

6 

7 

8 

8. 1 

8.2 

8. 3 

8.4 

8 . 5 

8. 6 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16. August 1985 (BGBl. I, S. 1651) zu l etzt ge
ändert durch die Siebente Verordnung zur Änderung 
von Gefahrgutausnahmeverordnungen vom 9. März 
1992 (BGBl. I, S. 391) 
- Ausnahme Nr. E 18 -

Antragsteller 

Econ-Air GmbH & Co. 
Daimlerstraße 12 
4990 Lübbecke 1 

Benennung der Bauart 

Kiste aus massivem Kunststoff 
mit 20 400-ml-Druckgaspackungen 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 111 565 Vgab 62 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 03.09. 92 
einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4 .1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen . 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4H2/Yl3/S/ ... . .......... /D/BAM 
( Herst.ellungs-
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

10 056 - STU 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche GUter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dUrfen für gefährliche GUter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 13 kg 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

Entfällt 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Oberwachunq der Fertigung von 
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Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001) " - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden . 

Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Entfällt 

10 . 2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10 . 3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts - und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

10 . 4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei . 

4950 Minden, den 14 . 09.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Hinden (Westf) 

LI 
Bundesbahn- Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10057/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung z ur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22 . 07.1985 
( BGBl . I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S . 1225) 

Antragsteller 

Alpla-Werke 
Lehner GmbH & Co. KG 
Struthweg 
3573 Ge münden /Wohra 

Benennung der Bauart 

Rechteckflasche aus Kunststoff mit nichtabnehm
barem Deckel 

Fassungsraum: 795 ml 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

6 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 571 Vgab 40 der 
Bundesbahn - Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
02.09.1992 eine r Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fert igten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzei chne n: 

ge 
gut 

( -::-\, 3H1/Y /100/ . . . .. ... .. ... /D/BAM 10057 - a 
\V (Herstellungs -

8 

8.1 

8 . 2 

8 0 3 

8 0 4 

8.5 

8.6 

8 . 7 

8.8 

9 

datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassen en Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr . 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den . 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte d er Fül1güter, die dem Prüffüllgut be
züglich der chemischen Verträglichkeit zuge 
ordnet werden können, darf der in folgender 
Tabelle aufgeführten Dichte des Prüffüllgutes 
nicht überschreiten. 

Prüffüllgut 

Äthylalkohol 

Dichte in g / cm3 für Stoffe 
der Verpackungsgruppe 

I II III 

0,85 0,85 

Der gemessene Gesamtüberdruck in der Verpackung 
(d . h . Dampfdruck des Fü llgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase, vermindert um 100 kPa) 
bei 55 •c auf der Grundlage des maximalen Fül
lungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 •c 
darf 66 kPa bei Zuordnung zu dem Prüffüllgut 
nicht überschreiten . 

Entfällt 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 •c muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können . 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen 
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt wer
den, als durch folgendes Prüffüllgut: 

Äthylalkohol, Stoff der Klasse 3 Ziffer 3 . b) der 
Anlage zur GGVE . 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis 
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10 . 1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RID) 
Prüfanforderungen f ür Verpackungen 
rung gefährlicher Güter . 

Eisenbahnbe 
festgelegten 
zur Beförde-

10 . 2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit 
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

10 . 4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Minden, 06.10.1992 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs - Nr. 10058/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 

grenz
Güter 

Eisen-

( BGBl. I, S . 1560), in der Neufassung 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S . 1225) 

vom 

Antragsteller 

Pyrotechnik Silberhütte GmbH 
Kreisstraße 2 
0-4301 Silberhütte 

Hersteller der Verpackung 

Heb . Sieger KG 
Voss-Straße 98 
3203 Sarstedt 

4 Beschreibung der Bauart 

4.1 

4. 2 

4. 3 

4. 4 

Kiste aus Pappe und Innenverpackungen ( 20 Falt
bodenschachteln mit je 25 Dosen aus Kunststoff) 

Hersteller-Typenbezeichnung 

0201 nach DIN 55 429 Teil 1 

Grundmaße, außen 

Länge: 2 7, 7 cm 
Breite: 25,6 cm 

Höhe 

22 cm 

Fassungsraum 

26,3 cm x 24,2 cm x 19,2 cm 
= 12,22 Liter 

12 220 cm 3 

4 . 5 Höchstzulässige Bruttomasse 

4 . 6 

4.7 

4.8 

5 

5.1 

5.2 

6 

Werkstoff der Verpackung 

Zweiwellige Wellpappe (Wellenarten B u. C) 

Werkstoff der Verschlüsse 

60 mm breites glasfaserverstärktes PP-Klebeband 

Zeichnungen 

keine 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 821 Vgab 61 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
24.09.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr . 5.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr . 5 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

7 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
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serienmäßig gefertigt we r den . Der Hersteller muß 
gewährleisten , daß bei den serienmäßig gefert i g 
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt s i nd . 

8 Kennzeichnung 

D1e nach der zugelassene n Bauart se r ienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

ge 
gut 

~ 4G/Y20/S / ...... .... .... /D/BAM 10058 - HS 4 
\_!!_) (Herstellungs -

9 

9. 1 

9.2 

9 . 3 

9.4 

9.5 

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 8 gekennzeichne 
ten Verpackungen dürfen f ür gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen d ürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden . 

Entfällt 

Entfällt 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 19,2 kg 
nicht überschreiten. 

9. 6 Entfällt 

9.7 

9.8 

10 

Wird die zugelassene Verpackungsbauar t als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)'' - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s . 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter . 

11 . 2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, den 16.10.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Hinden (Westf) 

(Egelkraut) 



Bundesbahn - Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr . 10059/4G 

für die Bauart einer Verpackung z ur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

4 

4. 1 

4.2 

4. 3 

4. 4 

4.5 

4.6 

4 . 7 

4.8 

5 

5.1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07 . 1985 

grenz
Güter 

Eisen-

(BGBl. I, S . 1560), in der Neufassung 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S . 1225) 

vom 

Antragsteller 

Pyrotechnik Si l berhütte GmbH 
Kreisstraße 2 
0-4301 Silberhütte 

Hersteller der Verpackung 

Hch. Sieger KG 
Voss - Straße 98 
3203 Sarstedt 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Pappe 

Hersteller-Typenbezeichnung 

0204 nach DIN 55 429 Teil 1 

Grundmaße, außen 

Länge: 44 cm 
Breite : 44 cm 

Höhe 

33 cm 

Fassungsraum 

42,6 cm x 42,6 cm x 30 cm 
~ 54,44 Liter 

Höchstzulässige Bruttomas s e 

30 kg 

Werkstoff der Verpackung 

54 443 cm3 

Zweiwellige Wellpappe (Wellenarten B u. C) 

Werkstoff der Versch l üsse 

60 mm breites glasfaserverstärktes PP-Klebeband 

Zeichnungen 

keine 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 822 Vgab 61 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) ·vom 
17.09.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind . 

5. 2 Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 5. 1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

6 Zulassung 

Die unter Nr . 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

7 Fertigung von Verpackungen 

Nach der z ugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden . Der Hersteller muß 

8 

.9 

9 . 1 

9. 2 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

9 . 7 

9.8 

10 

11 

gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind . 

Kennzeichnung 

Di e nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4G / Y30/S / .. . . . .... ..... / D/ BAM 
(Herste l lungs -
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

10059 - HS 4 

Auflagen über die Verwe ndung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprec hend Nr. 8 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind . 

Die Verpackungen dürf e n für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II ode r III ve r wendet we rden . 

Entfällt 

Entfällt 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 30 kg 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

Entfällt 

Die Uberwachung der Fert i gung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden . 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung f ü r Gefahrgu t e i nsetzt/befül l t be
kannt sind. 

Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförder ung gefährlicher Güter. 

11 . 2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Re c h t smittel 
belehrung bei. 

11 . 4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forsc hu ng und -pr üfu ng, Berlin " (ISSN 0340-7551) 
veröffentli c ht. 

4950 Hinden, den 16 . 10 . 1992 

Bundesbahn- Zentralamt Hinden (Westf) 

!~_./ ( 
(Egelkraut) 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10060/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8.1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaat 1 iche und grenz
überschreitende Beförderung gefMhrlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

STELIOPLAST, Roland Stengel 
Industriestraße 6 - 8 
5561 Binsfeld 

Benennung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel 

Fassungsraum: 5,4 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 598 Vgab 40 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) vom 
16.09.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

3Hl/Y/100/ ............. /D/BAM 
(Herstellungs
datum nach 
Rn 1512 ( 1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

10060 - STP 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die ?ach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertlgten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden 1 wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
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Die Dichte der Füllgüter, die dem Prüffüllgut be
züglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können, darf der in folgender 
Tabelle aufgeführten Dichte des Prüffüllgutes 
nicht überschreiten. 

8.4 

Prüffüllgut 

Frostschutzmittel 

Dichte in g/cm3 für Stoffe 
der Verpackungsgruppe 

I II III 

für Scheibenwaschanlagen 1,20 1,20 

Der gemessene Gesamtüberdruck in der Verpackung 
(d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase, vermindert um 100 kPa) 
bei 55 "C auf der Grundlage des maximalen Fül
lungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 •c 
darf 66 kPa bei Zuordnung zu dem Prüffüllgut 
nicht überschreiten. 

8. 5 Entfällt 

8.6 

8.7 

8.8 

9 

10 

10 . 1 

10.2 

10.3 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 'C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen 
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt wer
den, als durch folgendes Prüffüllgut: 

Frostschutzmittel für Scheibenwaschanlagen gemäß 
der im BZA Hinden hinterlegten Rezeptur, Stoff 
der Klasse 3 Ziffer 3.b) der Anlage zur GGVE. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver 
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter ( RID) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe
festgelegten 

zur Beförde-

Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin•• (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Minden, 06 . 10 . 1992 



Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10061/lHl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH 
Schildgesstraße 71 - 163 
5040 Brühl 

Benennung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 126 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 245 Vgab 40 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
15.09.1992 und Bericht Nr. XIII/92 der Mauser
Werke in Brühl vom 04.08.1992 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

CD 1H1/Yl.9/200/ ............. /D/BAM 
(Herstellungs
datum nach 

10061 - M 

8 

8.1 

8.2 

8. 3 

Rn 1512 ( 1 ) e ) 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern 
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können, darf die in folgender 
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter 
nicht überschreiten. 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

8.8 

9 

10 

10. 1 

Prüffüllgut 
Dichte in g/cm3 für Stoffe 

der Verpackungsgruppe 
I II III 

Netzmittellösung 5 %ig 
n-Butylacetat/mit 
n-Butylacetat gesättigte 
Netzmittellösung 
Kohlenwasserstoffgemisch 
(White Spirit) 
Salpetersäure 55 %ig 
Wasser 

1,50 

1,20 

1,20 
1,40 
1,85 

1,50 

1,20 

1,20 
1,40 
1,85 

Der gemessene Gesamtüberdruck in der Verpackung 
(d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase, vermindert um 100 kPa) 
bei 55 oc auf der Grundlage des maximalen Fül
lungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 oc 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Entfällt 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRVOOl) .. - VerkehrsblattHeft 16,1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 oc muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen 
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt wer
den, als durch folgende Prüffüllgüter: 

Netzmittellösung als Standardflüssigkeit gern . Ia) 
der Beilage zum Anh. V/GGVE, 

n-Butylacetat/mit n-Butylacetat gesättigte Netz
mittellösung als Standardflüssigkeit gern. Ic) der 
Beilage zum Anh. V/GGVE, 

Salpetersäure 55 % als Standardflüssigkeit gern. 
Ie) der Beilage zum Anh. V/GGVE, 

Kohlenwasserstoffgemisch (White Spirit) als Stan
dardflüssigkeit gern. Id) der Beilage zum Anh. V/ 
GGVE, 

Wasser als Standardflüssigkeit gern. If) der Bei
lage zum Anh. V/GGVE . 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind . 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RIO) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe
festgelegten 
zur Beförde-

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im •Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin'' ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Hinden, 09.10.1992 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10062/lHl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vorn 22.07.1985 
( BGBl. I, s. 15 60), in der Neufassung vorn 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

2 Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH 
Schildgesstraße 71 - 163 
5040 Brühl 

3 Benennung der Bauart 

4 

Faß aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 126 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 246 Vgab 40 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
15.09.1992 und Bericht Nr . XII/92 der Mauser
Werke in Brühl vom 03.08.1992 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

7 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

CD 1H1/Yl. 9/200/ ............. /D/BAM 
(Herstellungs
datum nach 

10062 - M 

8 

8.1 

8 . 2 

8.3 

732 

Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern 
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können, darf die in folgender 
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter 
nicht überschreiten. 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

8.8 

9 

10 

10. 1 

10.2 

Prüffüllgut 
Dichte in g/cm3 für Stoffe 

der Verpackungsgruppe 
I II III 

Netzmittellösung 5 %ig 
n-Butylacetat/rnit 
n-Butylacetat gesättigte 
Netzmittellösung 
Kohlenwasserstoffgemisch 
(White Spirit) 
Salpetersäure 55 %ig 
Wasser 

1,50 

1,20 

1,20 
1,40 
1,85 

1,50 

1,20 

1,20 
1,40 
1,85 

Der gemessene Gesamtüberdruck in der Verpackung 
(d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase, vermindert um 100 kPa) 
bei 55 oc auf der Grundlage des maximalen Fül
lungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 oc 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Entfällt 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro 
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen 
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt wer
den, als durch folgende Prüffüllgüter: 

Netzmittellösung als Standardflüssigkeit gern. Ia) 
der Beilage zum Anh. V/GGVE, 

n-Butylacetat/mit n-Butylacetat gesättigte Netz
mittellösung als Standardflüssigkeit gern. Ic) der 
Beilage zum Anh. V/GGVE, 

Salpetersäure 55 % als Standardflüssigkeit gern. 
Ie) der Beilage zum Anh. V/GGVE, 

Kohlenwasserstoffgemisch (White Spirit) als Stan
dardflüssigkeit gern . Id) der Beilage zum Anh . V/ 
GGVE, 

Wasser als Standardflüssigkeit gern. If) der Bei
lage zum Anh. V/GGVE. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RID) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe
festgelegten 
zur Beförde-

Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin '' ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Hinden, 09.10.1992 



Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs- Nr. 10063/4H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförde r ung gefähr
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16. August 1985 (BGBl. I, s. 1651) zuletzt ge
ändert durch die Siebente Verordnung zur Änderung 
von Gefahrgutausnahmeverordnungen vom 9. März 
1992 (BGBl. I, S. 391) 
- Ausnahme Nr . E 18 -

2 Antragsteller 

3 

ECON-AIR GmbH & Co. 
Daimlerstraße 12 
4990 Lübbecke 1 

Hersteller der Verpackung 

Georg Utz GmbH 
Nordring 67 
4443 Schüttorf 

4 Beschreibung der Bauart 

Kiste aus massivem Kunststoff mit 15 
150-ml-Druckgaspackungen 

4. 1 Hersteller-Typenbezeichnung 

RAKO-Behälter 

4 . 2 Grundmaße, außen 

4.3 

4. 4 

4.5 

4.6 

4 . 7 

Länge: 30,5 cm 
Breite: 20,0 cm 

Höhe 

23 cm 

Fassungsraum 

9,17 Liter 

Höchstzulässige Bruttomasse 

4 kg 

Werkstoffe der Verpackung 

PE, Stamylan HO 9089 U 
PP, GWM 213 

Werksto ff e de r Versch lüsse 

PP-Band Art.-Nr. 608 

4.8 Zeichnungen 

5 

5.1 

3-210- 0, 3-215-1 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 564 Vgab ·62 der 
Bundesbahn - Versuchsanstalt Minden ( Westf) vom 
29.09.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

5. 2 Die Verpackung muß wie in dem unter Nr . 5. 1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

6 Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

7 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 

8 

gewährleisten, daß bei den serienmäßi g gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennze i chnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4H2/Y4 / S/ .... . . . .. .. . . . / D/ BAM 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

10063 - UTZ 

9 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

9 .! 

9 . 2 

9.3 

9 . 4 

9.5 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
fertigten und entsprechend Nr. 8 gekennzeichne 
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor 
schriften der Ausnahme Nr. E 18 solche Verpackun
gen zulässig s i nd . 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Entfällt 

Entfällt 

Die Bruttomasse des Versandstü c kes darf 4 kg 
nicht überschreiten. 

9.6 Entfällt 

9. 7 Entfällt 

9. 8 

10 

11 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Hef t 16, 1987, S . 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind . 

Sonstiges 

11.1 Entfällt 

11 . 2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im ""Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin•• ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden , den 09 . 10. 1992 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

(Egelkraut) 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10064/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

4. 1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4. 6 

4.7 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07 . 1985 

grenz
Güter 

Eisen-

(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung 
10 . Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

vom 

Antragsteller 

Lauterherger Verpackungs GmbH 
Scharzielder Straße 18 - 22 
3422 Bad Lauterberg 

Hersteller der Verpackung 

wie Antragsteller 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel 

Hersteller-Typenbezeichnung 

Zylindrische Trommel ~ 240 mit symmetrischem 
Spannring 

Grundmaße 

Innendurchme·sser: 240 mm 

Höhe 

mit Deckel und Spannring: 256 mm 

Fassungsraum 

10,1 Liter 

Höchstzulässige Bruttomasse 

33 kg 

Werkstoff der Verpackung 

St 12-03 

Werkstoffe der Verschlüsse 

St 12-03, Spannring verzinkt 

4.8 Zeichnungen 

WE 03-0036/T, 01-838 und 512.30 

5 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 730 Vgab 50 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
08.09.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

6 Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

7 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

8 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge-

734 

9 

9. 1 

9. 2 

9.3 

9. 4 

9 . 5 

9 . 6 

9.7 

9. 8 

10 

fertigten Verpackungen sind dauerhaft 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A2/Y33/S/ .... . ........ /D/BAM 10064- LB 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

und 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

gut 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend nach Nr. 8 gekenn
zeichneten Verpackungen dürfen für gefährliche 
Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind . 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

Entfällt 

Entfällt 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des 
Versandstückes darf 33 kg nicht überschreiten. 

Entfällt 

Entfällt 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001) ·· - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562, durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetztjbefüllt, be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11,4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Hinden, 09.10.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Hinden (Westf) 



Bundesbahn- Zentralamt 
Hi nden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs - Nr. 10065/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

4 0 1 

4.2 

4 0 3 

4.4 

4 . 5 

4.6 

4.7 

Verordnung über d i e innerstaatliche und grenz 
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgu t verordnung Eisen 
bahn - GGVE) vom 22 . 07.1985 
(BGBl. I, S . 1560), in der Neufassung vom 
10 . Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Lauterherger Verpackungs GmbH 
Scharzielder Straße 18 - 22 
3422 Bad Lauterberg 

Hersteller der Verpackung 

wie Antragsteller 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel 

Hersteller-Typenbezeichnung 

Konischer Hobbock ß 315 mit symmetrischem über
lapptem Spannring 

Grundmaße 

Innendurchmesser : 315 / 295 rnrn 

Höhe 

mit Deckel und Spann r ing: 317 rnm 

Fassungsraum 

20,8 Liter 

Höchstzulässige Bruttomasse 

54 kg 

Werkstoff der Verpackung 

St 12 - 03 

Werkstoffe der Verschlüsse 

St 12-03, Spannring verzinkt 

4. 8 Ze i c hnungen 

5 

6 

WE 03 - 0035/T, 01 - 1032 und WE 03 - 0019/Sr 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 738 Vgab 50 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Mi.nden (Westf) vorn 
08.09.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr . 5 erfüllt werden, zugelassen . 

7 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

8 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge-

fertigten Verpackungen sind dauerhaft 
sichtbar wie f o lgt zu kennzeichnen: 

1A2/Y54/S / ... . .... ..... / 0/BAM 
(Herstellungs -
jahr, nur die 
letzten beide n 
Ziffern) 

10065 - LB 

und gut 

9 Auflagen über die Ve rwendung der Verpackung 

9 0 1 

9 . 2 

9 . 3 

9 0 4 

9.5 

9.6 

9.7 

9 0 8 

10 

Di e nach d er zugelasse nen Bauart serienmäß i g ge 
fertigten und entspreche nd nach Nr . 8 gekenn 
zeichneten Verpac kungen dürfen für gefährliche 
Güter v erwendet we rden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind . 

Die Verpackungen dürf en für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III v erwendet wer 
den . 

Entfällt 

Entfällt 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden . Die Bruttohöchstmasse des 
Versandstückes darf 54 kg n i cht überschreiten. 

Entfällt 

Entfällt 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001)"" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S . 562, durchgeführt werden . 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind . 

11 Sonstiges 

11 . 1 Die Bauart en t spric h t den i n den internat i onalen 
Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11 . 2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel 
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im ""Amts- und Hit
teilungsblatt de r Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 09 . 10.1992 

Bundesbahn- Zentralamt Hinden (Westf) 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10066/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 

grenz
Güter 

Eisen-

(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S . 1225) 

vom 

Antragsteller 

Lauterherger Verpackungs GmbH 
Scharzielder Straße 18 - 22 
3422 Bad Lauterberg 

3 Hersteller der Verpackung 

wie Antragsteller 

4 Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 

4.2 

4 . 3 

4.4 

4. 5 

4. 6 

4.7 

4 . 8 

5 

6 

7 

Deckelbehälter mit abnehmbarem Oberboden 

Grundmaße 

Innendurchmesser oben: 372 mm 

Höhe 

mit Deckel und Spannring: 323 mm bzw. 724 mm 

Fassungsraum 

29 Liter bzw. 70 Liter 

Höchstzulässige Bruttomasse 

56 kg bzw . 125 kg 

Werkstoff der Verpackung 

St 12-03 

Werkstoffe der Verschlüsse 

St 12-03, Spannring verzinkt 

Zeichnungen 

91/05.12 Weiß und WE 03-0004 Sr 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 739 Vgab 50 der Bun
desbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
09.09.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

8 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge-

736 

CD 
fertigten Verpackungen s1nct aauernatt 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

una 

1A2/X ... *)/S/ ......... ... . /0/BAM 
(Herstellungs-

10066 - LB -

( Brutto- jahr, nur die 
höchst- letzten beiden 
masse) Ziffern) 

gut 

*) Die zu kennzeichnende Bruttohöchstmasse ist 
jeweils entsprechend Nr. 9 .5 zu berechnen. 

9 

9.1 

9.2 

9 .3 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend nach Nr . 8 gekenn 
zeichneten Verpackungen dürfen für gefährliche 
Güter verwendet werden, wenn flir sie nach den 
Vorschriften der GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind . 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

Entfällt 

für gefährliche Güter 
I I oder I I I verwendet 

9 . 4 Entfällt 

9.5 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über-
schritten werden. Das Verhältnis von 
Bruttohöchstmasse zu Fassungsraum darf 
1,78 kg/Liter nicht überschreiten. 

9.6 Entfällt 

9. 7 Entfällt 

9.8 

10 

11 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001) •• - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S . 562, durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis 
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht . 

4950 Minden, 09.10.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10067/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

3 

4 

4.1 

4.2 

4. 3 

4. 4 

4.5 

4.6 

4 . 7 

4. 8 

5 

5.1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vorn 22 . 07.1985 

grenz
Güter 

Eisen-

( BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung 
10 . Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

vorn 

Antragsteller 

ETM GmbH 
Alte Neckarelzer Straße 
6950 Mosbach 

Hersteller der Verpackung 

Seyfert Wellpappe GmbH + Co. 
Ulrner Straße 38 
7313 Reichenbach/Fils 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Pappe und Innenverpackungen 
(6 1-1-Weißblechdosen) 

Hersteller-Typenbezeichnung 

0201 nach DIN 55 429 Teil 1 

Grundrnaße, außen 

Länge: 35,5 crn 
Breite: 2 4, 5 crn 

Höhe 

18,5 crn 

Fassungsraum 

34 cm x 23 cm x 16 cm = 12 512 cm3 

Höchstzulässige Bruttomasse 

6,5 kg 

Werkstoff der Verpackung 

12,5 Liter 

Zweiwellige Wellpappe (Wellenarten B u. C) 

Werkstoff der Verschlüsse 

50 mm breites Klebeband, tesapack 124 

Zeichnungen 

TT-391/01 (Ringdose aus Weißblech) 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die · 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 794 Vgab 61 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
08.10.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

5 . 2 Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 5.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

6 

7 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen . 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 

8 

9 

9. 1 

9.2 

9. 3 

9.4 

9. 5 

9.6 

9 . 7 

9.8 

10 

serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4G/Y7/S/ .............. /D/BAM 10067 - SW 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 8 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Entfällt 

Entfällt 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 6, 5 kg 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt . 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, den 16.10 . 1992 

Bundesbahn-Zentralamt Hinden (Westf) 

I . 

(Egelkraut) 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10 068/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 

grenz
GUter 

Eisen-

(BGBl. I, s. 1560), in der Neufassung 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Sika Chemie 
Stuttgarter Straße 17 
7432 Bad Urach 

3 Hersteller der Verpackung 

4 

4.1 

Seyfert Wellpappe GmbH + Co. 
Ulmer Straße 58 
7313 Reichenbach/Fils 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Pappe mit Innenverpackungen 
(6 1-1-Weißblechdosen) 

Hersteller-Typenbezeichnung 

0201 nach DIN 55 429 Teil 1 

4.2 Grundmaße, außen 

4.3 

4. 4 

4.5 

4. 6 

4.7 

4.8 

5 

5.1 

5.2 

6 

Länge: 31,5 cm 
Breite: 21,5 cm 

Höhe 

29 cm 

Fassungsraum 

30,5 cm x 20,5 cm x 27,5 cm 
17, 19 Liter 

Höchstzulässige Bruttomasse 

7,5 kg 

17194 

Werkstoff der Verpackung 

Einwellige Wellpappe mit A- Welle 

Werkstoff der Verschlüsse 

3 cm 

50 mm breites Klebeband, tesapack 124 

Zeichnungen der Innenverpackungen 

Flach-Flasche ~ 99/149 u. 3-3007A4 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 111 793 Vgab 61 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
02.10.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 5.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den . 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

7 Fertigung von Verpackungen 

738 

8 

9 

9. 1 

9 .2 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4G/Y8/S/ ........ ... ... /D/BAM 
(Herstellungs
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

10 068 - sw 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 8 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche GUter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

9.3 Entfällt 

9 . 4 Entfällt 

9.5 

9.6 

9 . 7 

9.8 

10 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 7, 5 kg 
nicht überschreiten . 

Entfällt 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver 
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge 
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001) ·· - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s . 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind . 

11 Sonstiges 

11 .1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11 . 3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

.11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material 
forschung und -prüfung , Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht . 

4950 Minden, den 16.10.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

I 

(Egelkraut) 



Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs - Nr . 10069/1H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

CD 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22.07.1985 
( BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl: I, S. 1225) 

Antragsteller 

Schütz Werke GmbH & Co. KG 
Bahnhofstraße 25 
5418 Selters 

Benennung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 221,2 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 327 Vgab 40 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) vom 
29.09.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

1Hl/Yl. 9/250/ ............. /D/BAM 
(Herstellungs
datum nach 

10069 - Schütz 

Rn 1512 ( 1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn fiir sie nach den Vor-=
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern 
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können, darf die in folgender 
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter 
nicht überschreiten. 

8.4 

8 . 5 

8 . 6 

8.7 

8 . 8 

.9 

10 

10.1 

Prüffüllgut 
Dichte in g/cm3 für Stoffe 

der Verpackungsgruppe 
I II III 

n-Butylacetat mit 
n-Butylacetat gesättigte 
Netzmittellösung 
Kohlenwasserstoffgemisch 
(White Spirit) 
Salpetersäure 55 %ig 
Wasser 

1,40 

1,40 
1,50 
1,90 

1,40 

1,40 
1,50 
1,90 

Der gemessene Gesamtüberdruck in der Verpackung 
(d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase, vermindert um 100 kPa) 
bei 55 oc auf der Grundlage des maximalen Fül
lungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 °C 
darf 

133 kPa bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
n-Butylacetat/mit n-Butylacetat gesät
tigte Netzmittellösung, 

133 kPa bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
Kohlenwasserstoffgemisch (White Spirit), 

133 kPa bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
Salpetersäure 55 %ig 

und 
166 kPa bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 

Wasser 

nicht überschreiten . 

Entfällt 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 oc muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen 
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt wer 
den, als durch folgende Prüffüllgüter: 

n-Butylacetat/mit n-Butylacetat gesättigte Netz
mittellösung als Standardflüssigkeit gern. Ic) der 
Beilage zum Anh. V/GGVE, 

Salpetersäure 55 % als Standardflüssigkeit gern. 
Ie) der Beilage zum Anh. V/GGVE, 

Kohlenwasserstoffgemisch (White Spirit) als Stan
dardflüssigkeit gern. Id) der Beilage zum Anh. V/ 
GGVE, 

Wasser als Standardflüssigkeit gern. If) der Bei
lage zum Anh. V/GGVE. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RID) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe
festgelegten 
zur Beförde-

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Minden, 21 . 10.1992 
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Bundesbahn- Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs - Nr. 10070/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

4 

4.1 

4.2 

4.3 

4 . 4 

4.5 

4.6 

4. 7 

4. 8 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 

grenz
Güter 

Eisen-

(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S . 1225) 

vom 

Antragsteller 

Wilhelm Schmidt, Armaturen 
Breslauer Straße 14 
6104 Seeheim-Jugenheim 

Hersteller der Verpackung 

wie Antragsteller 

Beschreibung der Bauart 

Apparatebau 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel 

Hersteller-Typenbezeichnung 

Transportbehälter, Edelstahl 

Grundmaße 

Außendurchmesser: 220 mm 

Höhe 

625 mm 

Fassungsraum 

15 Liter 

Höchstzulässige Bruttomasse 

75 kg 

Werkstoff der Verpackung 

1.4301 

Werkstoffe der Verschlüsse 

Edelstahl 

Zeichnungen 

BKZG OOlla 

5 Anforderungen a n die Bauart 

6 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen , die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 651 Vgab 50 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) vom 
02 . 09.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind . 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

7 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

8 Kennzeichnung 

740 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 

ge 
gut 

CD
U sichtbar wie folgt zu kennzeichn

1

e

0

n

07

:

0 

- WS 

1Al /X7 5 /S/ ..... .. .. . . . . /D/BAM 
(Herstellungs 
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

9 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9 . 5 

9 . 6 

9.7 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
fertigten und entsprechend nach Nr. 8 gekenn
zeichneten Verpackungen dürfen für gefährliche 
Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVE sol c he Verpackunge n zuläs
sig sind. 

Die Verpackungen dürf e n 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

Entfällt 

Entfällt 

gefährliche Güte r 
oder I I I verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über 
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des 
Versandstückes darf 75 kg nicht überschreiten . 

Entfällt 

Entfällt 

9. 8 Die Überwachung der Fertigu ng von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562, durchgeführt werden. 

10 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis 
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11.1 Oie Bauart entspricht den in den internationalen 
Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder 
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel 
belehrung bei . 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit 
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 21.10.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Hinden (Westf) 

(Egelkraut) 



Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs - Nr. 10071/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
( BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

2 Antragsteller 

3 

4 

4.1 

4.2 

Gottlieb Duttenhöfer GmbH u. Co. KG 
Bahnhofstraße 100 
6733 Haßloch (Pfalz) 

Hersteller der Verpackung 

wie Antragsteller 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel 

Hersteller-Typenbezeichnung 

Rollsickenfaß mit Nebensicken 

Grundmaße 

Außendurchmesser über Rollsicken: 390 mm 

4.3 Höhe 

4.4 

4.5 

4. 6 

4.7 

4.8 

5 

592 mm 

Fassungsraum 

64 Liter 

Höchstzulässige Bruttomasse 

Werkstoff der Verpackung 

Feinblech DIN 1623 u. 1541 

Werkstoffe der Verschlüsse 

Kunststoff (HDPE, LDPE u. EVA) 

Zeichnungen 

401-65-001, Nr.: 518 u . Jacob Berg KG 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 640 Vgab 51 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden ( Westf) vom 
31.08.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

6 Zulassung 

7 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

8 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge-

fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

lAl/Y/100/ ........... .. /0/BAM 10071 - GDH 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

gut 

9 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

9.1 

9.2 

9.3 

Die der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertig
ten und entsprechend nach Nr. 8 gekennzeichneten 
Verpackungen dürfen für gefährliche Güter verwen
det werden, wenn für sie nach den Vorschriften 
der GGVE solche Verpackungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

Entfällt 

9. 4 Entfällt 

9.5 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

9.6 

9.7 

9.8 

10 

Die Dicht3 der Füllgüter darf 
1,20 g/cm3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d. h. 
Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von 
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um 
100 kPa bei 55 •c auf der Grundlage des maxima
len Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 
15 "C) darf 66 kPa nicht überschreiten. 

Entfällt 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562, durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen , daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind . 

11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Hit 
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 21.10.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Hinden (Westf) 

(Egelkraut) 
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Bundesbahn- Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs - Nr . 10072/4A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen 
bahn - GGVE) vom 22.07 . 1985 
(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

2 Antragsteller 

3 

Egon Hillebrandt 
Behälterbau 
Hansaring 146 
4402 Greven 1 

Hersteller der Verpackung 

wie Antragsteller 

4 Beschreibung der Bauart 

4.1 

4. 2 

4 . 3 

4. 4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

5 

5 . 1 

Kiste aus Stahl und Innenverpackungen (13 Säcke 
aus Kunststoffolie) 

Hersteller-Typenbezeichnung 

ASP 800 

Grundmaße 

Länge: 116,5 cm 
Breite: 100,0 cm 

Höhe 

125 cm 

Fassungsraum 

800 Liter 

Höchstzulässige Bruttomasse 

591 kg 

Werkstoff der Verpackung 

St 37-2 

Werkstoffe der Verschlüsse 

Zeichnungen 

Hillebrandt, Greven, Sondermüllbehälter 
Typ ASP 800 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 827 Vgab 54 äer 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
18 .09.1992 einer Bauartprüfung na ch dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

5.2 Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 5 . 1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

6 Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen . 

7 Fertigung von Verpackungen 

742 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 

gewährleisten, da ß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die f ür die Bauart festgelegten 
Anforde r ungen erfüllt sind . 

8 Kennzeichnung 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge 
gut 

CD 4A1/X591/S/ .......... . . . . /D/BAM 
(Herstellungs
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

10072 - HIL 

9 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

9.1 

9.2 

9 . 3 

9.4 

9 . 5 

Die nach der zugel a ssenen Bauart serienmäßig ge 
fertigten u nd entsprechend Nr . 8 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güte r 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor 
schriften der GGVE solche Verpackungen zuläss i g 
sind. 

Die Verpa c kungen d ü rfen f ü r gefährl i che Güter der 
Verpackungsgruppe I, I I oder I I I verwendet 
werden. 

Entfällt 

Entfällt 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 591 kg 
nicht überschreiten . 

9 . 6 Entfällt 

9.7 

9.8 

10 

11 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderu ng gefähr licher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden . 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgu t einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

11 . 1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitige n Widerru f s e r tei l t . 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, den 21.10 . 1992 

Bundesbahn-Zentralamt Hinden (Westf) 

(Egelkraut) 



Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10073/3A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
( BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Blechwarenfabrik Limburg GmbH 
Stiftstraße 2 
6250 Limburg 1 

Hersteller der Verpackung 

wie Antragsteller 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Stahl (Weißblech) mit nichtabnehm
barem Deckel 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 

4.2 

4.3 

4. 4 

4. 5 

4. 6 

Kanister Nennmaß 90/73 

Grundmaße, außen 

Länge: 92 mm 
Breite: 75 mm 

Höhe 

200 mm 

Fassungsraum 

1,21 Liter 

Höchstzulässige Bruttomasse 

Werkstoff der Verpackung 

Weißblech, DIN 10203 

4.7 Werkstoffe der Verschlüsse 

4. 8 

HD-PE und LD-PE 

Zeichnungen 

F 692-090-001 und Blechwarenfabrik Limburg GmbH 
Typ 1 + 2 sowie Nr . 1 bis Nr . 23 

5 Anforderungen an die Bauart 

6 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 717 Vgab 53 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
25.08.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

7 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

8 Kennzeichnung 

9 

9.1 

9.2 

9 . 3 

9.4 

9 .5 

9.6 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

3Al/Y /200/ .................. /D/BAM 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

10073 - BL 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertig
ten und entsprechend nach Nr. 8 gekennzeichneten 
Verpackungen dürfen für gefährliche Güter verwen
det werden, wenn für sie nach den Vorschriften 
der GGVE solche Verpackungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

Entfällt 

Entfällt 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dicht3 der Füllgüter darf 
1,20 g/cm3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d. h. 
Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von 
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um 
100 kPa bei 55 •c auf der Grundlage des maxima
len Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 
15 "C) darf 133 kPa nicht überschreiten. 

9. 7 Entfällt 

9.8 

10 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001) • - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562, durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im ""Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin"' (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Hinden, 23.10.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Hinden (Westf) 

I 

l 
L\./ I 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10074/0A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, s. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, ~ 1225) 

Antragsteller 

Blechwarenfabrik Limburg GmbH 
Stiftstraße 2 
6250 Limburg 1 

Benennung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit nichtabnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 1,21 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 555 Vgab 53 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
25.08.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforde~ungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

8.1 

8. 2 

8.3 

8.4 

744 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OA1/Y/200/ ...... . . .... /D/BAM 10074 - BL 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeic hne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichtj der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 gjcm (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigön 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

8.5 

9 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)''- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind . 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht de n in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RIO) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe
festgelegten 

zur Beförde -

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel 
belehrung bei . 

4950 Hinden, 23.10.1992 

(Egelkraut) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs - Nr . 10075/6HA1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr 
licher Güter 

2 

3 

4 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22.07.1985 
( BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Van Leer Verpackungen GmbH 
Wassertor 13 
5952 Attendorn 

Benennung der Bauart 

Kombinationsverpackung Kunststoff mit faßförmiger 
Außenverpackung aus Stahl 

Fassungsraum: 206 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 797 Vgab 63 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
16.09.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 



6 

7 

Fertigung von Verpackungen 

Nac h der zugelassen e n Bauart d ü rfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden . Der Hersteller muß 
gewährleisten , daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzei c hnung 

Die nach der zugelasse ne n Bauart seri enmäßig 
fertigten Verpackungen s i nd dauerhaft und 
si c htbar wie fo l gt zu ke nnzei c hnen: 

ge
g ut 

~6HA1/Xl . 8 / 250 / .. . ... ... ... . / D/ BAM 100 75 - VL 
\ V (Hers t ellu ngs -

8 

8 . 1 

8 . 2 

8.3 

8. 4 

datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl . zu r GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Di e nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr . 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor 
schr i ften der GGVE solche Verpackungen zulässiq 
sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
I I oder I I I verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden . 
Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern 
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können, darf die in folgender 
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter 
nicht überschreiten. 

Prüffüllgut 

Netzmittellösung 5 %ig 
n-Butylacetat/mit 

Dichte in g;cm3 für Stoffe 
der Verpackungsgruppe 

I II III 

1,60 2,40 

n-Butylacetat gesättigte 
Netzmittellösung 1,60 2,40 
Kohlenwasserstoffgemisch 
(White Spirit) 1,60 2,40 
Salpetersäure 55 %ig 1,60 2,40 
Wasser 1,86 2,80 4,20 
Perchloräthylen 1,70 2,55 

Der gemessene Gesamtüberdruck in der Verpackung 
(d . h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase, vermindert um 100 kPa) 
bei 55 oc auf der Grundlage des maximalen Fül
lungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 oc 
darf 

166 kPa bei Zuordnung zu den Standardflüssigkei
ten Netzmittellösung, n- Butylactat/mit n-Bu
tylacetat gesättigte Netzmittellösung, 
Kohlenwasserstoffgemisch (White Spirit), Sal
petersäure 55 %ig und Wasser 
und 

133 kPa bei Zuordnung zu dem Prüffüllgut Per
chloräthylen 

nicht überschreiten. 

8.5 Entfällt 

8.6 

8.7 

8 . 8 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackurigen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s . 562, 
durchgeführt werden. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 oc muß sichergestellt sein, daß bei betriebs 
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können . 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen 
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt wer
den, als durch folgende Prüffüllgüter: 

Netzmittellösung als Standardflüssigkeit gern. Ia) 
der Beilage zum Anh. V/GGVE, 

n- Butylacetat/mit n-Butylacetat gesättigte Netz-

mittellösung als Standa r dflüssigkeit gern . Ic) der 
Beilage zum Anh . V/GGVE, 

Salpetersäure 55 % als Standardflüssigke i t gern . 
Ie) der Beilage zum Anh . V/GGVE, 

Kohlenwasserstoffgemis c h (White Spirit) als Stan 
· dardflüssigkeit gern. Id) der Beilage zum Anh. V/ 

GGVE, 

Wasser als Standardf lüssigkeit gern . If) der Bei
lage zum Anh. V/GGVE, 

und Perchloräthy len, St off der 
Ziffer 15.c) der Anlage zur GGVE. 

Klasse 6.1 

Der Nachwe is z u r Fes t st e l lung der chemische n Ver
t r äglichkeit muß na ch dem a nerkannten Stand vo n 
Wi s senschaft und Tec h nik geführt werden können . 

9 Der in Nr . 2 ge nann t e Antrags t eller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Ve r packung demjenigen, der die 
Ve r packung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind . 

10 Sonstiges 

10 . 1 Di e Bauart entspr i c ht d e n in 

der Ordnung f ü r die i nternationale 
förderung gefährlicher Güter ( RID) 
Prüfanforderungen für Verpac kungen 
r u ng gefährliche r Güter . 

Eisenbahnbe
festgelegten 
zur Beförde -

10.2 Der Widerruf die se r Zu lassung bleibt vorbehalten . 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit 
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material 
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

10.4 Diesem Zulassungssche i n liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei . 

4950 Minden, 23.10 . 1992 

I T \ ',,___, 

(t' 'J l :<mut) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10076 / 6HA1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10 . Juni 1991 (BGBl. I, S . 1225) 

Antragsteller 

Van Leer Verpackungen GmbH 
Wassertor 13 
5952 Attendorn 

Benennung der Bauart 

Kombinationsverpackung Kunststoff mit faßförmiger 
Außenverpackung aus Stahl 

Fassungsraum: 206 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

745 



5 

6 

7 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 798 Vgab 63 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
16.09.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

(~ 6HA1/Xl. 8/250/ .. ...... ..... /D/BAM 10076 - VL 
'.V (Herstellungs-

8 

8.1 

8 . 2 

8 . 3 

.8 0 4 

8.5 

8 0 6 

746 

datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor~ 
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. · 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für 
II 

gefährliche Güter 
oder I I I verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden . 
Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern 
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können, darf die in folgender 
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter 
nicht überschreiten. 

Prüffüllgut 
Dichte in g/cm 3 für Stoffe 

der Verpackungsgruppe 

Netzmittellösung 5 %ig 
n-Butylacetat/mit 
n-Butylacetat gesättigte 
Netzmittellösung 
Kohlenwasserstoffgemisch 
(White Spirit) 
Salpetersäure 55 %ig 
Wasser 
Perchloräthylen 

I II III 

1,86 

1,60 

1,60 

1,60 
1,60 
2,80 
1,70 

2,40 

2,40 

2,40 
2,40 
4,20 
2,55 

Der gemessene Gesamtüberdruck in der Verpackung 
(d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase, vermindert um 100 kPa) 
bei 55 °C auf der Grundlage des maximalen Fül
lungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 °C 
darf 

166 kPa bei Zuordnung zu den Standardflüssigkei
ten Netzmittellösung, n-Butylactat/mit n-Bu
tylacetat gesättigte Netzmittellösung, 
Kohlenwasserstoffgemisch (White Spirit), Sal
petersäure 55 %ig und Wasser 
und 

133 kPa bei Zuordnung zu dem Prüffüllgut Per
chloräthylen 

nicht überschreiten. 

Entfällt 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)"' - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

8.7 

8.8 

9 

10 

10.1 

10.2 

10.3 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 oc muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen 
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt wer
·den, als durch folgende Prüffüllgüter: 

Netzmittellösung als Standardflüssigkeit gern. Ia) 
der Beilage zum Anh. V/GGVE, 

n-Butylacetat/mit n-Butylacetat gesättigte Netz
mittellösung als Standardflüssigkeit gern. Ic) der 
Beilage zum Anh. V/GGVE, 

Salpetersäure 55 % als Standardflüssigkeit gern. 
Ie) der Beilage zum Anh. V/GGVE, 

Kohlenwasserstoffgemisch (White Spirit) als Stan
dardflüssigkeit gern. Id) der Beilage zum Anh. V/ 
GGVE, 

Wasser als Standardflüssigkeit gern. If) der Bei
lage zum Anh. V/GGVE, 

und Perchloräthylen, Stoff der 
Ziffer l5.c) der Anlage zur GGVE. 

Klasse 6.1 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RIO) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe
festgelegten 
zur Beförde-

Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Minden, 23 .1 0.1992 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kindeo (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10 077/6HA1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 



Van Leer Verpackungen GmbH 
Wassertor 13 
5952 Attendorn 

3 Benennung der Bauart 

4 

5 

6 

Kombinationsverpackung Kunststoff 
mit faßförmiger Außenverpackung aus Stahl 

Fassungsraum : 206 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . lll 796 Vgab 63 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
20 . 10 . 1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden . Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

~6HA1/Xl.6/250/ .......... . .. /D/BAM 10 077 - VL 
\ n ) (Herstellungs-

datum nach 
Rn 1512 ( 1 ) e ) 
der Anl . zur GGVE) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für 
II 

gefährliche Güter 
oder II I verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern 
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können, darf die in folgender 
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter 
nicht überschreiten. 

Prüffüllgut 
Dichte in g/cm3 für Stoffe 

der Verpackungsgruppe 
I II III 

Netzmittellösung 5%ig l' 50 2,40 
n-Butylacetat mit 
n-Butylacetat gesättigte 
Netzmittellösung 1,60 2,40 
Kohlenwasserstoffgemisch 
(White Spirit) 1,50 2,40 
Salpetersäure 55%ig 1,50 2,40 
Wasser 1,60 2,40 3,50 
Di-(ter.butyl)-peroxid 1,20 1,80 
Methyläthylketon-peroxid 
''RF 33" 1,20 1,80 2,70 

Der gemessene Gesamtüberdruck in der Verpackung 
(d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase, vermindert um 100 kPa) 
bei 55 oc auf der Grundlage des maximalen Fül
lungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 oc 
darf 

165 kPa bei Zuordnung zu den Standardflüssig-
keiten, 
Netzmittellösung, n-Butylacetat/mit n-Butylacetat 
gesättigte Netzmittellösung, Kohlenwasserstoffge
misch (White Spirit) Salpetersäure 55\ig und 
Wasser 

sowie bei Zuordnung zu den Prüffüllgütern 
Di-(ter.butyl)-peroxid und 
Methyläthylketon - peroxid "RF 33" 
nicht überschreiten . 

8.5 Entfällt 

8. 6 · Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 15, 1987, s. 552, 
durchgeführt werden. 

8.7 

8.8 

9. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 oc muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen 
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt wer
den, als durch folgende Prüffüllgüter: 

Netzmittellösung als Standardflüssigkeit gern. Ia) 
der Beilage zum Anh. V/GGVE, 

n-Butylacetat/mit n-Butylacetat gesättigte Netz
mittellösung als Standardflüssigkeit gern . Ic) der 
Beilage zum Anh. V/GGVE, 

Salpetersäure 55 % als Standardflüssigkeit gern. 
Ie) der Beilage zum Anh. V/GGVE, 

Kohlenwasserstoffgemisch (White Spirit) als Stan
dardflüssigkeit gern. Id) der Beilage zum Anh. V/ 
GGVE, 

Wasser als Standardflüssigkeit gern. If) der Bei
lage zum Anh. V/GGVE, 

Di-(ter.butyl)-peroxid, Stoff der Kl. 5.2 
Gruppe A und Methyläthylketon-peroxid "RF 33", 
Stoff der Kl. 5.2 Gruppe B der Anlage zur GGVE. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können . 

Der in Nr . 2 genannte Antrags teller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RIO) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe
festgelegten 
zur Beförde-

Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Hinden, 06.11.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

I 

lv/ 
( l:::gE !kraut) 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10078/4D 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16. August 1985 (BGBl. I, S. 1651) zuletzt ge
ändert durch die Siebente Verordnung zur Änderung 
von Gefahrgutausnahmeverordnungen vom 9. März 
1992 (BGBl. I, S. 391) 
- Ausnahme Nr. E 18 -

Antragsteller 

KTP, Kunststofftechnik und - Produktion 
GmbH u. Co. KG, Am Bahnhof 13 
6601 Heusweiler 

3 Hersteller der Verpackung 

4 

4.1 

4. 2 

4. 3 

4.4 

4.5 

4.6 

wie Antragsteller 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Sperrholz mit zwei Kunststoffpaletten 
für Boden und Oberboden und mit einem Faltensack 
als Innerraukleidung 

Hersteller-Typenbezeichnung 

KTP-Vario-Box 

Grundmaße, außen 

Länge: 120,0 cm 
Breite: 100,5 cm 

Höhe 

141,0 cm 

Fassungsraum 

1095 Liter 

Höchstzulässige Bruttomasse 

400 kg 

Werkstoffe der Verpackung 

Sperrholz DIN 68 705 - BFU 100 -1 4 und Kunststoff 
aus ca . 80 % PE, 10 % PP und 10 % andere 
Kunststoffe 

4. 7 We r ks t of f e d er Verschlüss e 

Stahlband 

4.8 Zeichnungen 

VARIOBOX 1 und 2 

5 Anforderungen an die Bauart 

5.1 Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, · die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 884 Vgab 54 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
28.10.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

5.2 Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 5.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

6 Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

7 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
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serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die f ü r die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

8 Kennzeichnung 

9 

9 . 1 

9.2 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~4D/Y400/S/ . ..... . . . . . . . . /D/BAM 10078 - KTP 
\ n__} (Herstellungs-

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

ge
gut 

Die na c h deL zuge l assenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 8 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der Ausnahme Nr. E 18 solche Verpackun 
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter d e r 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden . 

9 . 3 Entfällt 

9.4 Entfällt 

9.5 

9.6 

9 . 7 

9.8 

10 

11 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 400 kg 
nicht überschreiten . 

Entfällt 

Entfällt 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgefüh r t werden. 

Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß na·chweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

11.1 Entfällt 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin • ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, den 06.11.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10 079/6HA1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, s . 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

EDELHOFF Polytechnik GmbH & Co. 
Heckenkamp 31 
5860 Iserlohn 

Benennung der Bauart 

Kombinationsverpackung Kunststoff mit faßförmiger 
Außenverpackung aus Stahl 

Fassungsraum: 75 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 110 379 vgab 63 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
21.10.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

~ 6HAl/Xl.4/250/ ............. /D/BAM 10 079- PT 
\ ~ (Herstellungs -

B 

8. 1 

8.2 

datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet w~rden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
I I oder II I verwendet 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden . 
Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern 
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können, darf die in folgender 
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter 
nicht überschreiten. 

8 . 4 

8 . 5 

8 . 6 

8.7 

8.8 

Prüffüllgut 

Netzmittellösung 5 %ig 
Salpetersäure 55 %ig 

Dichte in g/cm3 für Stoffe 
der Verpackungsgruppe 

I II III 

1,40 
1,40 

2,10 
2,10 

3,15 
3, 15 

Der gemessene Gesamtüberdruck in der Verpackung 
(d . h . Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evt l. vorhandener Gase, vermindert um l 00 kPa) 
bei 55 oc auf der Grundlage des maximalen Fül
lungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 °C 
darf 166 kPa bei Zuordnung zu den Standard
flüssigkeiten Netzmittellösung und Salpetersäure 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001) '' - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 oc muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektrO-
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen 
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt wer
den, als durch folgende Prüffüllgüter: 

Netzmittellösung als Standardflüssigkeit gern. Ia) 
der Beilage zum Anh. V/GGVE, 

Salpetersäure 55 % als Standardflüssigkeit gern. 
Ie) der Beilage zum Anh . V/GGVE. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10 . 1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RID) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe
festgelegten 
zur Beförde-

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10 . 3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin • ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

10 . 4 Diesem zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei . 

4950 Minden, 13.11.1992 
,. 

u 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10080/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22.07.1985 
( BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

2 Antragsteller 

3 

Kunststoffwerke Draak GmbH 
Moorweg 1 - 15 
2090 Winsen/Luhe 

Benennung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff 
mit nichtabnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 5,4 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 702 Vgab 40 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
30.10.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

8 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden . Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~3Hl/Y/100/ ..... ..... ... /0/BAM 10080 - KWD 
\V (Herstellungs-

datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

ge
gut 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
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Die Dichte der Füllgüter, die dem Prüffüllgut be
züglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können, darf der in folgender 
Tabelle aufgeführten Dichte des Prüffüllgutes 
nicht überschreiten. 

8.4 

Prüffüllgut 

Frostschutzmittel für 
Scheibenwaschanlagen 

Dichte in g/cm3 für Stoffe 
der Verpackungsgruppe 

I II III 

1,00 1,00 

Der gemessene Gesamtüberdruck in der Verpackung 
(d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl . vorhandener Gase, vermindert um 100 kPa) 
bei 55 •c auf der Grundlage des maximalen Fül
lungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 •c 
darf 

66 kPa bei Zuordnung zu dem Prüffüllgut 
nicht überschre iten. 

8.5 Entfällt 

8. 6 

8.7 

8.8 

9 

10 

Die Oberwachunq der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden . 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 •c muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen 
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt wer
den, als durch folgendes Prüffüllgut: 

Frostschutzmittel für Scheibenwaschanlagen gemäß 
der im BZA Minden hinterlegten Rezeptur, Stoff 
der Klasse 3 Ziffer 3.b) der Anlage zur GGVE. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RIO) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe
festgelegten 
zur Beförde-

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

10 . 4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei . 

4950 Minden , 20.11.1992 



Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs - Nr . 10081/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22.07 . 1985 
(BGBl. I, s. 1560), in der Neufassung vom 
10 . Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Kunstoffwerke Draak GmbH 
Moorweg 1 - 15 
2090 Winsen/Luhe 

3 Benennung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff 
mit nichtabnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 5,4 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

6 

7 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 703 Vgab 40 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden ( Westf) vom 
30.10.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

7.1 Kanister mit Schraubverschluß 51 

~ 3Hl/Yl.4/100/ ....... . ... . . /D/BAM 
\ .n_) (Herstellungs-

10081 - KWD 

datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

7. 2 Kanister mit Kindersicherheitsverschluß 

3Hl/Y/100/ ............. /D/BAM 10081 - KWD 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 ( 1 ) e) 
der Anl. zur GGVE) 

B Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8. 1 

8.2 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

8 . 3 

8.4 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern 
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können, darf die in folgender 
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter 
nicht überschreiten. 

Dichte in g/cm 3 für Stoffe 
Prüffüllgut der Verpackungsgruppe 

I II III 

Kohlenwasserstoffgemisch 
(White Spirit) 
Wasser 

1,00 
1,40 

1,00 
1,40 

Der gemessene Gesamtüberdruck in der Verpackung 
(d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl . vorhandener Gase, vermindert um 100 kPa) 
bei 55 •c auf der Grundlage des maximalen Fül
lungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 •c 
darf 

66 kPa bei Zuordnung zu den Standardflüssig
keiten 
Kohlenwasserstoffgemisch (White Spirit) 
und Wasser 
nicht überschreiten . 

8.5 Entfällt 

8 . 6 

8.7 

8 . 8 

9 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 •c muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen 
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt wer
den, als durch folgende Prüffüllgüter: 

Kohlenwasserstoffgemisch (White Spirit) als Stan
dardflüssigkeit gern. Id) der Beilage zum Anh. V/ 
GGVE, 

Wasser als Standardflüssigkeit gern. If) der Bei
lage zum Anh. V/GGVE. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10 .1 Die Bauart entspricht de n in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter ( RID) 
PrOfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe
festgelegten 

zur Beförde-

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt flir Material
forschung und -prüfung, Ber1in" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

10 . 4 Diesern Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Hinden, 20.11.1992 

I 
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Bundesbahn - Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs - Nr . 10082/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr 
licher Güter 

2 

3 

4 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4 . 5 

4.6 

4. 7 

4. 8 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 

grenz
Güter 

Eisen-

(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung 
10 . Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

vom 

Antragsteller 

Müller & Bauer GmbH & Co . 
Stuttgarter Straße 63 
7430 Metzingen 

Hersteller der Verpackung 

wie Antragsteller 

Beschreibung der Bauart 

Dose aus Weißblech 
mit abnehmbarem Deckel 

Hersteller-Typenbezeichnung 

Endrückdeckeldose ~ 99/180 

Grundmaße, Innendurchmesser 

99 mm 

Höhe 

180 mm 

Fassungsraum 

1,27 Liter 

Höchstzulässige Bruttomasse 

Werkstoff der Verpackung 

Weißblech 

Werkstoffe der Verschlüsse 

Weißblech bzw. Weißblech und Kunststoff (HDPE, P
2 MRS; LDPE , Lod rex ) 

Zeichnungen 

AZ - 4.0584 und 4.0585 

5 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß ·den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 112003 Vgab 53 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden ( Westf) vom 
13.11 . 1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

6 Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

7 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

8 Kennzeichnung 

752 

9 

-9 . 1 

9 . 2 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

lA2/y/100/ . . . ... ..... . . /D/BAM 10082 - mb 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Zi ffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertig
ten und entsprechend nach Nr. 8 gekennzeichneten 
Verpackungen dü r fen für gefährliche Güter verwen 
det werden, wenn für sie nach den Vorschriften 
der GGVE so l che Verpackungen zulässig sind . 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den . 

Entfällt 

Entfällt 

Die Grenzdaten für den Inha l t dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichtj der Füllgüter darf 
1,20 g/cm3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschre i ten. 

Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d. h. 
Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von 
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um 
100 kPa bei 55 •c auf der Grundlage des maxima
len Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 
15 "C) darf 66 kPa nicht überschreiten. 

9.7 Entfällt 

9. 8 Die Oberwachunq der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Oberwachunq der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562, durchgeführt werden. 

10 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
be l ehru ng bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 30.11.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Hinden (Westf) 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulaasungs - Nr . 10 083/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) \'Orn 22.07.1985 

grenz
Güter 

Eisen-

( BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung 
· 10 . Juni 1991 (BGBl. I, S . 1225) 

vorn 

2 Antragsteller 

3 

Gottlieb Duttenhöfer GmbH & Co . KG 
Bahnhofstraße 100 
6733 Haßloch 

Hersteller der Verpackung 

wie Antragsteller-

4 Beschreibung der Bauart 

4 . 1 

4.2 

Faß aus nichtrostendem Stahl mit nichtabnehmbarem 
Deckel 

Hersteller-Typenbezeichnung 

28-l-Flachkanne aus Edelstahl 

Grundmaße 

Außendurchmesser über Rensicken : 290 rnrn 

4.3 Höhe 

516 rnrn 

4.4 Fassungsraum 

30 Liter 

4.5 Höchstzulässige Bruttornasse 

4. 6 Werkstoff der Verpackung 

St 1. 4301 

4 . 7 Werkstoff der Versch lüss e der Ve rschlüss e 

Stahl 

4.8 Zeichnungen 

131-28-006 E 

5 Anforderungen an die Bauart 

6 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 904 Vgab 50 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden ( Westf) vorn 
04.11.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr . 5 erfüllt werden, zugelassen. 

7 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

8 

9 

9 . 1 

9.2 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpac kungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

lAl / X/400/ .. . . ... .. . .. . /0 / BAM 10 083 - GDH
(Herstellungs -
jahr, nur die 
letzten beiden 
Zi ffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertig
ten und entsprechend na c h Nr . 8 gekennzeichneten 
Verpackunge n dürfen für gefährliche Güter v erwen
det werden , ••enn für sie nach den Vorschrif t en 
der GGVE solche Verpackungen zulässig sind. 

Die Verpacku~gen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden . 

für gefährliche Güter 
I I oder I I I verwendet 

9.3 Entfällt 

9 . 4 Entfällt 

9 . 5 

9.6 

9.7 

9.8 

10 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dicht3 der Füllgüter darf 
1,20 g/crn3 (Verpackungsgruppe I) bzw . 
1,80 g/crn3 (Verpackungsgrüppe II) bzw. 
2,70 g/crn (Verpackungsgruppe I II) 
nicht überschreiten . 

Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d . h . 
Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von 
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um 
100 kPa bei 55 oc auf der Grundlage des maxima
len Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 
15 °C) darf 266 kPa nicht überschreiten. 

Entfällt 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562, durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart en~spricht den in den internationalen 
Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesern Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 20.11.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

(Egelkraut) 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs - Nr. 10084/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

4.1 

4. 2 

4.3 

4. 4 

4.5 

4. 6 

4. 7 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
( BGBl. I, s. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S . 1225) 

Antragsteller 

Gottlieb Duttenhöfer GmbH & Co. KG 
Bahnhofstraße 100 
6733 HaßlochtPfalz 

Hersteller der Verpackung 

wie Antragsteller 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl 
mit abnehmbarem Deckel 

Hersteller-Typenbezeichnung 

Stapelbarer Hobbock 

Grundmaße, Innendurchmesser 

230 mm 

Höhe mit Deckel und Spannring 

179 mm bzw. 328 mm 

Fassungsraum 

5,7 Liter bzw. 12,7 Liter 

Höchstzulässige Bruttomasse 

28 kg 

Werkstoff der Verpackung 

St 12-03 

Werkstoffe der Verschlüsse 

St 12-03, Spannring verzinkt 

4.8 Zeichnung 

5 

200-12-003 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111905 Vgab 50 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) vom 
13.11.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

6 Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

7 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden . Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

8 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge-
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fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A2/X28/S/ ..... ... .. .. . /D/BAM 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

10084 - GDH 

gut 

9 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

9 .. 1 

9.2 

9.3 

9 . 4 

9.5 

9 . 6 

9 . 7 

9.8 

10 

11 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend nach Nr. 8 gekenn
zeichneten Verpackungen dürfen für gefährliche 
Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

Entfällt 

Entfällt 

für gefährliche Güter 
I I oder I I I verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden . Die Bruttohöchstmasse des 
Versandstückes darf 28 kg nich~ überschreiten . 

Entfällt 

Entfällt 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001) • - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562, durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung u.nd -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340 - 7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 30.11 . 1992 

Bundesbahn-Zentralamt Hinden (Westf) 



Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10085/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10 . Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

2 Antragsteller 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

8 .3 

Mauser-Werke GmbH 
Schildgesstraße 71 - 163 
5040 Brühl 

Benennung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel 

Fassungsraum: 32,5 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111221 Vgab 40 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) vom 
05.11.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der z ugelassen en Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft ~nd gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

3Hl/Xl.3/250/ .. ... .. ...... /0/BAM 10085- M 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die ~ach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fert1gten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind . 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für 
li 

gefährliche Güter 
oder I I I verwendet 

Die Grenzdaten f ür den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern 
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können, darf die in folgender 
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter 
nicht überschreiten. 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

8.8 

9 

10 

10 0 1 

Prüffüllgut 
Dichte in g/cm3 für Stoffe 

der Verpackungsgruppe 
I II III 

Netzmittellösung 5%ig 
n-Butylacetat mit 
n-Butylacetat gesättigte 
Netzmittellösung 
Kohlenwasserstoffgemisch 
(White Spirit) 
Salpetersäure 55%ig 
Wasser 1,27 

1,30 1,30 

1,30 1' 30 

1,00 1,00 
1,40 1,40 
1,90 1,90 

Der gemessene Gesamtüberdruck in der Verpackung 
(d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase, vermindert um 100 kPa) 
bei 55 oc auf der Grundlage des maximalen Fül
lungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 oc 
darf 

133 kPa bei Zuordnung zu den Standardflüssigkei
ten Netzmittellösung, n-Butylacetat mit n-Butyl
acetat gesättigte Netzmitte1lösung, Kohlenwasser 
stoffgemisch (White Spirit) und Salpetersäure 
und 
166 kPa bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
Wasser, 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 oc muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen 
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt wer
den, als durch folgende Prüffüllgüter: 

Netzmittellösung als Standardflüssigkeit gern. Ia) 
der Beilage zum Anh. V/GGVE, 

n-Butylacetat/mit n-Butylacetat gesättigte Netz 
mittellösung als Standardflüssigkeit gern. Ic) der 
Beilage zum Anh. V/GGVE, 

Salpetersäure 55 % als Standard f 1 üs s igkei t gern. 
Ie) der Beilage zum Anh. V/GGVE, 

Kohlenwasserstoffgemisch (White Spirit) als Stan
dardflüssigkeit gern. Id) der Beilage zum Anh. V/ 
GGVE, 

Wasser als Standardflüssigkeit gern. If) der Bei
lage zum Anh. V/GGVE. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RIO) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe
festgelegten 
zur Beförde-

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im ""Amts- und Hit 
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin"" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Minden, 30.11.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Hinden (Westf) 

755 



Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs - Nr. 10086/lAl 

flir die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher GUter 

2 

3 

4 

4.1 

4. 2 

4.3 

4. 4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher GUter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
( BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Gottlieb Duttenhöfer GmbH & Co. KG 
Bahnhofstraße 100 
6733 HaßlochtPfalz 

Hersteller der Verpackung 

wie Antragsteller 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel 

Hersteller-Typenbezeichnung 

Rollsickenfaß mit Nebensicken 

Grundmaße 

Außendurchmesser Uber Rollsicken: 597 mm 

Höhe 

881 mm 

Fassungsraum 

216 Liter 

Höchstzulässige Bruttomasse 

Werkstoff der Verpackung 

Feinblech DIN 16 23 und 15 41 

Werkstoff der Verschlüsse 

Stahl 

Zeichnung 

401-216, 5-009 

5 Anforderungen an die Bauart 

6 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 111 906 Vgab 51 der 
Bundesbahn -Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
23.11.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

7 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die flir die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

8 Kennzeichnung 
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Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

9 

9.1 

9 . 2 

9.3 

9 . 4 

9 . 5 

9.6 

rDlAl/X 1.5/250/ ...... .... ... /0/BAM 10086 - GDH 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertig
ten und entsprechend nach Nr. 8 gekennzeichneten 
Verpackungen dürfen für gefährliche Güter verwen
det werden, wenn für sie nach den Vorschriften 
der GGVE solche Verpackungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden . 

Entfällt 

Entfällt 

für gefährliche Güter 
I I oder I I I verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dicht~ der FüllgUter darf 
1,50 g/cm3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
2,25 g/cm3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
3,37 g/cm (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten . 

Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d . h. 
Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von 
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um 
100 kPa bei 55 oc auf der Grundlage des maxima
len Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 
15 °C) darf 166 kPa nicht überschreiten. 

9.7 Entfällt 

9.8 

10 

11 

Die Oberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien flir die Uberwachung der Fertigung 
von . Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
GUte!: (TRV 001) • - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
s. 562, durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
festgelegten Prüfanforderungen flir Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder 
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11 . 4 Dieser Zulass •Jngsschein wird im "Amts - und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt flir Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Hinden, 04.12.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Hinden (Westf) 

(Egelkraut) 



Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10087/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vorn 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vorn 
10 . Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

2 Antragsteller 

4 

4. 1 

4.2 

4. 3 

4.4 

4. 5 

4 •. 6 

4.7 

4. 8 

Aug. Schmalenbach GmbH & Co. KG 
Auf der Höhe 20 
4100 Duisburg 

Hersteller der Verpackung 

wie Antragsteller 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel 

Hersteller-Typenbezeichnung 

Rollsicken-Schweißfaß 

Grundmaße 

Außendurchmesser über Rollsicken: 594 rnrn 

Höhe 

887 rnrn 

Fassungsraum 

218 Liter 

Höchstzulässige Bruttornasse 

Werkstoff der Verpackung 

Feinblech DIN 16 23 und 15 41 

Werkstoff der Verschlüsse 

Stahl 

Zeichnung 

F 700-4/221 

5 Anforderungen an die Bauart 

6 

7 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 112 028 Vgab 51 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vorn 
19.11.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

8 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge-

9 

9.1 

9 . 2 

9. 3 

fertigten Verpackungen sind dauerhaft 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1Al/y/100/ ..... . ....... /D/BAM 10087 -SCH 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

und 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

gut 

Die der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertig
ten und entsprechend nach Nr. 8 gekennzeichneten 
Verpackungen dürfen für gefährliche GUter verwen
det werden, wenn für sie nach den Vorschriften 
der GGVE solche Verpackungen zulässig sind. 

Die VerpackuLgen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

Entfällt 

9.4 Entfällt 

9.5 

9.6 

9.7 

9. 8 

10 

Die Grenzdaten für den Inhalt dDrfen nicht über
schritten werden. 
Die Dicht~ der Füllgüter darf 
1,20 g/cm3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d. h. 
Dampfdruck des FDllgutes plus Partialdruck von 
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um 
100 kPa bei 55 •c auf der Grundlage des maxima
len FDllungsgrades und einer FDllternperatur von 
15 "C) darf 66 kPa nicht überschreiten. 

Entfällt 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001) ·· - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562, durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesern Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulass ·1ngssc hein wird im ""Amts- und Mit 
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 04.12.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

(Egelkraut\ 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) Deutsche 

Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs - Nr . 10101/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

4. 1 

4.2 

4 . 3 

4.4 

4.5 

4.6 

4 .7 

4.8 

5 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S . 1225) 

Antragsteller 

Fass Busch GmbH & Co. 
5442 Mendig 

Hersteller der Verpackung 

Fass Busch GmbH & Co. 
5442 Mendig 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel 

Hersteller-Typenbezeichnung 

212 Ltr. Rollsickendeckelfass 

Grundmaße 

Innendurchmesser: 571 mm 

Höhe 

mit Deckel und Spannring: 863 mm 

Fassungsraum 

212 l 

Höchstzulässige Bruttomasse 

260 kg 

Werkstoffe der Verpackung 

Faß: St 1203 

Werkstoffe der Verschlüsse 

Spannring: St 12 

Zeichnungen 

Zeichnung Nr. 223/86-1, Zeichnung Nr. 223/86 -2 
und Zeichnung Nr. 223/86-3 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 743 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 04.09.1992 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

6 Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

7 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

8 Kennzeichnung 
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Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

9 

9. 1 

9.2 

9.3 

9.4 

1A2/X260/S/ .. . .. ........ /0/BAM 10101- FBM 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend nach Nr. 8 gekenn
zeichneten Verpackungen dürfen für gefährliche 
Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

Entfällt 

Entfäl1 t 

für gefährliche Güter 
II oder III verwendet 

9.5 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
sehr i tten werden. Die Bruttohöchstmasse des 
Versandstückes darf 260 kg nich t überschreiten. 

9.6 Entfällt 

9.7 Entfällt 

9. 8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001) ·· - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562, durchgeführt werden. -

10 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpack~ng für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt s~nd. 

11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Hinden, 03.11.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Hinden (Westf) 



Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 97 582/31H 

für die Bauart eines Transportgefäßes aus Kunststoff 
- TK - zur Beförderung gefährlicher Güter 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordung vom 16. Au
gust 1985 (BGBl. I, S. 1651) zuletzt geändert 
durch die Siebente Verordnung zur Änderung von 
Gefahrgutausnahmeverordnungen vom 09. März 1992 
(BGBl. I, S. 391) 
- Ausnahme Nr. E 15 -

Antragsteller 

Laporte ESD 
6802 Ladenburg 

Beschreibung der Bauart 

Transportgefäß aus Kunststoff - TK -

Nennvolumen: 500 l 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 97 582 vom 27.08. 1982 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach den "TRTK 001" unterzogen wor
den sind und gemäß Prüfbericht 109 726 vorn 
18.07.1991 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden 
(Westf) die Innendruck- und Fallprüfung nach Pkt . 
4.10 und 4.11 der "TRTK 001" bestanden haben. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Auflagen nach Nr. 7 
dieses Zulassungsscheines erfüllt werden für die 
Beförderung von Stoffen gemäß Zulassun'3 
97 582/31H jedoch mit einer Dichte 5 1, 60 g/crn 
zugelassen. 

Die Gebrauchsdauer darf 
8 Jahre betragen. 

insgesamt höchstens 

Kennzeichnung 

Die mit der Bauartzulassung 97 582/31H 
legte Kennzeichnung 

festge-

ist gut lesbar und dauerhaft wie folgt zu er
gänzen: 

verlängert am . . .. (Monat und Jahr) 

Gebrauchsdauerverlängerung gemäß AG E 15 
und TRTK 001 ~aximale Dichte reduziert 
auf 1,60 g;cm 

Die Gebrauchsdauer darf ausgehend von diesem 
Datum höchstens 3 Jahre betragen. 

7 Auflagen 

7. 1 Nach Ablauf der Gebrauchsdauer von 5 Jahren ist 
jedes Gefäß, das zur Weiterverwendung vorgesehen 
ist, mit einem neuen Schraubdeckel gern. Zulassung 
97 582/31H auszurüsten. 

7. 2 Nach Ablauf der Gebrauchsdauer von 5 Jahren ist 
jedes Gefäß, das zur Weiterverwendung vorgesehen 
ist, jährlich wiederkehrend folgenden Prüfungen 
zu unterziehen: 

7 . 2.1 Visuelle Prüfung 
Entsprechen die Transportgefäße den unter Pkt. 3 

7.2.2 

7.3 

7.4 

beschriebenen Gefäßen. Uberprüfung nach vor
handenen Mängeln, wie z. B. Haarrisse an der 
Oberfläche des Kunststoffbehälters. 

Dichtheitsprüfung 
Dichtheitsprüfung nach 
abweichend mit einem 
(0,1 bar) Uberdruck über 

Pkt. 4. 9 der 
Prüfdruck 

10 Minuten. 

""TRTK 001"' 
von 10 kPa 

Bei erkennbaren Schäden und Mängeln bzw. nicht 
bestandener Dichtheitsprüfung ist eine Weiterver
wendung nicht zulässig. 

Über die Durchführung der Stück-für-Stück-Prüfung 
sind Aufschreibungen zu führen, die über den 
Zeitraum der Gebrauchsdauer aufzubewahren sind 
und der Zulassungsstelle auf Verlangen vorzulegen 
sind. 

7.5 Die Stück-für-Stück-Prüfungen sind von einem 
Sachkundigen, der 

7.5.1 aufgrundseiner Ausbildung, seiner Kenntnisse und 
seiner durch praktische Tätigkeit gewonnenen Er
fahrungen die Gewähr dafür bietet, daß er die 
Prüfungen ordnungsgemäß durchführt, 

7.5.2 die erforderliche persönliche Zuverlässigkeit be
sitzt und 

7. 5. 3 hinsichtlich der Prüftätigkeit keinen Weisungen 
unterliegt, 

7.6 

7.7 

8 

9.1 

9.2 

9.3 

durchzuführen. 
Der Sachkundige muß der Zulassungsstelle benannt 
werden. Die Sachkunde ist der Zulassungsstelle 
auf Verlangen nachzuweisen. 

Dieser Zulassungsschein gilt nur in Verbindung 
mit den in Nr. l genannten Rechtsgrundlagen. 

Mit Wegfall der Rechtsgrundlagen erlischt auch 
diese Zulassung. 

Bei Änderung der Rechtsgrundlagen ist auch diese 
Zulassung zu ändern oder neu zu erstellen. 

Für die nach dem 31. Dezember 1992 stattfinden
den wiederkehrenden Prüfungen der einzelnen TK 
sind die Vorschriften der Abschnitte 26.4.6, 
26.4.7 und 26.4.11 des IMDG-Code deutsch (BAnz. 
Nr. 98a vom 01. Juni 1991) anzuwenden. Die TK 
dürfen nach dem 31. Dezember 1992 nur weiterver
wendet werden, wenn sie diesen Prüfungen mit Er
folg unterzogen worden sind. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der TK demjenigen, der die TK filr Ge
fahrgut einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

Sonstiges 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten, 

Dieser Zulassungsschein wird im 
teilungsblatt der Bundesanstalt 
schung und -prüfung , Ber lin" 
veröffentlicht. 

"Amts- und Mit
für Materialfor
(ISSN 0340-7551) 

Diesern Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Minden, 24.08.1992 
Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs - Nr. 102 161/lAl 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 161 vom 18.06.1985 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend von dem genannten Bericht dürfen die 
Verpackungen auch mit Tri-Sure-Verschlüssen ent
sprechend der Anlage zum Prüfbericht Nr. 
1.5/54740 vom 12 . 11.1991 der Bundesanstalt für 
Materialforschung und -prüfung, 1000 Berlin 45, 
gefertigt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 102 161/1A1 vom 13.12.1985 der Fa. 
Aug. Schmalenbach GmbH & Co. oH, 4100 Duisburg 1. 

Dieser Nachtrag wird im ''Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 27.07.1992 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

3. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

7 

8.4 

Kennzeichnung 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A2/Y215/S/ .......... . ..... .. /D/BZA 102221 - DEG 
(Herstellungs-
jahr) 

Die Oberwachunq der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in 11erbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 102 221/1A2 vom 24 . 01 . 1986, dem 
1. Nachtrag zum Zulassungsschein Nr. 102 221/lA2 vom 
i4.05. 1990 und dem 2. Nachrrag zum Zulassungsschein 
Nr. 102 221/lA2 •; om 05 . 02 .1 992 der Firma Dellbrücker 
Emballagen-Gesellschaft, 5090 Leverkusen 1 . 

Dieser Nachtrag wi!'d im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340 - 755 1 ) veröffentl i ch t . 

Diesem Nachtrag li egt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 26.08. 1992 
Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

I 

•(~ n·wVY v'J 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

3. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 102 222/1A2 

Nr. 4, Nr. 7 und Nr . 8. 4 des Zulassungsscheines wird 
wie folgt geändert bzw. erweitert: 

Zulassungs-Nr. 102 221/1A2 4 Anforderungen an die Bauart 

Nr. 4, Nr. 7 und Nr. 8. 4 des Zulassungsscheines wird 
wie folgt geändert bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an ·die Bauart 
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Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 221 vom 13.12.1985 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Wahlweise dürfen die Verpackungen auch entspre
chend Zeichnung Nr. 3-2718 der Firma Schütz-Wer
ke, Selters, und mit einem Tri-Sure-Verschluß 
(OFT) gemäß der Zeichnung Nr. FT/D/52/5-90 
(5 VL 925 136) der Firma von Leer Verschluß
Systemevom 09.05.1990 gefertigt werden. 

Abweichend von dem genannten Bericht dürfen die 
Verpackungen mit einem entsprechend der Zg. 
Nr. 3-2716.1 vom 19.02.1992 der Schütz Werke 
GmbH + Co. KG, 5418 Selters/Ww . geänderten Ein
zug am Trommelunterboden gefertigt werden. 

7 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 222 vom 19.12.1985 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Wahlweise dürfen die Verpackungen auch entspre
chend Zeichnung Nr. 3-2717 der Firma Schütz-Wer
ke, Selters, und mit einem Tri-Sure-Verschluß 
(DFT) gemäß der Zeichnung Nr. FT/D/52/5-90 
(5 VL 925 136) der Firma von Leer Verschluß
Systemevom 09.05.1990 gefertigt werden. 

Abweichend von dem genannten Bericht dürfen die 
Verpackungen mit einem entsprechend der Zg. 
Nr. 3-2423.2 vom 19.02.1992 und Nr. 3-2717.1 vom 
19.02.1992 der Schütz Werke GmbH +Co. KG, 
5418 Selters/Ww. geänderten Einzug am Trommel
unterboden gefertigt werden. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 



8.4 

~ )1A2/Y217/S/ .................. /0/BZA 102222- DEG 
~ . (Herstellungs-
-- jahr) 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

· Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 102 222/lA2 vom 24.01.1986, dem 
1. Nachtrag zum Zulassungsschein Nr. 102 222/1A2 vom 
14.05.1990 und dem 2. Nachtrag zum Zulassungsschein 
Nr. 102 222/1A2 vom 05.02 .19 92 der Firma Dellbrücker 
Emballagen-Gesellschaft, 5090 Leverkusen 1. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Hinden, 26.08.1992 
Bundesbahn-Zentralamt Hinden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

3. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 102 223/1A2 

Nr. 4, Nr. 7 und Nr. 8. 4 des Zulassungsscheines wird 
wie folgt geändert bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 223 vom 19 . 12.1985 der 

Berichtigung: 

7 

8.4 

Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Wahlweise dürfen die Verpackungen auch entspre
chend Zeichnung Nr. 3-2718 der Firma Schütz-Wer
ke, Selters, und mit einem Tri-Sure-Verschluß 
10FT) gemäß der Zeichnung Nr. FT/D/52/5-90 
(5 VL 925 136) der Firma von Leer Verschluß
Systemevom 09 . 05.1990 gefertigt werden. 

Abweichend von dem genannten Bericht dürfen die 
Verpackungen mit einem entsprechend der Zg. 
Nr. 3-2718.1 vom 19.02.1992 der Schütz Werke 
GmbH + Co. KG, 5418 Selters/Ww . geänderten Ein
zug am Trommelunterboden gefertigt werden. 

Kennzeichnung 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A2/Y219/S/ . . .. .............. /0/BZA 102223- DEG 
(Herstellungs-
jahr) 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 102 223/1A2 vom 24.01.1986, dem 
1. Nachtrag zum Zulassungsschein Nr. 102 223/1A2 vom 
14.05 . 1990 und dem 2. Nachtrag zum Zulassungsschein 
Nr. 102 223/1A2 vom 05.02.1992 der Firma Dellbrücker 
Emballagen -Gesellschaft, 5090 Leverkusen 1. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Hinden, 26.08.1992 
Bundesbahn-Zentralamt Hinden {Westf) 

I 

V il I , ' 

Zulassungsschein für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefährlicher Güter 

Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (SAM) 
2/1993, Band 23, Seite 552 

Zulassungsschein 08/BAM 3.6/08/91; 5. Kennzeichnung 

Die Kennzeichnung hat wie folgt zu lauten: 

08/BAM 3.6/08/91//CARBOFOL PEHD 305/5100/3,0/G/G/Wo./Jahr// 
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Mindestanforderungen an Elemente der Qualitätssicherung für die Fertigung von 
Großpackmitteln (IBC) 
Dipl.-lng. Heinz-W Hübner und Dr.-lng. Kari-Heinz Mann 

Das Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter 

(Gefahrgut-G) regelt im weitesten sinne die Beförderung 

gefährlicher Güter auf allen Verkehrswegen. Der § 9 des 

Gefahrgut-G regelt die Überwachung der Beförderung 

gefährlicher Güter. In Absatz 3 wird die Überwachung auf 

die Kontrolle der Fertigung von Verpackungen, Behältern 

(Container) und Fahrzeugen ausgedehnt, die nach den 

Vorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter nach 

festgelegten Baumustern hergestellt werden. Das Gesetz 

berücksichtigt entsprechend der offiziellen Begründung 

den Umstand, daß mit den Vorschriften für die Beför

derung gefährlicher Güter, einer weltweiten Entwicklung 

folgend, in immer größerem Umfang Prüfverfahren für 

Baumuster von Verpackungen, Großpackmitteln(IBC) und 

Tanks eingeführt werden. Herstellern dieser 

Baumuster/Bauarten wird damit eine erhebliche 

Verantwortung übertragen. Sie überprüfen zu können, 

erscheint im Interesse der Sicherheit geboten. Die 

Ermächtigung, die dafür erforderlichen Vorschriften zu 

erlassen, wird in § 3 des Gefahrgut-G geregelt. 

Durch die danach vom Bundesminister für Verkehr (BMV) 

erlassene technische Richtlinie für die Überwachung der 

Fertigung von Großpackmitteln(IBC) und für die Aner

kennung von Qualitätssicherungsprogrammen für IBC (TR 

IBC 003) wird die Qualitätssicherung und -Überwachung 

der Serienfertigung durch die zuständige Behörde weiter 

präzisiert. Das Gefahrgutrecht fordert vom Hersteller 

die Gewährleistung, daß die in Serie gefertigten Groß

packmittel(IBC) ihrer zugelassenen Bauart entsprechen. 

Zur Erfüllung dieser Verpflichtung ist ein Qualitäts

sicherungsprogramm, z. B. auf der Basis der IS0-9000-

Normenserie/EN 29000, erforderlich. Bei sachgerechter 

Ausführung ist ein derartiges Programm als Teilaufgabe 

der behördlichen Überwachung allerdings zu umfangreich. 

Unter Einbeziehung der betroffenen Landes- und Bundes

behörden sowie der betroffenen Industrieverbände ist 

daher die Richtlinie TR IBC 003 (s. Anlage 1) erarbeitet 

worden, durch deren Erlaß unter Einbeziehung von Berich

tigungen (s. Anlage 2) die Grundlagen für eine als hin

reichend angesehene behördliche Überwachung geschaffen 

wurden. 

Die TR IBC 003 legt unter anderem fest, daß die BAM -

verkehrsträgerunabhängig - für die Überwachung der 

Qualitätssicherung bei der Fertigung von Großpackmitteln 

(IBC) zuständig ist. Weiterhin ist die BAM zuständig für 

die Anerkennung von Qualitätssicherungsprogrammen (QSP) 

für die Auslegung, den Bau und die Prüfung von Groß

packmitteln (IBC) nach Rn 1601, Gefahrgutverordnung 

Eisenbahn (GGVE), Rn 3601 Gefahrgutverordnung Straße 

(GGVS) und Nr. 26.1.4.1.1 der Allgemeinen Einleitung des 

IMDG-Code deutsch. Die TR IBC 003 regelt weiterhin die 

Verfahren zur Anerkennung der Systeme von Fremd- und 

Eigenüberwachung durch die BAM. Diese anerkannten 

Systeme ermöglichen es dann der BAM, sich im Normalfall 

auf die Kontrolle der Einhaltung einer ordnungsgemäßen 

Fremdüberwachungstätigkeit zu beschränken, wobei der 

jederzeitige Durchgriff jedoch möglich bleibt. 
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Zusätzlich wurden in die TR IBC 003 folgende Prinzipien 

aufgenommen: 

Die TR IBC 003 erstreckt sich auch auf die Auslegung 

und die Prüfung von Großpackmitteln (IBC). Darüber 

hinaus wird ein von der BAM anerkanntes QSP für den 

gesamten Herstellungsprozeß ausdrücklich voraus

gesetzt. 

Bei der Eingangskontrolle muß neben der Identitäts

prüfung eine sächliche Prüfung erfolgen. Diese soll 

stichprobenweise nach Prüfplan durchgeführt werden . 

Die Prtifpläne werden von den Herstellern der Groß

packmittel(IBC) aufgestellt und sind mit dem Fremd

überwacher abzustimmen. 

Bei der Endkontrolle sind Funktion und Qualität durch 

Prüfungen stichprobenweise nach Prüfplan zu belegen. 

Dabei ist für den Umfang wertend einzubeziehen, daß 

es im System der Qualitätssicherung Eingangs- und 

Produktionskontrollen gibt. 

Bei der Funktionskontrolle (Zwischenkontrolle) sind 

nicht stückzahlbezogene, sondern fertigungsablauf

relevante Prüfungen zu bevorzugen. Ferner werden die 

ProzeHkontrollen wegen ihrer sehr spezifischen Aus

richtung nicht mehr unterteilt, jedoch eine laufende 

Überwachung der fertigungsgerechten Einrichtung der 

Werkzeuge und Maschinen festgelegt. 

Die Kontrolle der Umsetzung des QSP sowie die Durchfüh

rung der Prüfungen im gesamten FertigungsprozeH und im 

Rahmen der Endkontrolle, d. h. der vollständigen Eigen

überwachung, ist die Aufgabe von sogenannten ''Werkssach

kundigen". Werkssachkundige sind von der Werksleitung 

des Herstellers beauftragte zuverlässige und fachlich 

geeignete Personen, die bezüglich der v.g. Aufgaben 

betrieblicherseits weisungsungebunden sind. Davon 

unberührt bleiben natürlich andere Aufgaben die diese 

Personen im Rahmen ihrer sonstigen Tätigkeiten für den 

Hersteller ausüben. 

Diese Prinzipien wurden, wiederum unter Mitwirkung der 

Behörden- und Industrieverbände, für die Ausarbeitung 

branchenspezifischer Mindestanforderungen an die 

Qualitätssicherungselemente herangezogen. Die derzeit 

fertiggestellten Kataloge für diese Qualitäts-

sicherungselemente - als Anhänge 1 bis 10 zu den TR IBC 

003 bezeichnet - werden in diesem Heft des Amts- und 

Mitteilungsblattes der Bundesanstalt für Material

forschung und -prüfung (BAM) bekannt gemacht. Die 

Prüfpläne und Prüfverfahren sind erst im Zuge der 

Anerkennung der Qualitätssicherungssysteme/Fremd

überwachungssysteme festzulegen und von der BAM zu 

bewerten bzw. zu genehmigen . 

Eine besondere Beachtung finden in diesem Zusammenhang 

der für die Eingangskontrolle der angelieferten Roh- und 

Hilfsstoffe geforderte Vergleich mit einem Werkszeugnis 



des Lieferanten nach EN 10 204-2.2/DIN 50 049-2.2 (April 

1992) und die Durchfilhrung weiterer Prilfungen nach 

Prilfplan. Obwohl der genannte Identitätsnachweis bei der 

Eingangskontrolle (Werkszeugnis 2.2 und weitere 

Prilfungen) als Maß anzusehen ist, daß von den durch die 

BAM zu genehmigenden, alternativen Vorgehensweisen 

mindestens einzuhalten ist, können grundsätzlich auch 

andere Abläufe geeignet sein. So kann z. B. ein auf das 

Lieferungslos bezogenes, vom Werkssachverständigen 

unterschriebenes Abnahmeprilfzeugnis nach EN 10 204-3.1 

B/DIN 50 049-3.1 B (April 1992) die "weiteren Prilfungen 

ersetzen". Andererseits ist bei Vorlage lediglich einer 

Werksbescheinigung nach EN 10 204-2.1/DIN 50 049-2.1 

(April 1992) durch zweckentsprechende prilftechnische 

oder andere Maßnahmen nachzuweisen, daß die Material

eigenschaften mit den filr die zugelassene Bauart zu

grundeliegenden Werten im geforderten Maße ilberein

stimmen. 

Filr die in der TR IBC 003 nicht explizit genannten 

Sonderfälle wie Einzelfertigung/Kleinserienfertigung 

sowie Großpackmittel (IBC), die gleichermaßen Druck

behälter der Gruppe III gemäß Druckbehälterverord

nung(DBV) sind und somit nach § 9 DBV einer erstmaligen 

Prilfung und Abnahmeprilfung durch einen anerkannten 

Sachverständigen nach§ 14 Abs.l des Gerätesicherheits

gesetzes zu unterziehen sind, kann unserer Wertung nach 

wie folgt verfahren werden: 

Einzelfertigung/Kleinserienfertigung 

Erstmalige Überprilfung des Systems der Qualitäts

sicherung einschl. der Qualitätssicherungselemente 

durch den Fremdilberwacher vor Ort mindestens 2 mal 

jährliche Überprüfung der Fertigungsdokumentation, 

die nach Absprache mit dem Fremdüberwacher ausführ

licher zu gestalten ist. 

Danach gilt die 2 mal jährliche Überprüfung der 

Fertigungsdokumentation (bzw. die Meldung des 

Herstellers, daß nicht gefertigt wurde) die in 

Absprache mit dem Überwacher zu gestalten ist als 

Überwachung nach § 9 des Gefahrgut-G. Dabei ist jede 

Kleinserie dem Überwacher zu melden und es sind in 

jedem Einzelfall die mit der BAM abgestimmten 

detaillierten Regelungen zu beachten. 

Soweit Großpackmittel (IBC) auch nach den Vorgaben 

der Druckbehälterverordnung erstmalig zu prilfen sind, 

kann auf den Abschluß eines separaten Uberwachungs

vertrages mit dem Fremdüberwacher verzichtet werden, 

wenn dieser bereits eine Anerkennung als Fremdüber

wacher nach TR IBC 003 durch die BAM erhalten hat. 

Die Meldung der Fremdilberwachung an die BAM bleibt 

davon unberilhrt. 

In jedem Einzelfall ist eine Abweichung von den hier 

erläuterten Grundsätzen der BAM vorzulegen, von dieser 

zu werten und genehmigen zu lassen. 

Als Abweichung gelten alle Vorgehensweisen bei denen die 

in der TR IBC 003 genannten Mindestmaßnahmen an die 

Qualitätssicherungselemente nicht erfüllt bzw. die 

Prilfanforderungen unterschritten werden. 

Anlage 1 

Allgemeine Angelegenheiten · 

Nr. 179 § 9 des Gesetzes über die Beför
derung gefährlicher Güter vom 
6. August 1975 (BGBI. I S. 2121 ); 
-Technische Richtlinie für die Über
wachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Aner
kennung von Qualitätssicherungs
Programmen für IBC (TR IBC 003) 

Sonn. den 29. Juli 1992 
A 13/26.00.70-96 

Hiermit gebe ich die mit den zuständigen obersten 
Landesbehörden abgestimmten Technischen Richt
linien für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC) und für die Anerkennung von Quali
tätssicherungs-Programmen für IBC (TR IBC 003) be
kannt. 
Nach der TR IBC 003 kann vom Zeitpunkt der Bekannt
gabe ab verfahren werden . Die Hersteller von Groß
packmitteln müssen spätestens bis im 30. Juni 1993 
die Anerkennung ihres Qualitätssicherungs-Program
mes besitzen. Hersteller, die diese Anerkennu.hg bis 
zum genannten Datum nicht besitzen, unterliegen der 
behördlichen Überwachung. 

Der Bundesminister für Verkehr 

Im Auftrag 
Dr. S a n d h ä g er 

Technische Richtlinie fü ·r die Überwachung 
der Fertigung von Großpackmitteln (IBC) und für die 
Anerkennung von Qualiiätssicherungs- Programmen 

für IBC (TR IBC 003) 

1. Allgemeines 

1 Geltungsbereich 

Diese Richtlinien gelten 

-für die Überwachung der Fertigung von Groß
packmitteln (IBC), die gemäß den Vorschriften 
über die Beförderung gefährlicher Güter nach 
Baumustern hergestellt werden; ' 

Baumuster im Sjnne dieser Richtlinie sind Mu
sterstücke von IBC, deren Bauart von der Bun
desanstalt für Materialforschung und -prüfung 
(BAM) oder dem Bundesbahn-Zentralamt Min
den nach § 9 Abs. 3 Nr. 2 Buchstabe b GGVE, § 
9 Abs. 3 Nr. 5 GGVS oder § 19 Abs. 3 GGVSee, 
zugelassen worden ist; 

-für die Anerkennung von Qualitätssicherungs
Programmen (OS-Programmen) für die Ausle
gung, den Bau und die Prüfung von IBC nach 
Rn. 1602 GGVE, Rn. 3602 GGVS und Nr. 
26.1.4.1.1 der Allgemeinen Einleitung des 
IMDG-Code deutsch. 

1 .2 Zuständige Behörde. 

Zuständige Behörde für die Fertigungsüberwa
chung und die Anerkennung von OS-Program
men ist die 

Bundesanstalt für Materialforschung und ~prü~ 
fung (BAM), Unter den Eichen 87, 1000 Berlin 45. 

2. Auslegung, Bau und Prüfung der IBC nach dem 
OS-Programm 

2.1 Aufstellung eines OS-Programmes nach Rn. 
3602 GGVS, Rn. 1602 GGVE, Nr. 26.1.4.1.1 der 
Allgemeinen Einleitung des IMDG-Code deutsch 

Für die Aufstellung. eines QScProgrammes hat 
derjenige zu sorgen, der die Zulassung der Bau
art des jeweiligen IBC beantragt oder dem die 
Bauartzulassung erteilt worden ist. 
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2.2 Anerkennung eines OS-Programmes 

Ein OS-Programm wird von der SAM anerkannt, 
wenn es ausreichende Elemente übe·r die Ausle
gung, den Bau und die Prüfung der IBC enthält, 
durch die sichergestellt wird, daß jeder IBC den 
Vorschriften des Anhanges Vf der GGVE bzw. 
des Anhanges A.6 der GGVS bzw. , des Ab
schnitts 26 der Allgemeinen Einleitung . des 
IMDG-Code deutsch entspricht. 

OS-Elemente sollten vornehmlich an die zutref
fenden OS-Elemente der ISO-Reihe 9000 oder 
der EN-Reihe 29 000 angelehnt werdenc 

2.3 Anwendung des OS-Programmes 

Die BAM bestimmt im Bescheid der Anerken
nung eines OS-Programmes, daß jeder Herstel
ler das für die jeweils zugelassene Bauart eines 
IBC festgelegte OS-Programm anzuwenden und 
im übrigen wie folgt zu verfahren hat: 

2.3.1 Die Prüfungen während der Fertigung und im 
Rahmen der Endkontrolle sind von Werksach
kundigen durchzuführen. 
Ein Werksachkundiger ist eine von der Werklei
tung des Herstellers beauftragte zuverlässige 
und fachlich geeignete Person, die bezüglich der 
durch diese Richtlinie festgelegten Aufgaben 
weisungsungebunden ist. 

2.3.2 Werden bei den Prüfungen nach Nr. 2.3.1 Män
gel festgestellt, die ~ine Abweichung von der 
Bauart bedeuten, so darf bis zur Abstellung der 
Mängel die Fertigung nur dann fortgesetzt wer
den, wenn keine Kennzeichnung als Gefahrgut
IBC erfolgt. Die Ursache der Mängel ist zu ermit
teln und Maßnahmen zur Vermeidung einer Wie
derholung sind einzuleiten. 

Bestände aus der Fertigung vor Feststellung der 
Mängel sind zu überprüfen, ggf. auszusondern, 
und die Kennzeichnung als Gefahrgut-IBC un
kenntlich- zu machen .. Di.e Kennzeichnung als 
Gefahrgut-IBC darf erst dann wieder aufgenom
men werden, wenn durch erneute Prüfung die 
Einhaltung der Qualität nachgewiesen und doku
mentiert ist. 

2.3.3 Die Ergebnisse der Prüfungen nach Nr. 2.3.1 
sind zu dokumentieren und über die voraussicht
liche Lebensdauer der IBC, mindestens jedoch 
fünf Jahre, ai.Jfzubewahren. Zugehörige Quali
tätsaufzeichnungen von Unterlieferanten sind 
Bestandteil dieser Unterlagen. 

3. Überwachung der Fertigung von IBC 

3.1 Überwachung durch die Behörden 

Die BAM überwacht die Fertigung der IBC. 

Soweit eine Fremdüberwachung · im Sinne von 
Nr. 3.2 stattfindet, kann sich die BAM darauf be
schränken, die· für die Fremdüberwachung aner
kanhte Stelle auf die Einhaltung einer ordnungs
gemäßen Überwachungstätigkeif zu überwa
chen. 

3.2 Fremdüberwachung 
Fremdüberwachung ist die Überwachung der 
Fertigung durch anerkannte Prüfstellen. 

3.2.1 Anerkennung von Prüfsteilen 
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Die Prüfsteilen werden von der BAM auf Antrag 
anerkannt, wenn folgende Voraussetzungen er
füllt sind: 

Die Prüfsteile muß 

.,.. jeweils im Rahmen ihres· fachlichen Geschäfts
bereiches jedem Hersteller für eine Fremdüber
wachung offenstehen; 

- über zuverlässiges · und fachlich:. geeignetes 
Personal für qie Durchführung der Fremdüber
wachung verfügen; 

- über geeignete Prüfeinrichtungen - auch in 

Form vertraglich geregelter Nutzungsmöglich
keiten -verfügen. 

Die Anerkennung ist mit folgenden Auflagen 
versehen: 
Die Prüfsteile hat 

~der BAM die Namen und die Anschriften der 
Hersteller und deren Fertigungsstätten mitzu
teilen, die der Fremdüberwachung durch die 
Prüfsteile unterzogen werderi; anzugeben ist 
der BAM auch, nach welchen Bauarten jeweils 
IBC hergestellt werden; 

-der BAM systematische Abweichungen von 
OS-Programmen, sowie von den Festlegungen 
der Bauartzulassung, mitzuteilen. 

Die Ergebnisse der Fremdüberwachung sind in 
Protokollen festzuhalten. Diese müssen 10 Jahre 
aufbewahrt und den. mit der Überwachung be
auftragten Bediensteten der BAM auf Verlangen 
vörgezeigt oder ausgehändigt werderi. Die Prüf
stelle hat an einem Erfahrungsaustausch mit der 
BAM teilzunehmen . 

4. Folgemaßnahmen bei Mängelfeststellungen im 
Rahmen der Fremdüberwachung . 

4.1 Werden bei der Fremdü_berwachung Mängel fest
gestellt, die eine Abweichung von der Bauartzu
lassung bedeuten, so ist vom Hersteller nach Nr. 
2.3.2 zu verfahren. Die Prüfsteile muß die BAM 
unterrichten. Sje hat außerdem zum frühestmög
lichen Zeitpunkt, spätestens jedoch innerhalb 
von drei Monaten, eine zusätzliche stichproben
weise Prüfung von IBC durchzuführen. 

4.2 Erweist sich aufgrund der Fremdüberwachung, 
daß das as:Programm . nicht eingehalten wird, 
ohne daß Mängel im Sinne von Nr. 4.1 vorliegen, 
muß .die Prüfsteile den Hersteller zu einer ord
nungsgemäßen Einhaltung des OS-Programmes 
anhalten. Werden bei der nächsten Prüfung er
neut Mängel bei der Einhaltung des OS-Pro
grammes festgestellt, so. ist die BAM zu unter
richten. 

(VkBI 1 992 S. 438) 

Anlage2 

Nr. 218 Berichtigung 

§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher 
Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I S. 2121 ); 

-Technische Richtlinie für die Überwachung der Ferti-
gung von Großpackmitteln (IBC) und für die Aner
kennung von Qualitätssicherungs-Programmen für 
IBC (TR IBC 003) 

Bekanntmachung vom 29. Juli 1992 
VkBI 1992 S. 438, Nr. 179 

ln der TR IBC 003 sind folgende Berichtigungen durch
zuführen: 

1. ln Nr. 1.1 am Ende des 1. Gedankenstriches ist fol
gender Satz nachzutragen: 
,.Fertigung im Sinne dieser Richtlinien umfaßt auch 
die Instandsetzung von IBC." 

2. Nach Nr. 3.2 ist folgende Nr. 3.2.1 nachzutragen: 

.. 3.2.1 Umfang der Fremdüberwachung 
Die Fremdüberwachung umfaßt die stichpro
benweise Überprüfung von IBC auf ihre 
Übereinstimmung mit dem Baumuster sowie 
die Überwachung der Einhaltung des QÜ
Programms." 

3. Die bisherige Nr. 3.2.1 wird 3.2.2 

(VkBI 1992 S. 537) 

Der Bundesminister für Verkehr 

Im Auftrag 
Busch 
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J\nhang 1 zu den Technischen Regeln TR IBC OOJ 

QS IBC 1 
Hindestanforderungen an die Qualitätssicherungselemente bei 
der Fertigung metallischer Großpackmittel (IBC) der Typen 111\; 
118; 11N; 21Aj 218: 21N; 31A; 318; 31N; 

1. Beschaffung 

Halbzeuge und Zukaufteile sind pro Lieferung auf Ober
einstimmung mit "den durch die Zulassung festgelegten 
Qualitätsmerkmalen einer Identitätsprüfung durch Ver
gleich mit dem Abnahmeprüfzeugnis des Lieferanten gemäß 
EN 10 204/DIN so 049-J.1C (April 1992) und stichproben
weisen weiteren Prüfungen nach Prüfplan zu unterziehen. 
Fertig- und Halbfabrikate sind pro Lieferug einer Ident _l.
tätsprUfung durch Vergleich mit einem Werkszeugnis des 
Lieferanten gemäß EN 10 204/DIN 50 049-2.2 (April 1992) 
zu unterziehen. Maßkontrollen anhand von Zeichnungen sind 
stichprobenweise nach Prüfplan durchzufUhren. 

Bei typgeprüften Zulieferungen (z. B. Armaturen, Ventilen 
u.a.) ist die Identität im Vergleich zum l\bnahmeprüf
zeugnis zu kontrollieren. 

Der Prüfplan ist vorrangig auf der Basis der statisti
schen Qualitätskontrolle gem . Anlage 10 (Attributprüfung 
nach ISO 2859 Teil 1) aufzubauen. 

2. Produktionsvorbereitung 

OberprUfung der Qualitätsfähigkeit des Fertigungsprozes
ses bezogen auf die Produktspezifikation (IBC) unter 
Einbeziehung festgelegter Arbeitsanweisungen. 

Vor Fertigungsfreigabe sind nachstehende Kontrollen und 
Prüfungen an mindestens 1 Prototyp durchzuführen: 

Ausführung der Bauart 
Maß - und Gewichtskontrolle nach Fertigungszeich-
nung (Soll - Ist - Vergleich) · 
Ermittlung des tatsächlichen Volumens 
Wanddickenkontrolle auch bei umgeformten Teilen des 
Packmittelkörpers 
visuelle Prüfung der Fügenähte auf Obereinstimmung 
mit dem Schweißplan 
zerstörungsfreie ·Prilfung der Schweißnähte 1

) mit 
folgendem Prüfumfang: 

10\: der Längsnähte (LN) 
100\; der Stoßstellen (zwischen LN und RN sowie 
zwischen LN und LN} 

. 2% der Rundnähte (RN) 
Oberflächen-Rißprüfung der Schweißnähte an den Stut
zen 
Druckprüfung 1) mit einem Prüfdruck von 2,0 bar 
Kontrolle der Beschaffenheit der Verschlußeinrich
tungen 
Kontrolle der Richtigkeit und Lesbarkeit der Kenn
zeichnung 

3 . Produktion 

Während der laufenden Produktion ist die fachgerechte · 
Einrichtung der Maschinen bzw. Anlagen und die Einhaltung 
der Arbeitsanweisungen laufend zu liberwachen und folgende 
Prüfungen sind durchzuführen: 

Pr üfungen gern. Zulassung Pri.lfintervalljll_ __ _ 

3.1 Kontrolle der Maße stichprobenweise nach Prüf-
plan 

3. 2 Pri.lfung der Schweiß
näh t e nach DIN EN 25 817 

stichprobenweise 
plan 

nach Prüf-

J. 3 Funktionsprüfung der 
Verschlußeine ichtungen 

stichprobenweise 
plan 

nach Prüf-

4. 

4. 1 

4 .2 

4.3 

4.4 

Endkontrolle 

Die Endkontrolle umfaßt folgende Prüfungen: 

Prüfungen gern. Zulassung 

Ausführung der Bauart 
i m Vergleich zur Spezifika
tio n 

Zerstörungsfreie PrUfung 
der Schweißnähte 
2:. B. Durchstrahlungs 
prü f ung 
Fluoressenzmethode (Farb
eindringmethode) 
Aufschäummethode 

Oberf lächen - Rißpri.ifung 
der Stutzennähte 
z. B. Magnetpulverprüfung 
Ultraschallprüfung 

Dichthel tsprUfung 

Prüfintervall 

bei jedem IBC 

jeder 100. IBC, 
bei Serien unter 100 
Stück min. 1 Prüfung 

wie Nr. 4. 2 

bei jedem IBC 

4. 5 Vollständigkeit und bei jedem IBC 
Lesbarkeit der Kennzeichnung 

') 

'l 

Bei Schweißverbindungen dürfen vereinzelte Poren 
belassen werden, wenn deren Durchmesser 0, 25 t 
(t = Wanddicke) nicht überschreitet. 

Die Druckprüfung ist unter Aufsicht eines Sachver
ständigen nach S 14 Abs. 1 des Gerätesicherheitsge
setzes sowie nach § 31 Abs. 1 Nr. 2 und J der Druck
behäl terverordnung durchzufUhren. 
Dem Sachverständigen sind vor der Prüfung die Ergeb
nisse der Durchstrahlungs- und Oberflächenrißprüfung 
vorzulegen. 
Oie ourchfilhrung der Druckprüfung ist vom Sachver
ständigen zu bescheinigen. 

OurchfUhrung und Ergebnisse der Prüfungen 4.1 bis 4. 4 
sind von einem Sachkundigen11 zu bestädigen. 

s. Verfahrensweise der Mängelfeststellung 

Typspezitische fachgerechte Reparatur f Sanierung soweit 
möglich, ansonsten ist die Kennzeichnung dauerhaft zu 
entfernen, bzw. die Verwendung als Gefahrgut-Großpack
mittel ist auszuschließen. 

6 . Die Vollständigkeit und Richtigkeit der Unterlagen (Hand
habungs- und Bedienungsanleitungen} sind für jede Liefe
rung zu gewährleisten. 

1) Sachkundiger nach § 3 2 der Druckbehä 1 tervorordnung 

J.nhang 2 zu den Technischen Regeln TR IBC 003 

Qs nie 2 
Mindestanforderungen an die Qualitätssicherungselemente bei 
der Fertigung flexibler Großpackmittel (IBC} aus Kunststoff
gewebe bzw . -folie der Typen 13H.l..L.....!l!12; 1JH3; 13H4; 13H.L__ 

1. Beschaff.!!ng 

Kunststoffgewebe oder -folien sind pro Lieferung auf 
Obereinstimmung mit dem der ZulassungsprUfung · zugrunde
liegenden Baumuster einer Identitätsprüfung durch Ver
gleich mit einem Werksprüfzeugnis des Lieferanten gemäß 
EN 10 204/DIN 50 049-2.3 (April 1992} und stichprobenwei
se weiteren Prilfungen nach Prüfplan zu unterziehen . 

Zusatzstoffe und sicherheitsrelevante Halbfabrikate sind 
pro Lieferung hinsichtlich der Werkstoffe und der Funk
tion einer Identitätsprüfung durch Vergleich mit einem 
Werksprüfzeugnis des Lieferanten gemäß EN 10 204/Dit~ 50 
049-2.3 (l\pril 1992) zu unterziehen. 

Maßkontrollen anhand von Zeichnungen und Gewichtskon
trollen sind stichprobenweise nach Prüfplan durchzufüh
ren. 

2. Produktionsvorbereitung 

3. 

Oberprüfung der Verfahrenssicherheit des Fertigungspro
zesses bezogen auf die Produktspezifikation des Großpack
mittels (IBC) unter Einbeziehung festgelegter Arbeits
anweisungen. 

Vor Fertigungsfreigabe sind nachstehende Kontrollen und 
Prüfungen an mindestens einem Ausfallmuster durchzufüh
ren: 

- Ausführung der Bauart 
- Allgemeine äußere Beschaffenheit 
- Kontrolle der Maße 
- Beschaffenheit der Verbindungsnähte 
- Beschaffenheit der Füll- und Verschließeinrichtungen 
- Richtigkeit und Lesbarkeit der Kennzeichnung 

Produktion 

Während der laufenden Produktion ist die fachgerechte 
Einrichtung der Maschinen bzw. Anlagen und die Einhaltung 
der Arbeitsanweisungen laufend zu überwachen; folgende 
Prüfungen sind durchzuftihren: 

~~fung~~em. Zula~s~s~u~n~qL_ ______ ~P~r~ü~f~iun~tervaulul~-------

3. 1 Bestimmung der Maße stichprobenweise nach 
Prüfplan 

3. 2 Beschaffenheit der Verbindungs
nähte 

3. 3 

3. 4 

3 . 5 

4 . 

Beschaffenheit der Füll- und 
Versch 1 ieße inr ichtungen 

Lesbarkeit und Richtigkeit 
der Kennzeichnung 

Allgem. äußere Beschaffenheit 

Endkontrolle 

jeder IBC 

stichprobenweise nach 
Prüfplan 

jeder IBC 

jeder IBC 

Die Endkontrolle umfaßt folgende Prüfungen: 

Prüfungen gern. Zulassung 

4. 1 Fallprüfung 

4. 2 Kippfallprüfung 

4. 3 1\UfrichtprUfung 

4. 4 Hebeprilfung von oben 

4 . 5 Beschaffenheit der verbindungs
nähte 

4. 6 Allgemeine äußere Beschaffenheit 

4. 7 Richtigkeit und Lesbarkeit 
der Kennzeichnung 

Prilf interva 11 

stichprobenweise nach 
Prüfplan 

stichprobenweise nach 
Prüfplan 

stichprobenweise nach 
Prüfplan 

stichprobenweise nach 
Prüfplan 

stichprobenweise nach 
Prüfplan 

stichprobenweise nach 
Prüfplan 

stichprobenweise nach 
Prüfplan 
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5. Verfahrensweise bei MängelfeststellYng 

Die Kennzeichnung ist dauerhaft unkenntlich zu machen, 
bz.w. die Verwendung als Gefahrgut-Großpackmittel (IBC) 
ist ausz.uschl ießen. 

6. Die Vollständigkeit und Richtigkeit der Unterlagen (Hand
habung- und Bedienungsanleitungen) sind fUr jede Liefe
rung zu gewährleisten. 

1\nhang 3 zu den Technischen Regeln TR IBC 003 

QS IBC J 
Hindestanforderungen an die Qualitätssicherungselemente bei 
der Fertigung flexibler Großpackmittel (IBC) aus Textilgewebe 
~ypen 13Ll i 13L2; 13LJ und 1JL4 

1. Beschaffung 

2. 

Textilgewebe und weiteres Zubehör sind pro Lieferung auf 
Obereinstimmung dem der ZulassungsprUfung zugrundeliegen
den Baumuster einer Identitätsprüfung durch Vergleich mit 
dem Werksprüfzeugnis des Lieferanten gemäß EN 10 204/DIN 
50 049-2. 3 (April 1992) und stichprobenweise weiteren 
Prüfungen nach Prüfplan zu unterziehen. 

Zusatzstoffe und sicherheitsrelevante Halbfabrikate sind 
pro Lieferung hinsichtlich der Werkstoffe und der Funk
tion einer Identitätsprüfung durch Vergleich mit einem 
Werksprüfzeugnis des Lieferanten gemäß EN 10 204/DIN 50 
049-2.3 (April 1992) zu unterziehen. 

Haßkontrollen anhand von Zeichnungen und Gewichtskon
trollen sind stichprobenweise nach Prtifplan durchzufüh
ren. 

Produkt ionsvorbere i tunq 

Oberprüfung der Verfahrenssicherheit des Fertigungspro
zesses bezogen auf die Produktspezifikation des Großpack
mitels {IBC) unter Einbeziehung festgelgter Arbeitsanwei
sungen. 

Vor Fertigungsfreigabe sind nachstehende Kontrollen und 
Prüfungen an mindestens einem Ausfallmuster durchzufüh
ren: 

- A.usführung der Bauart 
- Allgemeine äußere Beschaffenheit 
- Kontrolle det" Maße 
- Beschaffenheit der Verbindungsnähte 
- Beschaffenheit der Füll- und Verschließeinrichtungen 
- Richtigkeit und Lesbarkeit der Kennzeichnung. 

Während der laufenden Produktion ist die fachgerechte 
Einrichtung der Maschinen bzw. Anlagen und die Einhaltung 
der Arbeitsanweisungen laufend zu überwachen; folgende 
Prüfungen sind durchzuführen: 

Prüfungen gem. Zulassun Prüfintervall _______ _ 

3. 1 Bestimmung der Maße stichprobenweise nach 
Prüfplan 

3. 2 Beschaffenheit der Verbindungs
nähte 

jeder TBC 

J. J 

J.4 

J.5 

4. 

4.1 

4.2 

4. J 

4.4 

4.5 

4. 6 

4.7 

5. 

6. 
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Beschaffenheit der Füll- und 
Versch 1 ießeinrichtungen 

Lesbarkeit und Richtigkeit 
der Kennzeichnung 

Allgem. äußere Beschaffenheit 

Endkontrolle 

stichprobenweise nach 
Prüfplan 

stichprobenweise nach 
Prüfplan 

jeder TBC 

Die Endkontrolle umfaßt folgende Prüfungen: 

EI:!!f._llll9§1_9...~~jtgl_lJ.!_'Lg_ PrU f i nterva 11 

Fallpri.Jfung stichprobenweise nach 
Prüfplan 

Kippfallprüfung stichprobenweise nach 
Prüfplan 

Aufrichtprilfung stichprobenweise nach 
Prüfplan 

Hebeprüfung von oben stichprobenweise nach 
Prüfplan 

Beschaffenheit der Verbindungs- stichprobenweise nach 
nähte Prüfplan 

Allgemeine äußere Beschaffenhel t stichprobenweise nach 
Prüfplan 

Richtigkeit und Lesbarkeit stichprobenweise nach 
der Kennzeichnung Prüfplan 

Verfahrensweise bei Mängelfeststellung 

Die Kennzeichnung ist dauet"haft unkenntlich zu machen, 
bzw. die Verwendung als Gefahrgut-Großpackmittel (IBC} 
ist auszuschließen. 

Die Vollständigkeit und Richtigkeit der Unterlagen (Hahd
habungs- und Bedienungsunterlagen) sind für jede Liefe
rung zu gewährleisten. 

Anhang S zu den Technischen Regeln TR IBC 003 

QS IBC 5 
Hindestanforderungen an die Qualitätssicherungselemente bei 
der Fertigung starrer Großpackmittel (IBC) aus Kunststoff der 
Typen 11H1; 11H2; 21H1; 21H2; 31Hl und 31H2 

1. Beschaffung 

KUnststoff-Rohstoffe sind pro Lieferung auf "Übereinstim
mung mit dem der Zulassungsprüfung zugrunde liegenden 
Baumuster einer Identitätsprüfung durch Vergleich mit dem 
Werksprüfzeugnis des Lieferanten gemäß EN 10 204/DIN 50 
049-2.3 (April 1992) zu unterziehen. 

Der Schmelzindex (nach ISO 1133, Februar 1992) wird 
einmal pro Anlieferunqslos, mindestens jedoch einmal pro 
Monat bestimmt. 
Bei Kunststoff mit vernetzter Struktur wird der Vernetz
ungsgrad im Rahmen der Prüfung der Produktion bestimmt. 
Weiterhin erforderliche Fertig- und Halbfabrikate sind 
pro Lieferung einer Identitätsprüfung durch Vergleich mit 
dem Werkszeugnis des Lieferanten gemäß EN 10 204/0IN 50 
049-2.2 (A.pril 1992) zu unterziehen. 

Typgeprüfte (z. B. TÜV, DVGW, BAM, EMPA., TNO, etc.) 
Bauteile bzw. Teile mit hohen sicherheitstechnischen 
Anforderungen { z. B. Armaturen, Ventile, etc.) sind pro 
Lieferung stichprobenweise nach Prüfplan einer Identi
tätsprüfung durch Vergleich mit dem Abnahmeprüfzeugnis 
gemäßEN 10 204/DIN 50 049-3.18 (April 1992) zu unter
ziehen. 

Maßkontrollen anhand von Zeichnungen und Gewichtskon
trollen sind stichprobenweise nach Prtifplan durchzufüh
ren. 

2. Produktionsvorbereitung 

OberprOfunq der Qualitätsfähigkeit des Fertigungsprozes
ses bezogen auf die Produktspezifikation (IBC) unter 
Einbeziehung festgelegt er Arbeitsanweisungen. 

Vor der Fertigungsfreigabe sind nachstehende Kontrollen 
und Prüfungen an mindestens 3 Prototypen durchzuführen: 

- Ausführung der Bauart 
- allgemeine äußere Beschaffenheit 
- Bestimmung der Eigenmasse 
- Ermittlunq der Wanddicke und Uberprilfunq der Wanddicken 

verteilun(j insbesondere an Radien, Sollwert der Min
destwanddicke entsprechend den Werten im Prüfprotokoll 
der zulassungspri.ifung 

-Vor Beginn der Serienfertigung - soweit das Fertigungs
verfahren von dem der Baumusterfertigung abweicht, ist 
einmalig eine hydraulische Innendruckprtifung gem. Zu
lassung durchzufUhren l) 

- Kontrolle der Maßhaltigkelt und Funktionsfähigkeit der. 
AnschlUsse für die Betreiberausrüstung und die Bedie
nunung 

- Visuelle Kontrolle der Fügeverbindungen 
- Kontrolle auf Einfallstellen an den Wandungen 
- Richtigkeit und Lesbarkeit der Kennzeichnung 

3. Produktion 

Während der laufenden Produktion sind die fachgerechte 
Einrichtung der Maschinen bzw. Anlagen und die Einhaltung 
der 1\rbeitsanweisungen laufend zu i.lberwachen; folgende 
Prüfungen sind durchzuführen: 

PrOfungen gem~.~z~uul~a~s~s~unngg_ ____ ~P~r~ü~f~inn~te~rcv~aulul~-----------

3. 1 Ausführung der Bauart 
3.2 Allgem. äußere Beschaffenheit 

3 . 3 Bestimmunq der Eigenmasse 

3.4 Kontrolle der Wanddicke 

3. 5 Kontrolle der Abmessungen 

3.6 Kontrolle auf Einfallstellen 
an den Wandungen 

3.7 Oichtheitsprilfung mit ent
spanntem Wasser (oder gleich
wertiges Prüfverfahren} 

J. 8 

J.9 

visuelle Kontrolle der 
Schweiß- und FUgeverbindung 

visuelle Kontrolle der 
Anschlußstutzen 

3.10 Prilfung bei Einsatz von ver
netztem Kunststoff 

3. 10. 1 Bestimmung des Vernetzungs
grades 

3 .10. 2 Faltbiegeversuch 3 ) 

ein Gefäß pro 4 Stunden 
stichprobenweise nach 
Prüfplan 
z. B. 1 Gefäß pro 4 Stun
den 
stichprobenweise nach 
Pri.lfplan 
z. B. 1 Gefäß pro 2 Stun
den 
stichprobenweise nach 
Prüfplan 
z. B. 1 Gefäß pro 8 Stun
den 
stichprobenweise nach 
Prilfplan 
z. B. 1 Gefäß pro 8 Stun
den 
stichprobenweise nach 
Prüfplan 
z. B. 1 Gefäß pro 4 Stun
den 
jedes Gefäß 

stichprobenweise nach 
Prüfplan 
z. 8. 1 Gefäß pro 4 
stunden 
stichprobenweise nach 
Prüfplan 
z. B. 1 Gefäß pro 4 
stunden 

bei jedem 250. IBC, 
bei kleineren Serien 
mind. 1 PrUfung 
dto. 

4
) Die hydrilulische Innendruckprüfung gern. Zulassung 

Anhang VI (RIO) Rn 1657 ist von einem Sachkundigen 
nach S 32 Druckbehälterverordnung zu bestätigen. 

3 ) Faltbiegeversuch - Vorschrift auf Seite 4 



4. 

•. 1 

•. 2 

4.3 

•• 4 

5. 

6. 

EndprUfungen 

Die Endkontrolle umfaßt folgende PrUfungen: 

PrUfungen gem . Zula~~a~------~P~r~U~f~i~nt~e~r~v~aul~l~---

Kontrolle der Obereinstimmung 
der Bauart im Vergleich zur 
Spezifikation 
OichtheitsprUfung (oder 
gleichwertige PrUfverfahren) 
Funktionsprilfung u . Prilfung 
auf Gängigkelt der beweg
lichen Teile 

Richtigkeit und Lesbarkeit 
der Kennzeichnung 

jeder IBC 

stichprobenweise 
nach Prüfplan 
stichprobenweise 
nach Prilfplan 
z. B . 1 Gefäß pro 
4 Stunden 
jeder IBC 

~hrensweise bei Mängelfeststellunq 

Oie Kennzeichnung ist dauerhaft unkenntlich zu machen, 
bzw . ist die Verwendung als Gefahrgut-Großpackmittel 
{ IBC) auszuschließen. 

Die Vollständigkeit und Richtigkeit der Unterlagen 
sind fUr jede Lieferung zu gewährleisten . 

Vorschrift für die Durchführung und Auswertung des Faltbiege
versuches: 

f.IU!körperherste llung 

Aus einem Behälterabschnitt wird spanend ein PrOfstab her
ausgearbeitet, der quer zur Hauptorientierungsrichtung des 
Kunststoffs liegt . Die Behälterinnenseite wird am Prüfstab 
gekennzeichnet . 

Abmaße des PrUfstabs: Breite: 25 mm 
Länge : ca. 150 mm 
Dicke : Erzeugnisdicke 

Der PrOfkörper wird vor der Prüfung 24 Stunden bei 23 ·c und 
50\ relativer Luftfeuchte konditioniert. 

Versuchsbescbre i bung: 

Der Prüfstab wird um seine Querachse um 180" gefaltet, so daß 
die Schenkel vollständig anliegen. Dabei soll die Behälterin
nenseite im Zugbereich der Faltunq liegen . 
Als Falteinrichtung kann z . B. ein Schraubstock mit ent
sprechender Backenlänge verwendet werden . 
Der Versuch wird bei Raumtemperatur durchgeführt . 

KOterien !Ur das Bestehen der Prüfung: 

Es dürfen nach dem Biegen keine Risse erkennbar sein. 
Treten Risse auf, so sind von mindestens zwei Behältern des 
gleichen Fertigungsloses Proben zu entnehmen und die Prüfung 
zu wiederholen. 
Treten wiederum Risse auf, ist das Los zu verwerfen. 

1\nhanq 6 zu den Technischen Regeln TR IBC 003 

QS IBC 6 
Miedestanforderungen an die Qualitätssicherungselemente bei 
der Fertigung von Kombinations-Großpackmitteln {IBC) mit 
Kunststoffe-Innengefaß der Typen llHZl, 11HZ2, 2lii'Zl, 21HZ2, : 
31HZl 31HZ2 

2. 

Kunststoff-Rohstoffe sind pro Lieferung auf Ubereinstim
mung mit dem der Zulassungsprüfung zugrunde liegenden 
Baumuster einer Identitätsprtifung durch Vergleich mit dem 
Werksprüfzeugnis des Lieferanten gemäß EN 10 204/0IN 50 
049-2. J (1\pril 1992) zu unterziehen. 

Der Schmelzindex (nach ISO 1133, Februar 1992) wird 
einmal pro Anlieferungslos, mindestens einmal pro Honat, 
bestimmt. 

Bei Kunststoffen mit vernetzter Struktur wird der Ver
netzungsqrad im Rahmen der Prüfung der Produktion be
stimmt. 

Weiterhin erforderliche Fertig- und Halbfabrikate (Rah
men, Verschlüsse, Scharniere, Ventile u. ä.) sind pro 
Lieferung einer Identitätsprüfung durch Vergleich mit 
einem Werkszeugnis des Lieferanten gemäß EU 10 204/DIN 50 
049-2.2 (April 1992) zu unterziehen. 

Typgeprüfte (z . B. T0V, DVGW, BAM, EHPA, TNO, etc.) Bau
teile bzw. Teile mit hohen sicherheitstechnischen Anfor
derungen (z.B. Armaturen, Ventile, etc.) sind stichpro
benweise nach Prüfplan einer Identitätsprüfung durch 
Vergleich mit dem Abnahmepri.ifzeugnis gemäß EN 10 204/DIN 
50 049-3.18 (April 1992) zu unterziehen. 

Maßkontrollen anhand von Zeichnungen und Gewichtskon
trollen sind stichprobenweise nach Prüfplan durchzufüh
ren. 

Oberprüfung der Qualitätsfähigkeit des Fertigungsprozes
ses bezogen auf die Produktspezifikation des Großpack
mittels (IBC) unter EinbeZiehung festgelegter Arbeits
anweisungen . 

) . 

Vor Freigabe der Produktion sind nachstehende Prüfungen 
mindestens J Prototypen durchzufUhren: 

flexibles Kunststoff-Innengefäß 
Prüfung nach Pkt. 2, QS IBC 2 (Anhang 2) 

starres Kunststoff-Innengefäß 
Prüfunq nach Pkt. 2 und, soweit nicht bereits abge
deckt nach Pkt. J QS IBC 5 (Anhang 5) 

Ausführung der Bauart 
allgemeine äußere Beschaffenheit 
Bestimmung der Eigenmasse (komplett) 
Kontrolle der äußeren Abmessungen 
Kontrolle des Innenraumes der äußeren Umhllllunq 
auf Fehler, die das Innengefäß beschädigen können 
Einmalig ist eine hydraulische InnendruckprUfung 
gern. Zulassung durchzuführen. (Anhang VI (RIO) Rn 
1657) 
Oie hydraulische Innendruckprüfung ist von einem 
Sachkundigen nach S 32 der Druckbehälterverord
nung zu bestätigen 
Kontrolle der Maßhaltigkelt und Funktionsfähig
keit der l'.nschlüsse für die Betreiberausrüstung 
Kontrolle der Richtigkeit und Lesbarkeit der 
Kennzeichnung 
ÜberprUfung der Handhabungshinweise. 

Während der laufenden Produktion sind die fachgerechte 
Einrichtung der Maschinen bzw. Anlagen und die Einhaltunq 
der Arbeitsanweisungen laufend zu Oberwachen. 

Folgende Prüfungen sind durchzuführen !Ur alle Arten von 
Kombinations-Großpackmittel (IBC) mit Kunststoff-Innenge
fäß: 

Prüfungen gern. Zulassung Prüfintervall 

3.1 Allgemeine äußere Beschaffenheit stichprobenweise n ach 
PrOfplan 

3. 2 Abmessungen 

3. 3 Visuelle PrUfung der 
FUgeverbindungen 

3. 4 Kontrolle des Innenraumes 
der Außenverpackung auf 
Fehler, die das Innengefäß 
beschädigen können 

3.5 Visuelle Kontrolle der 
Anschlußstutzen 

J. 6 Richtigkeit und Lesbarkeit 
der Kennzeichnung 

4. Endkontrolle 

stichprobenweise nach 
Prüfplan 

stichprobenweise nach 
Prüfplan 

stichprobenweise nach 
Prüfplan 

stichprobenweise nach 
Prüfplan 

jeder IBC 

Oie Endkontrolle des kompletten Kombinations-Großpack
mittels umfaßt folgende PrUfungen: 

Prilfungen gern. Zulassunq PrOfintervall 

4.1 Obereinstimmung der Bauart 
mit der Spezifikation 

jeder IBC 

4. 2 Funktionsprüfung jeder IBC 

4. 3 Bei Außenverpackung aus 
Metall: 

stichprobenweise nach 
Prüfplan 

4.4 

4.6 

5. 

6. 

l<ontrolle des Oberflächen
schutzes 

Richtigkeit und Lesbarkeit 
der Kennzeichnung 

Dichtheit mit entspanntem 
Wasser (oder gleichertige 
Prüfver fahren) 

sti c hprobenweise nach 
Prüfplan 

stichprobenweise nach 
Prüfplan 

Verfahrensweise bei Mängelfeststellung 

Oie Kennzeichnung ist durch ein geeignetes Verfahren 
dauerhaft unkenntlich zu machen, bzw. ist die Verwendung 
als Gefahrgut-Großpackmittel (IBC) auszuschließen. 

Die Vollständigkeit und Richtigkeit der Unterlagen (Hand
habung- und Bedienungsanlei tungen) sind für jede Liefe
rung zu gewährleisten. 

KJ1 ( 50x) 

Anhanq 7 zu den Technischen Regeln TR IBC 003 

QS IBC 7 
Miedestanforderungen an die Qualitätssicherungselemente bei 
der Fertigung von Großpackmitteln fiBCl aus Pappe (llGl 

1. Beschaffung 

Oie Pappe und weiteres Zubehör (Klebstoff, Klammern, Kle
bebänder u. ä.) sind pro Lieferung auf Obereinstimmung 
mit dem der Zulassungsprüfung zugrundeliegenden Baumuster 
einer Identitätsprüfung durch Vergleich mit dem Werks
prüfzeugnis des Lieferanten gemäß EN 10 204/DIN 50 049-
2.3 (April 1992) und stichprobenweise weiteren PrOfungen 
nach Prüfplan zu unterziehen. 
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2. 

3. 

3.1 

3. 2 

3.3 

3 . 4 

4. 

Erforderliche Fertig- und Halbfabriakte sind pro Liefe
rung hinsichtlich Werkstoff und AusfUhrunq einer Identi
tätsprüfung durch Vergleich mit einem Werksprüfzeugnis 
gemäß EN 10 204/DINSO 049-2.3 (April 1992) zu unterwer
fen. 

Weitere Prüfungen wie Maßkontrollen anhand von Zeichnun
gen, Flächengewicht, Sichtkontrolle der VerschlUsse u. ä. 
sind stichprobenweise nach Prüfplan durchzufUhren. 

Produkt i onsvorbere i tu_ng 

Oberprüfung der Qua 1 i tätsfäh igkei t des Fert igungsprozes
ses bezogen auf die Produktspezifikation (IBC) unter Ein
beziehung festgelegter Arbeitsanweisungen. 

Vor der Fertigungsfreigabe sind nachstehende Kontrollen 
und PrOfungen an mindestens zwei Exemplaren der Erstserie 
durchzuführen: 

Ausführung der Bauart 
allgemeine äußere Beschaffenheit 
Maßkontrolle nach Fertigungszeichnung 
Ausführung der Verbindungsstellen 
Kontrolle des Verschlusses aur runktionsrähigkeit 
Kontrolle des Innenraumes auf Fehler, die zu Beschädi
gungen der Innenauskleidung fUhren können (Ausführung 
des Innenraumes}. 
Vollständigkeit und Richtigkeit der Kennzeichnung. 

Produktion 

Während der laufenden Produktion sind die fachgerechte 
Einrichtung der Maschinen bzw. Anlagen und die Einhaltung 
der Arbeitsanweisungen laufend tu überwachen und folgende 
PrOfungen sind durchzuführen: 

PrOfmerkmale prUfinteuall 

Visuelle Prüfung des stichprobenweise nach 
Verschlusses Prüfplan 

Kontrolle der Maße stichprobenweise nach 
Prüfplan 

Kontrolle der Verbindungs- stichprobenweise nach 
elemente Prüfplan 

Richtigkeit und Lesbarkeit stichprobenweise nach 
der Kennzeichnung Prüfplan 

Endkon.t.r.2J..l.g 

Die Endkontrolle umfaßt folgende Prüfungen: 

4. 1 Kontrolle der Bauartaus
führung 

stichprobenweise nach 
Prüfplan 

4. 2 Funktionsprüfung stichprobenweise nach 
PrOfplan 

4. 3 Hebeprüfung von unten Bei Fertigung > 50o Stück: 
stichprobenweise nach 
Prüfplan, sonst mindestens 
eine Prüfung -

4.4 Fallprüfung stichprobenweise nach 
Prüfplan 

4. 5 Stapeldruckprüfung stichprobenweise nach 
Prüfplan (Für IBC die zmn Stapeln 

ausgelegt sind} 

4. 6 Vollständigkeit und Rich- stichprobenweise nach 
tigkeit der mitzulieferoden Prüfplan 
Dokumentation 

5. Verfahrensweise bei Mängelfeststellung 

Die Kennzeichnung ist dauerhaft ungültig zu machen durch 
Oberstempeln oder naßfestes Oberkleben der Kennzeichnung, 
bzw. die Verwendung als Gefahrgut-Großpackmittel (IBC) 
ist auszuschließen . 

KM (51x) 

Anhang 8 zu den Technischen Regeln TR IBC 003 

QS IBC 8 
Hindestanforderungen an die Qualitätssicherungselemente bei 
der Fertigung von Großpackmitteln (IBC) aus Holz der 
Typen 11 c; 11 o und 11 F 
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Beschattung 

Schnittholz ist vor Eingang in die Fertigung auf Ober
einstimmung mit dem der Zulassungsprüfung zugrundeliegen
den Baumuster einer Identitätsprüfung nach PrOfplan zu 
unterziehen . 

Sperrholz ist vor Eingang in die Fertigung auf Obereln
stimmung mit dem der Zulassungsprüfung zugrundeliegenden 
Baumuster einem Vergleich mit der Werksbescheinigung nach 
EN 10 204-/0IN 50 049-2.1 (April 1992) des Lieferanten zu 
unterziehen. 

Spanplatten, Faserplatten sowie andere zur . Herstellung 
der IBC notwendigen Fertig- und Halbfabrikate sind pro 
Lieferung auf Obereinstimmung mit dem der ZulassungsprU
fung zugrundeliegenden Baumuster bzw. den Bauplänen nach 
denen das Baumuster gefertigt wurde, zu prüfen . 

Identitätsprüfungen der Fertig- und Halbfabrikate sind 

2. 

durch Vergleich mit dem WerksprOfzeugnis EN 10 204-/DIN 
SO 049-2 . 3 (April 1992} durchzuführen. 

Weitere Prüfungen wie Haßkontrollen anhand von Zeichnun
gen sowie Sichtkontrollen der Holzqualität, Oberflächen
qualität und Beschaffenheit der Verschlüsse sind stich
probenweise nach Prilfplan durchzuführen. 

Produktionsvorbereitung 

Oberprüfung der Qualitätsfähigkeit des Fertigungsprozes
ses bezogen auf die Produktspezifikation (IBC} unter Ein
beziehung festgelegter Arbeitsanweisungen. 

Vor der Fertigungsfreigabe sind nac hstehende Kontrollen 
und PrOfungen an mind . einem Prototyp der Vorserie durch
zufUhren: 

Ausführung der Bauart 
allgemeine äußere Beschaffenheit 
Haß- und Gewichtskontrolle nach Fertigungszeichnung 
Kontrolle der Verbindungselemente und Verbindungsstel
len 
Kontrolle des Innenraumes auf Fehler, die zu Beschädi
gungen der Innenauskleidung fUhren können 

Kontrolle des Verschlusses auf Funktionsfähigkeit 
Hebeprilfung von unten 
Stapeldruckprüfung 
Fa 11 testigkei t 
Richtigkeit und Le~barkeit der Kennzeichnung 
Kontrolle der mitzulieferoden Handhabungs- und Monta
gehinweise durch Montage und Probebetrieb (Prüfungen), 
mindestens ein~s Gro"p.:lckmitte l~ (lAC). 

3 . Produktion 

Während der laufenden Produktion sind die fachgerechte 
Einrichtung der Maschinen bzw. Anlagen und Einhaltung der 
Arbeitsanweisungen laufend Oberwachen und folgende 
Prüfungen durchzuführen: 

~erkma~le~------------------LP~r~U~f~in~t~e~r~v~a~l~l ________ __ 

3. 1 Visuelle Prüfung der 
Verbindungen 

stichprobenweise nach 
Prüfplan 

3.2 Kontrolle der Maße stichprobenweise nach 
PrOfplan 

3.3 Kontrolle des Verschlus
ses und der Beschläge 

stichprobenweise nach 
Prüfplan 

3. 4 Richtigkeit und Lesbarkeit stichprobenweise nach 
der Kennzeichnung Prüfplan 

4. Endkontrolle 

Oie Endkontrolle umfaßt folgende Prüfung: 

PrUfrneLrk~m~a~l~e~ __________________ PLr~u~·f~lu·n~t~e~r~v2aAl~l ________ __ 

4. 1 Kontrolle der Bauartaus
führung 

stichprobenweise nach 
Prüfplan 

4. 2 Funkt ionsprobe stichprobenweise nach 
Prüfplan 

4. 3 Hebeprüfung von unten Bei Fertigung von 50 StUck: 
eine Prüfung. 
Bei Fertigung > 50 StUck: 
stichprobenweise nach 
Prüfplan 

4.4 Stapeldruckprüfung wie Nr. 4 .3 
(für IBC die zum Stapeln 
vorgesehen sind} 

4. 5 Fallprüfung stichprobenweise nach 
Prüfplan 

4 . 6 Vollständigkeit und Rich- jeder IBC 

5. 

tigkeit der mitzulieferoden 
Dokumentation 

Verfahrensweise bei Mängelfeststellung 

Oie Kennzeichnung ist dauerhaft ungültig zu machen durch 
Oberstempeln oder Ausschleifen, bzw. die Verwendung als 
Gefahrgut-Großpack.mittel (IBC) ist auszuschließen. 

KM (52X) 

Anhanq 9 zu den Teehnisehen Regeln TR IBC OOl 

Mindestanforderungen an die Qualtiätssicherungselemente bei 
der Sanierung/Reparatur metallischer Großpackmittel 

1. ~anqskontrolle 

2. 

Feststellung der Kennzeichnung und der Ausführung der 
Bauart auf Obereinstimmung mit der Spezifikation 
Visuelle Prüfung der äußeren Beschaffenheit und des 
Zustandes des Großpackmittel (IBC) 
Visuelle Prüfung der Innenbeschaffenheit nach durch
geführter Innenreingigung 
Abschließende Beurteilung der Reparaturfähigkeit 
Schriftliche Freigabe (Kennzeichnung, Datum} zur Re
paratur. 

Sanierung/Reparatur 

Auflistunq der erforderlichen Arbeitsabläufe. Bereitstel-



3. 

lung der Arbeitsmittel. Durchführung der Sanierungs-/Re
paraturmaßnahmen. 

Endkontrol.l..§ 

Nach Abschluß der Sanierung/Reparatur sind mindestens 
folgende PrH(ungen durchzufUhren: 

Prüfmerkmale PrUfintervall 

3. 1 Visuelle Prüfung auf 
Oberflächenfehler 

jedes reparierte Großpack
mittel (IBC) 

3. 2 Visuelle PrUfung der 
Verschließeinrichtungen 

J. 3 Visuelle Prüfung der 
Schweißnähte 

3 . 4 Dichthel tsprüfung 

jedes reparierte Großpack
mittel (IBC) 

jedes reparierte Großpack
mittel (IBC) 

jedes reparierte Großpack
mittel (IBC) 

3. 5 Zerstörungsfreie Prüfung der Schweißnähte mittels Magnet
pul ver- oder Farbe indr logverfahren 
Umfang: Längsnähte (LN) 10 \: 

Rundnähte (RN) 2 t 
alle Stoßstellen 100 t 

3 .6 Oberprüfung auf Richtigkeit und Lesbarkeit der Kennzeich
nung einschließlich des Reparaturkennzeichens "R" 

Oie· ourchfUhrung und Ergebnisse der Prilfmerkmale 3.1 bis 
3. 6 sind von einem Werkssachkundigen zu bestätigen . 

saniertetreparierte Großpackmittel (IBC) sind nur fUr 
Stoffe der Verpackungsgruppen II und III einsetzbar . 

KJ<(49X) 

Anhanq 10 zu den Technischen Regeln TR IBC 003 

Anwendungshinweise fUr statistische Kontrollen im Rahmen der 
Oualitätssich~~.-v~o~n~G~e~f~awh~rlig~u~t-o~B~C~---------------------

F.Ur die DurchfUhrunq der in den QS (IBC) festgelegten PrOfun
gen nach Stichprobenplänen ist folgende Regelung mit beilie
gender Tabelle auf Basis der AttributprUtung nach ISO 2859 
Teil 1 anzuwenden: 

1. Qualitätselement Besch!}..ffung 

Oie annehmbare Qualitätsgrenzlage (AQL) und das PrOfni
veau sind mit dem Lieferanten zu vereinbaren, wobei vor
rangig nach beiliegender Tabelle zu verfahren ist. 

2. 

3. 

4 . 

5. 

6. 

PrOfinhalt und Prüfumfang der zu prUfenden IBC sind in 
den QS IBC 1 bis 9 festgelegt. 

oua li tätselement Pro9uktion 

flir die festgel eqtcn Stichprobenpli;ne, die von der Bf\11 zu 
bestätigen sind, ist vorrangig der Stichprobenumfang na c h 
der Stichprobentabelle anzuwenden. 

Qualitätselement Endat:ii.LI!nruill 

Für die festgelegten Stichprobenpläne, die von der BAM zu 
bestätigen sind, ist vorrangig der Stichprobenumfang na c h 
der Stichprobentabelle abzuwenden. 

Allgemeine Hinweis~ 

Oie Festlegunq des AQL-Wertes bedeutet nicht, daß der 
Lieferant oder Hersteller das Recht hat, wissentlich auch 
nur ein einziges fehlerhaftes Großpackmittel (IBC) zu 
liefern. 

Der Umfang der zu kontrollierenden Lose mit der 12rforder
lichen Stichprobengröße ist bezogen auf den Produktions
bzw. Auslieferungsumfang nach beiliegender Tabelle ein
zuordnen. Eine eindeutige Trennung der Lose durch ent
sprechende Maßnahmen ( z. B. getrennte Lagerung oder Kenn
zeichnung) ist erforderlich . 

Die gemäß Anlagen 1 - 9 erforderlichen Prüfpl~ne sind vom 
llersteller in Abstimmung mit d ~m Abr1ehmer auf R"~is dP~ 
vereinbarten AQL-Wertes entsprechend DIN ISO 2859 Teil 1 
festzulegen, wenn nicht anderes im Prüfplan bestimmt. 

bis 50 bis 150 bis 500 Uber 500 

1. Prüflauf 10 30 50 BO 

PrUflauf 20 60 100 160 

Das Los wird als gut definiert, wenn im 1. Prüflauf in jedem 
Fall die Anzahl der fehlerhaften Ex~mplare gleich 0 ist . Ist 
ein Exemplar fehlerhaft, ist ein 2. Prüflauf durchzuführen 
mit der verdoppelten Stichprobengröße. Wird kein fehlerhaf
tes Exemplar gefunden, ist das Los in Ordnung. Wird wiederum 
ein fehlerhaftes Exemplar gefunden, ist die ganze Lieferung 
zu prlifen. 

Verzeichnis von Durchschnittskostensätzen für häufig wiederkehrende Amtshandlungen der 
BAM- Bundesanstalt für Materialforschung und-prüfungauf dem Gebiet der Fertigungsüber
wachung von Gefahrgutverpackungen 

Am 01.01.1991 ist die Kostenordnung für Maßnahmen bei der 

Beförderung gefährlicher Güter {GGKostV) in Kraft getreten 

(BGBl I S. 2490). 

Die nachstehenden Durchschnittskostensätze sind solange an

wendbar wie die für sie maßgebenden Berechnungsgrundlagen. 

Bei einschlägiger1 Är1derungen der Kostenverordnung fUr Nutz-

Sie sieht vor, daß die Leistungen der BAM nach Aufwand ge- leistungen der BAM, insbesondere mit der Änderung neuer Ge-

mäß der "Kostenverordnung für Nutzleistungen der BAM" abge- bührensätze, treten sie außer Kraft. 

rechnet werden. 

Um den Antragstellern zu ermöglichen, bereits vor Antrag

stellung festzustellen, welche Kosten bei den aufgeführten 

Nutzleistungen in der Regel zu erwarten sind, werden die 

nachstehenden Durchschnittskostensätze bekannt gegeben. 

Diesen Durchschnittskostensätzen liegen die Gebührensätze 

gemäß SAM-Kostenverordnung vom 17.12.1970, in der Fassung 

vom 20.12.1989, zugrunde. Sie gelten nur für Arbeiten mit 

durchschnittlichem Aufwand. In allen anderen Fällen werden 

die Kosten nach dem in jedem Einzelfall entstehenden Ar

beitsaufwand berechnet. 

Dieses Verzeichnis von Durchschnittskostensätzen tritt mit 

Wirkung vom 01.07.1993 in Kraft. 

Überwachung der ordnungsgemäßen Fremdüberwachung je Ferti.-
gungsstätte im Überwachungszeitraum (1 Jahr) 

bei bis 9 überwachten Bauarten pauschal DM 150,00 

bei 10 bis 4q iiherwachten Bauarten pauschal DM 300,00 

bei 50 bis 99 überwachten Bauarten pauschal DM 600,00 

bei 100 und mehr überwachten Bauarten pauschal DM 1. 500,00 
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Bisher erschienene 
Forschungsberichte der BAM 

Nr. 111968 
Forschunng und Entwicklung ln derBundesanstaltfür 
Materlaiprüfung (BAM) 
Rechenschaftsbericht für den Bundesminister für Bil
dung und Wissenschaft 

Nr. 2/1970 (vergriffen) 
G. Andreae 
Zum Problem des Feuchtigkeitsschutzes von Deh
nungsmeSstreifen und Halbleitergebern 

Nr. 3/1970 
J. Ziebs 
Über das machanlache Verhalten von Alumlnlum
Stahi-Frelleltungsaellen als Belspiel für Verbundbau
teile 

Nr. 4/1970 (vergriffen) 
A. Surrnester 
Formbeatindlgkelt von Holz gegenüber Feuchtigkeit 
-Grundlagen und Vergütungsverfahren 

Nr. 5/1971 
N. Stein er 
Die Bedeutung der Netzstellenart und der Netzwerk
kettendlchte für die Beschreibung der elastlachen EI
genschaften und des Abbaus von eieatomaren Netz
werken 

Nr. 6/1971 
P. Schneider 
Zur Problematik der Prüfung und Beurteilung des 
Luftschallschutzes von Bauelementen bel unter
schiedlichen Einbaubedingungen 

Nr. 7/1971 
H. -J. Petrowitz 
Chromatographie und chemische Konstitution - Un
tersuchungen über den Einfluß der Struktur organi
scher Verbindungen auf das Verhalten belder Dünn
schicht-Chromatographie 

Nr. 8/1971 
H. Veith 
Zum Spannungs-Drehungs-Verhalten von Baustih
len bel Wechselbeanspruchung 

Nr. 9/1971 
K.-H. Möller 
Untersuchung über die sichernde Wirkung poröser 
Massen ln Acetylenflaschen 

Nr. 10/1972 
0. Aurich, E. Martin 
Untarsuchungen über die Korngrößenbestimmung 
mit Ultraachall zur Entwicklung einerfürdie Praxisge
eigneten zerstörungsfreien MeBmethode 

Nr. 11/1972 
H.-J. Krause 
Beltrag zur Kenntnis der Schnittriefenbildung und 
Schnittgütewerte beim Brennschneiden 

Nr. 12/1972 
H. Feuerberg 
Über Veränderungen von Nylon-6-Faaern beim Textu
rlaren 

Nr.1311972 
K.-H. Habig, K. Kirschke, W.-W. Maennig, H. Tisch er 
Festkörpergleitreibung und Verach leiB von Eisen, Ko
balt, Kupfer, Silber, Magnesium und Aluminium ln ei
nem Sauerstoff-Stickstoff-Gemisch zwischen 760 
und 2 · 10-7 Torr 

Nr. 1411972 
E. Fischer 
Untersuchungen zur Amplitudenabhängigkelt der 
Ultraschalldämpfung ln Metallen bel 20 kHz 

Nr.15/1972 
H. Pohl 
Studie und Probleme der chemischen Edelmetall
Analyse 

Nr. 16/1972 
E. Knublauch 
Über Ausführung und Assagafähigkeit des Norm
brandversuches nach DIN 41 02, Blatt 2, Im Hinblick 
auf die Nachbildung natürlicher Schadensfeuer 

Nr. 17/1972 
P. Reimers 
Aktivierungsanalyse mit schnellen Neutronen, Pho
tonen und geladenen Tellchan 

Nr. 18/1973 
W. Struck 
Das Sprödbruchverhalten des Baustahles R St 37-2 N 
ln geschweißten Konstruktionen, dargestellt mit Hilfe 
der Methode des Temperaturvergleiches 

Nr.19/1973 
K. Kaffanke, H. Czichos 

Die Bestimmung von Grenzflächentemperaturen bei 
trlbologischen Vorgängen 

Nr. 20/1973 
R. Rudelphi 
Brandrisiko elekt rischer Leitungen und Installationen 
in Wänden 

Nr. 21/1973 
0. Klaffke, W. Maennig 
Die kontinuumsmechanische Er fassung des zeltli
ehen Ablaufs der elastisch-plastischen Dehnungen 
bel der Zerrütung · 

Nr. 22/1973 
R. Rudolphi, E. Knublauch 
Untersuchungen für ein Prüfverfahren zur Bemes
sung der Brandschutzbekleidung von Stahlstützen 

Nr. 23/1973 
W. Ruske 
Reichs- und preußische Landesanstalten ln Berlin 
Ihre Entstehung und Entwicklung als auBerunlversl
tlire Forschungsanstalten und Beratungsorgane der 
politischen Instanzen 

Nr. 24/1973 
J. Stanke, E. Kiemen!, R. Rudelphi 
Das Brandverhalten von Holzstützen unter Druck
beanspruchung 

Nr. 25/1973 
E. Knublauch 
Über das Brandgeschehen vor der Fassade eines 
brennenden Gebludes unter besonderer Berücksich
tigung dar Feuerbeanspruchung von Außenstützen 

Nr. 2611974 
P. Jest, P. Reimers, P. Weise 
Dar Elektronen-Linearbeschleuniger der BAM - Ei
genschaften und erste Anwendungen 

Nr. 27/1974 
H. Wüstenberg 
Untersuchungen zum Schallfeld von Winkelprüfköp
fen für die Materlaiprüfung ml Ultraschall 

Nr. 28/1974 
H. Heinrich 
Zum Ablauf von Gasexplosionen ln mit Rohrleitungen 
verbundenen Behältern 

Nr. 2911974 
P. Schneider 
Theorie der disslpatlven Luftschalldämmung bei ei 
nem Idealisotropen porösen Material mit starrem 
Skelet f ür senkrechten, schrägen und allseitigen 
Schallenfall 

Nr. 30/1974 (vergriffen) 
H. Czichos, G. Saiemen 
The Appllcatlon of Systems Thinklng and Systems 
Analysis to Trlbology 

Nr. 3111975 
G. Fuhrmann 
Untersuchungen zur Klärung des Verhaltens thermo
plastischer Kunststoffe bei Wechseldehnungsbean
spruchung 

Nr. 32/1975 
R. Rudoiphi, 8. Böttcher 
Ein thermo-elektrisches Netzwerkverfahren zur Be
rechnung stationärer Temperatur- und Wärmestrom
verteilungen mit Anwendungsbelspielen 

Nr. 33/1975 
A. Wagner, G. Kieper, R. Rudelphi 
Die Bestimmung der Temperaturleitfähigkelt von 
Baustoffen mit Hilfe eines nlchtstatlonären Meßver
fahrens 

Nr. 34/1976 (vergriffen) 
H.-J. Deppe 
Untersuchungen zurVergütunng von HolzwerkstofNr. 
3511976 
E. Umberger 
DarWiderstand von Platten, die als Beplankungama
lerlai leichter Wände verwendet werden, gegenüber 
dem Aufprall harter Körper- Vorschlag für ein Prüf
verfahren-

Nr. 3611976 (vergriffen) 
J. Hundt 
Wlirme- und Feuchtigkeitsleitung ln Beton unter Ein
wirkung eines Temperaturgefälles 

Nr. 37/1976 
W. Struck 
Die stoBartige Beanspruchung leichter, nichttragen
der Bautalle durch einen mit der Schulter gegenpral
lenden Menschen 
- Vorschlag für ein Prüfverfahren -

Nr.38/1976 
K.-H. Habig 
Verschleißuntersuchungen an gas-, bad- und loni
trlertem Stahl 42 CrMo 4 

Nr. 39/1976 
K. Ki rschke, G. Kempf 
Untersuchung der vlskoelastischen Eigenschaften 
von Flüssigkelten (mit nicht-Newt onsehern Fließver
halten) insbesondere bel höherer Scherbeanspru
chung 

Nr. 4011976 
H. Hantsche 
Zum Untergrundabzug bei energledisperslven Spek
tren nach verschiedenen Verfahren 

Nr. 41/1976 
8. Böttcher 
Optische Eigenschalten cholesterlnischer Flüssig
kelten 

Nr. 42/1976 
S. Oielien 
Ermittlung der Mindestzündenergle brennbarer Gase 
ln Mischung mit Luft 

Nr. 43/1976 
W. Struck 
Das Sprödbruchverhalten geschweißter Bauteile aus 
Stahl mit zäh-sprödem Übergang Im Bruchverhalten, 
dargestellt mit Hilfe der Methode des Temperaturver
gleiches 

Nr. 44/1976 
W. Matthees 
Berechnung von räumlichen, linear elastischen Sy
stemen, die aus finiten Stab- und Balkenelementen 
zusammengesetzt s ind, unter Verwendung des Pro
gramms .Stab-Werk" 

Nr. 45/1976 
W. Paatsch 
Untersuchung des Elektrodenverhaltens Im Vakuum 
aufgedampfter Metallschichten 

Nr. 4611977 (vergriffen) 
G. Schicker!, H. Winkler 
Versuchsergebnisse zur Festigkeit und Verformung 
von Beton bei mehraxialer Druckbeanspruchung 
Results of Test Concernlng Strength and Strain of 
Concrete Subjected to Mulllaxlai Compresslve Stres
ses 

Nr. 4711977 
A. Plank 
Bautechnische Einflüsse auf die Tragfähigkelt von 
Kunststoffdübeln für Fassadenbekleidungen 

Nr. 4811977 
U. Helzlöhner 
Setzung von Fundamenten lnfolge dynamischer Last, 
angewendet auf die Fundamente einer geplanten 
Schnellbahn 

Nr. 4911977 
G. Wittig 
Untersuchungen zur Anwendung von Mikrowellen in 
der zerstörungsfreien Prüfung 

Nr. 50/1978 (vergriffen) 
N. Czaika. N. Mayer, C. Amberg, G. Magiera. G. 
Andreae. W. Markewski 
Zur Meßtechnik für die Sicherheitsbeurteilung und 
-Überwachung von Spannbeton-Reaktordruckbehäl
tern 

Nr. 5111978 
J. Siekfeld 
Auswirkung von chemischen und physikallseh -tech
nologischen Einflußfaktoren auf das Beständigkeits
verhalten von Oberflächenbeschichtungen auf der 
Basis von Reaktlonsbeschlchtungsstoffen 

Nr. 5211978 
A. Temev 
Zum Einfluß der Gleitgeschwindigkeit auf das tribolo
gische Verhalten von Werkstoffen hoher Härte bei rei
ner Festkörperreibung 

Nr. 5311978 
R. -G. Rehrmann , R. Rudelphi 
Bemessung und Optimierung beheizbarer Straßen
und Brückenbeläge 

Nr. 54/1978 
H.Sander 
Magnetisches Verhalten dünner Eisenschichten bei 
mechanischer Wechselbeanspruchung 

Nr. 5511978 
0. Klaffke 
Beobachtung und Orientierungsbestimmung der 
Oberflächenkristallite polykrlstalllner g9,999 %-Al
Proben bel Biegewechselbeanspruchung 

Nr. 5611979 
W. Brünner, C. Langlie 
Stabilität von Sandwichbautenenn 

Nr. 5711979 
M. Stadthaus 
Untersuchungen an Prüfmitteln für die Magnetpul
verprüfung 

771 



lnvestigtions on lnspection-Media lor Magnetic
Particle-Testing 

Nr. 58/1979 
W. Struck 
Ermittlung des Bautellwiderstandes aus Versuchser
gebnissen bei vereinbartem Sicherheitsniveau 

Nr. 59/1979 
G. Plauk 
Ermittlung der Verformungen biegebeanspruchter 
Stahlbetonbalken mit der Methode der Finiten Ele
mente unter besonderer Berücksichtigung des Ver
bundes zwischen Beton und Stahl 

Nr. 60/1979 
H. Spreckelmeyer, R. Helms, J. Ziebs 
Untersuchungen zur Erfassung der Kaltformbarkelt 
von Feinblechen beim Strecken 

Nr. 61/1979 
K. Richter 
Beschreibung von Problemen der höheren Farbmetrik 
mit Hilfe des Gegenfarbensystems 

Nr. 62/1979 
W. Gerisch, G. Becker 
Geomagnetoblologlsch bedingter Zusammenhang 
zwischen der Fraßaktivität von Termiten und derZahl 
der Sterbefälle 

Nr. 63/1979 
E. Sehrend, J. Ludwig 
Untersuchungen an Stopfbuchsen von Ventilen und 
Schiebern für Gase 

Nr. 64/1980 
W. Rücker 
Ermittlung der Schwingungserregung beim Betrieb 
schienengebundener Fahrzeuge in Tunneln sowie Un
tersuchung des Einflusses einzelner Parameter auf 
die Ausbreitung von Erschütterungen Im Tunnel und 
dessen Umgebung 

Nr. 65/1980 
P. Schmidt, D. Aurich, R. Helms, H. Veith, J. Ziebs 
Untersuchungen über den Einfluß des Spannungszu
standes auf bruchmechanische Kennwerte 

Nr. 66/1980 
M. Hattwig 
Auswirkung von Druckentlastungsvorgängen auf die 
Umgebung 

Nr. 67/1980 
W. Matthees 
Beltrag zur dynamischen Analyse von vorgespannten 
und vorbelasteten Feder-Masse-Systemen mit ver
änderlicher Gliederung unter stoBartiger Beanspru
chung 

Nr. 68/1980 
D. Patersohn 
OberllächenmeBverlahren unter besonderer Berück
sichtigung der StereomeBtechnlk. 
Entwicklung eines volleuzenirischen Präzisions
Goniometers 

Nr. 69/1980 
F. Buchhardt. P. Brand! 
Untersuchungen zur Integrität des Liners von Reak
torsicherheitshüllen (Containments) in Stahlbeton
und Spannbetonbauwelse 

Nr. 70/1980 (vergriffen) 
G. Schicker! 
Schwellenwerte beim Betondruckversuch 

Nr. 71/1980 
W. Matthees, G. Magiera 
Untersuchungen über durch den Boden gekoppelte 
dynamische Wechselwirkungen benachbarter Kern
kraltwerksbauten großer Masse unter seismischen 
Einwirkungen 

Nr. 72/1980 
R. Rudelphi 
Übertragbarkelt der Ergebnisse von Brandprüfungen 
am Belspiel von Stahl- und Holzstützen 

Nr. 73/1980 
P.Wegener 
Vergleichende Untersuchungen zum Tragverhalten 
von Klemmkupplungen für Stahlrohrgerüste nach be
stehenden deutschen Prüfvorschriften und geplan
ten europäischen bzw. Internationalen Prüfnormen 

Nr. 74/1980 
R. Rudolphi, R. Müller 
ALGOL-Computerprogramm zur Berechnung zweidi
mensionaler Instationärer Temperaturverteilungen 
mit Anwendungen aus dem Brand- und Wärmeschutz 

Nr. 75/1980 
H.-J. Heinrich 
Beltrag zur Kenntnis des zeitlichen und örtlichen 
Druckverlaufs bei der plötzlichen Entlastung unter 
Druck stehender Behälter und Behälterkombinationen 
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Nr. 76/1980 
D. Klaflke, W.-W. Maennig 
Deformationsverhalten von Rein- und Reinstalumi
nlum sowie Cu 99,9 und St 37 bei Biegewechselbean
spruchung Im Rasterelektronenmikroskop 

Nr. 77/1981 
M. Gierlofl. M. Maulzsch 
Untersuchung des Verhaltens von Lagerzementen 

Nr. 78/1961 
W. Rücker 
Dynamische Wechselwirkung eines Schlenen
Schwellensyatems mit dem Untergrund 

Nr. 79/1961 
V. Neumann 
Ein Beltrag zur Untersuchung der wasserstoflbeein
llußten Kaltrißneigung höherfester niedriglegierter 
Feinkornbaustähle mit dem lmplantversuch 

Nr. 60/1961 
A. Plank. W. Struck, M. Tzschätzsch 
Ursachen des Telleinsturzes der KongreBhalle in Ber
lln-Tiergarten 

Nr.61/1981 
J. Schmidt 
Graphlach-rechnerisches Verfahren zum Erfassen 
der Zündhäufigkelt zündbarer Stoffe; Anwendung auf 
Datenmaterlai aus dem Bereich der Statistik 

Nr. 62/1982 
R. Helms. H. -J. Kühn, S. Ledworuski 
Zur werkstoffmechanischen Beurteilung des Kerb
schlagblegeversuches 
Asseasment ol the mechanlcal behaviour ol mate
rial& in the notched bar Impact test 

Nr. 63/1962 
H. Czichos, P. Feinle 
Tribologischea Verhalten von thermoplastischen 
Kunststoffen 
- Kontaktdeformatlon, Reibung und Verschleiß, Ober
llächenuntersuchungen -

Nr. 84/1962 
R. Müller, R. Rudelphi 
Übertragbarkelt der Ergebnisse von Brandprüfungen 
Im Kleinprüfstand (Verglelchsversuche) 

Nr. 65/ISBN 3-86314-231-X/1962 
H. Czichos 
Technische Materialforschung und -prüfung 
- Entwicklungstendenzen und Rahmenvorschläge für 
ein EG-Programm .Baste Technologlcal Research"
Materials Research and Testlng 
- Development Trends and OutUne Proposals lor a 
Communlty Programme "Basic Technologlcal Re
search"-

Nr. 66/ISBN 3-66314-232-8/1962 
K. Niesel, P. Schimalwitz 
Zur quantitativen Kennzeichnung des Verwitterungs
verhaltens von Naturwerksteinen anhand Ihrer Gefü
gemerkmaie 

Nr. 87/ISBN 3-66314-240-9/1962 
8. lsecke, W. Stichel 
Einfluß baupraktischer Umgebungsbedingungen auf 
das Korrosionsverhalten von Spannstählen vor dem 
Injizieren 

Nr. 88/ISBN 3-86314-254-9/1963 
A. Erhard 
Untersuchungen zur Ausbreitung von Longitudinal
wellen an Oberflächen bei der Materialprüfung mit Ul
traschall 

Nr. 89/ISBN 3-88314-263-6/1963 
D. Conrad, S. Dielien 
Untersuchungen zur Zerfallsfähigkelt von Dlstlck
stoffoxld 

Nr. 90/ISBN 3-66314-264-6/1963 
K. Brandes, E. Limberger. J. Herter 
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoBartig belaste
ten Stahlbetonbautellen 

Kinelle Load Bearlng Capacity ollmpulslvely Loaded 
Relnlorced Concrete Members 

Nr. 91/ISBN 3-68314-265-4/1983 
M.Weber 
Dreidimensionale Analyse von unbewehrtem Beton 
mit nichtlinear-elastischem Materialgesetz 

Nr. 92/ISBN 3-88314-266-2/1963 
L. Auersch 
Ausbreitung von Erschütterungen durch den Boden 

Nr. 93/ISBN 3-66314-283-2/1983 
P. Studt 
Unterdrückung stick-slip-Induzierter Kurvengeräu
sche schienengebundener Fahrzeuge durch eine 
physikalisch-chemische Oberflächenbehandlung 
der Schienen 

Nr. 94/ISBN 3-66314-284-0/1983 
Xian-Quan Dong 
Untersuchungen der Störschwingungen beim Kerb
schlagbiegeversuch und deren Abschwächungen 

Nr. 95/ISBN 3-68314-289-1/1963 
M. Römer 
Über die Fokussierung des Schallfeldes von Ultra
sehall-Prüfköpfen mit Fresnelschen Zonenplatten 

Nr. 96/ISBN 3-68314-296-4/1983 
H. Eitler 
Verbundverhalten zwischen Beton und geripptem Be
tonstahi sowie sein Einfluß auf inelastische Verfor
mungen -•egebeanspruchter Stahlbetonbalken 

Nr. 97/ISBN 3-66314-297-2/1963 
G. Fuhrmann, W. Schwarz 
Typische Bruchflächenausbildung thermoplasti
scher Kunststolle nach wechselnder mechanischer 
Beanspruchung 

Nr. 98/ISBN 3-68314-312-X/1963 
E. Schnabel 
Besttlmmung des elastischen Verhaltens von Ma
schenwaren 
- Stretch- und Erholungsvermögen -

Nr. 99/ISBN 3-68314-317-0/1983 
K. Brandes, E. Limberger. J. Herter 
Kinetische Grenztragfähigkeit von StoBartig belaste
ten Stahlbetonbeutelien 
Klnetic Load Bearlng Capacity ollmpulslvely Loaded 
Relnforced Concrete Members 

Nr. 1 00/ISBN 3-88314-298-0/1984 
G. Klamrowski, P. Neustupny 
Untersuchungen zur Prüfung von Beton auf Frostwi
derstand 

Nr. 101/ISBN 3-68314-327-8/1964 
P. Reimers, J. Goebbels, H. Heidt, P. Weise. K. Wilding 
Röntgen- und Gammastrahlen Computer-Tomogra
phie 

Nr. 102/ISBN 3-68314-335-9/1964 
G. Magiera 
Weiterentwicklung des hydraulischen Kompensa
tionsverfahrens zur Druckspannungsmessung in 
Beton 

Nr. 1 03/ISBN 3-86314-328-6/1964 
D. Schnitger 
Radiographie mit Elektronen aus Metallverstärkerfo
lien 

Nr. 1 04/ISBN 3-88314-339-111964 
M. Gierloft 
Beeinflussungvon Betoneigenschalten durch Zusatz 
von Kunststoffdispersionen 

Nr. 1 05/ISBN 3-66314-345-6/1984 
8. Schulz-Forberg 
Beltrag zum Bremsverhalten energieumwandelnder 
Aufsetzpuffer in Aufzugsanlagen 

Nr. 106/ISBN 3-88314-360-X/1984 
J. Lehnert 
Setzung von Fundamenten lnlolge dynamischer Last 

Nr. 107/ISBN 3-88314-361 -6/1964 
W. Stichel, J. Ehreke 
Korrosion von Stahlradiatoren 

Nr. 106/ISBN 3-88314-363-4/1984 
L. Auersch 
Durch Bodenerschütterungen angeregte Gebäude
schwingungen - Ergebnisse von Modellrechnungen 

Nr. 109/ISBN 3-86314-381-2/1985 
M.Omar 
Zur Wirkung der Schrumpfbehinderung auf den 
SchweiBelgenspannungszustand und das Spröd
bruchverhalten von unterpulvergeschweißten Ble
chen aus St E 460 N 

Nr. 110/ISBN 3-68314-382-0/1965 
H. Walde, 8. Kropp 
Wasserstoff als Energieträger 

Nr. 111/ISBN 3-86314-383-911985 
K.Ziegler 
Überden Einfluß der lnltllerung auf die detonatlve Um
setzung von Andex-Sprengstoffen unter Berücksich
tigung sicherheitstechnischer Gesichtspunkte 

Nr. 112/ISBN 3-88314 -409-6/1985 
W. Lützow 
Zeltstandverhalten und strukturelle Veränderungen 
von vielfach wledeverarbeiteten Polyethylenen 

Nr. 113/ISBN 3-66314-410-X/1985 
R. Helms, H. Henke, G. Oelrich, T. Saito 
Untersuchungen zum Frequenzeinfluß auf die 
Schwingungskorrosion von Offshore-Konstruktio
nen 



Nr. 114/ISBN 3-88314-419-3/1985 
P Rose, P Raabe, W. Da um, A. Szameit 
Neue Verfahren für die Prüfung von Reaktorkompo
nenten mittels Röntgen- und Gammastrahlen 

Nr. 115/ISBN 3-88314-420-711985 
K. Richter 
Farbempfindungsmerkmal Elementarbuntton und 
Buntheftsabstände als Funktion von Farbart und 
Leuchtdichte von in- und Umfeld 

Nr. 116/ISBN 3-88314-460-6/1985 
F.-J. Kasper. R. Müller. R. Rudolphi, A. Wagner 
Theoretische Ermittlung des Wärmedurchgangskoef
fizienten von Fensterkonstruktionen unter besonde
rer Berücksichtigung der Rahmenproblematik 

Nr. 117/ISBN 3-88314-468-1/1985 
H. Czichos, G. Sievers 
Materlais Technologfes and Techno-Economic Devel
opment 
A Study fortheGerman Foundation for International 
Development (Deutsche Stiftung für Internationale 
Entwicklung) 

Nr. 118/ISBN 3-88314-469-X/1985 
H. Treumann, H. Andre. E. Blossfeld, N. Pfeil, M.-M. 
Zindler 
Brand- und Explosionsgefahren explosionsgefährli
cher Stoffe bei Herstellung und Lagerung. Modellversu
che mit pyrotechnischen Sätzen und Gegenständen 

Nr. 119/ISBN 3-88314-472-X/1985 
J. Herter, K. Brandes, E. Umberger 
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoBartig belaste
ten Stahlbetonbauteilen 
Versuche an Stahlbetonplatten, Teil I 
Kinelle Load Seering Gapacity of lmpulslveiy Loaded 
Relnforced Concrete Members 
Tests on Reinforced Concrete Siebs, Part I 

Nr. 120/ISBN 3-88314-514-9/1986 
A. Hecht 
Zerstörungsfreie Korngrößenbestimmung an auste
nitlachen Feinblechen mit Hilfe der Ultraschallrück
streuung 

Nr. 121/ISBN 3-88314-530-011986 
P Feinle, K.-H. Habig 
Versagenskriterien von Stahlgleitpaarungen unter 
Mischreibungsbedingungen: Einflüsse von Stahlzu
sammensetzung und Wärmebehändlung 

Nr. 122/ISBN 3-88314-521-111986 
J. Mischke 
Entsorgung kerntechnischer Anlagen 

Sonderkolloquium der Bundesanstalt für Materialprü
fung (SAM) am 10.12.1985 mit Beiträgen von 8. Schulz
Forberg, K.E. Wieserund 8. Droste 

Nr. 123/ISBN 3-88314-531-911986 
D.Rennoch 
Physikalisch-chemische Analyse sowie toxische 
Beurteilung der beim thermischen Zerfall organisch
chemischer Baustoffe entstehenden Brandgase 

Nr. 124/ISBN 3-88314-538-611986 
H.-M. Thomas 
ZurAnwendung des Impuls-Wirbelstromverfahrens in 
der zerstörungsfreien Materialprüfung 

Nr. 125/ISBN 3-88314·540·811986 (vergriffen) 
8. Droste. U. Probst 
Untersuchungen zur Wirksamkeit der Brandschutz
isolierung von Flüssiggas-Lagertanks 

Nr. 126/ISBN 3·88314-547-511986 
W. Stichel 
Korrosion und Korrosionsschutz von Metallen ln 
Schwimmhallen 

Nr. 127/ISBN 3-88314·564-511986 (vergriffen) 
E. Limberger, K. Brandes, J. Herter, K. Berner 
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoBartig beiaste
ten Stahlbetonbautellen 
Kinetic Load Bearing Gapaclty of lmpulsively Loaded 
Reinforced Concrete Members 
Versuche an Stahlbetonbalken, Teil I 
Tests on Reinforced Gonerate Beams, Part I 

Nr. 128/ISBN 3-88314·568-811986 (vergriffen) 
E. Limberger, K. Brandes, J. Herter, K. Berner 
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoBartig belaste
ten Stahlbetonbautellen 
Kinetic Load Bearlng Gapaclty of lmpulslvely Loaded 
Relnforced Concrete Members 
Versuche an Stahlbetonbalken, Teil II 
Tests on Relnforced Concrete Beams, Part II 

Nr. 129/ISBN 3·88314-569-611980 (vergriffen) 
K. Brandes, E. Limberger, J. Herter, K. 8erner 
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoBartig belaste
ten Stahlbetonbautellen 
Klnetlc Load Bearlng Capacity of Relnforced Gonere
te Members under Impact Load 

Zugversuche an Betonstahl mit erhöhter Dehnge
schwindigkeit 
Reinforcing Steel Tension Tests with high strain rates 

Nr. 130/ISBN 3-88314-570-X/1986 
W. Struck 
Einfache Abschätzung der Durchbiegung und der 
Energieaufnahme von Trägern aus duktilem Material 
bei Belastung durch eine Einzelkraft 

Nr. 13111S8N 3-88314-585-811986 
E. Limberger, K. Brandes, J. Herter 
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoßartig belaste
ten Stahlbetonbauteilen 
Klnetic Load Bearlng Capacity of Reinforced Gonere
te Membera under Impact Load 
Versuche an Stahlbetonplatten, Teil II 
Tests on Reinforced Concrete Slabs, Part II 

Nr. 132/ISBN 3-88314-595-511987 
Chr. Herold, F.-U. Vogdt 
Ermittlung der Ursachen von Schäden an bituminösen 
Dachabdichtungen unter besonderer Berücksichti
gung klimatischer Beanspruchungen 

Nr. 133/ISBN 3-88314-609-911987 (vergriffen) 
M. Woydt, K.-H. Habig 
Technisch-physikallsehe Grundlagen zum tribologi
schen Verhalten keramischer Werkstoffe 

Nr. 134/ISBN 3-88314-615-311987 
G. Andreae. G. Niessen 
Über den Kernstrahlungseinfluß auf DehnungsmeS
streifen 

Nr. 135/ISBN 3-88314-618-8/1987 
J. Ludwig, W.-D. Mischke, A. Ulrich 
Untersuchungen über das Verhalten von Tankcontai
nern für unter Druck verflässigte Gase bei Fallbean
spruchungen 

Nr. 136/ISBN 3-88314-636-611987 
H.-J. Deppe. K. Schmidt 
Untersuchung zur Beurteilung von Brettschichtver
lelmungen für den Holzbau 

Nr. 137/ISBN 3-88314-637-411987 
D. Aurich 
Analyse und Weiterentwicklung bruchmechanischer 
Versagenskonzepte auf der Grundlage von For
schungsergebnissen auf dem Gebiete der Kompo
nentensicherheit 

Nr. 138/ISBN 3-88314-635-811987 
M. Dogunke, F. Buchhardt 
Zur geowissenschaftliehen Einordnung des Gebietes 
der Bundesrepublik Deutschland und einer sicheren 
Auslegung technischer Systeme gegen den Lastfall 
Erdbeben. · 

Nr. 139/ISBN 3-88314-658-711987 
J. Olschewski, S.-P Scholz 
Numerische Untersuchung zum Verhalten des Hoch
temperaturwerkstoffes Nlmonic PE 16 unter monoto
ner und zyklischer Belastung bei Verwendung ver
schiedener plastischer und viskoplastischer Mate
rialmodelle 

Nr. 140/ISBN 3-88314-643-9/1987 
K. Brandes, E. Limberger, J. Herter 
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoßartig belaste
ten Stahlbetonbauteilen 
Kinetic Load Bearing Capacity of lmpulsively Loaded 
Reinforced Concrete Members 

Nr. 14111SBN 3-88314-694-311987 
F. Buchhardt, W. Matthees, G. Magiera, F. Mathiak 
Zum Einfluß des Sicherheits- und Auslegungserdbe
bens auf die Bemessung von Kernkraftwerken 

Nr. 142/ISBN 3·88314-695-111987 
H. Treumann, G. Krüger, N. Pteil, S. von Zahn-UIImann 
Sicherheitstechnische Kenndaten und Gefahrzahlen 
binärer Mischungen aus oxidierenden und verbrennli
ehen Substanzen 

Nr. 143/ISBN 3-88314-701 -X/1987 
K. Brandes, E. Limberger, J. Herter 
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoBartig belaste
ten Stahlbetonbautellen 
Kinetic Load Bearing Capacity of lmpulsively Loaded 
Relnforced Concrete Members 
Experimentelle und numerische Untersuchungen 
zum Trag- und Verformungsverhalten von Stahlbe
tonbautellen bei StoBbelastung 
Experimental und numericallnvestigations concern
ing Load Bearlng Behaviour of Reinforced Concrete 
Members under Impact Load 

Nr. 144/ISBN 3-88314-702-811987 
F. Buchhardt, G. Magiera, W. Matthees, M. Weber,J.Aites 
Nichtlineare dynamische Berechnungen zum Pene
trationsverhalten des AVR-Reaktorgebäudes 

Nr. 145/ISBN 3-88314-711-711987 
U. Holzlöhner 
Untersuchung selbstähnlicher Systeme zur Bestim
mung von Materialeigenschaftenvon Reibungsböden 

Nr. 146/ISBN 3-88314-714-111987 
W. Schön, M. Malion 
Untersuchungen zur Wirksamkelt von Wasserberie~ 
selungseinrichtungen als Brandschutzmaßnahme 
für Flüssiggas-Lagertanks 

Nr. 14711SBN 3-88314-720-611987 
H. -D. Kleinschrodt 
Lösung dynamischer Biege- und Torsionsprobleme 
von Stabsystemen aus dünnwandigen elastischen 
Stäben mit offenem Querschnitt mittels frequenzab
hängiger Ansatzfunktionen 

Nr. 148/ISBN 3-88314-77 4-5/1988 
W. Müller 
Theoretische Untersuchung von Variationsprinzipien 
für elastoplastisches Materlaiverhalten sowie Ent
wicklung und numerische Erprobung von Finite-Ele
ment-Verfahren für den ebenen Spannungszustand 

Nr. 149/ISBN 3-88314-775-3/1988 
U. Holzlöhner 
Bestimmung baugrunddynamischer Kenngrößen aus 
der Untersuchung von Bodenproben 

Nr. !50/ISBN 3-88314·776-1/1988 
M. Weber 
VG3D Zeichenprogramm für Vektorgraphische Dar
stellung dreidimensionaler Strukturen 

Nr. 15111SBN 3-88314-785-011988 
L Auersch-Saworski 
Wechselwirkung starrer und flexibler Strukturen mit 
dem Baugrund Insbesondere bei Anregung durch Bo
denerschütterungen 

Nr. 152/ISBN 3-88314-796-6/1988 
G. Plauk. G. Kretschmann. R.-G. Rohrmann 
Untersuchung des baulichen Zustandes und der Trag
fähigkeitvorgespannter Riegel von Verkehrszeichen
brücken der Berliner Stadtautobahn 

Nr. !53/ISBN 3-88314-797-411988 
H. Sander. W. -W. Maennig 
Magnetisches Verhalten von Eisenprobenbel mecha
nischer Wechselbeanspruchung 

Nr. 154/ISBN 3-88314-822-9/1988 
K. Breitkreutz. R. Uttech, K. Haedecke 
Druckgesinterte Stähle als zertifiziertes Referenz
material für die Spektrometrie 

Nr. 155/ISBN 3-88314-825-3/1988 
L. Auersch 
Zur Entstehung und Ausbreitung von Schienenver
kehrserschütterungen: Theoretische Untersuchun
gen und Messung am Hochgeschwindigkeitszug In
tercity Experimental 

Nr. 156/ISBN 3-88314-887-3/1989 
G. Kiamrowski, i' Neustupny, H.-J. Deppe, K. Schmidt . 
J. Hund! 
Untersuchungen zur Dauerhaftigkeit von Faserze
menten 

Nr. 157/ISBN 3-88314-888-111989 
E. Limberger, K. Brandes 
Versuche zum Verhalten von Stahlbetonbalken mit 
Übergreifungsstößen der Zugbewahrung unter stoB
artiger Belastung 

Nr. 158/ISBN 3-88314-889-X/1989 
R. Wäsche, K. -H. Habig 
Physikalisch-chemische Grundlagen der Festatoff
schmierung - Literaturübersicht -

Nr. 159/ISBN 3-88314-890-311989 
R. Müller. R. Rudolphi 
Berechnung des WärmedurchlaSwiderstandes und 
der Temperaturverteilung im Querschnitt von Haus
schornsteinen nach DIN 18160 Teil 6 

Nr. 160/ISBN 3-88314-917-911989 
W. Matthees 
Entwicklung eines Makroelementes durch Kondensa
tion am Beispiel der Lastlilie Flugzeugabsturz und 
Erdbeben bei Boden-Bauwerk-Wechselwirkung mit 
biegeweichen Fundamenten 

Nr. 16111SBN 3-88314-920-911989 
G. Mellmann, M. Maultzsch 
Untersuchung zur Ermittlung der Biegefestigkeit von 
Flachglas für bauliche Anlagen 

Nr. 162/ISBN 3-88314-921-711989 
W. Brünner 
Untersuchungen zur Tragfähigkelt groBer Glasa
scheiben 

Nr. 163/ISBN 3·88314·922·5/1989 
W. Brünner, G. Mellmann, W. Struck 
Biegefestigkeit und Tragfähigkeit von Scheiben aus 
Flachglas für bauliche Anlagen 

Nr. 164/ISBN 3-88314-934·911989 
R. Helms, 8. Jaenicke, H. Weller, C.-P Bork 
Zur Schwingfestigkelt groBer geschweißter Stahl
träger 
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Nr. 165/ISBN 3-88314-935-7/1989 
P Göbel. L. Meckel. W. Schiller 
Untersuchung zur Erarbeitung von Kennwerten bei 
Einrichtungsmaterialien (Holzwerkstoffen, Möbeln 
und Textilien) hinsichtlich der Formaldehyd
Emission. 
Teil B: Textilien 

Nr. 166/ISBN 3-88314 -936-5/1989 
K. Breitkreutz 
Modelle für Stereloglache Analysen 

Nr. 167/ISBN 3-88314-937-3/1989 
A. Mitakidis, W. Rücker 

. Erschütterungsausbr.- 'tung Im elastlachen Halbraum 
bel translenten Belastungsvorgängen 

Nr. 168/ISBN 3-88314-958-6/1990 
F.-J. Kasper. R. Müller, R. Rudolphi 
Numerische Untersuchung geometriebedingter Wär
mebrücken (Winkel und Ecken) unter Einsatz hoch
auflösender Farbgraphik bei Berücksichtigung der 
Tauwasserproblematik und des Mlndestluftwechsels 

Nr. 169/ISBN 3-88314-959-4/1990 
Chr. Kohl , W. Rücker 
Integration der Untergrunddynamik in das Programm
system MEDYNA, dergestelltem Belspiel des Intercity 
Experimental (ICE) 

Nr. 170/ISBN 3-88314-960-811990 
P Studt. W. Kerner, Tin Win 
Untersuchung der mikrobiologischen Schädigung 
wassergemischter Kühlschmierstoffe mit dem Ziel 
der Verbesserung der Arbeltshyglene, der Minderung 
der Geruchsbelastung und der Menge zu entsorgen
der Emulsionen 

Nr. 171/ISBN 3-88314-997-7/1990 
F. Buchhardt 
Ein Operator zur Koppelung beliebig benachbarterdy
namischer Systeme am Belspiel der Boden-Bauwerk
Wechselwirkung 

Nr. 172/ISBN 3-88314-998-5/1990 
J. Vielhaber, G. Plauk 
Grenztragfähigkeit groBer Verbundprofilstützen 

Nr. 173/ISBN 3-88314-999-311990 
B. Droste, J. Ludwig, 8. Schulz-Forberg 
Höherwertlge Transporttechnik und Ihre Konsequen
zen für die Beförderung gefährlicher Güter 

Nr. 174/ISBN 3-88429-021-8/1990 
D. Aurich 
Analyse und Weiterentwicklung bruchmechanischer 
Versagenskonzepte 

Nr. 175/ISBN 3-88429-022-6/1990 
W. Brocks. D. Klingbeil , J. Olschewski 
Lösung der HRR-Feld-Gielchungen der elastisch-pla
stischen Bruchmechanik 

Nr. 176/ISBN 3-88429-035-611990 
W. Matthees. G. Magiera 
Iterative Dekonvulatlon der seismischen Basiser
regung für den Zeltraum 

Nr. 177/ISBN 3-89429-090-0/1991 
G. Schicker!. M. Krause. H. Wiggenhauser 
Studie zur Anwendung zerstörungsfreier Prüfver
fahren bei Ingenieurbauwerken 

Nr. 178/ISBN 3-89429-429-9/1991 
G. Andreae. J. Knapp, G. Niessen 
Entwicklung und Untersuchung eines kapazitiven 
Hochtemperatur-Dehnungsaufnehmers für Einsetz
temperaturen bis ca. 1000 °C 

Nr. 179/ISBN 3-89429-100-1/1991 
H. Eifler 
Die Drehfähigkelt plastischer Gelenke in Stahlbeton
Piettenbalken, bewehrt mit naturhartem Betonstahl 
BSt 500 S Im Bereich negativer Biegemomente 

Nr. 180 /ISBN 3-89429-101-X 11991 
E. Kiemen!, G. Wieser 
Zur numerischen Obertragbarkelt von Prüfungser
gebnissen an Hausschornsteinen auf Schornsteine 
mit anderen lichten Querschnitten 

Nr. 181/ISBN 3-89429-105-2/1991 
H. Czichos. R. Helms, J. Lexow 
lndustrlel end Materials Technologie&: Research end 
Development Trends end Needs 

Nr. 182/ISBN 3-89429-145-1/1992 
M. Weber 
Bestimmung von Wärmeübergangskoeffizienten Im 
Bereich geometriebedingter WärmebrOcken 

Nr. 183/ISBN 3-89429-163-x/1992 
F. Buchhardt 
Zur Dekonvolutlon Im Zeltbereich 

Nr. 184/ISBN 3-89429-164-8/1992 
M. Maultzsch, W. Stichel , E.-J. Vater 
Feldversuche zur Einwirkung von Auftaumitteln auf 
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Verkehrsbauwerke {Im Rahmen des Großversuchs 
.umweltfreundlicheres Streusalz") 

Nr. 185/ISBN 3-89429-165-6/1992 
Renale Müller 
Ein numerisches Verfahren zur simultanen Bestlmw 
mung thermischer Stoffeigenschaften oder Größen 
aus Versuchen 
- Anwendung auf das Helßdraht-Parallelverfehren 
und auf Versuche an Hausschornsteinen 

Nr. 186/ISBN 3-89429-211 -3/1992 
8. Löffelbein, M. Woydt, K. -H. Habig 
Reibungs- und Verschleißuntersuchungen an Gleit
paarungen ausingenieurkeramischen Werkstoffen in 
wässrigen Lösungen 

Nr. 187/ISBN 3-89429-216-4/1992 
Th . Schneider, E. Santner 
Mlkrotrlbologle: Stand der Forschung und Anwen
dungsmöglichkelten. Literaturübersicht 

Nr. 188/ISBN 3-84929-243-1/1992 
K. Mallwitz 
Verfahren zur Vorausermittlung der Setzung von Fun
damenten aufgeständerten Strecken lnlolge zykli
scher Beanspruchung 

Nr. 189/ISBN 3-84929-244-X/1992 
W. Matthees, G. Magiera 
Impedanzeigenschaften von Finiten Elemente Model
len bei Integration Im Zeltraum 

Nr. 190/ISBN 3-84929-245-8/1992 
G. Zachariev 
Untersuchung des Versegens thermoplastischer 
Kunststoffe Im Kurzzelt-Zugversuch und Retarda
tlons-Zugversuch 

Nr. 191/ISBN 3-84929-246-6/1992 
H. M. Bock. S. Erbay, J. With 
Krillsehe Stahltemperatur als charakteristischer 
Kennwert für die Feuerwiderstandsdauer von Bau
werksystemen aus Stahl 

Nr. 192/ISBN 3-89429-329-2/1993 
D. Aurich 
Analyse und Weiterentwicklung bruchmechanischer 
Versagenskonzepte 

Nr. 193/ISBN 3-89429-291-111993 
W. Gerisch, Th . Fritz. S. Steinborn 
Statlstlcal Consultlng in the Frame of VAMAS 

Nr. 194/ISBN 3-89429-330-6/1993 
U. Krause 
Ein Beltrag zur mathematischen Modeliierung des 
Ablaufs von Explosionen 

Nr. 195/ISBN 3-89429-331-4/1993 
U. Schmidtchen. G. Würsig 
Lagerung und Seetransport groBer Mengen flüssigen 
Wasserstoffs am Belspiel des .Euro-Quebec Hydro
Hydrogen Pilot Project" 



Rechtliche Grundlagen für die Tätigkeit der Bundesanstalt für 
Materialforschung und -prüfung (BAM) 
Erlaß des Bundesministers für Wirtschaft über die 
Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM)* 
vom 1. September 1964 
(Auszug aus Bundesanzeiger Nr.162 vom 2. 9.1964, S. 1) 

§ 1 Zweck 

Die Bundesanstalt für Materialprüfung soll die Entwicklung der 
deutschen Wirtschaft fördern, indem sie Bundesaufgaben nach 
den §§ 2 bis 6 und Aufgaben im Lande Berlin nach § 7 erfüllt. 

§2 Aufgabe 

(1) Die Bundesanstalt hat die Aufgabe, Werkstoff- und Material
forschung entsprechend ihrer Zweckbestimmung zu betreiben 
und die Materialprüfung sowie die chemische Sicherheitstechnik 
stetig weiterzuentwickeln. 

(2) Ihre Forschung ist nicht an die Person gebunden. Jedes Ergeb
nis ihrer Arbeit soll auf der Erkenntnis aller von ihr gepflegten, 
fachlich beteiligten Wissensgebiete beruhen. 

(3) Die Ergebnisse ihrer und fremder wissenschaftlicher Arbeiten 
hat die Bundesanstalt zu sammeln, zu ordnen und der Allgemein
heit zugänglich und nutzbar zu machen. 

§ 4 Aufgaben innerhalb der Verwaltung 

(1) Die Bundesanstalt berät die Bundesministerien. 

(2) Sie führt die Aufgaben durch, die ihr vom Bundesminister für 
Wirtschaft oder im Einvernehmen mit ihm von anderen Bundes
ministern übertragen werden. 

(3) Ersuchen von Verwaltungsbehörden und von Gerichten soll 
sie in den Grenzen ihrer Aufgaben entsprechen. 

§5 Aufträge 

Die Bundesanstalt übernimmt Aufträge aus der Wirtschaft oder 
von Einrichtungen der Verbraucher und derVerbraucherberatung, 
soweit sie die Voraussetzungen der §§ 2 und 3 erfüllen. Sie kann 
Aufträge ablehnen, deren Ausführung nach ihrer Auffassung keine 
wissenschaftlich wertvollen Erkenntnisse erwarten läßt oder 
deren Ergebnisse wedervolkswirtschaftlich noch für die Schaden
und Unfallverhütung von Belang sind. 

§ 6 Zusammenarbeit 

(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hält die Bundesanstalt Verbin
dung zum Bundesminister für Wirtschaft und wirkt mit in den tech
nischen Ausschüssen der Bundesministerien, dem Deutschen 
Normenausschuß (DNA)**, der Internationalen Normenorgani
sation (ISO) und anderen nationalen, internationalen oder supra
nationalen Stellen, die für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung 
von Bedeutung sind. 

(2) Sie hält ferner Verbindung zu den wissenschaftlichen Hoch
schulen und Instituten, den staatlichen Materialprüfämtern und 
den Verbänden für Materialprüfung. 

§ 7 Aufgaben im Land Berlin 

Für das Gebiet des Landes Berlin hat die Bundesanstalt die Auf
gaben eines staatlichen Materialprüfamtes. 

§8 Gebühren 

Die Bundesanstalt erhebt für die Bearbeitung von Aufträgen 
Gebühren nach einer Gebührenordnung, welche der Zustimmung 
des Bundesministers für Wirtschaft bedarf. 

§ 9 Leitung und Vertretung 

(1) Die Bundesanstalt wird vom Präsident und im Falle seiner Ver
hinderung von dem Vizepräsidenten geleitet. Der Präsident 
bestimmt die Arbeitsprogramme. 

(2) Der Präsident - im Falle seiner Verhinderung der Vizepräsi
dent- vertritt die Bundesrepublik Deutschland gerichtlich und au
ßergerichtlich in allen Angelegenheiten, welche die Bundesanstalt 
betreffen. 

§12 lnkrafttreten 

Dieser Erlaß tritt am 1. September 1964 in Kraft, gleichzeitig treten 
der Erlaß vom 20. August 1954 (Bundesanzeiger Nr. 165 vom 28. 
August 1954, BWM BI 1954 S. 367) und die zu seiner Änderung 
ergangenen Erlasse vom 10. Februar 1956 (Bundesanzeiger Nr. 36 
vom 21. Februar 1956, BWM Bl1956 S. 114) und vom 6. November 
1962 (Bundesanzeiger Nr. 220 vom 20. November 1962 I, BWM BI 
1962 S. 241) außer Kraft. 

Bonn, den 1. September 1964 
Z4- 440219-

Der Bundesminister für Wirtschaft Schmücker 

* Seit 1.1.1987 Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) 
Seit 1. 7.1975 DIN Deutsches Institut für Normung e.V. 

Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter 
vom 6. August 1975 

Verkündet im Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 95 S. 2121 vom 12.August 
1975, geändert durch Artikel15 des Gesetzes vom 28. März 1980 
(BGBI. I S. 373), durch Artikel 5 des Gesetzes vom 18. September 
1980 (BGBI.I S.1729), durch Artikel3 des Gesetzes vom 9. Oktober 
1989 (BGBI. I S. 1830), durch Artikel 36 des Gesetzes vom 28. Juni 
1990 (BGBI. I S. 1221) und durch § 4 des Gesetzes zur Überleitung 
von Bundesrecht nach Berlin (West) vom 25. September 1990 
(BGBI. I S. 2196) 

§ 1 Geltungsbereich 

( 1) Dieses Gesetz gilt für die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahn-, Straßen-, Wasser- und Luftfahrzeugen. 

§ 5 Zuständigkeiten 

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverord
nung ohne Zustimmung des Bundesrates die für die Ausführung 
dieses Gesetzes und der auf ihm beruhenden Rechtsvorschriften 
zuständigen Behörden und Stellen zu bestimmen, soweit es sich 
um den Bereich der bundeseigenen Verwaltung handelt. Wenn 
und soweit der Zweck des Gesetzes durch das Verwaltungshan
deln der Länder nicht erreicht werden kann, kann die Bundesregie
rung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, die Physi
kalisch Technische Bundesanstalt, das Bundesgesundheitsamt, 
das Institut für Chemisch Technische Untersuchungen, das Bun
desamt für Strahlenschutz und das Kraftfahrt-Bundesamt auch 
für den Bereich zuständig erklären, in dem die Länder dieses 
Gesetz und die auf ihm beruhenden Rechtsvorschriften auszufüh
ren hätten. 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) 

Dritte Verordnung zur Änderung 
der Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
(3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung) 
vom 6. Juni 1990 
Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1990, Teil! Nr. 26 (S. 1001)- Tag der 
Ausgabe : Bonn,den13. Juni1990 

§ 9 Zuständigkeiten 

(2) Zuständige Behörde im Sinne der Anlage Anhang X ist die 
Bundesanstalt für Materiaforschung und -prüfung und zuständi-
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ge Behörde im Sinne der Anlage Anhang XI das Bundesbahn
Zentralamt Minden (Westf.). 

(3) Zuständig sind für 

1. die Baumusterzulassung von Tankcontainern die Bundesanstalt 
für Materialforschung und -prüfung und für die Baumusterzulas
sung von Kesselwagen das Bundesbahn-Zentralamt Minden 
(Westf.); 

2. a) die Bauartprüfung und -zulassung von Verpackungen nach 
der Anlage V Randnummer 1550 Abs.1 und die Baumuster
prüfung nach der Anlage Randnummer 5 Satz 2 das Bundes
bahn-Zentralamt Minden (Westf.) und die Bundesanstalt für 
Materialforschung und -prüfung; sie können die Bauartprü
fung von Herstellern oder Verwendern einer Verpackung 
oder von Prüfsteilen anerkennen. Das Verfahren richtet sich 
nach den vom Bundesminister für Verkehr im Verkehrsblatt 
bekanntgegebenen Richtlinien über die Bauartprüfung, die 
Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung von Verpak
kungen für die Beförderung gefährlicher Güter, die sich auf 
diese Vorschriften beziehen. Die Zuständigkeit gilt auch für 
die Bauartprüfung und -zulassung von Großpackmitteln (IBC) 
nach der Anlage Anhang VI Randnummern 1602 und 1603; 

b) Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach der An
lage Anhang V Randnummer 1550 Abs. 3 und von Großpack
mitteln (IBC) nach der Anlage Anhang VI Randnummern 1602 
und 1603 Abs. 6 die Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung; 

3. a) die Prüfung und Zulassung radioaktiver Stoffe in besonderer 
Form, 

b) die Prüfung der Muster von zulassungspflichtigen Versand
stücken für radioaktive Stoffe nach den vom Bundesminister 
für Verkehr bekanntgegebenen Richtlinien, die sich auf die
se Vorschriften beziehen, 

c) die Überwachung qualitätssichernder Maßnahmen bei der 
Fertigung prüfpflichtiger Versandstücke für radioaktive 
Stoffe nach den vom Bundesminister für Verkehr im Ver
kehrsblaU bekanntgegebenen Technischen Richtlinien für 
die Beförderung gefährlicher Güter, die sich auf diese Vor
schriften beziehen, und 

d) die Überwachung der Fertigung zulassungspflichtiger Ver
sandstücke für radioaktive Stoffe sowie deren erstmalige 
und wiederkehrende Prüfung die Bundesanstalt für Mate
rialforschung und - prüfung; 

5. die Genehmigung explosiver Stoffe und Gegenstände mit 
Explosivstoff nach der Anlage Randnummer 102 Abs. 9, und die 
Festlegung der Verpackung nach Randnummer 103 Abs. 5 Metho
den E 102, E 103, E 138 und 146 die Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung, für den militärischen Bereich das Bundes
institut für Chemisch-Technische Untersuchungen beim Bundes
amt für Wehrtechnik und Beschaffung (BICT). 

Verordnung über die innerstaatliche und grenzüber
schreitende Beförderung gefährlicher Güter auf 
Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) 
zuletzt geändert durch § 22 der Gefahrgutverordnung See vom 
24. Juli 1991 (BGBI. I S.1714) 

§ 9 Zuständigkeiten 

(3) Zuständig sind für 

1. die Baumusterzulassung von festverbundenen Tanks, Aufsetz
tanks und Gefäßbatterien die nach Landesrecht zuständigen 
Behörden, für die Baumusterzulassung von Tankcontainern die 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, ... 

5. die Bauartprüfung und -zulassung sowie die Überwachung der 
Fertigung von Verpackungen nach Anlage A Anhang A.5 Rand
nummer 3550 Abs.1 und von Großpackmitteln (IBC) nach Anlage A 
Anhang A.6 Randnummern 3602 und 3603 sowie die Baumuster
prüfung nach Anlage A Randnummer 2002 Abs. 13 die Bundes
anstalt für Materialforschung und -prüfung; sie kann die Bauart
prüfung von Herstellern oder Verwendern einer Verpackung oder 
von sonstigen Prüfsteilen anerkennen. Das Verfahren richtet sich 
nach den vom Bundesminister für Verkehr im Verkehrsblatt bekannt-
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gegebenen Richtlinien über die Bauartprüfung, die Erteilung der 
Kennzeichnung und die Zulassung von Verpackungen für die Beför
derung gefährlicher Güter, die sich auf diese Vorschriften beziehen; 

7. a) die Prüfung und Zulassung radioaktiverStoffein besonderer Form, 

b) die Prüfung der Muster von zulassungspflichtigen Versand
stücken für radioaktive Stoffe gemäß der vom Bundesmini
ster für Verkehr bekanntgegebenen Richtlinien, die sich auf 
diese Vorschriften beziehen 

c) die Überwachung qualitätssichernder Maßnahmen bei der 
Fertigung prüfpflichtiger Versandstücke für radioaktive 
Stoffe nach den vom Bundesminister für Verkehr im Ver
kehrsblaU bekanntgegebenen Technischen Richtlinien für 
die Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur Be
förderung gefährlicher Güter, die sich auf diese Vorschriften 
beziehen, und 

d) die Überwachung der Fertigung zulassungspflichtiger Ver
sandstücke für radioaktive Stoffe sowie deren erstmalige 
und wiederkehrende Prüfung die Bundesanstalt für Mate
rialforschung und -prüfung; 

11. die Genehmigung bestimmter explosiver Stoffe und Gegen
stände mit Explosivstoff nach Anlage A Randnummer 2102 Abs. 9, 
die Festlegung der Verpackung nach Randnummer 2103 Abs. 5 
Methoden E 102, E 103, E 138 und E 146 und die Zuordnung von Stof
fen und Gegenständen der Klasse 1 nach Anhang A. 1 Randnum
mer 3101 Abs. 5 die Bundesanstalt für Materialforschung und -
prüfung, für den militärischen Bereich das Bundesinstitut für che
misch-technische Untersuchungen beim Bundesamt für Wehr
technik und Beschaffung (BICT) 

Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter 
mit Seeschiffen 
(Gefahrgutverordnung See-GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 

§ 1 Anwendungsbereich 

(1) Diese Verordnung regelt die Beförderung gefährlicher Güter 
mit Seeschiffen. 

§19 Zuständigkeiten 

Für die Durchführung dieser Verordnung sind zuständig: ... 

3. die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin, 
für die Zulassung der Baumuster von Verpackungen, Großpack
mitteln (IBC) und ortsbeweglichen Tanks sowie in allen Fällen, in 
denen einer zuständigen Behörde für Verpackungen, Großpack
mittel (IBC) und ortsbewegliche Tanks Aufgaben übertragen wor
den sind und keine Bestimmung erfolgt ist nach Maßgabe des 
IMDG-Code deutsch, sowie in allen Fällen, in denen im IMDG-Code 
deutsch für gefährliche Güter der Klassen 1 -ausgenommen Güter, 
die militärisch genutzt werden-, 2, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 7- in bezug 
auf die Prüfung zulassungspflichtiger Versandstücke und die Quali
tätssicherung und -Überwachung von Versandstücken- und 9 so
wie nach EmS- eine zuständige Behörde tätig werden muß; ... 

Bekanntmachung über die Beförderung gefähr
licher Güter einschließlich Waffen im Luftverkehr 
aus: Nachrichten für Luftfahrer Teil I (NfL I 114 - 115/88), Heraus
gegeben von der Bundesanstalt für Flugsicherung Frankfurt a. M., 
14. Juli 1988, S. 186-187 

6. Zuständigkeit 

Die Erlaubnis für die Beförderung gefährlicher Güter erteilt nach 
§ 78 Abs. 1 LuftVZO das Luftfahrt-Bundesamt, Außenstelle Frank
furt/Main. 

9. Andere, zusätzlich zu betrachtende Rechtsvorschriften 

Bei der Beförderung einiger gefährlicher Gütervon/nach/über der/ 
die Bundesrepublik Deutschland sind neben dem LuftVG weitere 
Gesetze oder Verordnungen zu beachten, z. B. 
- für Explosivstoffe das Gesetz über explosionsgefährliche Stof
fe (Sprengstoffgesetz). 



Klassifizierungs- und Genehmigungsbehörde ist die Bundesan
stalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) 
- für Radioaktive Stoffe die Verordnung über den Schutz vor 
Schäden durch ionisierende Strahlung (Strahlenschutzverordnung). 
Zuständig für die Zulassung von Type B-Behältern sowie für die 
Erteilung einer Beförderungsgenehmigung ist die Physikalisch
Technische Bundesanstalt (PTB) 
- und für die Zulassung von Kapseln ("Spezial from encapsula
tion") die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 
(BAM). 

Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 17. Aprll1986, geändert durch das Dritte 
Rechtsberelnigungsgesetz vom 28. Junl1990 

Waffengesetz ln der Fassung der Bekannt
machungen vom 8. März 1976, zuletzt geändert 
durch das zweite Gesetz zur Änderung des Waffen
gesetzes vom 14. Juli 1980 
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